
Studien ZULXC Vermögensbildung
un Vermögensverwertung der Kirche

1im Merowingerreich Jh.)
Von Augustinus Thiele ()SB Neresheim

Einleitung:
Die Lage die Jahrhundertwende.

Im J] fand die römische Herrschaft 1n Gallien ihr Ende: die Niederlage
des \oyagrius bei Soissons (a 486/7) War die letzte außere Bestätigung
dieser Tatsache. Nun begannen die Franken, etwa aus dem aum zwischen
Maas und Somme kommend, unter König Chlodwig das Land bis ZUTC

5eine, bald auch bis ZUr Loire, sich unterwertfen. Es vollzog sich das
1in einem allmählichen Durchdringen, ohne große Kampfhandlungen; die
gallisch-romanische Bevölkerung blieb ihren Plätzen, die Franken scho-
ben sich dazwischen ein „Alles blieb beim Alten“ meıint irennel. Chlodwig
hatte zunächst andere Dorgen. Er War och nicht mehr als einer der VeI-
schiedenen fränkischen Gaukönige, dessen Befehlsgewalt auf die kriegeri-
schen Aktionen beschränkt war?®. Dalß seine Stellung un Autorität aber
doch anerkannt wurde, zeigt die Tatsache, daß der Westgotenkönig Ala-
rich 11 den ihm geflüchteten Syagrius Chlodwig auslieferte, der ih:
hinrichten lie(3 Mit der ihm eigenen Skrupellosigkeit, die VOT keinem Mittel
zurückschreckte, befestigte Chlodwig seine Stellung durch Beseitigung Jästi-
SOr Rivalen, wobei auch nächste Verwandte nicht verschonte. Nachdem
VO  } deren Ceite nichts mehr efürchten hatte, konnte sich mıit den
außeren Gegnern beschäftigen. Hier zunächst die Alamannen,
die du$s dem sa nach Norden Uun! Nordwesten drängten und auch VOoO  -
den ripuarischen Franken 1n der Schlacht bei Zülpich (um 496) nicht ent-
scheidend zurückgeschlagen worden Chlodwig schlug S1e nach einem
Aufstand endgültig TST 189801 506 Damit hatte sich die Herrschaft linken
Rheinufer un arüber hinaus Neckar und unteren Main gesichert Uun!
Konnte sich 18808 seinen Nachbarn 1m Süden und Westen zuwenden. Mit
den Burgundern 1m aum VO  3 Dijon bis suüdlich Lyon kam bald einerSa Q ı aaa ©5 0 a N Ma ıBn Verständigung. Er vermählte sich miıt einer Nichte des Burgunderkönigs

1) Mahomet un arl Gr., Fischer-Taschenausgabe 67/8; gegenteiliger Auf-
fassung ist Dannenbauer, Die Entstehung Europas, 1962 I1 175
Andere Könige Sigibert, Chararich un Ragnachar; Gregor VO  ” Jlours:
Historia Francorum, hier 1n der Neubearbeitung VO  »3 Buchner, Darmstadt
1959; zitiert Hfr. IL,
Hfr IL,
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Gundobald un konnte diesen VO'  - der Verbindung mit dem Westgoten-
könig Alarich I1 lösen und für G1  ch gewinnen. Dann oriff die Westgoten

und schlug 6S1e 1n der Schlacht bei Vouille Nur das Eingreifen des
Ostgotenkönigs Theoderich verhinderte die volle Ausnutzung dieses Dleges.
Die Westgoten behielten Deptimanien, die Landschaft Narbonne; die
UOstgoten blieben 1n der Provence; die Mittelmeerküste verblieb also den
beiden Gotenreichen. Chlodwig hatte och einıge wenige Jahre, sSe1In Reich,
das 1 en über Bordeaux hinaus ging*, ordnen un befestigen.
Er starb schon 1mM Jahre 511 1m er VO  3 etwa Jahren. FEiner seiner
etzten Regierungsakte War die Berufung der Synode VO:  a Orleans 511}
die die Bischöfe sSe1INeEs Machtbereiches vereinigte, die Bischöfe der röm.-kath.
Kirche, der sich selbst wahrscheinlich 1m Jahr 498 bekannt hatte®.

ber die Gründe seiner Taufe ist viel geschrieben worden; wer 111 seine
etzten Motive erforschen? Da{fis mıit seinem Bekenntnis einen politischen
Akt vollzog, WarTr ihm celbst sicher ebenso klar wıle, daß damit auch
zugleich die Bedeutung der Kirche, soweit 661e erkannte, öffentlich be-
statigte. Bei dem Gebrauch des Wortes - Kırche- ist ıne yewlsse Mehr-
deutigkeit nicht vermeiden. Für die Menschen 1mM damaligen Gallien
wWar die Kirche zunächst einfach das konkrete Gotteshaus, das für viele

die Gtelle ihres gewohnten Tempels oder sonstigen Heiligtums trat So
begegnet unls ecclesia 1n den Urkunden der Zeit, 1n den Vermächtnissen
un Testamenten, wobei ecclesia 1n der Regel die Bischofskirche, basilika
andere Kirchen bezeichnet. Wie weit miıt einer solchen Kirche auch die
zugehörigen Menschen, die Gemeinde, verstanden wurde, ist schwer
54 Näher liegt der Gedanke den zugehörigen Patron, den Kirchen-
heiligen, der vielfach als 1n „seiner“ Kirche verkörpert gesehen un an
redet wird®. Sicherlich War bei einem Teil der Bischöfe och e1n est klas-
sischer Bildung vorhanden; 188078  3 hatte auch och Verbindungen ach Kom
und SOMIt einen Begriff VO  3 der Kirche als Organisation. Es F511+ atır. daß
Radegundis, Witwe König Chlotar 661e ctarhb 587 1n ihrem Brief

die Bischöfe, der als ihr etzter Wille nzusehen ISES den Wunsch aUS-

drückt, dafß ihre „supplicatio 1n universalis ecclesiae archevo servetur“.
Hatte sS1e dabei ber die renzen Galliens hinaus gedacht?

Was wußte Chlodwig VO  3 der Kirche? Fr hatte Verbindung Ostrom,
YVAbS Kaiser in Konstantinopel, wobei letzterer wahrscheinlich das größere
Interesse hatte, den Frankenkönig 1 Blick auf Italien sich binden
Einige eit ach dem Dleg VO  } Vouille erhielt Chlodwig VO Kaiser +ha-

Higounet Bordeaux pendant le Haut oyen Age, 1963 Er bezweifelt,
daß Chlodwig auch den Landstrich zwischen aronne un den Pyrenäen be:
herrschte.
So die Auffassung VO  - VO:  - den Steinen Chlodwigs Übergang ZU Chri-
stentum, 1n : MIOG Erg 1933, AL HI der 11a1ı heute fast allgemein
zustimmt; vgl Dict d’Hist. et de Geogr. ccl I1II 1956, Sp und
1L, 1958, 1073 £I vgl uch Hfr. I;

1estament des Aridius,
Hifr I
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Nasıus die feierliche Ernennung ZUI römischen Konsul, 1ne Ehrung, durch
die sich aum sonderlich belastet gefühlt haben dürtfte. Was wußte
odwig VO  } Rom, Vom Heiligen Stuhl8? Der Politiker auf dem Bischofs-
stuhl, Avitus VO:  ; Vienne 494—518)®2, hatte dorthin Se1INe Fäden, ebenso
wWwI1e nach Konstantinopel. Mit Avitus hatte Chlodwig Verbindung aufge-
NOININECIL, wIıe aus dem Brief des Avitus ihn? deutlich hervorgeht. Avitus
WAarTr War Chlodwigs Einladung seiner Taufe nicht gefolgt, aber ahm

ihr freudigen Anteil, zumal ihm der König „schon längst seine Demut
1n Ergebenheit gezeigt hatte“ Da diese Verbindung 1n den Machtbereich
sSe1nNnes burgundischen Rivalen Gundobald führte, dürfte 612e für Chlodwig
besonders wertvoll SCWESECN Se1IN. Ob dieser Draht hbis ach Rom reichte?
In den päpstlichen Regesten un Brieten jener eit ist ber ine Verbin-
dung Chlodwig nichts Gnden!®. Rom hatte auch guten Kontakt
Arles, obwohl politisch 1l1er die arianischen Goten herrschten. ber wW1e weIılit
gingen diese Verbindungen ach dem mittleren un nördlichen Gallien?
Chlodwig dürfte zl ihnen eın besonderes Interesse gehabt haben

Wie 6a die Kirche 1n seinem Machtbereich, wı1e trat S1e ihm gegenüber
1n Erscheinung? Die Franken kamen aus dem aum zwischen Maas und
5Somme  J w1e weit Chlodwig schon 1ler einem persönlichen Eindruck VO  .
der Kirche gekommen se1in Ma$s, ist schwer 44  e Wenn sich dort nach
Abzug der Römer christliche Reste erhalten hatten etwa 1mMm Raum VO  -}
ournai gewiß LLUT bescheidene Gruppen. Zu einer CENSETEN
Berührung mit der Kirche kam ohl TT ach dem Kampf bei Soissons
in dem bis dahin VO  . Syagrius beherrschten Gebiet VO  3 Rouen, Reims, Sens

Dopsch, A., Wirtschaftliche un soziale Grundlagen der europäischen Kultur-
entwicklung, 1920, II 280, nımmt ine solche Verbindung un verweist
1n Anm. 403 auf das Schreiben Chlodwigs die ZU Konzil VO  - Orleans,
O1T; versammelten Bischöfe. sect IL, Capit. II 2)I deren Gebet me
wünscht habe Die Anrede: „domini sanctı et apostolica sede dignissimi pa-
A  pae hat ber kaum etwas mit dem HI Stuhl 1n Rom tun. Ahnliche For-
Inen damals gegenüber den gallischen Bischöfen üblich un finden sich
ın zahlreichen Briefen, MGAA VIIL, lib 6/ Nr. 1I uUSW. 1n Epp I1
3 heißt „sancto preferendo atr!ı ‚Dadoni Desiderius SEeTrVUS

Dei; 1n IL, apostolico sede dignissimo ähnlich 1L, Eben-
SoWenig kann ine unmittelbare Verbindung VO:  3 Chlodwig ZU Papst bewie-
SE'  5 werden, wenn heißt, daß eiım Hl Stuhl 1ine kostbare Krone VO Fran-
kenkönig Chlodwig eingegangen scel. Es wird dies für das Pontifikat VO:  } Hor-
misdas, 514—522, berichtet; Chlodwig War ber bereits 511 gestorben. (MG
Gesta pont Rom l 130; vgl dazu uch Ewig, Eu.; Königsgedanken 1n : Vor-
trage Forschungen”, hgg VO Institut Landesforschung 1mM Bodensee-
gebiet, 1956, I, „das Königtum”, 1 J Anm 46.)

8a) Duchesne, E fastes ep1scopaux de “ancienne Gaule, 1907 II 206 Nr. 1
nachfolgend zıtiert ‚Fastes”,
MG V]I> Nr.

10) Jaffe, Regesta Pontificum Romanorum?* 1885 Nr. 745 SPUr.
11) fastes IIL, 115 datiert den ersten Bischof Vonmn Oournai, Eleutherius, SIl

vgl uch
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und Tours. Hier Waäar Remigius Bischof VO:  j Reims!* zugleich Metropolitan
der alten Belgia secunda!? Er ZOS ach der Niederlage und dem Tod des
Syagrius die Konsequenz, 19108  > Chlodwig als legitimen Nachfolger 1n der
Reihe der bisherigen Machthaber anzusehen; sSein Brief Chlodwig bringt
das deutlich Z Ausdruck14 Chlodwig erfaßte seinerseıits, dafß sich ihm
1er eın Bundesgenosse anbot, den brauchen konnte. Er der gerade
zwanzigjährige, War doch LLUr e1n „roitelet1> seine eigenen Kräfte und
Hilfsmittel gering. Unterstützt VO  . Stammesverwandten hatte
mi1t gewiß tapferen, wilden, aber nicht sehr zahlreichen Kriegern die JTUp=-
pen des Oyagrius, vermutlich meist gallische un germanische Söldner, ber
den Hautfen gerannt ber wI1e sollte 1U weitergehen? Im ehemaligen
Bereich des Syagrius fielen Chlodwig die großen römischen Fiskaldomänen
1n die Hand, miıt deren Land sSEeINeEe Krieger belohnen konnte. Es wird ihm
auch gelungen se1ln, die Keste der Syagrius- Iruppen sich ziehen; 61€e
hatten gewiß keine Neigung, für 1ine aussichtslose Sache weiterzukämpfen,
zumal wWwWwenn für G61e die Aussicht bestand, eın Stückchen Land Z Be-
bauen bekommen.

Was konnte die Kirche Chlodwig bieten? Dafß VO:  e ihrem Aufbau, ihrem
weltweiten Zusammenhängen keine rechte Vorstellung hatte, I6r wahr-
scheinlich ; WI1e schon gesagt, damals die Verbindungen ach Rom
csehr lückenhaft geworden. Die kirchlichen Gebäude, die Gotteshäuser,
denen 190078  aD begegnete, och nicht csehr zahlreich, och weniger A  1MDO-
nierend oder prunkvoll!®, Immerhin lohnte sich für die Chlodwigs Krie-
SCI, diese Kirchen plündern!”; Altargefäße begehrte, für mancher-
lei Zwecke brauchbare Stücke. Sonst wird 190078  - keine großen Schätze VOTI-

gefunden haben; etwalger Grundbesitz War schwer realisieren. ber da
die Bischöfe: Mit ihnen wird Chlodwig csehr bald 1n Verbindung Be-

kommen se1IN ; 6S1e verkörperten für ih: die Kirche. Soweit 6c1e dem senato-
rischen del entstammten auf diesen Punkt wird spater einzugehen
SeIN pragte sich das gewiß auch 1n ihrem Lebensstil aus Sie
meist Großgrundbesitzer, vielleicht früher 1n römischen Staatsäiämtern oder
Verwaltungsstellen geschult!8, Maänner, die etwas darstellten, deren über-
legene Bildung un Kultur auf Chlodwig ihren Eindruck sicher nicht VeEeT-
fehlte. Wenn Kom damals als Kraftzentrum für die gallische Kirche nicht
1n Betracht kam, Wäas Chlodwig gespurt haben kann, lag da nicht für ih

12) Fastes IIL, 8 J Nr. 1 näheres 19
13) Nesselhauf, Hl Die spätrömische Verwaltung der gallisch-germanischen Lan-

der, in : Abh Pr. kad Wiss. 1938 phil.-his
14) Epp HE 113
15) ict d’Hist et de Geogr ccl XIIT, 5Sp.
16) Erst 1m Lauf des Jahrhunderts entwickelten sich hier un! da die VOoImnn Ewig

geschilderten Kathedralgruppen Kirche Civitas 1n Merowingerzeıt in
Settimane del Centro italiano die studi sull’‘ alto Medievo VII, 1959,
nachfolgend zitiert „Settimane“.

17) Hfr IL,
18) Berühmtes Vorbild Ambrosius VO  -} Mailand!



Augustinus Thiele

der Gedanke nahe, sich selbst die Stelle des abgesunkenen Rom setzen,
sich mıit diesen Bischöftfen N! verbinden, 61e sich ziehen Uun!: 661e

beherrschen? Hinter diesen Bischöfen stand die Masse der gallisch-roma-
nischen christlichen Bevölkerung!®, zahlenmäßig den eindringenden Fran-
ken gewiß überlegen, zumal diese die Bewohner nicht gewaltsam verdräng-
ten. Diese Menschen zweiftellos das bedeutendste Aktivum der
Kirche Zudem hatte diese offenbar auch ihren Besitz Grund und Boden
durch alle Unruhen un Stürme hindurch erhalten können. Mochten VO  3
durchziehenden Heerhaufen Ausstattungen und Einrichtungen geplündert,Gebäude zerstort worden se1n, der Boden War geblieben; trug weiter
seine Frucht un ermöglichte der Kirche, 1n den Nöten des Alltags helfend
einzugreifen un:! damit zugleich ihre Machtposition stärken. All das
wird Clodwig erkannt haben; sein politischer Instinkt zeigte ihm 1l1ler eın
wertvolles Instrument, einen Machtfaktor. Er WITF: auch manches VO  w dem
Verhältnis der arianischen Könige der Burgunder Uun! Goten, seiner ach-
barn, ihren Kirchen gewußt haben Dort gab keine höhere nstanz
über den Bischöfen un Metropoliten als den König; diese Kirchen
Landeskirchen. Im übrigen War die Verbindung VO  } Herrschergewalt un
Gottesdienst, die sakrale Bedeutung des Königsgeschlechtes und sSeine be-
sondere Ausstattung mit Heilskräften den Germanen keineswegs fremd?®.
SC War also auch VO  3 ler Adus gesehen die Verbindung des Frankenkönigs
mit der Kirche oder, besser gesagt, mit den Bischöfen durchaus naheliegend.
Vielleicht hatte der Heide Chlodwig 1n ihnen zunächst hochgestellte Gefolgs-
leute 1n einem esonderen TIreueverhältnis artert.

ach Chlodwigs Tod kam das junge Frankenreich och icht Z Ruhe
Die Aufteilung unter sSe1INe vier Söhne führte mancherlei Auseinander-
setzungen. Größere Kämpfe entwickelten sich mit den Burgundern, die
ihre Selbständigkeit icht behaupten konnten, sobald ihnen die UOstgoten
nach Theoderichs Tod die Hilfe versagten. Als sich dann die Ostgoten auch
aus der Provence zurückzogen un diese den Franken überließen,
hatten letztere den begehrten, wichtigen Zugang Z Mittelmeer erreicht.
Der JjJungste der Chlodwigsöhne, Chlotar, konnte für ein1ge Jahre (558—561
das Reich unter seinem Zepter vereinigen; aber nach seinem Tod wurde

19) Lot, La fin du monde antique et le d  e  78  but dun A  age, Parıs 1927, 368
Par les eveques le ro1 des Francs s‘’assurait la SOUMI1SS1ION des populations
gallo-romaines. Dans le desarroi universel milieu d’ecroulement des 1n -
stitutions politiques et administratives du monde romaın l’episcopat demeu-
raıt la seule force morale et grace - 5e5 richesses terres la seule TESSOUTICEe

economique POUFTF les populations.
20) Voigt, I<l Staat und Kirche, 118 „Die Verknüpfung VO  5 staatlichem un

religiösem Leben bestand bei den Germanen schon 1in heidnischer Zeit; G1e
dürfte für die Bildung germanischer Landes- und Staatskirchen VO  3 besonde-
Ier Bedeutung gCewesen sein.  “ Vgl uch Bosl]/, K Frühformen der Gesell-
schaft 1mM mittelalterlichen Europa, 1964, fI Schubert, V.j Staat und
Kirche 1n den arianischen Königreichen und 1mM Reiche Chlodwigs, 183;
Mitteis-Lieberich, Deutsche Rechtsgeschichte?,
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das Land wieder durch endlose Streitigkeiten zwischen seinen vier Söhnen
Zerrissen. Inmitten dieser Kämpfe schreibt Gregor, VO  . 573—594 Bischof VO  3

Tours“! seine Historia Francorum“?2?, die e1n mitunter ohl gefärbtes, aber
1m aNzZEN doch außerst anschauliches, wertvolles Bild VO  . der Bedeutung
der Kirche 1n jenen unruhigen Zeiten oibt S0 sehr wächst ihr Besitz und
ihre Macht, da{fß die Begierlichkeit der Könige Uun! der Großen, die GS1e
zunächst gefördert un reich beschenkt hatten, wach wird. Scheut 198078  a sich
1MmM allgemeinen och VOT gewaltsamem Zugriff auf ihren Besitz, weiß
INa  a doch esonders aus der Besetzung der Bischofssitze Nutzen ziehen.
Mit der Schwächung der staatlichen Macht Ende des J je mehr
sich diese bal Bruderkriegen auflöste, desto stärker wurde das Gewicht der
Kirche, esonders wenn ihr Päapste W1e Gregor (r 0—6 einen Rück-
halt boten, umso stärker aber auch der Anreiz, sich der reichen Kirchenmittel
711 bemächtigen.

Die Vermögensbildung
Wie kam die Kirche 1n diesen unruhigen Zeiten einer solchen Stellung,

Z dieser Gtärke? Aus ‚elchen Quellen flossen ihr die Mittel zu? Welchen
Gebrauch machte INnan VO  - ihnen; gab ine kirchliche Vermögenspolitik?
Diesen Fragen soll die nachfolgende Untersuchung gewidmet sSe1InN. Sie wird
sich 1mM wesentlichen auf das beschränken. Im tritt mıit dem irischen
Abt Columban und seinen Klöstern eın Faktor 1n Erscheinung?®, Hier
drängen junge Kräfte 1n den Vordergrund, die vielfach neben der Bischofs-
kirche ihre eigenen Wege gehen suchen. Während bei letzterer Zeichen
des Niederganges nicht übersehen sind, entstehen 1m J. ıne große
Anzahl bedeutender Klöster VO:  } bleibender Bedeutung??,
Die Quellen

Will I119}  5 über die Lage der Kirche 1n Gallien Beginn des etiwas aus-

gnl ann sind einıge Worte über die Quellen nicht entbehren. Von diesen
haben leider U: weniıige die CStürme der Völkerwanderung überstanden un die
Klage über die schlechte Quellenlage ist allgemein. (Giesebrecht, Geschichts-
schreiber dt. Vorzeit, 4I TöDT; AXII; Ganshof, Quelques aspects principaux
de la vie economique dans la monarchie franque VIile siecle, Settimane Vı,

175 „Les SOUICEes miserables.“) Neben dem schon genannten Gregor VO  z Tours,
dessen Historia Francorum durch seine weiteren Werke erganzt wird, (Miracu-
lorum libri duo; De gloria confessorum; De miraculis Martini; Vitae patrum,-

7E} sind VOT allem die Niederschriften der zahlreichen gallischen Konzilien

21) LThK IV£ 1194; fastes IL, 3()4 Nr
22) A Anm.
23) LThK VI“ 403; geb 43, gest. 615 Wann Columban nach Gallien kam,

1st unsicher; Ilä une date eNncCcoTe discutee, eTrs 590 peu avant ce da-
te  4 ict d’Hist. et eOgT. ccl AIIL, 313

24) Vgl Imbart de la Tour, Les paro1sses rurales du IvVe VIe siecle, Revue
historique, (1896) (1898) Paris 1900, Prinz, Friedr.: Zur gei-
stigen Kultur des Mönchtums, 1n : Zschrf. Bayer. Landesgeschichte, 26
(63), und „Frühes Mönchtum 1mM Frankenreich,“ 1965, 126



Augustinus ThieleE ng un! Synoden VO  - Bedeutung. (Die Bezeichnung wechselt bei gleicher Bedeutung;
eım Aurelianense, D533, heißt „sinodale concilium“. Zitiert wird hier nach

L1 sect IH: Conc Il Mansı, Ampl coll concil, Reprod. 1901 ; Hefele, Konzilien-
geschichte“ 1873 Der Kreis ihrer Themen ist naturgemäß begrenzt; 61€e enthal-
ten vieles über die Probleme der Kirche 1n dieser Zeit, leider weni1g über die
handelnden Personen. 5ie geben eın nüchternes Bild un spiegeln wieder, Was sich
I; ZU eil uch außerhalb der Kirche abspielte. Wo die Kirche mahnt un warnt,
spür' 11a1l Unordnung. Ergänzt werden diese Unterlagen durch ein1ge leges un
diplomata der Merowingerkönige, SOWI1Ee durch 1ne Anzahl VO Briefen, beson-
ers VOoO  3 solchen, die VO  - Rom, VO Hl Stuhl, gallisch-fränkische Empfänger
gingen. (MG Dipl. II L1 sect. 11 Capitularia 1; Sect, VI Formulae; Epp Hinzu
kommen einıge Privaturkunden, meist JTestamente, die Pardessus-Brequiny, Dip-
lomata, Chartae et Instrumenta aetatis Merovingicae, Paris 1843/49 der Migne,
Patrologia Latina, Paris 844/68 entnommen wurden. Schliefßlich wurden noch
Viten romanisch-gallischer Heiligen herangezogen, zitiert nach Mer IL, 88| i
VIIL, uch nach ASS Boll., Antwerpen 1695 (Über deren Bewertung vgl
Steinen a.a.Q A Weber, Kath Kulturgeschichtliche Probleme der Merowinger-
eıit ın G+t U Mitt Ben Ord 1930, 4 J 347 Bergengruen, Al Adel
Grundherrschaft 1 Merowingerreich 1n VSWG, Beiheft 4 J 1958, f

Die Anfänge
Seit Konstantins Toleranzedikt VO  } 313 WAar die Kirche erwerbsfähig.

Zwar hatten auch schon VOT seiner eit ach dem römischen Vereinsrecht
organisierte christliche Gemeinschaften (collegia), Besitz gehabt, bebaute
oder unbebaute Grundstücke, die dem Gottesdienst un für Bestattungen
dienten; aber diese Vermögenswerte ständig dem Zugriff des Staates
ausgesetzt gewesen“®>, Ein Fortschritt bedeutete für die Kirche, da{s ihr
ach einı1gen Jahren auch die Erbfähigkeit zugesprochen wurde, eın wichtiges
Privileg, da 1mM allgemeinen Korporationen erbunfähig waren®*®6. Ferner
sollte Vermögen, das 1n der eit der Verfolgung den Christen eNTZ:  en
worden Wal, die Kirchen zurückfallen. Mit diesen Bestimmungen wWar
für die Bildung kirchlichen Vermögens der Grundstein gelegt; die Kirche
konnte erwerben und erben.

Jetzt gingen ihr Geschenke un Stiftungen 1n steigendem Umfang
Da{f der zunehmende Besitz erhalten und icht verschleudert wurde, dafür
sorgte eın Grundsatz, den die Kirche sehr klug VO römischen Staat ber-
nahm, nämlich, dafß eın ZU: Tempel geweihtes Gebäude Eigentum des
Gottes un! damit der menschlichen Verfügung entzogen ce127. Von den
römischen aisern wurde später die Veräußerung VO  3 Kirchengut allgemein
25) Kaps, Joh., Das Testamentsrecht der Weltgeistlichen und der Ordensperso-

Nnen, 1958,
26) Cod Theod XVI k habeat unusquisque licentiam sanctissımo catholicae

venerabilique concilio decedem bonorum quod optavıt relinquere; 1O  5 sint
iudicia.

27) Galıi Inst. IL, 3/ 4, 9; artian i E, Semel autem ede facta, etiam
diruto aedficio locus Sanctius manert.



Studien ZUI Vermögensbildung

untersagt bzw 1Ur unter bestimmten Voraussetzungen gestattet®S. Gelegent-liche Einschränkungen ohne esondere Bedeutung; der Grundsatz
blieh bestehen, und die Kirche traf ihrerseits Vorkehrungen, die Verfügungüber das Kirchengut möglichst begrenzen. Grundsätzlich bestimmt allein
der Bischof über alle Vermögenswerte der Diözese; ist dafür Got+ VeTl-
antwortlic Z

Die 5ynoden
Konkret erklärte die Synode VO  3 Karthago daß ohne Zustim-

INUNS des Primas der Provinz (Metropolitan) ein Kirchengut verkauft
werden dürfe30 Im cod Ca ecel. AfTe, in dem die Beschlüsse verschiedener
karthagischer 5ynoden zusammengefaßt wurden für die gallische Kirche
rechtlich unverbindlich, aber moralisch wegweisend heißt egö1 dann dUuS-
führlicher: „Priester dürtfen ohne Wissen des Bischofs VO  . den Gütern der
Kirche, bei der 61€e angestellt sind, nichts verkaufen, wI1e uch die Bischöfe
keine Kirchengüter verkaufen dürfen, ohne Wissen des Konzils | Diözesan-
synode?] oder ihrer Priester.“

Die römische Synode unter aps Symmachus hatte sen eines
Streites miıt der kaiserlichen Verwaltung besondere Veranlassung, sich mit
der Übertragung Von Kirchengut befassen. Sie verbot ausdrücklich die
Abgabe irgendeines Landgutes; auch die Überlassung Nießbrauch wurde
untersagt, 6e@e1l denn Kleriker, Gefangene oder Fremde (peregrini)**.
Galten diese Bestimmungen zunächst auch Aur für den Bereich der römischen
5ynode, finden WIT doch schon wenige Jahre spater aNZ ähnliche 1n den
Beschlüssen der Synode VO  3 Agde Hier hatten sich 1mM westgotischen
Machtbereich mit Erlaubnis des arianischen Königs Alarich I römisch-
katholische Bischöfe versammelt, ihrer Spitze CCaesarius VO  3 Arles Ob
die Grundsätze, die 1er niedergelegt wurden, VO  } Rom oder Afrika/Spanienach Gallien gekommen d  41 16 nicht wesentlich ; ausdrücklich wird auf
„prisca Canonum auctoritas” hingewiesen.

Für viele weitere Synoden wurden die Beschlüsse VO  >} Agde richtungweisend,besonders der wichtige 7I Mansı VIITL, 325 casellas VeTrO vel mancipiola ecclesiae,
episcopi, sicut prisca CanoNnum praecı1pit auctoritas, vel Vasa ministeriil quası COIN-
mendata, fideli PTOoO posito ntegro ecclesiae Jure possideant: id est, ul vendere,
u peCI UOSCUMUE contractus rES, unde vivunNt, alienare praesumant.Quod G1 necessitas certa compulerit, ut pIro ecclesiae aut necessitate aut utilitate
vel 1n usufructu vel indirecta venditione aliquid distrahatur, apud duos vel ires
comprovinciales, vel VICINOS ep1scopos, > UJua 1LECESSE sit vendi, primituscomprobetur: et habita discussione sacerdotali, subscriptione qua« facta
fuerint, venditio roboretur. Hefele 1L, 652, gibt den Kanon wıe folgt wieder:

28) 21 Cod Just Il CU: etiam veteres leges quae Juris divini sunt, humanis
nexibus 110 illigari sanxerunt.

29) BKV, Apost. Konst. I vgl Hefele I* 234, Conc Ancyra-314-cXV.
30) Hefele? H, 8 J
31) Hefele? IL, 128
32) Mansi VIUIT, 265



Augustinus Thiele

Kein Bischof darf die der Kirche gehörigen Gebäude, Sklaven un Gerätschaften
veräußern, weil Armengut ist Gebietet ber die Notwendigkeit, etwas 1
Interesse der Kirche entweder verkaufen der 1ın Nutznießung geben,
kann 1es5 1LULX mit Zustimmung un: Mitunterschrift VO  a wel der TEe1 benach-
barten Komprovinzialbischöfen tun.

erganzt obigen für diejenigen Priester un Kleriker, denen Kirchengut
überlassen ıst Sie haben die Nutzung der ihnen überwiesenen Stücke, Verkauf
jedoch wird ausgeschlossen.

Von vermögensrechtlicher Bedeutung ist uch 6/ in dem heißt, dafß, Was
dem Bischof geschenkt wird, als Kirchengut, nicht als sein Privateigentum,
betrachten ist, un der ebenso wichtige CS der sich mıit dem Nachlaß VO  }
Bischöfen befafit®?

Der Synode VO  a} Agde wurden noch weitere anones zugeschrieben, die ber
wahrscheinlich VO  s} anderen Synoden herrühren, jedoch schon früh mit denen VO

Agde verbunden wurden. So erweiterte 45 CL dahin, daß bei kleinen Stücken der
Bischof selbständig handeln kann. (Mansi VIIL, 3372 Ferner sagt ın Erläu-
terung Ö, daß der Bischof seinen Erben hinterlassen dart: wWas ihm als Privat-
eigentum gehört; Was AauUu$S dem Kirchengut erhielt, mu{fßfß der Kirche verbleiben.

49 ergänzt für Diakone un Priester, die nicht der Bischofskirche sind
Wenn eın Pfarrpriester etiwas VO Kirchengut veräußert, ist das ungültig;
Wenn eın Priester innerhalb seiner Verwaltungstätigkeit etwas kauft, soll

CX auf den Namen der Kirche schreiben lassen. besagt, daß, uch wenn ein
Kleriker Kirchengut noch lange besitzt, nicht 1n sSein Privateigentum über-
geht. Am Schluß des 41 wird hier der alte Grundsatz ausgesprochen: ut quı
altari deserviunt, de altari pascantur; daß die Amtsträger VO den Erträgenihres Amtes leben sollen (vgl. Kor. 9I 13) uch die 100 Apostolischen anones
(Hefele II 800) sind beachten, ine Sammlung, die 500 nach Chr1-
gestellt wurde. Wenn uch dem apostolischen Ursprung dieser Bestimmungenschon damals gezweifelt wurde, gaben s1e doch die Tradition der alten Kirche
iın der Fassung des späten 54 wieder un wurden hoch geachtet. Hier heißt
IS 1n cXLI praecipimus, ut 1n potestate ö11 ep1sSCOpPUS ecclesiae Tes habeatAugustinus Thiele  15  Kein Bischof darf die der Kirche gehörigen Gebäude, Sklaven und Gerätschaften  veräußern, weil es Armengut ist. Gebietet aber die Notwendigkeit, so etwas im  Interesse der Kirche entweder zu verkaufen oder in Nutznießung zu geben, so  kann er dies nur mit Zustimmung und Mitunterschrift von zwei oder drei benach-  barten Komprovinzialbischöfen tun.  C232 ergänzt obigen c 7 für diejenigen Priester und Kleriker, denen Kirchengut  überlassen ist. Sie haben die Nutzung der ihnen überwiesenen Stücke, Verkauf  jedoch wird ausgeschlossen.  Von vermögensrechtlicher Bedeutung ist auch c 6, in dem es heißt, daß, was  dem Bischof geschenkt wird, als Kirchengut, nicht als sein Privateigentum, zu  betrachten ist, und der ebenso wichtige c33, der sich mit dem Nachlaß von  Bischöfen befaßt®,  Der Synode von Agde wurden noch weitere Kanones zugeschrieben, die aber  wahrscheinlich von anderen Synoden herrühren, jedoch schon früh mit denen von  Agde verbunden wurden. So erweiterte c 45 c7 dahin, daß bei kleinen Stücken der  Bischof selbständig handeln kann. (Mansi VIII, 332 f.) Ferner sagt c 48 in Erläu-  terung zu c 6, daß der Bischof seinen Erben hinterlassen darf, was ihm als Privat-  eigentum gehört; was er aus dem Kirchengut erhielt, muß der Kirche verbleiben.  c 49 ergänzt c 22 für Diakone und Priester, die nicht an der Bischofskirche sind.  c 53: Wenn ein Pfarrpriester etwas vom Kirchengut veräußert, so ist das ungültig;  c 54: Wenn ein Priester innerhalb seiner Verwaltungstätigkeit etwas kauft, soll  er es auf den Namen der Kirche schreiben lassen. c 59 besagt, daß, auch wenn ein  ——  Kleriker Kirchengut noch so lange besitzt, es nicht in sein Privateigentum über-  geht. Am Schluß des c 41 wird hier der alte Grundsatz ausgesprochen: ut qui  altari deserviunt, de altari pascantur; d. h. daß die Amtsträger von den Erträgen  ihres Amtes leben sollen (vgl. 1 Kor. 9, 13). Auch die sog. Apostolischen Kanones  (Hefele I, 800) sind zu beachten, eine Sammlung, die um 500 nach Chr. zusammen-  gestellt wurde. Wenn auch an dem apostolischen Ursprung dieser Bestimmungen  schon damals gezweifelt wurde, so gaben sie doch die Tradition der alten Kirche  in der Fassung des späten 5.Jh. wieder und wurden hoch geachtet. Hier heißt  es in cXLI: praecipimus, ut in potestate sua episcopus ecclesiae res habeat ...  ita ut potestate eius indigentibus omnia dispensentur (Hefele, I, 813).  Aus diesen zahlreichen und detaillierten Bestimmungen geht hervor, daß  die Kirche, genauer die Bischofskirchen, zu Beginn des 6. Jh. Vermögen  besaßen und daß für dessen Verwaltung feste Grundsätze bestanden. Die  Minderung dieses Vermögens war verboten, seine Erhaltung durch Schutz-  vorschriften gesichert. Gewiß gab es auch weniger begüterte Kirchen; Gre-  gor v. T. bringt Beispiele*; auch die Verhältnisse in Tours selbst scheinen  um die Jahrhundertwende noch bescheiden gewesen zu sein®. Es zeichnen  sich auch Konfliktsmöglichkeiten ab: Viele Bischöfe hatten aus ihrem Laien-  stand her Privatvermögen, und es mußte, wenn sie starben, eine saubere  33) Hefele II, 655: „Wenn ein Bischof keine Söhne oder Enkel hat und jemand  anderen als die Kirche zum Erben einsetzt, so soll alles, was er von den Ein-  künften seiner Kirche nicht für kirchliche Zwecke verwendet — also erübrigt —  hat, von seiner Hinterlassenschaft abgezogen werden. Hat er aber Söhne  hinterlassen, so sollen diese von der Erbschaft die Kirche schadlos halten.“  34) Hfr. II, 14; 21; VI, 20.  35? Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands, 1922 I, S. 126.1va  1r ut potestate 1US indigentibus omn1a dispensentur (Hefele, L 813)

Aus diesen zahlreichen un:! detaillierten Bestimmungen geht hervor, da
die Kirche, SCENAUECET die Bischofskirchen, Beginn des } Vermögenesaßen und da{fs für dessen Verwaltung feste Grundsätze bestanden. Die
Minderung dieses Vermögens WAarTr verboten, seine Erhaltung durch Schutz-
vorschriften gesichert. Gewiß gab auch weni1ger begüterte Kirchen; (sre-
SOr bringt Beispiele®*; auch die Verhältnisse 1n Tours selbst scheinen

die Jahrhundertwende och bescheiden SCWesen sein®>. Es zeichnen
sich auch Konfliktsmöglichkeiten ab Viele Bischöfe hatten aus ihrem Laien-
stand her Privatvermögen, un mußte, wenn sS1e starben, 1ne saubere

33) Hefele I5 655 „Wenn ein Bischof keine Söhne der Enkel hat un:! jemand
anderen als die Kirche ZU: Erben einsetzt, soll alles, Was VO: den Ein-
künften seiner Kirche nicht für kirchliche Zwecke verwendet 1Iso erübrigt
hat, VO  3 seiner Hinterlassenschaft abgezogen werden. Hat ber Söhne
hinterlassen, sollen diese VO  } der Erbschaft die Kirche schadlos halten.“

34) Hfr IL, r VI,
35) Hauck, A Kirchengeschichte Deutschlands, 1922 II 126
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Irennung zwischen diesem un dem VO Bischof verwalteten Kirchen-
vermogen stattfinden. Daß die Ansprüche der Familie, der Sippe, esonders
SOwWeIit 661e germanische Auffassungen vertraten, ..  ber die noch sprechen
SeiIN wird, nicht gering IL, liegt auf der and

Der Linie der Synode VO  - Agde folgten 1n den nächsten Jahren un Jahr-
zehnten zahlreiche andere Synoden, wobei die jeweilige politische Zugehörig-
eit der beteiligten Bischöfe 1MmM allgemeinen keine esondere Rolle spielte.
Hatte die Synode VO  - Agde 1mM Bereich der Westgoten stattgefunden,
die VO Orleans ım fränkischen Herrschaftsgebiet. Sie erließ 1n den

S: 14,15 über die Ffrüheren Bestimmungen hinaus VWeisungen für die Ver-
wendung des Kirchengutes. Von den Opfern Altar bei der Bischofs-
kathedrale soll der Bischof die ine Hälfte, die andere der Klerus bekommen.
W den übrigen Kirchen3® erhält der Bischof 21n Drittel der Opfer Altar
Was Grundstücken, mancıpla und ieh geschenkt wird, bleibt seiner
Verfügung. Wie weiıit der Klerus unterhalb des Subdiakonats den Ein-
künften beteiligt WAarT, ist unsicher??. Dafß 1er Unterschiede bestanden, zeigt
die Synode VO  3 Narbonne8®8. Die Synode VO  3 Epao (517), auf Veranlassung
des Königs Sigismund VO  3 Burgund durch Bischof Avitus VOonNn Vienne ein-
berufen, schloß sich CHE Agde CF Agde (3 c8 Agde c5
Neu ist 1n Kein Bischof darf ohne Vorwissen des Metropolitan etwas
VO: Kirchengut verkaufen; nützlicher Tausch ist erlaubt. Wenn e1n
Bischof testamentarisch ber Kirchengut verfügt, ist das ungültig, falls

icht VO'  - seinem Privatgut entsprechenden Ersatz gegeben hat Die
Synode VO  } Carpentras führt die Güterverteilung zwischen dem Bi-
schof und dem Landklerus etwas weiter®®?. Ihr einziger Kanon besagt, daß,
falls die Kathedralkirche vermögend ist, alles, Was den Pfarrkirchen
geschenkt wird, für deren Kleriker oder für die Instandhaltung dieser Kir-
chen selbst verwendet werden soll Hat aber die Bischofskirche große AÄus-
gaben un wenig Vermögen, soll den Pfarreien 1Ur das für ihren Bedarf
Ausreichende überlassen werden; Was arüber ist, coll der Bischof sich
ziehen. CQarpentras lag damals och 1mM gotischen Bereich, auUus dem ohl
auch die meisten der teilnehmenden Bischöfe kamen. Da der obige Be-
schlufß auch auf das übrige Gallien weiter wirkte, ist wahrscheinlich. Die
Synode VO  3 Orleans SEn bestimmt, daß der Bischof, der AA E Begräbnis
eines Kollegen kommt, 1n dessen Wohnung Priester mitnehmen soll, die
mit ihm INnmen eın Inventar des Vorhandenen aufstellen; ferner coll

für sachgemäße Verwahrung der Werte SUOTSECIL. Die weitere Synode Von
Orleans 538)* wiederholt, daß, Was 1in den Städten geschenkt wird, ZUTXT

Verfügung des Bischofs bleiben soll, un ‚WäarTr für Instandhaltung der Kir-

36) Über ihre Entwicklung un! Stellung innerhalb der iözese
37) Viollet, P Histoire des institutions politiques et administratives de la France,

1890, 361
38) Mansi, } 1017 C
39) Mansi, VIIL, 707
40) Mansi, VIIL, 836
41) Mansi, I 13,
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che und Unterhalt des Klerus J bei den Landkirchen soll bei der Gewohn-
heit der Gegend bleiben. Das annn ohl LUr heißen, daß dem Bischof die
Verfügung über die CGüuter der Landkirchen mehr und mehr entgleitet und
diese allmählich selbständigen Vermögensträgern“* werden. Aus den —
geführten Bestimmungen der Synoden VO  } Orleans, S1IS Carpentras, Ol
und Orleans, E 1st ersehen, daß die rechte Verteilung der kirchlichen
Einnahmen zwischen der Bischofskathedrale und den übrigen Kirchen der
1O0zese einer immer wichtigeren Aufgabe der Bischöfe wurde. Schon die
Beschlüsse der Synode VO  - Arles, zeigen das Vorhandensein mehrerer
Kirchen innerhalb des Bistums, deren Priestern, Diakonen und niederen
Klerikern das eigenmächtige Wechseln ihrer tellen verboten wird; 1n
ist VO:  . diaconis urbicis, Stadtdiakonen, 1mM Gegensatz solchen, die auf
dem Land tatıg N, die Rede Vielfach diese gewiß sehr beschei-
denen Gotteshäuser privater Initiative veraüanken. Es Kapellen
(oratoria), die sich besonders 1in den südlichen Provinzen die Grundherren
innerhalb ihrer villae eingerichtet hatten oder Andachtsstätten den (srä-
bern VO:  3 Martyrern, die das gläubige olk erbaut hatte44 Der eigentliche
Gottesdienst, die Feier des Meßopfers, fand zunächst Aur 1n der Bischofs-
kirche statt®>. Daran wurde VO  . der Kirche bis 1n das hinein fest-
gehalten, obwohl diese eit schon zahlreiche Landkirchen bestanden45a.
Gregor Va T 45b verdanken WIT einıge Einzelheiten aus seiner Stadt Ihr erster
Bischof C’atianus (nach 250) konnte mit den wenigen Christen NUur 1mM Ver-
borgenen den Gottesdienst feiern; ach seinem Tod hbliehb das Bistum

Jahre unbesetzt. Als nächster Bischof konnte Litorius ZUT eit des aisers
Constantius sein Amt antretien; baute die Bischofskirche und richtete
aufßerdem das Haus e1ines Senators vAUER ersten Stadtkirche e1n, da schon viele
Christen da Gregor führt dann die Reihe sSelner Vorgänger auf, die
innerhalb der Stadt Uun! 1n ihrer Umgebung viele Kirchen gründeten; 1M
Sahzen sind Die und VO  3 Orleans 538) zeigen, wWI1e der

42) Pöschl, A., (Bischofsgut un Mensa episcopalis, Bonn, 1908, II 30, 3 J 49)
bezweifelt, daß ine zentrale Verwaltung des Kirchengutes auf dem Land
durchführbar WAarT. Irotz des Bemühens der Bischöfe, ihre Rechte wahren,
wuchs für 61€e mıit zunehmender ahl der Landkirchen die Schwierigkeiten,
die Verhältnisse übersehen un sich dann durchzusetzen, zumal wenn der
Landklerus sich auf mächtige Schutzherren tutzen konnte, noch die
ede sein wird.

43) Heftele II 205
44) In der Mitte wird die Kirche des Hl Julianus Brioude als eın be

suchter Wallfahrtsort erwähnt, Hfr IL, 11 ILL, : dazu auch A xlor.
mart H. Mirac. E 5 n 6 J 66, D,

45) Imbart SA 245
45a) Imbart a.a.0 242 246
45b) Hfr XI
45C) Daß uch 1n den Bischofsstädten neben den Kathedralen weitere Kirchen,

1n erheblicher ahl entstanden, zeigt EWig, der für Keims bis Zu
Ausgang der Merowingerzeit 2 W 1n Lyon 18, 1n Arles Kirchen zählt.
(Kirche cCivıtas 1n der Merowingerzeit, Settimane VII, 1959,
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Klerus sich Mehrung ceiner eigenen Finnahmen bemüht; ach gab

auch damals Doppelverdiener, Kleriker, die VO  - we1l verschiedenen Stel-
len Einkünfte bezogen. Wenn in heißt, dafß eın Abt, Priester UuUSW.
ohne Genehmigung des Bischofs über Kirchengut verfügen darf; SO kann
unter Abt auch der äalteste Priester der Bischofskirche verstehen sein45d.

sucht die Kontinuität 1n der bischöflichen Vermögensverwaltung da.
durch sichern, daß dem Bischof überläßt, ob den letzten Willen
Se1INes Vorgängers anerkennen will, auf Grund dessen bereits während der
Sedisvakanz sich eın Kleriker 1in den Genuß eines ihm vermachten Kirchen-
gutes gesetzt hat Die Synode VO Orleans erklärt, daß Kleriker
Kirchengut, das 61e VO: Bischof bekommen haben, nicht verkommen lassen
dürfen. Wer tu  L, wird nach alter Auffassung als „NeCator pauperum”
angesehen*%. Von der Pariser Synode, 164 außerordentlich viel-
sagend. An erster +ellte steht 1ine Warnung VOT unrechtmäßigem Besitz
VO  > Kirchengut; der Bischof coll solche „Mörder der Armen  44 ach
vorheriger Mahnung einschreiten. Dais csolches Gut 1n eInem anderen König-
reich liege bei den ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen ZWI1-
schen den merowingischen Königssöhnen und -Vettern wurden auch die
Landesgrenzen gelegentlich hin und hergeschoben dürfe keine Entschuldi-
gung sein; „denn die Gewalt CGottes kennt keine Reichsgrenze“. Gegen
solche Leute hätten die Bischöfe, auf die anones gestutzt, sich schon Ffrüher
erheben sollen; aber Jetzt, VO: Schaden fast erdrückt, mülßften s1e endlich
tun [Diese Sprache ist deutlich und äfd+t vermuten, daß die Könige 1n erheb-
lichem Umfang Kirchengut 1n nspruc nahmen, selbst auszunutzen
oder ihre Günstlinge vergeben. Dopsch45h weist daraufhin, dafß eNT-

der Theorie VO Brunner nicht erst £+t der Arabereinfälle, sondern
schon 1in der Hälfte des J} das Aufgebot VO Vasallen 1er ine Rolle
gespielt und also für die Könige die Notwendigkeit bestanden habe, ihre
Gefolgschaften für den Kriegsdienst durch Landverleihungen entschädi-
SCn dazu Gce1 das Kirchengut unbedenklich herangezogen worden. GSelbst
wWEe11ll dies in erheblichem Umfang geschah, doch Einzelaktionen%5! J
als Staatsaktion für das N Frankenreich erscheint dieser Zugrif£ff£f erst
unter den Karolingern. uch der Schlußsatz des Kanon, daß nicht genüge,
über das Kirchengut ine Kartei führen, sondern das Gut auch energisch
verteidigt werden müßte, ist bemerkenswert. Welche Not ein umsichtiger
und geschäftskundiger Bischof wWI1e Bertrand VO  3 Le Mans hatte, den Besitz-

45d) Siehe
45e) Mansı I 131
45£) Ein Ausdruck, der erstmalig 1m Protokoll VO:  3 rleans c1 erscheint

un sich dann vielfach wiederholt; schon früher Mansi, VIIL, 311 om
45g) Mansıi 8 743
45h) Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung, Wien 1918, I1 299 £.;305.

Vgl. Dannenbauer, a.a.O. II Sö. 194 u. Mitteis-Lieberich, Deutsche Rechtsge-
schichte? 8l

45i) 50 auch Brunner DRG IL, 246,
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stand seiner Kirche ZU wahren, ergibt S1C| aus seinem Testament45k.
erfreute sich der Gunst und Hilfe sSeines Königs; Wer diese nicht genoß,wird ohl schwerlich solche Erfolge erzielt haben Aus den und dieser
Pariser Synode geht ferner hervor, daß persönliches Eigentum des Bischofs
als zulässig angesehen wird; andererseits darf auch remdes Gut weder
erstreben och behalten, selbst wenn VO: König bekommen hatte‘]1er mu{f( mıit em Beispiel vorangehen und dem rechtmäßigenEigentümer zurückstellen. Die Synode VO  5 Lyon verschaffte Kleri-
kern, denen frühere Bischöfe Güter verliehen hatten, G1 VO  3 der Kirche

Nutzung oder aus eigenem Z Besitz größere Rechtssicherheit, indem
ihnen solche Güter VO den spateren Bischöfen nicht willkürlich geNOoMMENwerden durften?!. ahnliche Beschlüsse416.

Die Stifter
Das Vermögen, mıit dem die Kirche 1n das ] eingetreten WAÄTr, erfuhr

in dessen Verlauf 1ne erhebliche Vermehrung, erster Stelle durch die
fränkischen Könige. Neben den Königen erscheinen als Gtifter auch deren
Frauen oder andere Glieder des königlichen Hauses, die Großen des Hofes,der Adel, die Bischöfe, aber auch zahllose Große und Kleine adus dem olk

Die KOönige
Es wWar LLUT natürlich, daß der Konvertit Chlodwig der Kirche durch reiche

Gaben seinen ank UE Ausdruck brachte. Gregor berichtet VO  >; seinen
Geschenken die Kirche des hl Martin 1n Tours?*7. In der Hinkmar-Vita48ß
findet sich I1LUTr die sehr allgemeine Angabe, daß Chlodwig, wWI1e auch sSeine
Großen, dem Kemigius 1n den verschiedenen Provinzen Besitzungen g-schenkt hätten, die dieser dann auf verschiedene Kirchen verteilte; nament-
ich wird 1Ur Laon aufgeführt. Nachdem Chlodwig die Bedeutung der
Kirche, bzw der Bischöfe, für seline Politik un seinen werdenden Staat
erkann+t hatte, mußflte ihm daran liegen, dieses wertvolle Werkzeugstärken, zumal zwischen ihm und dem Metropolitan, Bischof Remigius VO  z
Reims, eın utes persönliches Verhältnis bestand, wofür der Beileidsbrief
spricht, den der Bischof beim Tod der Schwester des Königs, Albochledis,

diesen richtete48ä Da{fs die Tautfe die persönlichen Beziehungen verstärkt
hatte, liegt nahe*%?, Remigius scheute sich nicht, dem König pastorale Rat-
schläge geben, die eines väterlichen Tones icht entbehren®®. der Brief

45k) Siehe
451) Die klare Unterscheidung ist beachtlich ; Mansi I J 788
46) rleans rleans 9l 4} U. 1 Arles 6I Tours

CZ Macon
47) Hfr. IL,
48) Mer I1L, 300, Nr.
483) Epp IIL, KL
49) Darauf, daß Wohltätigkeit auch mit der religiösen Auffassung der Germanen

VO Königtum verbunden ist, verweist Bos]/, KI a.a.O
50) Mansi VIIL,



Studien ZUuUr Vermögensbildung

Chlodwigs die Bischöfe als die Antwort auf den Brief VO  - Kemigius
anzusehen ist, kann INa  > LLUTr vermuten; zeigt 1in seinen Bestimmungen
ber die Freilassung V  3 Kirchenleuten, die 1n Gefangenschaft geraten
1, das Bemühen des Königs, der Kirche un ihren Leuten nicht weh Zu

Lun, sondern ihnen helfen. Es beginnt ıne Entwicklung, die Waitz>*
dahin charakterisiert, „ da die Kirche autf den KOönig, der ihr Herr und
Gebieter ist, die Vorstellungen der HI Schrift VO  - der Obrigkeit überträgt,
und die Könige selbst bezeichnen ihre Herrschaft als ıne VO  > Gott über-
tragene, die eben deshalb Ehre und Gehorsam fordern hat.“ Dem ent-
spricht durchaus, wenn KRemigius, dem wel andere Bischöfe Bestechlich-
keit vorgeworfen hatten, weil Claudius ZUu Priester geweiht hätte, dar-
auf antwortete „Ego Claudium presbyterum feci, NO  3 COTrTUP{US praem10,
sed praecellentissimi reg1s estimonio“”®>3. Chlodwig idealisieren, besteht
zewiß keine Veranlassung. Seine hemmungslose Herrschsucht und Goldgier
kommen bei Gregor klar Z Ausdruck, der deutlich schildert, wI1e
Chlodwig seine Verwandten vorging und ihre chätze sich ri(54

uch die Söhne Chlodwigs blieben der Kirche zugetan Vor allem wird
Childebert als Freund der Kirche gelobt; hatte Verbindung mit den
Päpsten.

Aus wel Briefen VOI1l aps Vigilius die Bischöfe VO Arles, Auxanius bzw.
Aurelianus, (MG Epp BER Nr. 309 44) geht hervor, daß der önig interessiert
daran WAar, da{s diesen der Rang des päpstlichen Vikars ür Gallien, miit dem
erstmals Caesarius ausgezeichnet worden WAaärT, nicht verloren Zing un uch
S1e mit dem Pallium bekleidet würden. (Ursprünglich ohl eın VO römischen
Kaiser verliehenes Abzeichen, das 1n Form einer weißwollenen Binde die Schul-
te getragen, VO om aps die Metropoliten bzw. Erzbischöfe Vel-

liehen wurde; VIIL, Mit dem Vikariat ist dieses nicht notwendig VeIl-

bunden, wird ber in den beiden Briefen die beiden Bischöfe verliehen.
Childebert gründete 1n Verbindung mit Bischof Aurelianus in Arles uch eın
Kloster. Er scheint dafür VO aps Reliquien erbeten haben, die dieser
Bischof Sapaudus schickte. (MG Epp 1L, Nr 48) Bestätigt wurde diese Gründung
17 einem Brief Gregor Gr Bischof Virgilius, Arles; weist hier auf die VO  j

aps Vigilius Aurelianus für dieses VO  3 Childebert gegründete Kloster Pe1-

teilten Privilegien hin. (MG Epp 1L, Keg [  J 216) Childebert verteilte die kost-
bare eute eines Spanienfeldzuges die Kirchen un! Gotteshäuser (Hfr. HIL,
650 Kelche, Patenen, Evangelienbehälter, alles aus lauterem old mıit kost-
baren Edelsteinen geziert.) Von ihm wird weiter berichtet, daß dem Bischof
Germanus VO  3 Paris 6000 col für die Armen stiftete. 95 Mer VII, 382 13) Die
Synode VO  3 Orleans, 549, beschäftigte sich mit dem VO  3 Childebert und seiner
Gattin Ultrogotha 1n Lyon gestifteten Xenodochium. (Hifr. I Mansi I 132,

über Xenod 97) Bei Paris (St. Germain-des-Pres) baute iıne Kirche
Ehren des Vincentius, in der späater selbst begraben wurde. Hfr I 20)

51) Mansi, VIIL, 346
52) Deutsche Verfassungsgeschichte Sonderaufl]. 1953, {Ilı 202
53) EPP IIL, 114, Nr.
54) Hfr 1L, 40, 41,
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Zusammenfassend heißt über Childebert bei Gregor®°: Er regierte
se1in Reich mit Gerechtigkeit, ehrte die Bischöfe, beschenkte die Kirchen, half
den Armen und erwIeSs vielen viele Wohltaten aus einem TOMMeEN un
liebevollen Herzen; alle Abgaben, welche dem königlichen Schatz (fisco)
au den Kirchen VO  . Clermont bisher gegeben wurden, erließ ihnen in
Gnaden.“ Von Chlotar . einem Bruder Childeberts, hören WIT, daflß® sehr
beeindruckt VO dem mutigen Einspruch des Bischofs Injuriosus, Tours,
PEeSECN ine Steuerverfügung, diesen Erlaß zurückgenommen und dem uNneTtT-
schrockenen Bischof Geschenke gesandt habe®®. Über dem Grab des
Medard 1n Soissons begann den Bau einer prächtigen Kirche, die späater
Se1n Sohn Sigibert vollendete>7, Gegen Ende sSeiner 51jährigen Herrschaft
und Se1INes Lebens ZO mıiıt vielen Geschenken vAxx Grab des Hl Martin,

diesen als Früsprecher beim himmlischen Herrn gewinnen®® D Aus
der nächsten C‚eneration der Chlodwig-Nachkommen erfahren WIT ber
Theudebert E: 53234—548 König VO:  z} Austrasien, „dessen Gnade und üte
jedermann kannte“60 daß auf Bitten des Bischofs Desideratus Von Ver-
dun der Stadt 7000 Goldgulden 7R Förderung des Handels geliehen habe
Als der Bischof den Betrag spater zurückbrachte, verzichtete der König auf
die 5Summe, zufrieden, daß mit dem Geld die Not der Armen gelindert
und der Wohlst*and gehoben worden War Theudeberts Vetter Guntram
561—592), einer der Söhne Chlotar E: dessen Herrschaftsbereich sich bis
vAr Mittelmeer stlich VO  } Ariles erstreckte, ekommt VO Gregor ine
sehr freundliche Note®?. berichtet unter anderem VO  > einer Einladung
beim König, der 1n froher Stimmung ständig Von Gott, VO Bau VO  3 Kir-
hen und VO Schutz der Armen gesprochen habe®?.

Der Basilika St Benigne, Dijon, schenkte Guntram die Villa Ellariacum. (Dipl L,
38, Nr Bestätigung durch Chlotar H3 663) Eine Stiftung des Godinus P
primatibus Burgundiae“ und der Lautrudis, die St Benigne das alodium Albia-
CUS übertragen — Pard. I, Nr. 186 — gilt als verdächtig. Ferner stiftete Guntram 1n
Chalon ine dem Marcellus geweihte Kirche, die ebenso wie das damit Ver-
bundene Kloster reich beschenkte. (Fredegar Chron. lib 1 Parc I, Nr. 191 ;
Fred berichtet hier auch, daß der König mi1t Geistlichen wI1e einer ihresgleichen
verkehrte.) Bei diesem Kloster ließ der König uch noch e1n „hospitale* bauen.
iıne Aufteilung der auarbeiten innerhalb des Klosterkomplexes auf die ZUTr.
Kirche gehörenden Ortschaften enthält die zıtierte Pardessus-Urkunde. (Charta
Guntramni reg1s PIO fundatione abbatiae Marcelli Cabilonensis: 1bi manentes
SerVI hospitale construant; solarıum VeIiriQÖ© CU: camınata illi de Georgeiacu et de

55) Hfr IIL,
56) Hfr I
57) Hfr I
58) Hf 1
59) Zur eit der Chlodwigsöhne stiftete Sigismund, der ZU katholischen lau-

ben übergetretene König VO  - Burgund, das später sehr berühmte Kloster
Agaunum (St Maurice); Hfr II1,

60) Hfr I1L,
61) Hfr
62) Hfr I J 20, 268/270.
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Alciato faciant, 1li autem de Mercureis et de Canopis lobiam aedificent. De
Floriaco JUOQUE introıitus Ecclesiae et secretarı1 atque thesauri, onachi iDi-
dem demorantes, operatores mittant I1li der Vermiaco ad claustri iıntroitum
praeparandum dirigantur; porticum G DPetri illi de OTrT1aC0o dimidiam, 1l de
Berneis et de Tapariaco et de Blaico dimidiam partem, cellarium 1li de Areo et de
Ogniaco et de Liliaco construant. Qui VeTO Frenis et Lingis habitant, refectorium
facient; et de Sociolis et de OUOrienglis et de Aquis cCetera peragan necessarla.
Haec autem S1C disponimus, ut quicumgque turbaverint de vitae libro delean-
tur. Amen. Nach Dipl. ı. 128 Nr 1 p ist die Urkunde als verdächtig anzusehen:
G ; € gibt ber eın 1 anzen ohl zutreffendes Bild über die Heranziehung der ab-
hängigen Leute den Bauarbeiten der Kirche. Die 18 Ortsbezeichnungen lassen
auf einen nicht unbedeutenden, auf Guntram zurückgehenden Besitz des Klosters
schließen, wenn natürlich uch über die Größe dieser Siedlungen nichts gesagt
werden kann.

Guntrams Bruder Chilperich, König 1n Neustrien, WarTr eın Freund der
Kirche, worauf och zurückzukommen sSein wird. Als aber 1n seinem Gebiet
ine schwere Seuche viele Opfer forderte un auch seine beiden jungsten
Söhne 1 Knabenalter hinwegraffte, packte ih Angst und eue. Gedrängt
VO  ’ seiner (jattin Fredegunde „machte große Geschenke die Haupt-
und die anderen Kirchen und bedachte reichlich die Armen“”®, Bei olchen
Geschenken ist nicht immer deutlich, ob S1€e  < die einzelne Kirche oder
den Bischof persönlich gegeben sind. Die Synode VO'  3 Agde*®** hatte seinerzeit
festgestellt: „Wenn dem Bischof etiwas geschenkt wird, ist als Kirchen-
gut betrachten, nicht als Privatgut”. In den Beschlüssen der Ffränkischen
Synoden findet diese Bestimmung sich nicht; wenn 6S1e aber 1n Orleans
(S41, 11) für hbte Un Priester getroffen wurde, sollte INa  > annehmen,
daß der Grundsatz auch für die Bischöfe galt AÄAus dem spater behandel-
ten Testament des Bischofs Bertrand VO Le Mans®® gewinnt ma  >; allerdings
den Findruck einer gegenteiligen Handhabung. Weiter ist unterscheiden
zwischen Gaben für den eigentlichen Kirchendienst (Altargeräte, Schmuck-
sachen, Edelmetall, Geld) un Grundstücken. Daß erstere ohne Vorbehalt
gegeben wurden, i1st anzunehmen; bei letzteren muß aber mıit der besonde-
TeIl germanischen Auffassung Von der Schenkung gerechnet werden,
daß die Gabe 1ne Gegengabe bzw. -Leistung erwartet, un dafß der
Schenker eine gewilsse Verfügungsgewalt ber das geschenkte Gut behältee
ber Dinifius, den elften in der Reihe sSeiner Vorgänger, berichtet Gregor®’,
daß ih: die Königin Chrodehilde aus dem Staatsschatz beschenkte un! ihm
erlaubte, arüber verfügen, wı1e eTr wollte. Sie cah also 1ese Gaben als
ihm persönlich gegeben Dinifius hinterließ@ den größten und besten Teil

63) Hfr Vl
64)
65) Siehe 49
66) Levy, E:; est-Roman vulgar law, 1951, 167 original ermMaäan law did not

know of completily gratultous transfer of propert an nNOT did it (the do-
nee) include the right to alienate the gift without the approval of the donor.

67) Hfr XI S 408
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seiner Kirche, das Übrige ihm Nahestehenden. Ein weiteres Beispiel bietet
das schon erwähnte Bertrand-Testament: Bertrand fühlte sich dem König
Chlotar ‚38 und auch der Königin Bertrude durch die reichen Geschenke,
die beiden verdankte verpflichtet, dafß beiden je 1nNne villa als Gegen-
gabe zusprach®S, Zu dem obigen Punk+ macht Brunner®® darauf auf-
merksam, dafß bei Schenkungen die Kirche die freie Verfügungsberechti-
ZUNg manchmal agt, manchmal ausdrücklich bestätigt wird, also offen-
bar nicht selbstverständlich ist Der Unterschied zwischen der römischen
un: der germanischen Auffassung ist nicht übersehen. ach jener 111
der Schenker das Vermögen des Beschenkten vermehren, während dem
germanischen Denken mehr das Geben „ob causam“”, unter Umständen mit
uflagen entspricht. Die Qualität des Besitzrechtes hängt VO  e dem Willen
des Schenkers ab Gtirbt der Beschenkte, ist der Übergang auf Erben nicht
selbstverständlich; müßte 881 der Urkunde ausdrücklich festgelegt worden
sSe1IN. Formeln WI1e die bei Marcul£79 bekommen ihre esondere Bedeu-
tung Bezüglich königlicher Landschenkungen meınt Brunner’‘1, da 61e
wahrscheinlich als beschränkte Entäußerung wirksam d  1L, wWennn icht
anderes ausdrücklich bestimmt wurde. Für den Rückfall einer Zuweisung

den Schenker bietet Gregor e1n Beispiel’®: Wandelen, der Erzieher des
spateren Königs Childebert, War gestorben; Was VO Gtaat erhalten hatte,
vermutlich ein Landgut als Existenzgrundlage, fiel den Fiskus zurück.
Unmittelbar 1m ext anschließend der andere Fall Das Vermögen des
Merzogs Bodegisil blieh ach selinem Tod „ungeschmälert seinen Kindern“.
Wäre selbstverständlich SCWESECIL, hätte Gregor aum besonders
emerkt.

Die königlichen Frauen
Neben den Königen erscheinen die Frauen des königlichen Hauses als

Gönnerinnen der Kirche. Von der (jattin Chlodwigs Chrodehilde, werden
Wohltätigkeit und gute Werke gerühmt”®, Mehr vernehmen WIT über Rade-
gundis, die (Gattin Chlotars 1 über die Gregor wiederholt berichtet und
der Venantius Fortunatus 1Nne eigene Vita widmet74.

Nachdem GS1e sich ganz VO Hof zurückgezogen hatte, War ihr Leben der TOÖM-
migkeit und der Wohltätigkeit gewidmet. Bei Venantius heißt „Von dem, wWas
ihr öffentlichen Einkünften zufiel, verteilte s1e zunächst den zehnten Teil; Was
SONSs noch übrig blieb, gab G1E Klöster. Was G1e Fuß nicht erreichen

68) 50, 303 AI siehe uch
69) Die Landschenkungen der Merowinger un Agilofinger, Sitzungsber. kgl

Pr. kad Wiss., Berlin 1885,
70) Leges sect. form E 1 J
71) a.a.Q., 1202
72) Hfr VIIT,
73) Hifr 1L, IIT, 174; I 1I XI SS 408 In Paris hatte 661e die St. Peters-

kirche, später St Genoveva, gebaut.
74) IVz2, andere ita Mer. I1, 377
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konnte, dorthin schickte S1e ihre Gaben durch Oten. Vor ihrer Freigebigkeit
konnte sich nicht einmal eın Einsiedler verbergen. Sie ließ ein Heim für Pflegebe-
dürftige bauen, für die 616e selber sorgte. Sie stiftete ihre kostbaren Gewänder
für den Altardienst, legte allen Schmuck ab und verwendete ihn für die Armen.“
Ihre Wohltätigkeit erfolgte offenbar Banz planmäßig; nach geNAUECN Listen WUurTr-
den tägliche Mahlzeiten Arme verteilt. Zunächst hatte s1e cselbst auf dem ihr
VO König geschenkten Gut AalxX (MG IV2, Nr. 15) gelebt; schließlich
ZUS sS1e sich ın das VO  z Chlotar gegründete und reich ausgestattete Nonnenkloster
iın Poitiers zurück.

Te Schenkungen, die ihr der König hatte zukommen lassen, vermachte
Radegundis ihrem Kloster und richtet arüber einen Brief die Bi<chöfe,
darunter auch Gregor V, selbst, der ih: 1 Wortlaut wiedergibt”5, Einzel-
heiten über ihren Besitz nthäl: der TIe nicht Es spricht aber aus ihm die
große Unsicherheit der damaligen Rechtsverhältnisse, wenn Radegundis die
Bischöfe beschwörend bittet, ihre VO  . vier Königen bestätigte Stiftungschützen un gegenüber ihrem Kloster nicht zuzulassen: daß e1n Bischof
oder Beauftragter des Königs das Kloster durch bösen Rat oder Richter-
spruch beunruhige; daflß jemand 1ne andere Abtissin einsetzen wolle; daß
die Nonnen selbst ıne Änderung anstreben sollten; dafß jemand, und ce1

der Bischof der selbst, 1mM Kloster oder auf seinen Gütern eın u  'r
bisher nicht gehabtes Vorrecht beanspruchen sollte; dafß der Besitz, den der
König und seline Söhne ihr geschenkt, den s1e mıit ausdrücklicher Erlaubnis
dem Kloster vermacht habe, angetastet oder als Eigentum beansprucht
werde. Eine Königin Theudehilde aus dem J über deren Herkunft
und Stellung die Meinungen auseinander gehen, deren Existenz aber durch
Venantius Fortunatus?7® und Gregor Ü bestätigt wird, gründete un be-
schenkte das Kloster Gt Pierre le Vif£f bei Sens. Von Stiftungen der Witwe
König Chariberts, Ingoberga, berichtet Gregor‘”; bei der Aufstellung ihres
Testamentes wirkte persönlich mıiıt; besonders bedacht wurden die
Hauptkirchen in Tlours un Le Mans. Aus dem Briefwechsel VO  3 Papst
Gregor e mit der Königin Brunhilde ersieht INan, daß diese VO:  w ihm
gen verschiedener TOomMMer Stiftungen 1in Autun gelobt wurde. Es han-

sich die dortige Martinskirche, die Frauenabtei St Maria un das
Hospiz, das mıit der Abtei St Andoche identisch seip dürfte?8
Die Großen un die Bischöfe

Daß auch die Franci entes, durch königliche Beispiele angeregt, sich
der Kirche gegenüber freigebig zeigten, hören WIT gelegentlich. 50 hatte
Warnachar, Theuderichs Hausmeister, der Kirche VO'  3 Genf den größtenTeil seines Vermögens hinterlassen??®.

75) Hfr I
76) 1V1, XAXV, 9 ‚J Epitaph; vgl S col 290 Note 1l vgl uch UVeding,

E Gesch. Klostergründungen frühen Merowingerzeit, 1935; 198
77) Hfr 1  J
78) EPP H; Reg, AIIL, 7I LUeding 32a0 224; Bondroit, AI De capacitatepossidendi ecclesiae aetate merovingia Lovenii, 1900, 68
79) Fredegar, Chron. I un! (vom König Aur bestätigt).
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Der Präfekt und Patricius Liberius, der das Protokoll der Synode VO:  -

Orange 529 mitunterschrieb, hatte die Basilika VO Urange erbaut; mit
ihrer Einweihung wurde diese Synode verbunden. Von Marachar, der
1n Angouleme Graf SEWESCHIL, spater Priester un! Bischof geworden WAar,
wird berichtet, da{fi „mit uınermüdlichem Eifer Kirchen un! Kirchen-
gebäude errichte“s1 Als weiteren sroßen Wohltäter der Kirche nennt Gregor
einen gewlssen Chrodin: E n richtete oft Sanz LEUE Öfe ein, legte dort
Weinberge d. baute Wohnhäuser, bestellte die Acker; dann lud Bischöfe,
deren Kirchen L11UTr e1n geringes Vermögen hatten, einem Mahl e1in und
verteilte unftier 6S1e die Häuser mit den Bauern und den Ackern, dem Silber,
den Wandbehängen, dem Hausgerät, den Dienstleuten un den Knechten®?  Q  DA

Er WaTrTr eın fränkischer Großer, in Gregors Kapitelübersicht als AdU>xX  4
bezeichnet, dem vielleicht ine ehemalige römische Fiskaldomäne zugeteilt
worden WAarTr mit allem Personal und auch mıit reichlichem Wald oder Odland,

weiteres Kulturland gewinnen können. Das gewiß Sonder-
fälle, aber auch aus einer anderen Gruppe erfuhr die Kirche laufenden Ver-
mögenszuwachs: VO  - den Bischöfen, die einem erheblichen Teil dem
romanisch-senatorischen del entstammten®®. Als die Franken ach Gallien
kamen, stand dieses, besonders der Süden, schon fast Jahrhunderte unter
römischer Herrschaft. Wohl eın anderes Land des Imperiums WarTr 1m Lauftfe
der eit „römisch“ geworden, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, überall
römische Formen und Vorbilder. Schon Cäsar hatte Gallier Senatoren
ernannt; dieser Brauch wurde fortgesetzt 1 Interesse einer immer CHEBCICH
Verbindung der gallischen Aristokratie, esonders des Südens, miıt dem
Römertum. Gleichzeitig wurde ihr atuıch der Weg 1n die römische Verwaltung
geöffnet®*. 50 bildete sich 1m Lauf der Jahrhunderte ine Oberschicht Vo  j

Großgrundbesitzern un Verwaltungsbeamten, der Senatorenstand, der mit
dem römischen Senat allerdings LLUT och den Namen gemeinsam hatte®
sich aber durch Erblichkeit über die Wirren der Völkerwanderung hinweg
erhielt. Als die römische Herrschaft 1NSs Wanken am, die Posten 1n der
Verwaltung un! der Justiz nicht mehr reizvollJ hatten Angehörige
dieser Schicht ihr besonderes Interesse der Kirche zugewandt un
auf zahlreiche yallische Bischofsstühle gelangt®®. Die Verbindung VO  z (5A1-

80) Mansi VIIL, 719 Petrus Marcellinus Felix Liberius VIr clarissimus in-
ustris praefectus praetor1i Galliarum atq patrıcl1us consentiens Suscripsl.

81) Hifr v fastes IL, 6 J Nr
82) Hfr VI, handelt sich wohl demselben, VO  j dem bei Fredegar,

Chron HE heißt ‚in cunctis STITreNUUS et Deum timens”“ un daß ab-
lehnte, bei König Sigibert malor domus werden.

83) Zum folgenden siehe besonders Stroheker, F Der senatorische del 1m
spätantiken Gallien, Tübingen 1948

84) Nesselhauf, HS a.a.0
85) Nesselhauf, D: „mehr Kang- als Standesbezeichnung”,.
86) Prinz, FT.3 „Entwicklung altgallischen merowingischen Mönchtums”

Das erste Jahrtausend Kultur : uns 1mM werdenden Abendland Rhein
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lien ZU Stuhl 1n Rom WT amalıs zeitweise unterbrochen;: (In den
Papstbriefen zeigt sich 1nNne deutliche Lücke zwischen 464—494) die Kirchen
konnten nicht verwailst bleiben, un! War SaNzZ natürlich, daß sich die
Gläubigen Männer hielten, die 1n jenen unruhigen, schwierigen Zeiten
aufgrund ihrer Erziehung un! Bildung, auch ihrer Verwaltungspraxis und
sonstiger Erfahrung befähigt Nn, die Kirchen Zzu leiten und vertreten.
Dabei handelte sich ohl weniger dogmatische Dinge, als MOög-lichkeiten und Rechte des täglichen Lebens. Es kommt hinzu, da diese
Männer aQus den senatorischen Familien meist auch ber Grundbesitz VeT-
fügten, der ihnen nicht 1Ur 1ne geWIlsse materielle Unabhängigkeit, sondern
auch die Möglichkeit gab, ihrer Anhängerschaft ın Notlagen helfen, ja61€e ohl auch mıiıt bewaffneter and räuberische UÜberfälle und AÄNn-
griffe verteidigen®”. Die Herkunft aus senatorischen, meıist begütertenFamilien wird VO  3 Gregor 1ın zahllosen Personalnotizen betont. Einer
der prominentesten Vertreter War Sidonius®8 ” praefecto substituetur,
VITr secundum saeculi dignitatem nobilissimus et de Prim1s Galliarum sSe1Na-
toribus”:; ist der als Sidonius Apollinaris berühmte Schriftsteller, dessen
Geltung in der Welt orofß WAar, da die Tochter des aisers Avitus
Z Ehe erhielt.

uch der Sohn des Sidonius Apollinaris wurde Bischof. Von einem Verwandten
des Sidonius, dem Senator Ecdicius, berichtet Gregor, dafß bei einer großenHungersnot die Armen aus der Umgebung sSeINem Haus holte, 61e dort langeeit ernährte un! TT nach der Notzeit wieder ihre Orte brachte: sollen
4000 scwesecnh sSein. (Hfr H: 24) Ecdicius War nicht Bischof der Kleriker, ber 5C-wi( VOo  5 christlichem Geist erfüllt, Was der Abschluß der Erzählung andeutet.
Von Venerandus heißt C5? ” senatoribus ep1scopus ordenatur“. (Hfr H. 13) Ma-
rachar War lange raf SCWESCNH, ehe Bischof wurde. (Hfr. VI 36) Agroecula, Bi-
schof VO  z Chalon, War „gehere senaturio“. (Fastes IL, 193 Nr: 5; FHLV. 45)Domnulus hatte en Bischofsstuhl VO  o Avignon abgelehnt: ” permittere GTA
plicitatem illius inter senatores sophisticos iudices philosophicos fatigari.“(Hfr. A Oftfenbar spielten 1mM Süden Galliens die Mitte des die alten
Senatorenfamilien noch iıne erhebliche Rolle

In Vienne wird der Priester Virus Ae senatoribus“ Bischof (Hfr VE 39) Von
Sulpicius heiß+t* „est niım VIr nobilis et de primi1s senatoribus Galliarum, 1n
litteris bene eruditus rethoricis, 1n metribus VeTO artibus nulli secundus.“ (HifrVI, 39) Unter den Bischöfen VO:  } Tours, seinen Vorgängern, die Gregor ın Hfr X/
371 aufführt ı1st Eustochius, der fünfte iın der Reihe, VO  3 senatorischer Herkunft;
sSein Nachfolger War Perpetuus, Vo  '3 dem heißt, daß sehr reich wWar und 1
Bereich vieler Städte Besitzungen hatte Er ließ über dem rab des Martin
ine LLEUE prächtige Kirche bauen, ferner baute ine Petruskirche, außerhalb
VO  S Tours außerdem ine Laurentiuskirche In Montlouis Uun! weitere Kirchen ın

Ruhr, 1962, Textband II 2728 ffI der dem zZusammen mit der römischen
Verwaltung umn 400 aus Irier weichenden gallischen del ine besondere
Rolle iın der gallischen Kirche zuspricht; vgl uch Frühes Mönchtum 1m
Frankenreich, 1965,

87) Siehe Dannenbauer, a.a.Q©. . 152
88) Hfr IE R
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Ortschaften. Was in einzelnen S+ädten besaß, ließ den dortigen Kirchen -
kommen; uch die Kirche VO  - Tours bedachte m1t einem nicht unbedeutenden
Vermögen. Auf ihn folgte als achter Volusianus au senatorischen Geschlecht.
ber die Herkunft seines Nachfolgers Verus verlautet nichts, ber wird be-
richtet, daß sSein Vermögen den Kirchen vermachte. ein Nachfolger wWarTr Lici-
NiuUS; hesaß ein Landgut, auf dem ECLI, eche Bischof wurde, 211n Kloster grun-
dete un als dessen Abt wirkte. Von Omnatius, dem zwölften 1n der Reihe, hören
WITr ebenfalls, daß aus senatorischem Geschlecht stammte; seinen großen Land-
besitz verteilte durch sSein Testament die Kirchen der Städte, begütert
Wart den begonnenen Ba e1ner Marienkirche konnte VOT sSeinem ode nicht
vollenden. Der vierzehnte, Francilio, A senatoribus substituito”; wIıe auch
seine Tau hatten großen Grundbesitz, den 661e hauptsächlich der Kirche des hi Mar-
tin, daneben uch Verwandten vermachten. Der sechzehnte War Baudin, eın ehe-
maliger Referendar des Königs, 1n Hf£r I wird als domesticus bezeichnet;
senatorische Herkunft wird VO  3 ihm nicht berichtet, wahrscheinlich wWar
Franke. Wir hören uch nichts VO:  . grofßem eigenem Vermögen; aber verteilte
mehr als Goldstücke, die ihm sSein Vorgänger Injuriosus hinterlassen hatte,

die Armen. E ıst müßig, die Kaufkraft dieser eLNOTINEN Summe ın heutiger
Währung auszudrücken. Da Injuriosus VO einfacher Herkunft War und eigenes
Vermögen nicht erwähnt wird, müßfifßten der Kirche während seiner 17-jährigen
Amtszeit csehr erhebliche Mittel zugeflossen un TOEFZ des Baues VO:  - Kirchen un
Ortschaften übriggeblieben Se1nN.

Es wurde schon oben®? darauf aufmerksam gemacht, daß durch die Fami-
lienbeziehungen der Bischöfe, die aus dem Laienstand kamen, das
fast alle sich Schwierigkeiten 45n des Nachlasses ergaben. Die Synoden
mulßlten sich mehrfach mıiıt diesen Fragen beschäftigen?®. Die Synode vVon
Orleans ordnete für den Fall des Todes eines Bischofs in seinem Haus
ine besondere Bestandsaufnahme a „ : TeSs ecclesiae ullorum improbitate
1918)  - pereant*!, Aus dem Protokoll VOo  3 Lyon 567)®® ist schließen, daß
Vermächtnisse vVon Bischöfen un anderen Personen die Kirche nicht
immer der VO der vieltlichen Ordnung vorgeschriebenen Form entsprachen.
Die Kirche ahm für sich 1n AÄnspruch, daß auch 1n den Fällen der Wille des
Verstorbenen geachtet werde, wenn die orm wünschen übriglasse. Die
Synode VO Paris hatte sich 1n den T —10 auch mit dem Nachlaß

89) Siehe
90) Der cod Can, ecel. afr. das £ränkische „Reichskonzil“ rleans 511 betont

ausdrücklich in die Wichtigkeit der antıquos et antiquorum
CanoNum tatuta enthält folgenden Wenn Bischöfe, Priester, Diakone
der irgendwelche Kleriker, die ihrer Ordination kein Vermögen gehabt
haben, sich während ihres geistlichen Amtes Acker der Felder anschaffen,

sind s1e als Räuber Kirchengut betrachten, wenil 612e nicht auf C”
schehene Ermahnung hin diese uftfer der Kirche überlassen. Ist ihnen ber
durch Schenkung der Erbschaft Eigentum zugefallen, können 61e damit
gemäß ihrem Vorsatz verfahren. Offenbar WAar 189078  3 der Auffassung, daß
eigene Erwerbungen der Bischöfe NUur aus Einnahmen der Kirche als solcher
herrühren konnten und deshalb unzulässig 11,.

91) Mansi VE 836, c6
92) Mansi I FT
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der Bischöfe beschäftigt. Zu machte Chlotar 11.9$ den Zusatz, daß: faıls
jemand ohne Testament gestorben ist, ach dem CGesetz die Verwandten
erben:; 1n der Synodalfassung ware der Kirche der Zugriff möglich BEeWESEN.

Das olk
Es bleiht och die Frage, ob auch die Masse des Volkes ihrer Anhänglich-

eit gegenüber der Kirche materiellen Ausdruck gab Hier annn 1098578  3 1im
gallischen aum wel Zonen unterscheiden: den aum südlich der Loire,
VOT allem die celt mehr als 500 Jahren römische un U: ce1it mindestens
200 Jahren christianisierte Drovincla (Provence) und den nördlichen Teil,
in dem noch Jängere eit heidnische Finflüsse spürbar waren®a. Dopsch®
meint, daß die germanischen Eroberer die kirchliche UOrganisation, die 61€e
vorfanden, nicht zerstort haben; das kirchliche Leben el VOoNn ihrem Fin-
bruch kaum erührt worden; Lehre, Verfassung, gottesdienstliche Formen,
auch die religiösen und sittlichen Anschauungen selen gleich geblieben und
w1e e1in Erbe der unterliegenden Römerwelt VO  3 den Germanen übernom-
me  } worden. In dem Bestreben, auch auf diesem Gebiet die Kontinuität (im
Sinne VO.  m verstanden als Weiterleben römischer Überlieferung) festzu-
stellen, kommt Dopsch Behauptungen, die einer näheren Nachprüfung
nicht standhalten. Die Kontinuität der Siedlungen, auf die sich bezieht,
ist natürlich un: einahe selbstverständlich®>, daß G1E nicht Z Beweis
herangezogen werden ann. Gewiß lagen die Verhältnisse 1n den gallischen
Landschaften csehr verschieden. Im Norden, die Franken ohl frühe-
stien eingedrungen d  y ist das Verschwinden des Christentums, da
Dopsch?® auf das Vorhandensein sächsischer Volksteile zurückführen möchte,

deutlichsten. Die Tatsache wird erhärtet durch die Bischofslisten der
dortigen Diözesen??. Die Anfänge der kirchlichen Organisation Beginn
des J stehen fest; dann kommt fast überall 1ne lange Zäsur bis ZU

Beginn des J Imbar+t®®8 spricht Von einer „periode troubleg Par l”’anarchie
et les 1NVas10ons, qu1 ruinaljent le ord et le centre de la Gaule“. uch die
Umgebung VO Irier WAarTr nach Imbart®?? 1im ] och heidnisch, un die
Mehrzahl der Landkirchen konnte TST 1m gegründet werden. Ewig1%
macht darauf aufmerksam, dafß och Einhardt die heidnisch-archaischen For-

93) Leg Sect. 11 Capitularia II A 11.

93a) Synod Tours. S07 Autun, 873 3 Mer. B 681
94) Grundlagen I 199
95) Aubin, Hl Vom Altertum ZU: Mittelalter, 1949,
96) Grundlagen II 220 ffl IL, 202
97) fastes IIL, 139; Cambrai-Arras: Bischof Superior, 346; Vedastus, Hälfte

IIL, 114 Tournal: Ceutherius E D IIL, Iar Amiens: Eulogius
346, Editius 511 .. ILL, E33; Morinı-Terouanne: U. ?I Audomar 642;

1: 205, Rouen: Avitianus, 314; Eusebius, 344; Victricıus
400; Gildaredus, 511

98) a.a.Q© 246
99) a.a.Q 255
100) Königsgedanken,
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IneIl des merowingischen KOönigtums (Ochsenkarren) ironısiert habe Lange
eit hätten die Merowinger och mit der heidnischen Germanenwelt rechts
des Rheins 1n Verbindung gestanden und garnicht das Bedürfnis ach
einer Grundlage empfunden.

Im Süden Galliens ist die christliche Substanz besser erhalten geblieben.
Da aber auch ler der Finbruch der germanischen Stiämme den christ-
lichen Gemeinden nicht spurlos vorüber ge1ing, zeigt die bekannte AÄußerung
VOIL Sidonius100b,

Auf die Haltung der breiten Volksschichten die Lehren VO  . drei
Mannern Augustinus, Bischof VO  3 Hippo, Pomerius, Lehrer, vielleicht
Abt in Arles und Salvian, Priester 1n Lyon VO  3 maßgebendem FEin-
u Sie lehbten 1 römischen Kulturbereich, und ;hre Auffassungen a  N,
wWas das Eigentum angeht, VO. römischem Rechtsdenken gepragt. Der TOMU-
sche Eigentümer WAarTr iın der Ausübung sSeiner Rechte nahezu unbeschränkt:

hatte volle Testierfreiheit. Mit dem Vermächtnis Oder Testament VeTl-

zichtete auf jede weiıtere Einwirkung auf den Beschenkten oder die Gabe
Auf den Gegensatz ZAE  —+ Auffassung der Germanen wurde bereits hingewie-
sen100(: Augustinus hatte sich während SEe1INeT Bischofszeit in Predigten
mehrfach mıit Besitzübertragungen die Kirche beschäftigt. Dafil auf
die Vergänglichkeit der irdischen Güter hinwies, War nicht LCU, beim Tode
würde 1a  3 diese 1er verlieren, INa  } colle G  1e eshalb orthin voraussenden,
wohin Ina  ( ihnen folgen wolle, Christus101

Sein weıterer Gedankengang, Christus als Bruder 1in die Zahl der erb-
berechtigten Kinder aufzunehmen, hat sich 1n der Kirche bei der Gewinnung
der (jermanen als fruchtbar erwlesen und weit in das Mittelalter hinein
gewirkt!®, Er hat dazu beigetragen, die germanische Auffassung, für die
e1n besonderes Erbrecht nicht gab, weil das (sut der Hausgemeinschaft bzw
der Sippe gehörte, aufzulockern. So ergab sich e1in Weg, die zahllosen Fin-
wände und Widerstände, die bei Übertragungen VO  3 Gütern des Gtifters
seitens der 5Sippe erhoben wurden, wenn nicht ganz vermeiden, doch

mildern. Für die Kirche ergab sich mit der Umwandlung der alten heidni-

VIIL, S57 vgl. dazu uch Loening, El Geschichte d. dtsch.
Kirchenrechts, I un! Fliche-Martin, Histoire de l’Eglise, 1937, } 3204
„it est manifeste, que la vie religieuse etait interompue et la hierarchie
dispersee D1S encore.“

100cC) Siehe
101) 39, LD 345 In dem 8 I 528, sagt einem ater,

der seinen Sohn verloren hat M1LLaiur CTISO illic qUO praecessit ille; ad TE

Suamn venıre non potest, TeS 1US ad E: 1re potest. Ominus eget 1n terra;
hic vult accıpere, quod dat in caelis. Diesem Gedanken gibt in 8 J 1ine
Neue Wendung: fac locum Christo CUu: filiis tus accedat ad 1UMEEeTUMmM filio-
IU tuorum frater tuus Dabis autem portionem unam qamı aliis filiis de-
putastı uU0S filios habes, ertium illum computas decem habes, a
decimus 61

102) Schultze, Alfred: Augustin und der Geelteil des germanischen Erbrechtes
1n XAAXAVIIL, Abh philos.-hist. sächs. kad. Wiss., 1928
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schen Totenbeigabe 1n das christliche „Seelgerät“10 und der weıteren Ab-
schichtung des „Seelteils“ AdUusS dem Nachlaß e1n erheblicher Zuwachs
Vermögenswerten aller Art Pomerius tammte auUs Mauretanien; den
größten Teil sSe1iInes Lebens verbrachte 1n Südgallien, Anfang des
6. Jh starb104 Um unterrichtete in Arles den späteren dortigen
Bischof Caesarius. Man hat bei Pomerius manche Anklänge Augustinus
feststellen können. In seinem Werk - de vita contemplativa!® spricht auch
über die Cjüter der Kirche und ihren rechten Gebrauch. Sein strenges Den-
ken zeigt schon die Überschrift lib 8 CaD der Priester habe unter
Verzicht auf eigenes Vermögen L1LUr Verwalter und Verteiler des kirchlichen
Vermögens Se1IN. Ails Beispiel führt Paulinus VO  5 Nola107 d der 1n
Gallien geboren un dort begütert seine „ingentla praedia” verkauft und
den Erlös den Armen gegeben habe uch der hl Flilarius, der spatere
Bischof VO  - Arles108, habe ahnlich gemacht*!®?, Die wirklich Jünger Christi
sSe1n wollen, mussen sich nicht als POSSCSSOTES, sondern als procuratores der
Kirchengüter fühlen; denn letztere sSind die „vota fidelium, pretia peccato-
IU et patrımonla quod habet ecclesia, GLr omnibus nihil
habentibus habet commune“ 110 Daraus folgt für Pomerius, dafß Priester,
die eigenes Vermögen haben, für ihre Dienste keine Vergütungen Von der
Kirche annehmen dürfen Hat e1in Priester nicht Z Leben, coll
nicht auf eın „praemium“” rechnen; die Kirche wird ihm das Notwendige
geben; die Belohnung für seine Arbeit soll 1 Jenseits erwarten!11. Er
dehnt dann seine Forderung auf alle Gilieder der Kirche aus Der Verzicht
auf die irdischen (;üter führt näher (SOÖtt Pomerius betont, dafß diejenigen,
die der Kirche gespendete Güter verwalten, 1mM LDienst (;ot+*es handeln, und

erinnert den alten römischen Grundsatz, daß den (;Ööttern geweihte
Dinge nicht wieder Für den weltlichen Gebrauch zurückgenommen werden
sollen11?2. Da{is Pomerius über Arles hinaus Gehör fand, beweisen Briefe,
die die Bischöfe Ruricius VO.  > Limoges un Gunodius VO  3 Pavia ih
richteten113. Salvian114 wurde wahrscheinlich die Wende des J: 1mMm
Rhein-Mosel-Gebiet geboren un CTZOBEN.

103) Vgl tatuta ccl ant., Munier, Paris 1960, qu1 oblationes defunctorum
aut negant ecclesiis aut CU.: difficultate redunt, tamquam egentium necato-
Tes eXcommunıiıcentur.

104) LThK V?®* 1960, 1199
105) 5 7 col 4155520
106) quod sacerdotes nihil proprIl habere debeant, et ecclesiae facultates quas

C  €S, PIO quibus Deo rationem reddituri sunt, susciplant.
107) LThK 208
108) Fastes L 206; dA:
109) S J 453 B/C quod ille tunc habebat ecclesia 110 solum possedit, sed etiam

acceptis fidelium numerosis haereditatibus ampliavit.
110) 454 Al vgl auch Lesne, EI Histoire de la propriete ecclesiastique France,

1910, Il
111) lib IL, Cap. XVI
EL 413) SEL XAAXIL, 369 un! 385.; 6 J 114) LThK IX*; 283
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In seinem Werk „De gubernatione Dei” V, cap. VI, 1 153 be-
richtet über persönliche Eindrücke 1n dem mehrfach erwährnrten Ürler; atuch
Mainz un Ööln werden genannt opäter hielt+ sich Jängere eit auf der Insel
Lerins auf (Prinz, EntwicklungAugustinus Thiele  31  In seinem Werk „De gubernatione Dei“ (CSEL VIII, cap. VI, 8; 13; 15.) be-  richtet er über persönliche Eindrücke in dem mehrfach erwähnten Trier; auch  Mainz und Köln werden genannt. Später hielt er sich längere Zeit auf der Insel  Lerins auf (Prinz, Entwicklung ... S.230ff; Kultur  . S.33) und scheint das  Leben der dortigen Mönche geteilt zu haben. Hier kam er zu seiner Verbindung  mit Eucherius, dem späteren Bischof von Lyon, (Fastes II, 163, n. 19) dessen  Söhne Salonius und Veranus — später wurden sie Bischöfe von Genf und Vence  (Fastes I, 227, n. 2; I, 294, n. 2) — von Salvian erzogen wurden. Nach einigen Jah-  ren verließ Salvian Lerins und ging nach Marseille, wo er zum Priester geweiht  wurde (PL 53, 169) und nun durch Wort und Schrift vorbildlich wirkte.  Für die Kirche wurde sein Werk „Timothei ad ecclesiam libri IV“, vielfach  auch „adversus avaritiam“ genannt!!® von besonderer Bedeutung. Hier  mahnt er die Christen eindringlichst, spätestens auf dem Sterbebett ihre  Güter der Kirche zu vermachen. In einem erläuternden Brief zu diesem Werk  an Bischof Salonius!!®, seinen früheren Schüler, schreibt Salvian, was ihn  zu der unter dem Decknamen Timotheus veröffentlichten Schrift veranlaßt  habe. Er bedauert, daß entgegen dem Gebot Christi die meisten Christen  nicht nur Gott hinter anderen Gütern zurückstellen, sondern ihm fast alle  irdischen Dinge vorziehen. Die Sünder denken nicht daran, für ihre Ver-  gehen Genugtuung zu leisten, weder in guten noch in schlechten Zeiten; so  groß ist ihr Unglaube, ihre Gleichgültigkeit, daß sie ihre oft beträchtlichen  Güter den Erben, auch ferner stehenden, hinterlassen, anstatt an ihr eigenes  Seelenheil zu denken. Besonders beklagt Salvian, daß solche Auffassungs-  und Handlungsweise nicht nur bei den Weltleuten, sondern auch bei den  Frommen, „qui sibi nomen religionis usurpant“ — weit verbreitet seien,  bei Büßern und Neubekehrten, bei Witwen und geweihten Jungfrauen, bei  Leviten — wir würden Kleriker sagen — bei Priestern, und, was das Schlimm-  ste sei, auch bei Bischöfen, Selbst wenn sie keine Familie oder sonstige Ver-  pflichtungen hätten, gäben sie ihre Güter nicht den Armen, nicht der Kirche,  noch — was mehr wert sei als alles andere — Gott, sondern irgendwelchen,  vielfach reichen Leuten in der Welt. Salvians Gedankengang ist ebenso ein-  fach wie eindringlich: „Von Gott ist die Welt und alles, was in ihr ist, ge-  schaffen, also: nemini dubium est, quod ea quae Dei dono accepimus, ad Dei  cultum referre debeamus et in eius opere consumere, quae eiusdem sumpsi-  mus largitate“, Nur den Gebrauch, die Nutzung der Dinge, haben wir von  Gott erhalten!!?, Salvian denkt in den ihm geläufigen römischen Formen;  der Prekarist hat auf dem ihm geliehenen Boden eine Existenzgrundlage,  meist für die Dauer des Dienstverhältnisses oder des Lebens; über das Land  115) CSEL VIII, S. 224—316.  116) CSEL VHI, 217 ep:MII.  117) A.a.O., 232, n. 26: Commodatis enim a Deo facultatibus utimur et quasi pre-  carii possessores simus . . . possessores fructuarii simus. Nach Bayer, Wörter-  buch zur Geschichte, S. 394 precaria = röm. rechtliche Leihform für Grund  und Boden; ausführlicher Lütge Fr., Deutsche Sozial- und Wirtschaftsge-  schichte 19602, S. 66; vgl. auch S.S, 230 f:fl Kultur S. 33) un scheint das
Leben der dortigen Mönche geteilt haben Hier kam seiner Verbindung
miıt Eucherius, dem spateren Bischof VO Lyon, (Fastes IL, 105 n. 19) dessen
Söhne Salonius un eranus spater wurden sS1e Bischöfe VO  } enf£f un Vence
Fastes II Zr . I, 294, VO  - Salvian CIZOSCH wurden. Nach einigen Jah-
ren verließ Salvian Lerins un e1ng nach Marseille, sAUS Priester geweiht
wurde (L 93 169) un: I1U. durch Wort un Schrift vorbildlich wirkte.

Für die Kirche wurde sein Werk „ Timothei ad ecclesiam libri IVII, vielfach
auch „adversus avarıtiam“ genannt*** VO  - besonderer Bedeutung. Hier
mahnt die Christen eindringlichst, spatestens auf dem Sterbebett ;hre
Güter der Kirche vermachen. In einem erläuternden Brief diesem erk

Bischof Salonius116 selinen früheren Schüler, schreibt Salvian, Wäs ih:
der untier dem Decknamen Timotheus veröffentlichten Schrift veranlaßt

habe Er bedauert, dafß entgegen dem Gebot Christi die meisten Christen
nicht Ur Gott hinter anderen Gütern zurückstellen, sondern ihm fast alle
irdischen Dinge vorziehen. Die Sünder denken nicht daran. £ür ihre Ver-
gehen Genugtuung leisten, weder in en och in schlechten Zeiten:
oroß ist ihr Unglaube, ihre Gleichgültigkeit, daß 61e ihre oft beträchtlichen
Güter den Erben, auch ferner stehenden, hinterlassen, anstatt ihr eigenes
GCeelenheil denken Besonders beklagt Salvian, daß solche Auffassungs-
un Handlungsweise nicht 1LUr bei den Weltleuten, sondern auch bei den
Frommen, „qu1 sibi religionis usurpant” weit verbreitet selen,
bei Büßern und Neubekehrten, bei Witwen und geweihten Jungfrauen, bei
Leviten WIT würden Kleriker geCmH bei Priestern, und, Was das Schlimm-
ste sel, auch bei Bischöfen. GSelbst wWEe1n G1€e keine Familie oder sonstige Ver-
pflichtungen hätten, gäben 61e ihre Güter nicht den Armen, nicht der Kirche,
noch Was mehr wert SEe1 als alles andere Gott, sondern irgendwelchen,
vielfach reichen Leuten ın der Welt Galvians Gedankengang ist ebenso ein-
fach wıe eindringlich: „Von Gott ist die Welt und alles, Was in ihr ist, g -
chaffen, also: neminı dubium est, quod QUaC Dei dono accepimus, ad Dei
cultum referre debeamus T 1n iUSs OD COMNSUIMECTIE, quae eiusdem SUMPSI-
LLLUS Jargitate”. Nur den Gebrauch, die Nutzung der Dinge, haben WIT VO:  3
ott erhalten1!7. Salvian denkt 1n den ihm geläufigen römischen Formen:
der Prekarist hat auf dem ihm geliehenen Boden 1Nne Existenzgrundlage,
meist für die Dauer des Dienstverhältnisses oder des Lebens; ber das Land

115) SEL VIIL, 224—316
116) SEL VIUIL, FA JE88
117) A.a.O., PF Commodatis nım a Deo facultatibus utimur et quası DTIe-

Carıı POSSCSSOTECS SIMUS POSSCSSOTES £ructuarii S1IMUS. Nach Bayer, Wörter-
buch ZUr!r Geschichte, 304 precarla rom. rechtliche Leihform für rund
un Boden; ausführlicher Lütge Ff Deutsche Sozial- un: Wirtschaftsge-
schichte vgl auch
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verfügen darf nicht, bei seinem Tod mMU. den Herrn zurückfallen.
e10 cah Galvian das Verhältnis der Besitzenden ott „Wenn WIT also
TT Nutznießer sind, wollen WIT dann Gott SeINn Eigentum vorenthalten oder
entfremden? Es oibt doch nichts Vernünftigeres, als das Gut dem zurück-
kehren lassen, VO  . dem ausgeht.“ Ein weıterer Gedanke: ott hat die
Menschen (ütern reich gemacht, damit 61e VO.:  . diesen einen rechten
Gebrauch machen. Die Reichtümer sind nicht sich böse, aber „mentes
male utentium criminosae “ 118 Wenn WIT Leben selbst nicht heilen
können Salvian verwirft keineswegs den Gebrauch und Genuß der welt-
lichen Güter sollen WIT dann nicht versuchen, unSs den Tod leicht
machen, in extremi1s bonum viatiıcum comparare ?11% In diesem Zusam-
menhang bringt Salvian auch jenes Bibelzitat, das 1n den folgenden Jahr-
hunderten immer wieder als Motiv VO  } Stiftungen erscheint: „SICU aqua
exstinguit ignem, STEC eleemosyna exstinguilt peccatum “ 15° Salvian beugt aber
sofort einer falschen, außerlichen Auffassung dieses Wortes VOLI; niemand
sollte glauben, werde davonkommen, weil reich, nicht aber, weil
Sut sel, als wWEeNn Cjott nicht das Leben, sondern L1UTr das Geld der Menschen
wolle, „et Corruptorum judicium 1LLLOTE argentum exigat, ut peccata VE11-
dat/121 Auf die rechte Bußgesinnung kommt ANEC 1n1ım anımus dantis
datıs; sed anımo commentantur data.” Die beste Verwendung der Güter ist,
661e für die Armen hinterlassen; Christus ist „der AÄrme, die Armen sind
Christus:; Waäas Christus, der Kirche gegeben wird, kommt den Armen
zugute, Christus wird den Geber mit den Früchten belohnen1?2. Salvian wird
nicht müde, mit immer Wendungen betonen, daß der Mensch nichts
Eigenes gibt, sondern ott das GSeine zurückerstattet; der Mensch schenkt
nicht, sondern zahlt iıne Schuld zurück. Niemand soll auch zweifelnd fragen,
ob denn Gott alles geben mUusse; wer könne wWissen, ob die Gabe die Masse
der Sünden aufwiege!?3? Nachdrücklich warnt Salvian VOT einer falschen
Rücksicht auf die zurückbleibenden Angehörigen; 612 kämen erst 1n zweiter
Linie, ZUEerst solle 198078  z die eigene Seele, das eigene eil denken124 Im
etzten Gericht werden weder die Väter für ihre Söhne, noch diese für ihre
Eltern abgeurteilt, sondern jeder Mensch wird durch seine Rechtschaffenheit
gerettet, oder durch seine Schlechtigkeit untergehen. Deshalb nutze 1M
Gericht niemand, daß einen reichen Erben zurückl1äß+125 Es ist besser,
wenn den Zurückbleibenden 1n dieser Welt etwas fehlt, als wenn die Seele
1M Jenseits notleidet. Am besten ıst ä1s0, IT UuNusquisque sibi consulat
et anımae caluti Suae Oomn1a derelinquat“126,

118) II Z
119) 8 2,36,
120) © 2377 39 ;Eccli. ILL,
121) I/ 23711 E 241, 53
122) I 308,
123) Il 242, ‚B p

124) IIL, Z53) 10

125) HI, Z
126) lib HE: 274,
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Die Wirkung VO  - Galvians sehr eindringlichen Mahnungen muß erheb-
ich SCWESCH sSe1IN; S1e hat sich bis weIit 1n das Mittelalter erstreckt. Für die
damalige eit lassen sich die Auswirkungen bei der bekannten Knappheit
des historischen Materials nicht dokumentarisch oder st+atistisch belegen. Fin
Beispiel einer größeren Testamentsaktion 1ne Reihe VO  3 Einzeltestamen-
ten werden och behandelt finden WIT bei Gregor!®': Chilperich wollte
seine Tochter Rigundis ach Spanien verheiraten;: 21n großes Gefolge und
1ne Kolonne VO:  - Fahrzeugen mit Schätzen aller Art sollte 612e begleiten.
Diese Expedition scheint bei den Betroffenen keine Begeisterung geweckt

haben; Gregor schreibt: „Viele aber, die VOIl vornehmer Herkunft
und die INa  . mitzuziehen ang, machten ihr Testament Un hinterließen
alle ihre abe den Kirchen mit der Bestimmung, da{fß ihr Testament eröffnet
werden sollte, gleich als ob 661e tot und begraben selen, sobald L1LUTr des Königs
Tochter die renzen opaniens überschritten habe.“ Hier ist bemerkenswert,
dafß das JT estament, ıne den Germanen fremde römische Rechtsform, sich 1n
wenıgen Jahrzehnten offenbar 1n weiten reisen der Franken eingeführt
hattel128 Dazu i1st weıter 624  J da die Bußgesinnung un Opferbereit-
schaft jener eit aurßerordentlich oroß und der Gedanke die Wiederkunft
des Herrn lebendig WAar wI1e auch die Furcht VOT dem Gericht; Salvians
Mahnungen fielen also auf einen empfänglichen Boden!??.

Auf einem Gebiet hatte der Glaube der Neubekehrten besondere Gelegen-
heit sich betätigen: In der Verehrung der Heiligen, VO  > der uns Gregor
VOT allem 1n seinen libri miraculorum e1in lebendiges Bild gibt Wenn, wI1e
Bernoulli!:®® ausführt, durch die Taufe für den Kelten oder Germanen Se1IN
bisheriger Götterglaube 7A63 Dämonenglauben wurde, entstanden ihm u
1in derı Heiligen starke Helfer, deren Wirken R1 sehr Jebendiger Wunder-
glaube vielen GSGtellen wahrnahm 191 Hier ct+eht die Gestalt des hI Martin

erster elle; sein Grab WIe atuch sonstige Martin-Heiligtümer wurden
Wallfahrtsziele132. ber das Grab unı seine Kirche hinaus wurde der Heilige
127) Hfr VI,
128) Schultze, a:a.0.; bemerkt dazu, daß die Germanen, die Christen B

worden L, nicht hinter ihren römischen Glaubensgenossen zurückstehen
wollten, 1nNne Gedankenrichtung, die die Kirche gewiß unterstützt habe

129) Lesne, aa, (# Le temporel ecclesiastique na Pas >V  SC constitue tout
une piece des depouilles des temples palens, frais des cites et des
empereurs. est ne et s’est NOUTrTI des apporis spontanes de nombreuses
generations de PleuxX ideles. Bernoulli, e Die Heiligen der Mero-
winger, 1900, 211 sagt: „Nie ist 1n der abendländischen Geschichte ıine
Volksmasse religiös impragniert gewesen wıe die Franken unter den
Merowingern.“

130) Bernoulli, ZEU.. 227
131) Imbart,. 265 macht darauf aufmerksam, daß vielfach christliche

Heiligtümer auf heidnischem Grund errichtet wurden; die possession du sol
galt als Glaubenszeichen; der „alte  4 Platz erleichterte den Übergang ZUr

Religion.
132) Oratorium 3S Verehrung Hl Martin erwähnt 1n Mer {# 50908 Hfr.

VIIL, 8  y 210
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für die Masse des Volkes einer urchaus konkreten, greifbaren Vorstel-
lung. Man redete ihn al WI1e adus dem Jestament des hl Aridius hervor-
geht133, Für Gruppen der Bevölkerung, wIı1e befreite Gefangene oder
aus der Knechtschaft entlassene Hörige wurde selbstverständlich, daß
S1e ihrem Heiligen dafür ank schuldeten ach dem Dleg über Alarich bei
Vouille Z Chlodwig ach Tours 7R Grab des hl Martin und weihte ihm
viele Geschenkel1l33a uch irgendwelche Dienste Grab des Heiligen
ine übliche Form der Verehrung; 1Nne Martinsgrab geheilte Frau SC
lobte, monatlich ine Woche Grab CGott un dem Heiligen jenen1335.
In einem anderen Fall berichtet Gregor, da Geheilte sich Grab des hl
Junianus diesem tributpflichtig machten und alljährlich 1Nne Dankgabe dar-
brachten133c, Der Gedanke, dem Heiligen Martin, dem für die gallisch-
fränkische Bevölkerung heldisch sympatische Züge beigelegt wurden,
durch ine Gabe Verehrung beweisen un sich damit VO eigenen dump-
fen Schuldbewußtsein befreien, führte einem ununterbrochenen
Strom VO:  3 Gaben aller Art, kleiner un großer, die nicht LUr die Unterhal-
tung der einzelnen Kirchen und die Existenz der ihnen tatıgen Priester und
Kleriker ermöglichten, sondern auch das kirchliche Vermögen iImmer welıter
anwachsen ließen Da{(s außerdem zahlreiche Gläubige aus freier Initiative
eigene Gotteshäuser errichteten, wurde bereits oben berichtet133d. ber den
inneren VWert dieser Schenkungen soll 1l1er nicht geurteilt, ein oft recht
primitives, materielles Denken nicht 1n Frage gestellt werden; die Tatsache;
daß die Kirche reich wurde, bleibt.

Die Testamente134
Erfreulicherweise sind durch die Jahrhunderte hindurch wenigstens einige

Testamente besonderer Persönlichkeiten erhalten geblieben, die uns in
diese Zusammenhänge weıiteren Einblick gewähren. Fines der altesten Testa-
mente auf die Authentizität kommen WIT och zurück i1st das des
Bischof Caesarius VOo  , Arles134äa Senatorische Herkunft wird nicht VO ihm
berichtet, aber tammte aus einer angesehenen Familie un hatte zweifel-
los 1ne Erziehung ach römischer Art (0)  7 Bischof Eonius VO  -
Arles stellten sich spater verwandtschaftliche Beziehungen heraus135

133) A 1143 te sancte Martine . Bertrand ın 8 S 402
basilica et PI JU aM 1n honore Vestro aedificavi.
HFr H.
irt Mart II 56 (55 Mer. II 645 fa
lor onf. 103 (55 Mer. I/ 813 E}

Nach Christiani, Ll Liste chronologique des Saints de France, in  d
Revue de l’Eglise de France, 3l- 1945, gibt in Frankreich mehr als 5400
Gemeinden, die den Namen eines Heiligen tragen (ohne Wiederholungen

un: twa 1300 mit einiger Sicherheit festgestellte heilige Persönlich-
keiten. (S bzw. 86)

134) Zum Begriff vgl Levison, wl Kleine Beiträge Quellen der £ränkischen
Geschichte 1n > (1902), 340
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Caesarıus Arles
In der ersten Hälf+te des WAarT Caesarius ine der markantesten Gestal-

ten unter den yallischen Bischöfen, der 1in seiner und iözese alle Wir-
TEe  j dieser unruhigen Zeit, das Hin und Her zwischen West- und Ustgoten,
Burgundern un Franken mit Anklagen, Haft, Verbannung UuUSW. über sich
ergehen lassen mußfte und dabei der anerkannte Führer der südgallischen
Kirche blieb Bedürfnislosigkeit und Mildtätigkeit schon bei dem
Knaben beobachten und lieben hervorragende Eigenschaften des Bis
schofs. Als ach der siegreichen Schlacht bei Vouille, 5075 die Wegst-
goten die verbündeten Franken und Burgunden ach dem Mittelmeer
drängten, warfen sich ihnen die Ustgoten entgegen. Die Belagerung VO  }
Arles mußfßte aufgegeben werden; zahllose Gefangen, darunter die an
Bevölkerung VO:  } UOrange, gerieten in die Hände der Ustgoten und üullten
die Gt+raßen un Plätze ebenso wWI1e die kirchlichen Gebäudel36. ('aesarius
scheute sich nicht, den VO  aD seinem Vorgänger Fonius gesammelten Kirchen-
SCHatzZ, 61 ZUu Loskaufen VO Gefangenen, Ge1 UE Beköstigung der
Massen verwenden!37., Dazu wurden goldene und silberne Kirchengefäße
verkauft. Als ank für seine Sorge für die burgundischen Gefangenen un
ZUTr Unterstützung bei seiner Wohltätigkeit ließen die burgundischen Könige
Gundobald und Sigismund spater dem Bischof drei Rhoneschiffe mıit GCe=
treide zukommen138. Politisch verdächtigt und AD Gotenkönig Theoderich
zıtiert, macht Caesarius auf ihn einen solchen Eindruck, dafß jener den Ver-
dacht fallen äßt und ihm 1ne Pfd schwere csilberne Schale un 300 sol
schenkt. Caesarius äßt die Schale sofort verkaufen und den Erlös ZAUHT: AÄAus-
lösung VO  3 Gefangenen verwenden. Die Kunde Vo6  } seinem Handeln ief
ihm UOTaus ach Rom, VOoO spater weiıtere S0000 col ach Arles mı1t-
nehmen konnte139 Das wWar 211 Bischof, der nichts für sich, alles für seine
Armen un Bedürftigen suchte:;: die Mahnungen Se1INes Lehrers Pomerius140

bei ihm auf fruchtbaren Boden gefallen. Von (Caesarius wWwissen wir,
daß auf materielle Unterstützung seitens sSeiner Eltern verzichtet hatte
Was als Bischof VO  - Arles schuf, tammte also nicht AauUusSs Familienerbe,
sondern War auf Schenkungen zurückzuführen, die durch SEe1INe Tätigkeit

hatte Es wird berichtet, da{f „1In domo ecclesiae cuae” im Pfarr-
haus oder 1n einem Gästehaus? STELS für Kleriker oder sonstige Ankömm-
linge e1n gastlicher Tisch bereit warl4ı Ferner gründete eın Haus für
Kranke, dessen Einrichtung gelobt wird142 Ferner baute VOT der Gtadt

ita 67, 1001
135) Fastes II 257 14 ;PL 67, 1005 B/C
136) 67, 1012 B/C
137) Die große andauernde Notlage VO:  » Arles wurde auch VO Kaiser Theode-

rich anerkannt un durch besondere Zuweisungen un: Steuernachlaß be-
rücksichtigt; AIIL, Var. IL, und

138) 67,1028
139) 6 Ö 1016 140) Siehe 141) 6 - 1024 B/C
142) 6 J 1008 spatiossimam deputavit domum Sine trepitu CU| pPCI-

sona quae obsequi et mederi pOosset.
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eın Frauenkloster, das aber bei dem amp Arles größtenteils zerstort
wurde143 Sobald die politischen Verhältnisse gestatteten, baute ein
u  J dem hl Johannes gewidmetes Frauenkloster, dieses Mal innerhal
dera 1n der ähe der Hauptkirche. Die Leitung des Klosters übernahm
sSeINe Schwester Caesaria, die inzwischen 1n einem Kloster Marseille
ausgebildet worden warlt4 Das Testament des Caesarius ist umstritten,
nicht zuletzt gen seiner ungewöhnlichen Form145 (aesarius wendet sich
nämlich 1n Briefform, Was gerade 1mM alten römischen Rechtsbereich als
ungewöhnlich auffällt, die Priester und Diakone, die Abtissin Caesaria
und deren klösterliche Gemeinschaft. An erster GStelle Setiz das VO: ihm
begründete Frauenkloster, das unter bischöflichem ec| stehen soll, al
seinen Erben ein; als Miterben bestimmt den Bischof. Den VO  - ihm
Freigelassenen wird die Freiheit bestätigt. Er betont, daß se1ın Besitz nicht
VO  3 seinen Eltern stammt, sondern AauUus den Spenden TOMMEer Leute; des-
halb bestehe keine Veranlassung spateren Auseinandersetzungen mıit der
amilie un Zurückforderung VO  3 Kirchengut. Sein Nachfolger soll über
alles verfügen; ihm werden auch die österlichen Festgewänder TO-
chen, die übrigen soll unter die Kleriker und Laien verteilen. esonders
besorgt ist Caesarius seine Klostergründung; fürchtet, daß INnd  3 VO  $
den Nonnen146 irgendwelche Vermögenswerte zurückfordern könnte. Aus-
drücklich versichert CL, Kirchengut Laien LLUT mit außerster Zurückhaltung
abgegeben haben un auch IU wenn für die Kirche weniger Nnutz-
bringend und unfruchtbar warl147. Zuweisungen die Nonnen erfolgten
mıit Zustimmung oder Unterschrift der „Brüder“148, Diese Ausführungen
und die dringende Bitte seinen Nachfolger, die Klosterfrauen gut
behandeln un keine Schädigung dulden, hatten ihren besonderen Grund
Für die Gründung des Klosters hatte Caesarius einige Grundstücke AauUus dem
Eigentum selner Bischofskirche abgegeben. Das stand 1n Widersprch den
Beschlüssen einer römischen Synode VO  >} 502 unter Papst Symmachus1%®?,
Diese betraf WAarTr ausdrücklich den Stuhl un die römischen Priester
und Diakone; der sonstigen Kirche wurde überlassen, bei ihrer bisherigen
Gewohnheit bleiben. Schon einige Jahrzehnte vorher hatte Papst ila-
r1us, 461—68, 1n einem Brief die südgallischen Bischöfe VOT einer Über-
tragung kirchlicher (züter auf fremde Rechte gewarnt!>0, Ob dieser Brief 1n

143) 67, 1011
144) col 1013 B/C
145) col 1139 f J Krusch, s Mer IIL, 450 20, 539 hat e scharf angegrif-

fen; Morin, G 1937 Caesarii Arelatensis D Oomnla IL, 281
verteidigt TOTLZ mancher Bedenken; 1n Mer I 770 lenkt Krusch e1n.
Havet, euvres II zahlt den authentischen des
IL, 964 „sein Testament ist authentisch.“

146) Nach col über 200
147) col 1140 B/C.
148) Der Synode der des bischöfl. Kapitels?
149) Mansi VIIL, 265
150) Mansi VII, 936, „Ns1ı prius
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den unruhigen Zeiten, die Arles Anfang des J durchgemacht hatte, 1n
den bischöflichen Akten erhalten geblieben WAaäT, ist 1ne offene Frage. Die
Beschlüsse VOII Agde 605151 gaben dem Bischof etwas größeren Spielraum.
Nun hatte ( aesarıus den Papst Symmachus Klärung verschiedener
Punkte, darunter auch ber die Ausstattung se1Ines Nonnenklosters gebeten.
Das Schreiben selbst ist u115 icht mehr erhalten, aber 1n der entsprechenden
Antwort des Papstes1>1a heißt e da{(lß der Papst die Entfremdung kirchlichen
Gutes unter irgendeinem Titel oder irgendeiner Begründung nicht dulde,

el denn, handele sich verdiente Kleriker oder Klöster „religionis
intuitu“ ; aber auch dann LLUTLT jut aecCc —  1psa 11011 2  / sed temporaliter
donec vixerınt perfruantur”,. Wörtlich A  2903001 WarT der Nachsatz auf£
die Kleriker beziehen, sachlich sollte ohl auch das Kloster DUr ein
Nutzungs-, eın Besitzrecht erhalten. (aesarius wWarTr C  ic| seiner Sache icht
sicher, wandte sich auch den nächsten Papst, Hormisdas, 14—22, der
hm die Schenkung das Nonnenkloster bestätigte, aber gleichzeitig die
Übertragung weıterer Güter, die der christlichen Liebe Uun:! der Gesamtheit
der iOzese dienen sollen, verbot152. Schließlich wandte sich Caesarius auch
noch Papst Agapitius, der sehr nachdrücklich auf „priscae definitionis
constituta vel regulas“ und „gquidquid sancta synodalis decrevit auctoritas“”
hinwies. Im Gegensatz Hormisdas billigte Agapitius die Übertragung
kirchlichen Gutes das Kloster nicht+152a Diese Verfügung des Jahre 535
hat ( aesarılıus letzte Jahre offenbar überschattet und die etwas unsichere
Sprache Se1INEeSs 1 estamentes veranlaßt. Er erklärt 1n diesem, daß durch
seinen Eifer das Vermögen der Kirche erheblich vermehrt, fast verdoppelt
habe; verweist auch auf die ihm für seinen Besitz 1n un außerhalb der
Gtadt bewilligte Immunität}!$3,
Die Immunität

Immunität war e1n römischer Begriff un bedeutete damals zunächst Fre:  M
heit VO.  . öffentlichen Leistungen und Lasten, wıe c1e esonders die kaiser-
lichen Domänen genossen!>*, Die Einrichtung wurde VO  3 den merowi1ng]l1-
schen Königen übernommen un bald nicht LUr den weltlichen Großen,

151) ben 14 fn bzw
151a) Mansi VIIL, 212
152) 6 J 1286 B/C.
152a) Mansıi VIIL, 855
153) 6 J 1141 und 1142 immuniıtatem tributorum, tam 1uxta urbem et 11 -

fra; qJUam etiam 1n suburbanis et villis. Den auf die Immunität hinweisenden
Satz 661e wird hier auf Alarich I1 zurückgeführt hält Krusch, BE:;; Mer 58
464, Anm. für einen späteren Einschub.

154) Bayer, ABı 225< Brunner, IL, 288 bemerkt hierzu, daß bis 441
sämtliche Kirchengüter die Immunität NOSSCNHN; Valentian I1l cetzte S1e
außer Kraft; unter Justinian lehte s1e wieder auf. Dafs s1e den Kirchen VOIN
den Merowingerkönigen gewährt wurde, steht außer Zweifel; durch die Ver-
leihung wollten die Könige ber 1Ur die Amtsbefugnis ihrer Beamten, nicht
ihre eigene königliche Gewalt einengen (a OI 291 U: 293)
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sondern auch der Kirche zugestanden. Im J taucht das Wort ZUEeTrSTt ohl
bei der Synode VO Orleans (STE auı f155 Wir finden den Ausdruck außer
1n der Vita und dem Testament des (_aesarılıus auch 1n dem Diplom König
Childeberts für die Abtei Anisola (St Calais), 1n dem heißt „sub OMnı
immunitate“* s diese wW1e die übrigen Urkunden für dieses Kloster aus jener eit
sind aber als fragwürdig auszuschalten. Es wurde damals unter immuniıtas 1n
erster Linie Befreiung VO Steuern und Abgaben und FÜr die Kleriker die Frei-
eit VO  3 persönlichen Öffentlichen Diensten verstanden. Diese Freiheit sollte
adurch gesichert se1n, daß den Grafen und anderen königlichen Beamten
das Betreten des immunen Bereiches verboten wird156 Die Urkunde Chlö:
Tars für das Kloster Reomanseus!>“ 1St verdächtig; 661e enthält aber den
bemerkenswerten Passus: „Abbatem SU1S constituant“”, der für die KI5-
Ster immer wichtiger wurde. Das Zugeständnis der freien, selbständigen
Abtswahl bedeutete 1n jener Zeit, 1n der die Könige ber die Bischofssitze
ach Belieben verfügten, 1Ne wichtige Sicherung un einen Schutz VOT Auße-
1E Eingriffen 1n die klösterliche Vermögenssubstanz VOIl GSeiten der Bl
schöfe, ber deren Verhältnis den Klöstern och gehandelt werden wird.
Als zuverlässig gelten die Schutzbriefe für die Klöster Gt Denis und
Rebais157a Hier werden dem Kloster „sub OMnı immunitate“ Abgaben
den Fiskus erlassen; kann aber celbst diese VO:  3 seinen Leuten einziehen
und für eigene Zwecke verwenden. Es 1st anzunehmen, daß solche Immu-
nitätsrechte auch schon 1m ausgehenden J 1n Geltung Finzel-
heiten sind strittig, die Heerespflicht der Klosterleute1$8., Gregor
berichtet158ä daß die Leute eines Kirchengutes VO Gt Martin sich yvewelgert
hätten, einem Feldzug teilzunehmen. Nun sollte VO ihnen der Bann, eın
Bußgeld, eingetrieben werden. Der Verwalter widersprach den Leuten des
Grafen mıiıt den Worten: „Diese Männer gehören dem hl Martin CS ist
nicht Brauch, dafß 6S1e bei solchen Gelegenheiten Felde ziehen “ 159 Von

155) Mansi VIITL, 257 Vgl Marculf L, 4 J Nr. U, IL, 7 J Nr.
156) leg sect I capı KK praeceptio Chlotarii regils: agrarla, pascuarla,

vel decimas OTrum, ecclesiae pCI fidei nostrae devotione concedimus: iıta
ut actor aut decimator 1n rebus ecclesiae nullus accedat, ecclesiae aut clericis
nullam requirant agentes functionem, quı aVı vel genitores aut germanı
nostrı immunitatem mMeruerunt

157) Dipl. E 125
1573) Dipl L17 nulla publica judicaria potestas, NeCc NeC SUC-

Cidua; ad Causas audiendum aut aliquid exactandum ibidem 1918}  - praesumat
ingredi, ed sub mMnı immunıiıtate hoc 1psum monasterium vel congregatio
G11.  Q sibimet fredos CONMNCESS50OS debeat possidere vel quidquid exinde FisScCus
forsitan de hominibus aut de ingenuls aut de servientibus aut in

agrıs commanentibus vel undecumque poterat SPCIailc 1in luminari-
bus 1DS1US loci vel stipendia Dei debeant cuncta proficere.
Vgl Loening H 728 Anm.

158) Loening IL, 72%1; Anm.
158a) Hifr VIIL,
159) Vgl Hfr V, 19{0}  3 nım est consuetudo, ut hi ullam exsolverent publicam

functionem.
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der Entwicklung esonderen Immunitätsgerichtsbarkeit WIe 561€e sich als
Folgeerscheinung aus der Ausschaltung der Grafen spater ergab 1ST den
Quellen des J noch nichts festzustellen

Caesarius führt dann S1111 JTestament den agellus Aucharianus
VO  5 dem kleinen Teil dem Kloster abgab den größeren aber,
100 arıpDeNNas Weinland unı 300 modiatas Ackerland behalten hatte159a
Das Kloster hatte VO  - dem Land das Caesarius celbst bebaut hatte, Ur

modiatas, also L1UTr etIwas über e1 Zehntel bekemmen außerdem arıp
Weinland1595 Da die damalige Bodenbeschaffenheit Qualität des Saat-
gutes und Sätechnik unbekannt 1st annn auf die Größe der Fläche nicht
geschlossen werden Gieben weılitere öfe auf befindet sich auch
111 Kirchel59c Maria de Ratis Was 111e größere Bewohnerzahl dieser
agelli vermuten 5Rt werden der Bischofskirche reserviert Der Zusatz
Gu: STagnıs et paludibus älßt auf Lage der agelli der Rhoneniederung
schließen ach nochmaliger Mahnung den Nachfolgerbischof sich nicht

(zut der Nonnen vergreifen, schließt Caesarius diesen Abschnitt mit
der Bestimmung ab daß falls sich der Nonnenkonvent auflösen, be-
stehen aufhören werde, dessen Vermögen die Kirche zurückfallen soll
Die Vorgänge die Gründung sSe1NeES Frauenklosters sind (aesarius
1estament interessantesten, der S  Se  e Inhalt 15T TE bemerkens-
wert ber die Bewirtschaftung des Kirchengutes sagt Caesarius fast nichts;
einmal spricht VO  3 den VO ihm Freigelassenen; SONST werden weder

ochm erwähnt Die einzelnen agelli ürften ach römischem
Brauch VO  - Kolonen bewirtschaftet worden 62111 Es wird berichtet160 dafß
auf diesen Ackern Wildschweine ihr nwesen trieben; die Leute werden
versucht haben sich ihrer erwehren S16 vertreiben Dadurch kamen
S1ie Konflikt mit den „Comıites C1vıtatıs et reliqui militantes”, die sich
ihrer Jagdpassion gestort fühlten und 11LU  3 die Kirchenleute beschimpften
und schlugen dafß diese nicht ruhig arbeiten und leben konnten Seinen
Priestern und Klerikern empfahl (_aesarius Beschränkung ihrer and-
wirtschaftlichen Arbeit Gunsten der Seelsorge, die für ih durchaus i
Vordergrund cstand160&

1593) Die Angaben über die Größe des arıpeNnnıSs schwanken zwischen 740 220
Fu{fs (Ducange 351) 120 Fufß Quadr (Forcellini 377)
Modiata terra Ackerfläche die mo Saatgut aufnimmt hes
Ling Lat 881 DD
Dal hier VO  5 ecclesia die ede ist zeigt ebenso WIe die Erwähnung
des presbyter Catarascensis ecclesiae (PL col 1033 und der Citaris-
tana parochia col 1023 daß dieser ohl dicht besiedelten Gegend nicht
Aur Oratorien, sondern ordentliche Landpfarreien bestanden (vgl auch
Imbart a.O0 258)

160) 1024 B/C
160a) In „Admonitio vel suggest10 humilis”, die Malnory, ‚5aisıt Cesaire,

ev&que d’Arles 1894 als apendice selinenmn Werk auf 294 anfügt heißt
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Kemigius
Gehen WIT Kemigius, dem Bischof VO  j Reims, über““"’, wird VO  »

ihm adelige Herkunft aus dem Senatorenstand nicht berichtet; aber die Ver-
fasser selner Viten, Venantius Fortunatus, Hinkmar un Flodoard bekun-
denl 60c übereinstimmend seine Herkunft aus vornehmem Geschlecht. Dazu
paßt auch, daß Sidonius Apollinaris160d ihm BCH seiner ewandtheit 1im
Schreiben Komplimente macht; römische Bildung 167 also bei ihm alNızu-

nehmen. Vom Besitz der Eltern erfahren WIT nichts, außer daß einmal VO  3
Kolonen „de substantia paterna maternaque” die Rede ist uch das 1 esta=
ment des Kemigius 1st umstritten; liegt 1n wel Fassungen VOT. Die Jän-
gBCIC, die Flodoard160e bringt, ist wahrscheinlich stark überarbeitet: die kür-
ere160f hält Duchesne1609 TOTZ anzunehmender Änderungen durch ink-
INar für glaubwürdig. Havet161 zählt den kürzeren ext den authenti-
schen; anderer Ansicht ist Krusch162 Das Testament ist erster Gtelle
die Bischofskirche Von Reims gerichtet, danach Bischof Lupus*® Uun!
einen Neffen, den Priester Agricola.

Im Einzelnen spricht Remigius der Bischofskirche zunächst die Kolonen Z
die auf dem Gebiet Vo  5 Porcien hat, uUun! andere, die vAr eil aus elterlichem
Erbe stammen, ZU: eil SONst erworben wurden. Es folgen deren ehn Namen;
dann noch e1in Sklave AÄAmorinus. Schließlich werden die Acker, die Kemigius 1
Bezirk VO  3 Porcien Hat,; nebst Wiesen, Weiden un! Wäldern der Kirche über-
eignet. Seinem künftigen Nachfolger überlä(ßt Remigius seinen weißen Oster-
chormantel, ferner einige Decken un Teppiche. Silberne Gefäße 1mM Gewicht VO  3

Pfd hat Remigius zwischen der Kirche 1ın Keims un der 1n Laon geteilt; ein
silbernes Gefäß wird als Geschenk Öni1g Chlodwigs, dessen Tautfe der Bischof
erinnert, besonders aufgeführt. nter die Priester un! Diakone VO  } Reims sollen
25 sol verteilt werden; ferner sollen 61€e uch 1ne Rebenanpflanzung han-
delt sich ohl ine Neuanlage, die deutlich VO  - der SONS üblichen vinea ıunter-
schieden wird bei der Vorstadt bekommen; dazu den Winzer Melanius, den

e° „Nam qui E possunt ordinare vel colere multi invenıuntur; qu1 VeTiIO

animarum pabulum providere, valde paucı et arı Hoc nım solum per
sacerdos debet, quod S1Ne 1DSO fieri 106 potest Sed dicit aliquis:

unde facturus S11 eleemosynam 61 DEr 1psum in agIio sollicitus 11011

fuero? Esto duabus vel tribus horis ordinando, 19{8}  a} SCHLIDECI 1psum assidue
exercendo Diese Gedanken würden auch Caesarius’ Lehrer Pomerius
a5sechl.

160C) IV2, MER IIL, 260; A 421
388| lib 1

160e) AILL, 428
Pard II 118; 65, 970

160g) Fastes IIL, 81 Nr. ı> Anm
161) euvres Il
162) Mer ILL, 3236 un XX, 538
163) Fastes E# 165, Nach fastes IIL, bzw soll Lupus Neffe

des Bischofs Principius 1n Soissons un! ann dessen Nachfolger gewesen sein.
Nach 65, 971 un! 9972 ist Principius leiblicher Bruder des Remigilus.
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Kem1g1us hier SIa Alborichius, der Sanz frei sSeiın soll, einsetzt. (PL 6 J 072
Dann werden die Subdiakone, die Lektoren, Ostiare und Kirchendiener mit eld-
geschenken bedacht: ebenso erhalten die Armen, die listenmäßig geführt der
Kirchenpforte auft ihre Gaben warten, sol Von dem ( Vaculiac werden
miıt Namen aufgeführte eute freigelassen. Dem Bischof UpUus wird Nifastes mıit
seiner utter zugesprochen, ferner ein Stück Weinland, das der Winzer Enias
un! Se1in Sohn 1n Freiheit bearbeiten sollen. eitere eute, darunter der
Schweinehirt Mellovicus, werden dem ‚UpPUuS zugeteilt; einer, Widrigasius, wird
freigelassen. Den eil einem Gut mit Weide, Waldun Wiesen, den Bischof Prin-
C1P1US Fastes IL, 39 6/ col AB 1mM Besitz hatte, ol Lupus sich ziehen,
ebenso einen Anteil Wiese bei Laon. Schließlich werden Lupus noch weıtere freie
un mehrere unfreie Leute zugeteilt. Im galZell handelt sich bei ihm tTwa
eute, dazu global erwähnte filii un cognatıo. Dann wird der eingangs genannte
Yriester Agricola, der 1Haus des Remigius aufgewachsen War (col 073 bedacht.
Ihm werden iwa Maänner uUun! Frauen, meıist namentlich, zugeteilt; sind Freie
und SerVl. In vier Fällen werden die Kinder VO  - unfireien Eltern freigelassen (col
973 A/B) Dem Agricola werden uch wel Weinberge, davon einer bei Laon —

gesprochen, mit der Auflage, daß Agricola VO  5 dem Weinberg bei Keims allen
ONnNn- un Festtagen für den Erblasser Altar 1ine Weingabe darbringt und
jährlich einmal den Priestern un Diakonen VO  3 Reims eın Mahl gibt Weiter wWeTl-

den bedacht der Neffe Praetextatus, 1ne Remigia un die Diakona Helaria teils
m:t SeTrVI, teils miıt Haushaltungsgegenständen, die letztere uch mit einem G+iück
Weinland un einem Anteil VO Gut Talpuciaco. (Zur Namensbildung vgl Ber-

305 E 128 138) Dem Neffen Aetius überträgt Remigius seinen
Anteil den Gut C essurnico. Der Neffe Agathimerus erhält einen Weinberg mit
der gleichen Auflage wIı1e Agricola, hier gegenüber dem Klerus VO  3 Laon; außer-
dem werden Agricola un: Agathimerus noch Leute zugewılesen. Dann en. Remi-
&105 All die Kirche VO  5 Laon; sS1e erhält S01 die gleichmäßig auf Priester un
Diakone aufgeteilt werden sollen; außerdem partem de Secia (col 073 D J
über die Art dieses Besitzes verlautet nichts. Nun zaählt Kemigi1ius ine Reihe VO  .

Leuten auf, die freigelassen hat un dem Schutz des Uupus besonders CeMP-
fiehlt. Dann geht wieder seiner eigenen Kirche 1n Reims zurück un Vel-

fügt noch über einige eute, die ZUE eil dieser, Al eil den Priestern un Dia-
konen bzw dem Neffen Aetius zugeteilt werden. Letzterem wird mıiıt
dem Neff£fen Agathimerus uch die colonica Passiacum zugesprochen. Nach einer
Verfügung über drei weitere Leute bedenkt Remigius WI1e 1n Reims uch 1ın Laon
die niederen Kleriker mit sol., die dortigen Matriculararmen mıiıt 1sol eitere
Geldspenden erfolgen die Kirchen VO: S01issons SOL., Chalons sol., Mouson

sol., Catarigan un! Porcien je sol; Voncq bekommt einen Acker, der bei der
Mühle liegt Der Archidiakon Ursus bekommt Gewänder und sonstige Textilien.
Uupus un Agricola sollen sich 1n die Schweine des Bischofs teilen. Schließlich
sollen dem Friaredus, den Remigius mıit sol durch Freikauf VOT dem Tod be-
wahrte, col erlassen werden, die übrigen soll der Basilika der Martyrer
Thimotheus un! Apollinaris ZU Bau einer Camera ohl ine Wohnung
kommen lassen. (Für den Freikauf eines christlichen Sklaven VO  3 einem Juden
setzte die Synode VO  - Macon 583 16, sol fest; vgl Waitz, II1/ 279.)

In dem anzen Testament ist die Dorge des Bischof für die bei un! unter
ihm tatıgen Menschen bemerkenswert; ihnen ist der größere Teil der
bischöflichen Bestimmungen gewidmet. Demgegenüber treten die materiel-
len Güter, besonders der Grundbesitz, zurück. Hier werden der Besitz bei
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Porcien, einige Anteile164 1n Paar Stück Weinland und die colonica Passia-
CU.: diese wWIie beiläufig 1n einem Nebensatz aufgeführt!®; VO  ; wWEe S1e
bewirtschaftet wird, 1St nicht erkennen. Überhaupt ist 1 allgemeinen
nicht ersichtlich, in welchem Dienstverhältnis oder Zusammenhang die auf-
geführten Personen irgendwelchen Objekten stehen. Lediglich die Win-
ZeTtr werden hervorgehoben. Da fast jedes Stück Weinland seine durch Boden-
beschaffenheit und -gestaltung bedingte Eigenart hat. ist wichtig, WeNn
bei e1inem Wechsel des Besitzers der bearbeitende Winzer bei diesem Stück
bleibt und seine Erfahrurgen dort weiter ausnutzen ann. An sechs Stellen
des Testaments wird bei Zuteilung VO Weinland der zugehörige Winzer
mitgenannt. Bei den 1m Anfang genannten Kolonen, die A Teil aus dem
elterlichen Erbe stammen, handelt sich ohl Leute, die selbständig
einen dSerT, e1in kleines Nnıwesen VO  3 INaTısus 1st och nicht die Rede
bewirtschaften168. Fs ist anzunehmen, daß hinter den Leuten, die em1-
105 seinen Erben mıit Namen übergibt, och 1Nne Anzahl nichtgenannter
SETV] oder mancı1ıpla steht Der Umfang des gesamten Bischofsgutes äßt
sich nicht schätzen, zumal den bebauten Acker un Weinland och 1ne
entsprechende Fläche Wald und Wiese hinzukommt. Bis auf die colo-
nical6sa Passiacum fehlen größere geschlossene Einheiten: auch diese colo-
Nnıca dürfte ohl ursprünglich nicht mehr als der Hof e1ines Kolonen g-.

sSe1n. Als Großgrundbesitzer wird INa  } Remigius aum einschätzen
dürfen.
Domnulus
Über die kirchlichen Besitzverhältnisse in un Le Mans sind WIT durch
die Bischöfe Domnulus und Bertichramnus (Bertrand) unterrichtet. ber
Domnulus berichtet Gregor VO  3 JTours 1n Hfr VI,9; außerdem bestehen
Viten167. Ferner bringt Pardessus Testamente Von Domnulus168 Bei Gre-

164) Fünftfmal £ührt Remigius 1n seinem 1estament „partem”, Anteile auf, die
ihm 1m Laufe der Jahre zugefallen sind; bei einem „dAgToIum partem“ wird
die Herkunft VO: Bruder Principius, 072 direkt ausgesprochen.

165) col 974
166) Nach col 973 hat Profuturus Or1ginarıus VO  3 Geburt die Scholle Sc-bundener Dienstpflichtiger, Med lat MIn ex.,1954, 748 Remigius den

SETIVUMmM Innocentium abgegeben; 1n 974 bekommt Proft VO  3 Rem den
PUuer Leudocharius; sind die beiden Prof identisch, handelt sich gewiß

einen Kolonen, der selbst Sklaven hat.
166) Zu Bergengruen d& 39, Anm. wäre diese weit in das n.0 Gallien

vorgeschoben colonica als Ausnahme registrieren.
167) ASS Mai HIL, 606; 72, 637
168) 178 u. 189 Zu diesen Quellen sagt Celier, Analecta Bollandiana

2 J 1905, 515 247, daß das Kapitel bei Gregor un die beiden Urkunden
ausgezeichnet, die anderen weniger gut selen. Havet, S17, bemerkt: „les
deux chartes de Dom. ap  nt siecle, dont il NOUS est Parvenu tres
PEeCUu de documents, auront droit ODA üuünNne place d’honneur dans le recueil des
chartes authentiques de la periode merovingienne”, Er weist uch darauf
hin, daß die Anführung VO  3 Namen von Sklaven, VO:  » Hütejungen, als
spätere Fälschung völlig sinnlos sel.
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OT lesen WIT, daß Domnulus zunächst einen Mönchskonvent der Kirche
des Laurentius Paris geleitet habe König Chlotar WarTr ihm gCH
seiner Ireue csehr geWOgCN un: wollte ih: 18588 Bischof VO Avignon C

chen16?. Als ih Domnulus gebeten hatte, davon abzusehen, bestellte ih:
ZUuU Bischof VO  > Le Mans, sich, It Gregor, 1n jähriger Amtszeit voll
bewährte. Aus der Vita, die ach Angabe des ungenannten Autors auf Ver-
anlassung des Bischofs Haduinus, 626—650170 gyeschrieben wurde, geht
hervor, daß Domnulus in der Vorstadt ein Kloster Ehren der hI Vincen-
H1US und Laurentius gegründet hatte171. 7 u seiner Weihe kam auch Bischof
(jermanus VO:  3 Päris, mi1t dem VO sSeiNer Pariser eit her £reundschaft-
ich verbunden Wa  - CSeiner Gründung vermachte Domnulus unter Beteili-
gung VO  a Germanus, mıiıt Genehmigung des Königs Childebert und der ZA1C
stimmung sonstiger Bischöfe, des Klerus und des Volkes Güter aus dem
Vermögen der Bischofskirche172 Außerdem vermachten viele Vornehme
ihr Vermögen (hereditates) dieser Gründung. Sie wurde m1t allem Zubehör
VO  - Domnulus seiner Bischofskirche unterstellt; ZUTC Leitung des Klosters
bestellte einen Abt Leusus. Die Vita berichtet weiter, daß Domnulus
1ıne Mönchsgemeinschaft, die Grab des hl Julianus neben dem Kloster
des Victorius der Garthe lebte, reichlich beschenkt habe, daß dort
Mönche ihr reguläres Leben führen und außerdem die Fremden un Pilger
VersoTgen konnten173. Ein weiteres Kloster und Hospiz baute Domnulus
jenseits der Sarthe Zu Ehren der Gottesmutter Maria*‘4; hatte Mönche
unter dem Abt Paduinus und sollte ZUrTr Aufnahme VO  - Fremden und Armen
dienen, die 1n der Gtadt aus Sicherheitsgründen nicht aufgenommen werden
konnten. ıuch diese Gründung Statitetie Domnulus miıt Gütern SeINer Bi-
schofskirche aus Das Hospiz sollte immer den Bischöfen der Stadt (jast-
freundschaft erweisen und der Bischofskirche unterstellt cein1/> ach der
alia vita hatten der Priester Eulalius und die Deo Sacrata Bodomalla die G+t
Martinuszelle nebst Kirche innerhalb der Gtadt neben der Bischofskirche
errichtet176 un mit kleinen Gutshöfen 1n Morniaco, Levaste, Popiliaco,
Aciaco, Verriciaco*““, Potius und Cipidus ausgestattet!78, Diese Schenkung
wird bestätigt durch ıne Urkunde VO  . Theudebert L 534—548179 Diesen
anzen Besitz hatten die beiden tifter dem Bischof Domnulus für Se1INe

169)
170) fastes I 338
F/4) f:Z col 640 A/B
172) col 648
173) col 640
174) col 641
175) col 641 A/B
176) 650 A/B
177 Zur Namensbildung vgl Bergengruen AL 128 U, 138
178) Ergänzung SCHL Havet, a.a.0O 423
179) Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et de la France, Paris, 1A57 I

620; nach Dipl 1, 122} ist die Urkunde verdächtig, während Havet
61e für echt hält
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Kirche vermacht. Außerdem kaufte Domnulus ZUT Hälfte aus Mitteln 6E1-
er Kirche, ZUT Hälfte aus eigenen die villa C'anon und vermachte S1e mıit
Zustimmung seiner Kanoniker seiner Gründung G+t inzenz und Lauren-
tıus Gegenüber den mitteilsamen Viten ist der Inhalt der beiden Testa-
mente e{1WVas spärlich ; in dem ersten übermacht Domnulus ohne weiıtere
Einzelheiten Se1IN Vermögen seiner Gründung. 1ine erweiterte Fassung VOeT-

öffentlicht Mabillon AauUS den acta ep1SC. Cenom!®9, Sie ist LUr die eccle-
61a domn. Vincentii gerichtet und behandelt 1mM wesentlichen drei 1n der
ersten Vita Objekte: Für die villa Tritone, die früher Abundantius
hatte, IL1INEeN mıit dem, Was der Diakon Mallaricus £ür die Dauer sSeines
Lebens hatte, wird 1ine SECENAUE Abgrenzung 1m Gelände gegeben!8!, Zu der
villa gehören namentlich aufgeführte mancıpla, ferner 1ne Pferdeherde,
die Allomerius hütet Es folgt die villa Fraxinetum, die der Priester Aper
hatte, miıt Acker, Wiesen, Weinland USW. un dort wohnenden accolae,
darunter der Hütejunge Pupilonius mıit seinen Schweinen. Ferner verfügt
Domnulus über den ocellus ad Bucens (villula) mıit den zugehörigen
manıiıc1ıpla, bisher Benefiz des Priesters Eutherius. uch der Hütejunge
Childegisilus mi1t SeINeTr Kuhherde wird aufgeführt, SOWIe die mancıpla
Sescimundus und Vieciliare. Dieses Testament ist außer VO  - Domnulus
„rogante clero“ auch VO  > Bischof Germanus, Paris, unterzeichnet. Jahre
spater verfaßt Domnulus sein zweıtes JTestament unter Beiziehung des Bi-
schofs Audoveus, Angers}!$, Es ist die Basilica der hl Vincentius un Lau-
rentius gerichtet, während 1m ersten 1n der Fassung VO Mabillon HT PC-
clesia domn. Vincentii hieß183 Als eues Objekt erscheint jetz die villa Canon
mit allem Zubehör Äckern, Wiese, Wald, Wasser USW. nebst wel mancı-
Dla Dem Diakon und Rechtswahrer der Kirche wird die ordentliche Durch füh-
rung des lestamens ZUrT Pflicht gemacht. Im ext ist der Ausdruck .‚ad st1pen-
dia ratrum“ bemerkenswert. Der Abt VOoIl St Vincentius unLaurentius wird
verpflichtet, die Erträge der villa Canon für die Tatres, den Konvent, AB R

Verfügung halten. Im allgemeinen beginnen TSt 1n der Karolingerzeit
sich bezüglich der Nutzung kirchlichen un:! klösterlichen Vermögens ZWI1-
schen den AÄbten und den Konventen Spannungen entwickeln, die dann
ZUTE Absonderung estimmter Vermögensteile führen1®4 Da 1er ein Grund
für die Betonung besonderer Interessen der Tatres nicht erkennbar ist,
annn 1ne spatere Korrektur vermute werden. Nimmt INnan die Angaben
der 1Testamente und der Viten INMEN, ergibt sich, daß die Kirche Von
Le Mans dem Bischof viel verdankte. Er gründete selbst die wel Nann-

180) Analecta DA A Pardessus bringt diese Fassung 1mM E 134; Anm. Nr.
181) Ledru, errechnet 1n N } Province du Maine”, 1907, 262, für die

villa einen Umfang VO  -} 6500 ha!
182) Pard II HI: 189; fastes IL, 358;
183) Havet, :a 309, führt den Unterschied darauf zurück, daß 1n der Zwi-

schenzeit Reliquien des hl Laurentius nach Le Mans überführt worden
selen.

184) Vgl Thiele, A Echternach un!: Himmerod, 1964, f.; vgl auch Ueding,
a aCh; 145
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ten Klöster, außerdem STatteie das Kloster Grab des hl Julianus und
die Mönchszelle G+t Martin reichlich aus, ZU Teil aus eigenem, mehr och
au dem Besitz SeINer Bischofskirche. Er hielt für notwendig, für diese
Abweichung VO  - den kirchlichen Grundsätzen1%4a die Zustimmung König
Childeberts und Se1INeTr Großen, SOWI1eEe des hl. Germanus un sonstiger
Bischöfe anzuführen184b. Dieses Vorgehen wird Vonmn seinem spateren ach-
folger Bertrand beanstandet werden184c ber den Umfang der einzelnen
Güter sind weiıtere Angaben nicht möglich; auch 1st nicht+ klar, ob sich
bei den villae episcopil Gutsbezirke, die 1 allgemeinen mit Eigennamen
aufgeführt werden, oder LLUT einzelne Gehöfte und Höfe, wıe 612e 1n der
Stiftung des Fulalius und der Bodomella erscheinen, handelt 184d An Perso-
nal wurden drei größere Gruppen VOI je 8—10 Leuten übertragen, ohl LLUI

eın Teil der dort wohnenden und arbeitenden Menschen. Bei der colonica
Canon wird I1LUTI e1n Ehepaar mit Kindern genannt  7 wird sich den Hof
e1Ines Kolonen handeln. Domnulus tammite nicht aus Le Mans; hatte
Se1INe Tätigkeit dort zweifellos ohne großen eigenen Grundbesitz begonnen.
Daher konnte se1ine Gründungen auch nicht AaUS eigenen Mitteln, sondern
11UT AaUS dem Vermögen seiner Bischofskirche ausstatten. Diese Gtücke
bisher kirchlichen Personen An Nutzung überwiesen SECWESECN. Schenkungen
hatten das Kirchenvermögen vermehrt. Von Eigenwirtschaft der Bischofs-
kirche hören WIT nichts. Es bestanden also wohl, abgesehen VO:  } den drei
Viehherden, die besonders aufgeführt werden, grundherrliche Verhältnisse;
die aCtores ecclesiae hatten die Aufsicht ber die Leistungen und Abgaben
der Kolonen un accolae. Für ine LLUT geringe Eigenwirtschaft spricht auch
die 1mM Vergleich Keims und Limoges (Aridius) mäßige Zahl VO  . Frei-
lassungen; diese ürften 1mM wesentlichen 1mM Bereich der Hauswirtschaft und
der terra indominicata 1n Betracht gekommen Se1IN.

Aridius
Der Abt Aridius wird VO:  3 Gregor n mehrfach erwähnt185 J 1n Hfr X,29

WIT. ihm ein eigenes Kapitel gewidmet und auch VO  e seinem Testament g-
sprochen. Gregor kannte ih ohl persönlich ; 1n seiner Vita des Bischofs
Nicetius VO  . Trier186 nennt ih als Quelle sSe1INnes Berichtes. uch der
Mutter Pelagia hat einen kleinen Abschnitt gewidmet!87, Aridius ent-
tammte einer guten Familie aus Limoges. Er wurde Edelknabe des Königs
Theudebert!®8, dann Schüler des Bischofs Nicetius VO:  3 Trier189 ach dem
Tod sSe1nNes Vaters kehrte sSeiNer Multter zurück ach Limoges un grün-

1843)
col 640

184C) 8 g 390
col 648

185) Hfr VIIL, 1765 VIIL, 2 J I1 320
186) 7 / 1078 AI 1081
187) Mer I/ 813 lor. onf. 102
188) 7 J 120
189) fastes INL, 3 /
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dete auf dem väterlichen Erbe mıit seiner Familie e1n Kloster, das spater
seinen Namen G+t Yrieix bekam Das Testament+1%0 wurde VO  3 Aridius —

SAaIiInmen mit seiner Mutter ach römischer Form aufgesetzt. Gegen seinen
ext sind VO  3 Krusch Einwendungen erhoben worden1®1. Die wesentlichste
ist, daß Gregor ausdrücklich VON einem T1estament Gunsten der beiden
heiligen Bischöfe Martinus un Hilarius spricht!?. Das uns erhaltene FD
tament ist aber gBanz eindeutig auf den hl Martin ausgerichtet; Hilarius
wird LLUT nebenbei als Inhaber e1INnes Oratoriums, vielleicht einer Geiten-
kapelle der Martinsbasilika erwähnt. Das legt die Vermutung nahe, daß
die materielle Substanz des Testamentes ohl richtig überliefert, VO  z inter-
essierter Seite aber spater die Verteilung und das Abhängigkeitsverhält-
n1s Gunsten VO  - G+t Martin beeinflufßt worden ist193 Aridius lestament
richtet sich den hl Martin VO  } JTours; der Vorsteher seliner Basilika soll
die Durchführung ach dem Willen des Erblassers übernehmen. Je ıne
Hälfte der Besitzung (sricensis wird dem hl Martin, die andere den Mön-
chen des Klosters Attanum Aridius bezeichnet 661e als „monachi nostm.,

ist der Abt+ dieses Hauses für immer zugesprochen; LO sancte artine
defensante”, ganz persönlich wird der Heilige angesprochen, steht g.-
wissermaßen als Oberhoheit über dem Bischof. Das zweite Obijekt, die „POT-
HO, die Aridius dem ager Sisciacensis hat, wird ebenfalls zwischen der
Martinsbasilika und den Mönchen geteilt, wobei diese wiederum dem hl
artin esonders empohlen werden. Dieser ager!** ist 1ne Besitzung mıit
den erforderlichen Gebäuden, eın Gut mit Ackern, Wiesen, Wald, Weide und
auch einem zugehörigen Oratorium ; VO  > den mancipiola werden aratores
offenbar als Facharbeiter namentlich aufgeführt!®, Das dritte Objekt ist die
dem Medard geweihte cella Exidolium: 61e soll den Mönchen zufallen.
Diese cella WarTrT vewiß noch klein, ihr Besitz gering; deshalb wird 61€ nicht
mıit der Basilika geteilt. Die Mönche bekommen noch die Gehöfte Nonnia-
CUIM, Luciaco und Marcomonte SOWIe einige zugehörige mancipla, die —
mentlich muit Frauen und Kindern aufgeführt werden19®5sa kEine weitere Be-
sitzung, Scauriniacum Aridius hat auch hier LLIUTN ine „portio” wird
wieder zwischen St Martin und den Mönchen geteilt. WEel namentlich

190) Pard II Nr , 1143
191) Mer 11L, W
192) Hfr Xl 29 206
193) Uedings Auffassung Qa 265 fI dafß Gregors sehr eingehende Angaben

über die Klostergründung und das Testament kaum bezweifeln sind, ist
zuzustimmen, wobei textliche Änderungen JTestament gewiß nicht AaUS-

geschlossen werden sollen. Zum Thema Fälschungen Bresslau, I-Il Hand-
buch der Urkundenlehre I/ I EEI unter besonderem inweis auf Le
Mans sagt, daß die geistlichen Fälscher bestrebt XL, „die Kirche, der 616e
persönlich verbunden Al heben, bereichern, Macht un Ehre

erhöhen.” Vgl uch Havet, EeUVrTes 103 f£. DL ff rn vgl Fuhrmann, HI
Die Fälschungen 1 in 197, 1963, 529

194) 1144 A/B
195) 1144
195a) 1144
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aufgeführte Winzer werden der Martinsbasilika zugeteilt. Ein weiteres Ob-
jekt yat der Anteil des Aridius der Gemarkung Rofiaco195b das Gehöft
Juliaco. Es wird der Basilika übereignet. Die Besitzung Genuliacum dage-
gen muit ihrem Zubehör Wiesen, Wald USW. wird St Martialis ber-
tragen**®. Von der schon oben genannten Besitzung Scauriniaco sollen arıp.
und VO:  j dem Girtit Nogiaco e1n welıteres Stück Weinland alsc Gabe für die
Diener des hl Martialis und die Armen dieser Kirche dienen. Ein Grundstück
mit aus 1n der Gtadt Limoges wird der Martinsbasilika und den Mönchen
„aequali SuUuccessione“ zugesprochen, ebenso en Haus mit Grundstück inner-
halb des castrum Issandone. Seinen Anteil dem Besitz Eustriaco VEeT-

macht Aridius der Florentia unı ihren Söhnen. Was eit- un Zugtieren
vorhanden ist, wie Schweinen, Schafen un Kühen, SOWIle das Haus-
und Kellerinventar, coll durch den “ Ordinäafter. Vo Gt Martin je ZUT Hälfte

die Armen un die Mönche verteilt werden1?7.
Aridius geht 1U ZU Kirchenschatz über und führt folgende Gegenstände

auf turmförmige Hostiengefäße, gyanzseidene Kelchtücher, silberne Kelche,
davon iniıt Henkel; weiıter zahlt auf seidene Decken, ZU: eil golddurch-
wirkt, schwere silberne Schale, sonstige Decken, Pallen, Leinenzeug und ande-
TE  »3 Sakristeibedarf. Als besondere Kostbarkeit in der Kapelle des hl. Hilarius
erwähnt Aridius ine Krone mit silbernen Kreuz, mit kosthbarem emmen Be-
schmückt; atuch für dieses Oratorium wird die weiter Ausstattung aufgeführt.
Dann wird noch je eın Heiligtum des hl Maximinus un des Julianus genannt
und bedacht. Hr  + fast alle Objekte ibt Aridius den Preis bzw Wert an; wenn
inan diese Angaben zusammenstellt, ergeben sich ür die bedachten Kirchen und
sonstigen Heiligtümer 1mM gANZENN 630 sol
Bemerkenswert ist, daß Aridius, anders als Remigius oder Domnulus, eın
Bargeld verteilen läßt; vielleicht weil als Mönch und Abt solches nicht be.
caß? Der gesamte Bestand wird der Obhut des Diakon Nicetius VO Gt Mar-
tin überwiesen SA zweckentsprechenden Verwendung 1n der Basilika un
den anderen Gotteshäusern. Mit beschwörender Aufforderung den
Oberen VO St artin und die önche VO  > Attanum, das Gebet seinem
Grab nicht vVETSCSSCHN und überhaupt die heiligen G+t+ätten nicht vernach-
lässigen, schlie(t Aridius das Testament. Ein Nachsatz198 betrifft die Mön-
che des Klosters Vosidens (Vigeois). Mit ihnen fühlte sich Aridius ohl Velr-

bunden, weil ach Mabillon198a Sebastianus, der Abt VO:  3 Vosidens, Früher

col 1145 B; Montegut, de, Cartulaire de l’abbaye de Vigeois Limousin,
Limoges, 1907, AAXAL cieht 1n Juliaco eın selbständiges Objekt außerhalb des
Bereiches VO Rofiaco. Es 1 nicht einzusehen, weshalb nicht innerhalb
des ehemaligen spätrömischen fundus liegen soll, zumal uch die SONStT 24
nannten Gehöfte mit der ijacus-Endung auf römische Siedlungen hin-
deuten.

196) Der hl Martialis galt als der erstie Bischof VO Limoges; fastes LL 5 J
197) col 1146 INa  3 hat unter dem ordinator ohl den Leiter des Wirt-

schaftsbetriebes, heute Zellerar genannt, verstehen.
198) Krusch, 34, 1909, 294 3LE 175 sieht ihn als ine Fälschung

Mab Ann. OSB Il 144 Sebastianus abbas Vosidensis S€  — Vosiensis Aridii
praeceptor fuerat.
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sein Lehrer ZEeEWESEN Waäar Diesen Mönchen wird eın Anteil Gut Fexi-
toialo un 100 arıp ohl Weinland VO Gut GSisciaco zugesprochen,
falls G1€e den Attanenser Mönchen „solatia praebuerint!®?; falls s1e diese Veli-

weigern, sollen die Martinsbasilika und die Attanenser Mönche arüber
verfügen. Abgesehen VO: Wert der Altargeräte und der Kirchenausstat-
tung ist 1ine Abschätzung des Vermögens VO Abt Aridius nicht möglich.
Bei dem Landbesitz fehlt jede Größenangabe. Finen gewissen Anhalt Öönn-
ten vielleicht die Angaben ber die Besetzung der (G;üter mit Freigelasse-
e  . oder mancıpla bieten. Es handelt+t sich Ehepaare, dazu weitere
eiwa Einzelpersonen und die Kinder. Aridius hat ohl alle seine Unter-
gebenen aufzählen wollen s schlief(t aber Auslassungen nicht aus, wenn

sagt „Ss1ı mancipiola remanserint oTt inventa uerint £oris testamentum.  /200 Es
ergibt sich dann ine Anzahl VO  . etwa RO Erwachsenen und ohl minde-
stens 100—150 Kindern. Rechnet 1901078  3 19808  } mit Familien und nimmt 198028  3

Lamprecht und Stutz folgend**! d dafß 1mM [ Je Familie Morgen nicht
Wen1g sein scheinen, ergibt sich 1er ein Gebiet VO mindestens

Mansen etwa 000 Morgen, 2300 ha, der Umfang eines kleinen Weilers,
1l1er auf die s enannten Hofgruppen verteilt. Daß sich keinen
Großgrundbesitz handelt, ist auch daraus schließen, dafß Aridius mehr-
Ffach Ur ber seine „DOTHO-, seinen Anteil verfügt, nicht ber die geschlos-
SCeNe Besitzung (SO VO: A S5isciacum, dem fundus Rofiaco, Scauriniacum
und Eustriaco). Von dem väterlichen Erbteijl202 werden 1Ur die Freigelasse-
LE  a erwähnt; ler hören WIT auch VO  e’ Aridius‘ Bruder Eustadius. ber die
weitere Verteilung des Familienbesitzes verlautet nichts. Bemerkenswert ist,
da{fß nicht 1Ur die Durchführung des aNnzZeI Testamentes dem hl Martin
und dessen Basilika bzw. ihrem Ordinator oder Praepositus übertragen ist,
sondern daß auch verschiedenen GSGtellen die beherrschende Stellung der
Basilika gegenüber den Mönchen VO: Attanum deutlich vA Ausdruck
gebracht wird bis AAA Androhung des Anathema bei Ungehorsam*®%®%a, 1uch
die ständige Wiederholung des llte defensante, SUu defensione tua, +ibi de-
fensandos“ erweckt den Eindruck, handle sich spatere Einschübe,
die Oberhoheit der Basilika über das Kloster dokumentieren. ber 1m

ist die ECNSC Bindung der Klöster den Bischof, ja ihre Unterstellung,
die Regel uch die Bezeichnung besagt nicht unbedingt Selbständig-
keit, 61e 1st vielfach 1Ur e1in Titel für einen der ältesten Priester neben dem
Bischof203. (Auf die Klöster 1 allgemeinen wird och zurückzukommen

199) 7 J 1148 CI solatium, meıst gastliche Bewirtung, eventuell uch Leistung
VO Diensten, hier ohl als Zeichen einer gewissen Unterordnung NZU-

sehen; vgl Bertrands Testament 80, 406
200) col 1148 D/49
201) Lamprecht, I<l Deutsches Wirtschaftsleben 1m 1886 8 352 ffI utz,

Benefizalwesen, 1895, 270 bes Anm
202) genitor noster Jucundus heißt 1n 1146
202a) col 1149
203) Vgl dazu Buchner, Hfr I 1 P Anm. ebenso Hfr I 18, Anm u. VI,

3 J Anm. Hfr I 4 J Anm 8 J 401
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sein.) Außer den Mönchen 1 Attanum und SisCiaCo, den Freigelassenen
und den Unfreien werden och accollae Beisassen erwähnt?%®ea die auch
bei der Unterhaltung der Gotteshäuser mitzuwirken haben
Assemundus

Kein Testament, mehr ıne Art VO  . Stiftungsurkunde, führt ach Vien-
ne203b_ Assemundus, den Ado 1n seliner Chronik VO  } Vienne als dux be-
zeichnet, und seine Gattin Assemunda schreiben ihrer Tochter Remila ihr
Klostername 1st Eugenia einen Brief Sie erwähnen, daß 6S1e schon außer-
halb der Stadt 1n Bellocampo eın Gt Peterkloster gegründet hätten und WUNn-
schen NU. daß ihre Tochter eın welıteres Kloster als Begräbnisstätte für
die Eltern errichten soll Dafür schenken ihr diese e1n Gartengelände 1n der
ähe des Marsplatz und weıteres Erbgut inner- Unı außerhalb der a

soll eın Frauenkloster werden un! der Mutterkirche VO  . Vienne, also dem
Bischof, unterstellt werden. Da{(ils die Eltern gleichzeitig bestimmen, das HNeu
zugründende Kloster solle die Regel des hl Leonianus übernehmen?%t, 1s+
ungewöhnlich, aber dadurch erklären, dafß Remila 1n einem Kloster 1in
Vienne lebte, das bereits unter der Leitung der OTO Eubona diese Leonia-
nus-Regel befolgte. Der Schenkungsbrief enthält leider keine Einzelheiten;

belegt aber die Schenkungsfreudigkeit der damaligen Großen, denen
offenbar nicht schwer fiel, Klöster errichten un außerdem noch die
mater ecclesia und leibliche Erben bedenken?®>

Bertichramnus
Bischof Bertichramnus (Bertrand) VOoO  3 Le Mans wWarTr der übernächste ach-

folger Vonmn Domnulus208 ber seine Person erfahren WIT VO  - Gregor“*”
203a) col 1148
203b) Pard. I, prol. Chap. IL, 1l a DipiNr. CXE; S5; 107 vgl. auch Ueding,

B RDE 261
204) Leonianus lebte Jahre 1n seiner Zelle eingeschlossen zunächst iın Autun,

dann in Vienne. Hier lenkte LLUFLr durch die Kraft seines Wortes viele
Mönche un twa 60 onnen des Frauenklosters St. Andreas (Mabillon
Ann. OSB Il t.} In und Vienne scheint damals ine größere Anzahl
VO  } Klöstern gestanden haben In der ita des Abtes Clarus A Jan.
E 55) werden nicht weniger als 10, außer weiteren 1mM Raum der Diözese,
aufgezählt. Addiert 1119  5 die für die einzelnen angegebenen Ziffern,
mögen damals ın Vienne twa 1000 Mönche gelebt haben Auf diesem
Hintergrund ist die Stiftung des Assemundus durchaus gylaubhaft.

205) Nach dem Namen un der Bezeichnung „dux  44 handelt sich ohl nicht
ine romanisch-senatorische, sondern ine burgundische der fränkische

Adelsfamilie. Allerdings können die Namen trügen; germanische Namen
werden Mode; vgl Roth, Benefizialwesen 101 Ewig, Irier, Dazu
uch Hfr VI, 1 J Gundulf, aus senatorischem Geschlecht mıit Gregor
V. T. verwandt, Haushofmeister u. Herzog bei Childebert, hatte seinen
Namen offensichtlich „germanisiert”.

206) fastes IL, 338, Nr.
207) Hfr VIIL,
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da e a damals Archidiakon VO Paris, als Nachfolger VO  - Bischof Badigisil*®®
in Le Mans eingesetzt wurde Er hatte viele Streitigkeiten mıt der Witwe
des Badigisil®%®a, weil G1e die Güter, die während dessen Amtszeit der Kirche
gegeben worden IL, für sich zurückbehielt, als waren 61e 1Ne Dienstent-
schädigung für ihren Mann gewesen“®?, Endlich gelang Bertrand, die Her-
ausgabe durchzusetzen. Später gehörte Bertrand®?1® einer Gesandtschaft,
die König Guntram nach Nantes geschickt hatte, weil die Machthaber der
Bretagne auf die Stadt einen räuberischen UÜberfall unternommen hatten.
Schliefßlich wird 589 Bertrand och als Mitglied e1nes Ausschusses VO  >
Bischöfen genannt“11. der sich mit der Rebellion der Nonnen VO Poitiers
befassen hatte AÄAus der Vita des Bertrand212 ist entnehmen, dafß
550 bei Rouen geboren, aus vornehmem Geschlecht tammte Sein Vater
wWar Franke, 1mMm Seinebecken begütert; seine Mutter, ohl der gallisch-roma-
nischen Bevölkerung zuzurechnen, tammte aus Aquitanien und hatte dort
Besitz. In J ours erhielt Bertrand die Tonsur un wurde dann 1n Paris VO:
hl Germanus CrZOSCH und wahrscheinlich auch ZU.: Priester geweiht“1s
esondere Schwierigkeiten ergaben sich für Bischof Bertrand, als ach dem
Tod vVon König Guntram, 89S:- der als Vormund Seines minderjährigen Nef-
fen Chlotar I1 (geboren 584)214 auch Neustrien regiert hatte, sich Streitig-keiten au  ber die Erbfolge ergaben. Sie verschärften S1C}  h, als ach dem Tod
Childebert I1 (T 595) dessen Söhne Theudebert I1 und Theuderich I1 ihre
Ansprüche erhoben. 597 War Fredegunde, die Witwe Chilperichs und Multter
Chlotars HS gestorben; die Vita nennt 61€e „Berthichramni fautrix praec1-
DUa A Jetzt wurde Bertrand, der immer treu seinem Jjungen KönigChlotar ‚88 gehalten hatte, zeiıtweise VO:'  3 seinem Bischofsstuhl vertrieben und
mehrmals SeiNer Güter beraubt215 Des Bischofssitzes bemächtigte sich eın
Usurpator 1LAINENS Bethigisilius216, der VO  } König Theuderich gestutz
wurde: zeitweise War Bertrand in Gefangenschaft?!7.

Damals regierte uch in Bordeaux ein Bischof Bertrand (Fastes IL, 6l, Ür.
ict d’hist. et de Geogr VIN:; 930 Bert assısta 5855 concile de Macon et
mourut PCU apres.) Gregor berichtet, daß mıit König Guntram verwandt WAar,

208) Gregor bezeichnet Badigisil als einen Mann, der mıit aub un Händeln aller
Art die Bürger wutete; vgl uch fastes 1L, 338

208a) In Hfr Xl wird s1e Magnatrudis genannt.
209)
210) Hfr }
211) Hfr [  J 4 J 3A08
242 ASS Jun. II 710 . ict d’hist. et ZEOBT. ccl VT 930 f
213) 8 Y 393 un 401 Cl siehe auch
214) Hfr VIIL, 7l 100
214a) ASS a.2.0;, 7715 C/D
215) col 399 CI über die wechselvollen Kämpfe die ita aa 715

spricht VO  5 „lucida intervalla”“ zwischen Chlotar un seinen Vettern
Theudebert un Theuderich Fredegar, Chron. I cCap 1 F, 2 /

216) ASS aaır 771©6,; Nr
217) ASS a.a.U)., 716,Nr.
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ber mehrfach mit ihm Streit hatte (Hfr VIIL, PE VIUIL, 2 J Weiter erfahren
WITF, daß nach Rückkehr VO  . einer Synode, wohl der VO  } Macon, 2093 erkrankt,
den Diakon Waldo, der ın der Taufe uch den Namen Bertrand erhalten hatte,

sich kommen ieß un! ihm die Vertretung 1mM Bischofsamt un die Durchfüh-
rung seines Jlestamentes übertrug. An diesen Satz Gregors knüpft Marquise de
Maille d G1e bemüht sich in einer scharfsinnigen Untersuchung nachzuweisen
(Berthechramnus de Bordeaux et Berthechramnus du Mans dans Memoires de la
SOC. nat des Antiquaires de Ftrance, serie, 881 Parıs 1955, 123 S, daß dieser
Waldo/Bertrand mıit dem späteren Bischof VO  > Le Mans identisch sel1. Dafils die
Mutter des letzteren aus Aquitanien tammte un uch 1n Bordeaux Besitz hatte,
ist bekannt; 1ine Verbindung beider Familien ware Iso durchaus möglich. Da
jener Waldo uch Diakon 1n Paris War, schlie{st ert. aus Fortunatus I ad ü
PUmMı et Waldonem diaconos.“ Nun hatte Bertrand VO  . Bordeaux den Diakon
Waldo vA Nachfolger gyewünscht; dieser wWarTr uch mi1t der Wahlurkunde der
Bürgerschaft eilig AB König Guntram gereist. eın Bemühen war ber erfolglos;
der König ernannte den raf Gundegisil VO  e S0o1ssons. (Fastes IL, 6 ıy 11. 11) Die
csehr bald folgende Ernennung des Pariser Archidiakon Bertrand An Bischof VO  }
Le Mans sieht Marquise de als 1ine Entschädigung für die Abweisung 1n Bord

Hier sind Zusammenhänge möglich, ein Beweis für die Identität des Waldo/
Bertrand VO  e} Bord mit dem spateren Bischof VO  >} Le Mans ist jedoch nicht '
bracht. Eine weitere Unklarheit ergibt sich gcn der Weihe VO  . Bertrand. Sie
mü{iste spatestens 1im Frühjahr 576, mehrere Jahre VOT dem Tod des Bertrand
VOoO  . Bord. erfolgt sein; Bischof Germanus VO  >} Paris, der ih weihte, starb

DLO; EAHIK IN®; 756

Die Schwierigkeiten nahmen für Bertrand TStT e1n Ende, als Chlotar II
ach dem Tode sSeINer beiden Vettern, Theudebert un! Theuderich (T 612
bzw 613) die Herrschaft antireien konnte, un WarTr 1mM gesamten Franken-
reich. In seinem Testament, das 198808  - behandeln ist, betont Bertrand immer
wieder seine Ireue gegenüber dem König und zugleich dessen großzügige
Freigebigkeit; wurde VO  3 ihm reichlich entschädigt. Bertrands Testa-
ment ausSs dem Jahre 616 ist zunächst gCcmHh sSeiNes Umfanges einmalig?18,
Es umfalß+t 1 ASS Jun. Seiten, 1mM Migne PL Spalten. Bemer-
kenswerter ist noch die Tatsache, daß die Echtheit des 1 estamentes ernstlich
nicht 1n Frage gestellt, vielmehr allgemein als e1nes der wertvollsten eit-
dokumente Teer wird219, Höchst wertvoll ist, da{f Bertrand sich nicht mit

218) Es wird hier nach col 387 I, me1ist LLULI mit Angabe der col zitiert
Der ext ist fast identisch mıit Pard II 230, 1 A In col erwähnt
Bertrand 1ın früheres Testament, das errichtet wurde, ehe Chlotar 613 die
Herrschaft 1mM gesamten Frankenreich antrat Da{f die Aufzählung der Ob-
jekte nicht Sanz olatt verläuft und immer wieder durch Einschübe unterbro-
chen wird, ist ohl hierauf zurückzuführen.

219) Krusch, AI 2 / 1895, 539 stellt Fälschungen un echte Testamente
der Merowingerzeit, darunter das VO  z} Bertrand, gegenüber; bemerkt
besonders, daß Bertrand sich auf die römische lex beruft, col 388 jure
civile aut Jure praetori0 vel alicuius legis un dementsprechend LE

unterschreiben läßt, 410 eitere Außerungen: Pardessus 197
praestantıssımum hoc antıquariae supellectilis nOstirae mMmonNumMentum.
Cartulaire gen. d. Paris Anm. Cet cte >“  Q incrimine Par Launoy
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einer nüchternen Aufzählung der Objekte begnügt sind etwa 132 OSi-
tionen sondern neben biographischen Angaben auch meist die Herkunft
der einzelnen Güter bezeichnet Uun:! damit einen Eindruck VO  - der Fnt-
stehung und der Entwicklung des Besitzes ermöglicht.?20 Da 1n dem 1Testa-
ment neben der Bischofskirche und der DPeter- und Paul-Basilika Bertrands
Familienverhältnisse einen erheblichen aum einnehmen, ist notwendig,
auch diese Beziehungen entsprechend behandeln.

Einleitend gibt 1ne gewlsse Disposition, indem unter Hinweis auf
1ine besondere Verfügung des ihm wohlgeneigten Königs Chlotar I1 ET-

KIaärt, völlig frei ber alle seine Güter estimmen dürfen un WäaT die
als Erbe der Eltern Uun:! Verwandten empfangen, ferner die durch des

KOönigs „munere“* erhalten und schließlich, die aQdus Eigenem erworben
habe oder och erwerben würde?21. klar sind diese Quellen se1nes Ver-
mMmOgens unterschieden, un wird möglich sein, dieses entsprechend auf-
zuteilen. Er gibt auch die Hauptzwecke d denen bei der Verteilung der (311-
ter entsprochen werden soll eın eigenes SGeelenheil soll gefördert werden,
dazu dienen die Stiftungen für die Kirchen un Klöster; dann denkt
selne Angehörigen und Nächsten, schließlich seine sonstigen Getreuen:;
damit i1st der große Rahmen abgesteckt. Man kann fragen, ob Bertrands ein-
dringliche Berufung auf die königliche Genehmigung der freien Verfügung
über den Besitz notwendig WAarVrT. ach römischen Recht ach diesem ist
das 1lestament abgefaßt wWar 61e das nicht Vielleicht spielen 1er germanı-

et defendue Pa Bourdonnet. Mabillon, Brequiny, le Cointe OnNt admis 103  -
authenticite. [{ subir cependant certaines interpolations. Actus pont.
Cenom. par Busson-Ledru, 5401 Anm. 4 Document d’une incontestable
authenticite. nal Boll 1907 Nr. 184 Le testament du ST eveque
du Mans, quı L1LLOUS >‚  SQU CONServe integralement ans les Actus
permettent de completer, de contröler et de rectifier besoin les indi-
permettent de completer, de controöler et de rectifier besoin les indi-
catıons des Gesta domni Bert Diese Bemerkung bezieht sich offensicht-
lich darauf, daß die Gesta über das lange Exil des Bischofs un sein
Verhältnis Chlotar IL un: dessen Geschenke nichts enthalten, dagegendie Unterstellung seiner Kirchen Uun: Klöster stark betonen. Dict. d’hist.
et ZEeOBgT. ccel I11 col 9030 le testament, dont savaıt suspecter l”aut-
henticite, est des documents les plus precieux de l’epoque merovingienne,1/eveque n’oublie rien. Celier, Cataloque des actes des eveques du Mans,
1910, \A 5S\'Jq Des l’abord, observateur meme superficiel est prevenufaveur de l’authenticite du testament de Bert.; l semble impossible,
qu’un faussaire aıt pr1s la peine de forger unNne piece de longueur, 1N-
venter LOUS Ces legs, de noter LOUS Ces noms PIroOpDTres POUFTF beaucoup etran-
BEIS diocese, alors que plus de la moitie des dispositions du testament
etait 5a1l interet POUFT le but qJue “auteur des Actus poursulvit Ueding,&a 151 Das Testament ist 1Ur durch die Actus überliefert, ber bei:
nahe scheint es, als ce1 dem Verfasser bei der Abschrift dieses Riesenopusder Mut dUS  e Fälschungen hineinzuarbeiten; in der vorliegendenFassung ist kaum beanstanden.

220) Siehe Anlage
221) col 389
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sche Auffassungen hinein, das Treueverhältnis zwischen Herr un: Gefolgs-
mannn# das für Bertrand bestimmt nicht außerlich Wäl, un! eın Recht des
Schenkers gegenüber dem Beschenkten, bzw ach seinem Tod gegenüber
dem Objekt. Schliefßlich wird Bertrand bei dem gewaltigen Umfang Se1Nes
Testamentes mıit Reibungen und Schwierigkeiten 1 Kreise der Beteiligten
gerechnet haben; der Hinweis auf den königlichen Willen War also immer
nützlich. Für se1ne Familie hatte Bertrand offenbar eın lebendiges Gefühl;

hält mit ihr gute Verbindung. Die Eltern un! Verwandten sind ihm eın
leerer Begriff£, seine DorZe für die Schar seiner Neffen un Großneffen ist+
offenkundig. Wir begegnen folgenden Gütern aus dem Familienkreis un
WaTr zunächst VO  3 seiten des Vaters: Die villae Botilo und CHs1a202, Diese
villae das Erbe des Vaters, 1n das sich Bertrand mit seinen Brüdern
hätte teilen mussen, wenn diese nicht schon der Tod ereilt hätte Die (zuüter
verblieben 1n der Familie J Bertrand vererbte 6s1e seinem Lieblingsneffen Sige-
helmus un seinem Großneffen Thoringus*#*. beiden sollen gleiche Teile
zukommen. Familienbesitz War auch die villa Briomilia®*?S, 61e War „Der
interregna” längere eit entfremdet, spater aber durch Einwirkung VO:  »3 KÖ-
nıg Chlotar zurückgegeben worden. Hier teilen sich die Großneffen Leutram-
N1US un Sichramnus. Vom Vater tammte ferner die villa Murocincto*26,
Hier hatte Bertrand seinen Anteil schon früher seinem Neffen Sigechelmus
geschenkt; später nach dem Tod sSeines Bruders Bertulfus War auch dessen
Anteil auf Bertrand übergegangen; auch dieser Teil soll 1U  - dem Sigechel-
INUS zufallen. Den dritten Anteil diesem Gut, den Bertrands 7zweiter
Bruder Erminulfus gehabt und ebenfalls Bertrand vermacht hatte, soll sSe1n
Großneffe Leofredus bekommen. Von Verwandten stammt die villa (
stalione*?7 . auch 61€e WAarTr verloren un! wurde durch König Chlo-
tar Bertrand zurückgegeben. Wenn der letzte Besitzer, eın Verwandter
amens Sigelmus, Bertrand überlebt, soll das Gut erben, andernfalls des-
e  } Söhne Sichelecus und Berchelaicus. Aus väterlichem Besitz Stammıt och
das Cutf Carenteno (Cramteno)*® J bleibt nicht 1n der Familie Bertrand teilt
es der Basilika Peter und Paul ZUr. Förderung seines Geelenheils. — Die mut-
terliche Seite der Familie WarTr 1n Aquitanien beheimatet; 1ler finden sich

222) Siehe ben
223) 80, 303 Cl heute la Bouille, Seine In bzw. Croisset der Crisse dans le

Maine; die neuzeitlichen Ortsangaben sind größtenteils entnommen aus

Ledru, A., Bertrand, eveque du Mans 586—62' 1in La Province du Maine,

224) Thoringus wird in 393 un:! 394 B als7ın 303 und 404 als —

pPOS bezeichnet; 11a1l möchte her ine Nachlässigkeit VO  -} Schreibern als
ine Unsicherheit des SONST sorgfältigen Bertrand annehmen.

225) col 293 Brieuil-Char.
226) col 3206 Marsau?. Seinen Erbanteil bezeichnet hier zweimal miı1t

„portio”, während „pars” einen beliebigen eil bedeutet, r col.
398

227) col 393 B Chatelaillon, Chart. inf.
228) col 304 Charenton SUrLr les hauteurs de Vincennes.
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ihre Güter, die villa Blaciago®*?9, Der alte Familienbesitz WAäarTr 1n den
ruhigen Zeiten, VOT allem ohle der Jugend der Multter anderer
Gtelle230 schreibt Bertrand, 61e G1 £rüh Waise geworden verloren NMN-
DE Der unrechtmäßige Usurpator Aunulfus hatte WwWel Drittel des Ciutes
7AUEM Beruhigung Se1INes (‚ewissens? den Bischofskirchen VO  - Bordeaux,
Tours und Angouleme vermacht; das restliche Drittel besaß Se1INn Bruder
Arnulfus. Von ihm hatte Bertrand dieses Drittel zurückbekommen, welıter
hatte den Teil des Bischofs VO Tours für ol zurückgekauft. Nun VeI-
macht das Ga 5 Objekt seiner Bischofskirche VO  3 Le Mans und stellt
ihr anheim, auch die restlichen Teile, also die der Bischofskirchen VO  3 BorT-
deaux und Angouleme zurückzugewinnen. Fin weiteres Gut, das der Multter
verloren WAäT, ist die villa Floriaco „sita inter duo maria“ 231 Die
Hälfte dieses Gutes hatte Bertrand VO:  } den unrechtmäßigen Besitzern —

rückgekauft; übereignet sS1e zugleich mi1t dem Rechtsanspruch auf das
(‚anze der Basilika AÄAus mütterlichem Besitz stammıt weiter die col-
lonica Vincentiana®%? Bertrand überweist 61e ebenfalls der Basilika U,
Im gleichen Abschnitt verfügt Bertrand über e1n „domus cimencitia” , e1n
gemauertes, offenbar stattliches Haus innerhal der Gtadt Bordeaux. Er Uun:!
sSein Bruder Ermenulfus haben „NOStro opere* zurückgeholt; wahrschein-
ich gehörte auch dem entfremdeten Besitz der mütterlichen Linie. Jetzt
soll das Haus 1n der Familie bleiben un! dem mehrfach genannten Neffen
Sigechelmus zufallen und, Was besonders bemerkt wird, auf seline ach-
kommen übergehen. Das Haus wird mıit der Auflage belastet, da{fß den
Abgesandten der Bischofskirche oder der Basilika K die UT Besorgung
VO  ; Fischen nach Bordeaux kamen der Bedarf für die verschiedenen Fa-
stenzeıten des Jahres WarTr wahrscheinlich beträchtlich als Absteigequar-
tier dienen co11233 Unmittelbar dieses Objekt anschließend behandelt
Bertrand e1n weiteres 1 aum vVon Bordeaux „locus Bresetum“234. 1ıne Sied-
lung VO  D Pechsiedern. Bertrand hat diese Anlage daß S1e vielleicht auch
einmal ZUu mütterlichen Familienbereich gehört hat, macht ihre Auffüh-
rung dieser Gtelle des J1 estamentes wahrscheinlich VO:  3 Arenoaldus g-
kauft und vermacht 61e der Basilika, damit diese VO  3 dort ihren jährlichen
Pechbedarf decken ann Verwandtschaftliche Beziehungen scheinen auch
bei der villa Comancio*®*35 vorzuliegen; Bertrand kaufte sS1e „de parento INeO
Ebroaldo“, baute 661e aus und legte Weinberge Auch dieser Besitz wird

229) col 3908 Plassac, II de Blaye
230) col 399
231) col 3909 A/B; Floriac, Gironde; „entre deux-mers”, eın Landstrich östlich

Bordeaux zwischen aronne un Gironde.
232) col 399 Al GSt Vincent, pres de Plassac, Gironde, 1Iso 1n der Nähe der

villa Blaciago.
233) col 399 B/C.

col 399234)
235) col 402 A; heute Gt Bertrand de Comminges, Armagnac; hier wurde offen-

bar der alte Name die zweiıte Stelle und der des neuen Herrn Il die erste
gesetzt, vgl Bergengruen a.a.Gh; 130.
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der Basilika überschrieben. uch ein orößerer Erwerb in anderen Teilen
Galliens, 1m Gebiet Von Bourges, Cahors, ]bi un Agen, den Bertrand der
Herrschaft Chlotars ber Sanz Gallien verdankt?236 hat verwandtschaftlichen
Hintergrund. Avitus, Sohn e1nes Bischofs Felix von Bourges*®* wWar mi1+t einer
nahen Verwandten Bertrands verheiratet BEWESCHN un hatte seinen gan-
zen Besitz Bertrand und den Maiordomus Gundolandus verteilt; Bertrand
überschreibt seinen Anteil der Basilika Die csehr unbestimmten Anga-
ben über diese Guüter der SONStT ENaAUE Bertrand beschränkt sich dar-
auf, die G+ädte ennen lassen se1Ine Rechte als etwas problematisch
erscheinen; überläß@+ auch 1er der Basilika, S1e durchzusetzen. /Z7usam-
IN  3 mit dem obengenannten Gundolandus besaß Bertrand ine villa Nogi0-
Pi10598, die einer Verwandten Dundena Nießbrauch (usu fructus) über-
lassen WAaäl; ach deren Tod239 sollen die Bischofskirche un die Basilika sich
1n diese precaturl1a teilen. Etwas undurchsichtige Verhältnisse lagen ohl
bei Besitzungen VOT, die VO  . Nuntiana auf Bertrand übergingen. Sie wird
drei tellen des Testaments erwähnt: Im Zusammenhang mıit den villae
Rufiniaco un Marigilo, bei denen sich ohl (jüter der ecclesia han-
delte240 ach dem Tode der Nuntiana bekam S1e Bertrand durch Chlotar
zurück un vermachte s1e der Kirche. Nuntiana hatte auch 1ne portio der
villa Tauriaco, die ebenso wI1Ie die genannten Rutiniaco und Marigilo durch
den König Bertrand zurückkamen?41. Den anderen Teil VO  g Tauriaco
hatte Bertrand VO  3 Andericus Uun! dessen Neffen gekauft un U: die Ein-
heit des Besitzes wieder hergestellt; auch diesen Besitz bekommt die ecclesia.

Hatte Nuntiana Besitzungen 1mM Bereich Von Poitiers un! Herbange, bei
Cahors, Limoges und 1 Gotengebiet?42, Anrecht ihnen hatte außer
Bertrand auch Ghiso, eın entfernter Verwandter Bertrands. Diese Güter

ohl schon zurückgegeben worden. Nun soll der Besitz zwischen
Ohiso un: Thoringus, der zugleich (Grofßf-)Neffe VO  . ist, gleich-
mäßig geteilt werden?43. Handelte sich bei den Positionen und offenbar

Kirchengut, scheint bei Nuntiana auch auf Familiengüter übergegriffen
haben, die ach Rückgabe Gegensatz un dann 1n der

Familie bleiben.
Überblickt INan, WAas Bertrand aus dem Besitz VO!]  3 Familie un Verwand-

ten zukam, ergibt sich die beachtliche Zahl VO  - villae (einschließlich je
236) col 402 B/C
237) fastes I1®, Nr 2 J nahm 573 der Synode VO  } Paris teil, was zeitlich mit

den Angaben VO  } Bertr. 1n Einklang bringen ist
238) col 402 s s Noyelle.
239) vgl Anm 343
240) col 403 165 eccl. quod multum devastavit.
241) col 403 B/C.
242) col 404 C/D
243) ber die offenbar recht begüterte Nuntiana findet sich in ASS Jun. II 7719

die Bemerkung: Aur haec forte Bertigisili mali ep1scopl pelor UXOT, qQUua-
lem Gregorius describit“. Greg Hfr. VIIL, nennt den Vorgänger VO  }
Bertrand Badegisilus un berichtet über die Schwierigkeiten, die Bertrand
mıit seiner i1Liwe hatte; siehe ben
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villare und colonica). Die villae VO  >; der Vaterseite beläßt Bertrand 1n der

Familie, 1Ur villare Caranteno geht die Basilika. Über die Entstehung oder
Herkunft dieses nicht unbedeutenden väterlichen Besitzes verlautet leider
nichts; ann LUr werden, daß Bertr Vorfahren bewährte Cie-
folgsleute der Könige un durch mehrere Generationen hindurch
VO  3 diesem für ihre Dienste entsprechend ausgestattet wurden. Die Basilika
erbt auch die Güter aus dem mütterlichen Besitz. Mit diesen gewlsseSchwierigkeiten verbunden. Glaubte Bertrand, da die Kirche damit besser
fertig werden würde als sSeiINe Verwandten? Waren Für diese die (süter 1m
aum VO  } Bordeatx abgelegen? Anderseits hatte Bertrand doch die recht
entfernte villa Commanicio244 erweitert un ausgebaut. Die unterschiedliche
Behandlung des väterlichen und mütterlichen Erbes ist deutlich ; der vater-
liche Besitz bleibt der amilie erhalten; die germanische Auffassung VO:  .
Anrecht der Sippe kommt 1l1er ZU. Ausdruck. Darüber hinaus Bertrand
aber och weıter für seine Neffen un Großneffen und ZWaT keineswegsschematisch, sondern durchaus überlegt. CSo vermacht die villa Idguino?45
seinem Neffen Sigechelmus; ach dessen Tod sollen 61e dessen Söhne aQus
der Ehe mit Bertichildis erben, die übrigen Brüder aber ausgeschlossen sSe1N.
Die villa Berulfus246 bestimmt für sSeine Großneffen, Leutfridus und
Thoringus. Die villa Bualone247 hatte Bertrand seinem Neffen Leuthramnus
ZUT Hochzeit geschenkt; jetzt bestätigt diese Schenkung testamentarisch.
Die villae Pannonio und Marcirias*48 beide hatte Bertrand gekauft, erstere
für 140 sol überschreibt Bertrand wieder dem Sigechelmus; ach dessen
Tod sollen 61€e seine Söhne 1mM Gegensatz der Regelung bei Idguino1er keine Beschränkung sich teilen. Die villa Pauliacum?4?9, die Bertrand
VO  . Abt Bobelenus der Basilika S. Albini für ol gekauft hatte, bestimmt

für seinen Großneffen Leodochramnus. Hier scheint Bertrand Schwierig-keiten VO  3 der Basilika Albini oder den Nachfolgern des Abtes, mıit dem
den Kauf getatigt hatte, 1n Betracht ziehen; mıit mehrfach wieder-

holten ‚S1IC  M4 und „In perpetuo” sucht das Recht des Großneffen unter-
streichen, auch für den Fall, daß die Gegenseite mıiıt dem doppelten Preis
den Kauf rückgängig machen versuchen sollte. Dem Großneffen Digram-
ILUS wird die villa Pocilenum vicum®>0 die Bertrand gekauft hatte,zugeteilt, dem Großnefftfen Thoringus die colonica Villa Nova%z51 ebenfalls
VO  } Bertrand angekauft. Sigechelmus und seinen Söhnen werden nicht näher
bezeichnete villae zugesprochen, die Bertrand VO  -} Bischof Dracoaldus g-.kauft hatte252. Besondere Fürsorge für seinen Neff£fen bzw. Großneffen

244) Siehe
245) col 394 Bl Enghien?
246) col 401 Cl Berus, Sarthe.
247) col 3923 CI Valon d’Etampes.
248) col 403 S Pancn Dunois, bzw. Mezieres.
249) col 401 BI Poille der Poulay-Mayenne.
250) col 401 Bl Polin, Sartre.
251) col 394 B; Villeneuve.
252) col 404 DI fastes? PNr.
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spricht daraus, da bei dem Gut Fontanido®S das der - P.-Basilika
vermacht hatte, dem Leuthramnus Uun! seiner Frau die Hälfte der Wein-
berge, „perpetualiter“ vorbehielt. Leuthramnus erhält auch die villa Mar-
ciliaco®>4 die Bertrand gekauft, ausgebaut hatte un! ohl och auszubauen
beabsichtigte. Sigechelmus un sSe1IN Sohn Thoringus sollen die villa Ceuva
mi1t dem villare Ripariola®$ sich teilen; eın Zusammenhang mit dem mutter-
lichen Erbe ist bei der ähe VO  . Bordeaux vermuten.

Nächst dem Familienbesitz stellten die Schenkungen des Königs Chlotar 1{
einen höchst bemerkenswerten Teil des Bertrand-Vermögens dar An erster
Gtelle ist hier die villa Ninione mit den Weinbergen VO:  3 Fontanito Fon-
tenay) 1mM Gebiet VO  3 Paris, eın Pa dem Gipsarbeiter un Winzer
wohnten, nennen*>6. Bertrand berichtet, daß 61€e VO König bekam,
als och Laie WAar. Hier stehen WIT VOT der schon erwähnten Schwie.-
rigkeit. An wel Stellen SEeINeESs Testaments?>6a sagt Bertrand, daß VO
Bischof Germanus VO  3 Paris ZU Priester geweiht worden cel. Bei einem
einmaligen Akt sollte ein Irrtum ohl ausgeschlossen sSeIN. Nun ist Ger-

bereits 576 gestorben. In diesem Jahr spatestens wurde also Bertrand
Priester256b 1Nne Schenkung durch König Chlotar kommt aum in Be-
tracht; War bereits 561 gestorben, als Bertrand vielleicht Jahre alt WAarT;
daß 616e aber durch Chlotar 5E bzw. seine Mutter Fredegunde erfolgte, ist
außerordentlich wahrscheinlich un naheliegend. Chilperich wWar 584 TILOTe
det worden; seine Witwe Fredegunde 21ing L1LU  > mıit ihrem weni1ge Monate
alten Söhnchen Chlotar ach Paris un suchte 1n der Bischofskirche Zu-
fluch+257. In jenen Jahren War Bertrand Archidiakon VO:  3 Parıs, also der
Bischofskirche. Die Verbindung Fredegunde War gegeben und die Schen-
kung, eın Gut mit Weinbergen bei Paris, ist einleuchtend; diesen Besitz
konnte sich der Archidiakon kümmern und ih: erweitern“>®. Hat Bertrand
sich mit dem Wort ; Ja1icus“ geirrt oder wollte damit vielleicht ZUuU AÄus-
druck bringen, daß damals och nicht Bischof WAaäTl, Was erst his
Jahre spater wurde? Diese Unklarheit bleibt. Dafß das Gut, das gleich
ler ‚l  J 1n seinem Testament der Bischofskirche VOo  . Paris vermacht,

natürlich. iıne besondere Rolle 1n Bertrands Testament spielen die
villae Neolone un:! Walionno®>® Sie Geschenke des Königs Chlotar;
19858 gibt 61e ihm Bertrand als Zeichen seiner großen Dankbarkeit ZUTU!  .  ck
Die villa Penpinas, „YJUaAE appelatur Cella“ 260 auch eın  Z Geschenk des Königs,
vermacht Bertrand der Königin Berchetrudis. Auf die grundsätzlich verschie-

253) col 393 D; eines VO  a den vielen Fontenay.
254) col 401 AI Marcille.
255) 393 BI La Dauve, Gir. bzw. Rivarol, payS de ord
256) col 390 DI Nijou.

col 392 un: 401
Erklärungsversuche in ASS Jun. II 744 E

257) Hfr VI, Ende und VII, 4; Hfr VIIIL,
258) col 390
259) col 393 A; Neulon bzw. Gaillon.
260) co] 393 A/B; la Celle, der Nachsatz 130+ ine mönchische Niederlassung —

muten.
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dene Auffassung der Schenkung 1mM römischen eC| und bei den Germanen
wurde bereits hingewiesen?2%1, ach römischem Recht steht dem Beschenkten
die Verwendung der Gabe völlig frei; die Orme „guidquid exinde facere
volueris, liberam 1n omnibus habeas potestatem” ist nicht altrömisch. Bei
Bertrand Jag ine Verpflichtung VAGHE Rückgabe zweifellos nicht VOT, NS
hätte sich die starke Betonung seiner großen Ergebenheit erübrigt. Die Wen-
dung, daß die Kirche das Gut für alle eit besitzen soll, kann-—nach Brunner —
als Veräußerungsverbot aufgefaßt werden. FEin Geschenk des Königs War
auch die villa Bonalfa?ze®2. da Uusamme mit dem König auch seine Mutltter
Fredegunde erwähnt wird, ist diese Schenkung och deren Lebzeit, also VOT
596, erfolgt. Ein weiteres Königsgeschenk sind die villae Buresaco und The-
done un die colonica Telate263 Es bleibt offen, ob sich Restitution frü-
heren Besitzes darauf deutet der 1er erwähnte Tausch mıi1t dem Majordo-
INUS arnacharius VO  - „manslıones ın Wastinense“ die villa Colum-
baria hin oder freie Schenkung des Königs handelt; Bertrand betont
auch 1er die freie Verfügungsgewalt über die VO: König verliehenen CGüter

Ein Geschenk des Königs ist ferner der ocellus Fontanido*64. ohl eın klei-
11e5 Weingut VO Vorbesitzer Eusebius angelegt; Bertrand hatte dort Leute
angesiedelt und ein grundherrschaftliches Verhältnis geschaffen. Vom König
tammte och die villa Bobane?2®5 In einzelnen Fällen wirken königliche rei-
gebigkeit und eigener Erwerbsinn ZUSAMMECN, bei den villae Campocu-
©} Ludina, Comariago, Cambariaco?®. Die villae Rutfiniaco un Margilogelangten AUuUSs dem Besitz der mehrfach erwähnten Nuntiana durch den
König Bertrand267 Bei diesen Gütern handelte sich?267a ohl KHiskal-
gut, das Chlotar bewährten Gefolgsleuten AQUSs sSeiner Umgebung, darunter
auch Bertrand zukommen ieß J wahrscheinlich geschah ach 613 S Bertrand
hatte offenbar och keine Gelegenheit gehabt, sich VvVon diesen Liegen-schaften einen persönlichen Eindruck verschaffen, daher seine Aur sehr
allgemeine Ausdrucksweise267b uch eın Haus 1n Paris mit tabernias VeTlT-

261) Dazu Brunner, Landschenkungen 1191 fl vgl H Anm
262) col 389 B; ounelles, AITL. Rambouillet; diese Schenkung Ende

bestätigt die VO  5 Bergengruen a.a.Q., 104 vorgetragene Auffassung, daß
die fränkischen Könige Güter aus ihrem Kernbesitz 1n der Ile de France
rst twa 100 Jahre nach der Eroberung den del bzw die Kirche abgege-
ben haben

263) col 3071 B; Bournay, Thionville? Taille?
264) col 203 D; Fontenay.
265) col 304 Al Boinville.
266) col 3072 A; La Chouanne?, Le Lude, Camgray/Sarthe.
267) col 403 vgl
2673) Prinz beschäftigt sich mit ihnen in „Frühes Mönchtum”

IMNa  »3 nach der Auffassung VO Prinz Bertrands Testament „WeEgen der
ausführlichen Beschreibung der kirchlichen Tätigkeit des Bischofs” mehr als
einen offiziellen Rechenschaftsbericht als e1in Testament ansehen soll, bleibe
dahingestellt. Abgesehen VO  - seinen Gründungen 1n und Le Mans äßt
Bertrand sein bischöfliches Amt ziemlich Hintergrund; bei seiner Erwerbs-
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bunden*®$ das Eusebius*®? gebaut Uun:! besessen hatte, wurde Bertrand VO:

KOön1ig zugebilligt, der rechtliche Zusammenhang ist undurchsichtig. Ein
anderes königliches Geschenk, die villa Vocriomno*7% spielt bei einem Han-
del zwischen Bertrand und Bischof Arnulf VO Meftz iıne Sie WAarTr VO

König Bertrand als Ausgleich für VO  e Egulfus un Arnoaldus zugefügte
Schäden zugewılesen worden. Da diese Schenkung den Umfang des chadens
ohl überstieg („plus Jam nobis exinde TEX dederat”), hatte Bertrand auf
Empfehlung des KOönigs die villa die Meftzer Bischofskirche Ehren des

Stephan übertragen; überließ Bischof Arnulf, die VO Egulfus un!
Arnoaldus okkupierten Güter zurückzugewinnen. Dann ist ihm ohl 11N-
gefallen, dafß die villa Vocriomno, die offenbar einen größeren Weinberg-
besitz hatte, besser für de Basilika 1n Le Mans C; überträgt
S1e also dieser. Wenn 181808  3 Bertrand die villae Cresciaco un Vallis271 der
Metzer Kirche überträgt und sich hierbei auf einen früheren Briefwechsel
mit Arnul£ bezieht, könnte sich einen Ausgleich für die Entziehung
der villa Vocriomno handeln. Gerade VO:  } ihr hatte Bertrand betont, dafß
S1e „n perpetuo” behalten un: über S1e mit illen des Königs frei VeT-

fügen könne. Das obige Beispiel zeigt, dais der König unter Umständen auf
die Verwendung sSe1INes Geschenkes Finfluß nımmt. In Burgund schenkte
der König Bertrand i1men mit Bradone un! Warnecharius, angesehenen
Hofleuten, mehrere villae272 Bertrand bekam VO diesem nicht näher be-
zeichneten Objekt eın Drittel. Ahnlich War 1n der Provence, miıt
Gondolaidus und Chugo einen Besitz von mehreren villae AausSs dem Besitz
der Aureliana teilen hatte273 uch Schenkungen VO  3 Freunden erschei-
LLECIL 1in Bertrands Testament; ine villa Breat74 die ihm Daulfus schenkte
und die celbst erweiterte. Von der villa Celonica??5 hatte Bobelenus die
Hälfte der Bischofskirche in Le Mans übertragen. Es War Bertrand 1Ur

schwer möglich SECWESECNH, diesen Besitz, der weit entfernt der Küste 1m
Norden lag, der Kirche Zzu erhalten; später gelang ihm aber doch, auch die
andere Hälfte och VO  3 den Erben des Bobelenus käuflich erwerben:;: er

überträgt den anzen Besitz seiner Bischofskirche. Ahnlich lagen vielleicht
die Verhältnisse mıit der villa Umbriaco, inem Besitz, den Basilius un

politik nehmen dem Umfang nach die familiären und verwandtschaftlichen
Beziehungen den größeren Raum ein

268) col 3094 CD der Plural 1äßt Läden denken, der sollte der in 203
als Weinbergbesitzer erwähnte Eusebius hier einen Ausschank betrieben
haben?

269) In Hfr XI wird der syrische Kaufmann Eusebius, später Bischof VO  - Paris,
erwähnt.

270) col 402 D: Voiron AIr. Grenoble.
271) col 404 Bl Crecy bzw. Laval
272) col 404 B/C.
273) col 404
274) col. 389 Dl Bree dans la Mayenne?
275) col 389 GC/D Kelennec pres de Treguier.



Studien Zu Vermögensbildung

Baudegundus £rüher der Bischofskirche geschenkt hatten?276. uch dieses
Objekt War gefährdet SEWESECN, Bertrand hatte Mühe gehabt, der Kirche

erhalten; 11124  a wird 1er kaum VO  . persönlichem Besitz Bertrands SPTC-
chen können.

Zum Zusammenhang: Die Auseinandersetzungen das Gebiet VO  - Le Mans
zwischen Chlotar I1 un Childeberts ı88 Söhnen, Theudebert I1 Uun! Theuderich E,
begannen nach dem ode Guntrams, 593, un dauerten mıit Unterbrechungen bis
Ö13, als Chlotar die Herrschaft über das IL Frankenreich zufiel. In diese Jahr-
zehnte fällt 1n Le Mans das Zwischenspiel mit dem Usurpator Berthegisilus, der
„inlicito ordine contra decreta Can ,, (col 395 BI 1n der ita Aa 716
hei(lßt clerico Berthegisilo) sich des Bischofsstuhls bemächtigte un willkür-
ich über die Güter der Kirche un VO  5 Bertrand verfügte. Bertrand, der offenbar
mehrfach versucht hatte, sich 1n Le Mans behaupten, wel der dreimal
erlitt Beraubung un Gefangenschaft (col 2035 B; 299 C/D; 20972 hatte
ine Verständigung mit Berthegisilus angestrebt un einen Tei der Güter Bariaco
und Vivale käuflich VO  5 ihm zurückerworben („locella CUu. Carta venditionis de-
dit”) LEin Wechsel der politischen Situation 648 ann Chlotar un mit ihm Ber-
trand, Le Mans wieder aufzugeben. Der Usurpator setzte sich abermals auf den
Bischofsstuhl, un! als 1mM Archiv der Kirche den Vertrag fand, den über diese
Güter mit Bertrand abgeschlossen hatte, ließ ihn verbrennen col 395 Nach
endgültiger Rückkehr gelangten die Güter Bertrand zurück.

Unklar sind die Verhältnisse, wenn Bertrand VO'  >; einem „locello, qu1ı
appelatur Lucianus quidquid inibi debet Hisigilo“ spricht“?7, Die reicolae
kleinere Besitzungen“”8 Luciniaco und Monte eın Geschenk der Suad-
ra, der Schwester eines Bischof Theodor??? die Bischofskirche VO  . Le Mans
SCWESEN. uch ler scheint Schwierigkeiten gegeben haben; Bertrand
schreibt: „AINCO D vindicavi”. Die colonica Satovera*80 WarTr die Schenkung
einer Aiga; ann INanl, WeNnNn Bertrand hier ‚nobis dedit“ schreibt, annehmen,
da(ß ine die Kirche, nicht ih: persönlich gerichtete Schenkung war?

276) col 390 Cl Bertrand gibt „UuN un ocellum de ecclesiae conditione”, der nicht
weiıter benannt wird, seine Gründung, die P.-Basilica als sein (38=
schenk ab Unmittelbar anschließend spricht VO  5 der villa Umbriaco, die
Basilius un Baudegundus früher der ecclesia geschenkt hatten; bringt
61€e 1n Verbindung mıiıt seiner Gründung, „gula 1n suburbano basilicae et PI
ULUaAC INeO aedificata 556e dignoscitur.“ Sie lag Iso 1n der Nachbar-
schaft von PI vielleicht War S1€e das locellum, das Primizgeschenk, VO:  .
dem Bertrand I: ber teststellt, daß der ‚ecclesiae debeat 1n perpetuum
pertinere.”

277) col 403 Der Satz hängt 1n der Luft; Zeilen weiter heißt dann
„Locello qua«e appelatur Luciacus, quidquid inibi de Berthigisillo comparavi” “
die Ähnlichkeit der Eigennamen läßt vermuten, daß beide Sätze den gleichen
Gegenstand betreffen. AÄAhnlich verhält sich ohl mıit Bariaco un Vivale
un LLUT wenig weiter Compariaco, VeTrO Aestivale; handelt sich wohl
ein und dasselbe Objekt.

278) col 403 DS Luce und Mont.
279) Vielleicht VO  »3 Marseille, fastes L AFD,
280) col 3204 B/&;} Souvre pres du Mans.
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Auf diesen Punkt wird och zurückzukommen sSe1N. Fontanas*s1 WarT 1Ne
Schenkung des Baudegisilus un der Saucia an Bertrand persönlich ; Hiliaco28®
eine solche des Babiso, Nociogilos?&a 1Ne Schenkung des Beato Bei dem
Citut Piciniaco“$S, das früher 1n Diakon Gundobaldus gehabt hatte, handelt

sich ohl früheres Kirchengut. Die colonica Vatilonno*&4 hatte die
ehrwürdige atrone Egydia A Hälfte der Basilika geschenkt; die
andere Hälfte erwarb Bertrand 1 Namen der Kirche Von Bero, einer der
ZBanz seltenen Fälle, Bertrand sich als 1mM Auftrag der Kirche handelnd
bezeichnet.

Vergleicht 198078  . die Zahl der durch königliche Zuweisung, der aus Fa-
milienbesitz, VO Schenkungen Dritter und aus eigenem Erwerb stam-
menden orößeren Objekte, sind etiwa ergibt sich folgendes
Bild Vom König Chlotar stammen E 0—10 sind Schenkungen Dritter;
aus der Familie sStammen 9I davon VO Vater SeCHhS, die, sSOweıt feststellbar,
1n dem bevorzugten fränkischen Siedlungsraum östlich un: westlich VO
Paris lagen. Leider fehlen, wWwI1e schon oben bemerkt, über Bertrands Vorfah-
Tre  3 jegliche Angaben; ber etwaige AÄmter oder Verdienste wW1ssen WIT
nichts, aber solche dürften ohl die Ursache für ıne besondere Berück-
sichtigung bei der Landschenkung SCWESECH cein?8&4a Von den f£ür die vater-
liche Seite angeführten Namen werden ausdrücklich auf den gen1itor
rückgeführt. Gelbst wenn der Vater nicht ZU del gerechnet wurde, mufßte
solch Besitz für ih doch Ansehen un Einfluß@ beim König bedeuten. ent-
standen durch Eigenerwerb; hbei manchen 1st die Herkunft gemischt oder
unklar. Das Überwiegen des Eigenerwerbs ist bemerkenswert; etwa 41mal
erscheint das Wort comparavı oder Ausdrücke wWI1e adiunxi, adquisivi, e1N1

dp].285: dabei denkt Bertrand auch zukünftigen Erwerb?286 Eine ZaNZ
ewußte Erwerbspolitik ist nicht verkennen. Wo Bertrand durch Erb-
schaft oder Schenkung 1Ur einen Teil erhält, sucht auch den est be-
kommen?87. Bei der Fülle der Grundstücksgeschäfte VO Bertrand möchte
INa  . VO'  - beachtlicher Mobilität des Grundstücksmarktes sprechen. Bertrand
begnügt sich aber nicht mit dem Besitz lein, sondern ist bemüht, ih: pfleg-
ich behandeln und entwickeln?88. Nicht 1Ur ber den Familienbesitz,
sondern auch über SONStT 1 Zug der unsicheren Zeiten entfremdete Besitz-
teile erscheint Bertrand sehr gut unterrichtet; 1st bemüht, nichts verloren

281) col] 402 Al Fontaines/Sarthe.
282) col 302 B; Ilac
2823) col 4023 AI Neuil-sur Dive
283) 3972 * Peigne.
284) col 395 Al Gannelon/Sarthe.
2843) vgl Dopsch, Grundlg. II 230
285) Typische Wendungen: col 3091 quod INeO D' construx1 et INeO ingenio

undique ad pervenit 3902 quod inibi possedere videor UJUaC mihi
peI donationis titulum contulit CU! id quod inibi postea undique Comparavı.

286) col 3839 DI 3208 AI 406
287) col 389 Brea; 395 Vatilomno; 403 B/C Tauriaco.
288) col 397 cultoribus OTU: et familias, quae ibi stabilivi; 393 mancı-

pla POSUulmMUS.
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gehen lassen und mindestens für seine Kirchen Ansprüche offen
halten Preisangaben sind selten?*®? und dann ohne große Bedeutung, da die
entsprechenden Größenangaben fehlen. Die Bezeichnung der Grundstücke
und Liegenschaften ist vielfältig. Die villa erscheint 60mal, oft mıit dem
üblichen /Zusatz ZCU. domibus, mancipi1ls, vinels, campis“®® oder CU pratis,
cultis et incultis“291 gelegentlich heißt auch aqu1s, aQUuaATrUum decursi-
bus“292. solche Verschiedenheiten 1n den Formeln zeigen, dafß diese nicht
schematisch verwendet, sondern den örtlichen Verhältnissen angepaßt WUuT-

den Villa ist offenbar die übliche Bezeichnung für einen umfangreichen,
kompletten Gutsbezirk, der einer Grundherrschaft, späater vielfach
einem orf wird?®3. Vereinzelt findet sich die Bezeichnung villare?%4 e1n
Diminutiv meist ohne sonstige Zusätze. Als Bezeichnung VO  - Haus und
Grundbesitz finden sich auch asa un casella®*®?5, Bei der Willkür, mıit der
der Schreiber die Syntax handhabt, wird 198028  . VO  3 ihm auch keine besondere
Systematik bezüglich der Bezeichnung VvVon Grundstücken un Höfen 1WAaTI-
ten dürfen Ager äl(d+t vielfach nicht LLUT auf einen Acker, sondern auf einen
Hof oder Gut schließen??6. AÄAhnliches gilt auch für das agellum, beson-
ders wenn einen Namen hat?297. uch unter locus und locellus?98 ist 1Ne
kleine Besitzung, eın Hof anzunehmen, besonders wenn Namen angeführt
oder zugehörige mancıpla erwähnt werden. 1Nne sicher Sar nicht ungewöhn-
liche Entwicklung zeigt der ocellus Fontanido*??. Chlotar hatte ih Bertrand
geschenkt; früher hatte Eusebius dort Weinberge angelegt; dann hat
Bertrand dort mancıpla eingegsetzt, Was eın Haus erfordert; entsteht ein
kleines Weingut, dessen Ertrag immerhin 1ne Teilung zwischen der 3
Basilika und Leuthramnus gestattet®99, Etwas unbestimmt 1n seiner Bedeu-
tung ist reicola391. 1ne Kleinigkeit bedeutet vielleicht 1n 403 D aber 1n
403 Ist die reicola benannt, Bauciallo Bertrand vermacht 61€e mıiıt mancı1p11s
un der . ihm angeschafften Einrichtung der Basilika St Victuri 1n Le

289) col 404 airaco 300 sol.; 403 Pannonio 140 sol. ; 403D villa de Dudone
100 sol. ; 401 Pauliacum sol

290) col 389
291) col 201

col 393292)
293) vgl 6 J Anm 344
294) col 302 D 302 un 323094
295) col 296 BI 397 un 408 G/D.
296) Von dem „dAgcI ad culturam“ (col 389 CI AASS a.a.O 213 A/B)bekam die

Stelle der zerstoörten Basilika erbaute NEUeE Kirche die heutige Be-
zeichnung: Notre Dame de la outure; aperl ist vielfach zugleich Wohnstätte
für mancıpla; vgl uch col 397 ageruhabebat vineolas.

297) col 20906 agellum nomine Timiago.
298) col 399 loc. Bresetum; 403 ocello Luciacus; 297 D ocella his NnNOMmMini-

bus
col. 393299)

300) vgl ben
301) Du Cange VII, V 1es
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Mans. Etwas weiter 1MmM TLex+t>92 spricht Bertrand dann VOomn den villae Panno-
N10 un Marcirias, die beide gekauft hatte, un faß+t ZUSaMMECN, daß
„1Psas reicolas“ villae! dem Sigechelmus gehören sollen. 1ne gewIlsse
Neigung Z Diminutiv, ZU „understatment“ ist bei Bertrand unverkenn-
bar; VO agellum un ocellus WarTr oben die Rede;: finden S1C] ferner
vineola, posteriola3®3, oratoriulus, monasteriolum, sepulturola, UuUSW. Hatte
Bertrand vielleicht das Gefühl, den Eindruck VO  } dem gewaltigen Umfang
SEe1INES Besitzes etiwas abschwächen sollen? Einmal stellt sich als
Mann dar, der weder old och GSilber hat304 Verschiedentlich erscheint das
Wort colonica, zweitellos 21n Überbleibsel aus römischer Zeit?94a, eın Zei-
chen früherer römischer Grundherrschaft, jetzt ohl meist ein Wohnbezirk
VO:  3 Kolonen oder auch 21n Vorwerk; en Charakteristikum dieser Siedlun-
gEeN ist nicht erkennen. Manchmal hat die colonica einen Eigennamen*®®>;

anderen Gtellen ist s1e selbst ZUIX Eigennamen geworden®%®, In 307
erscheinen mehrere colonicae als Zubehör der villa Patriliaco un 1Nne
colonica bei der villa Monciaco. Lie Verfügungen ber den Grundbesitz
nehmen den bei weitem größten Raum in Bertrands Testament ein®97. Dann
folgt 1ine Reihe mehr persönlicher Bestimmungen; Freunde un: TeUeEe Diener
werden edacht, die Bestattung geordnet un das Gedenken ber den 'Tod
hinaus sSOweit als möglich sichergestellt®%7a, Dann zahlt Bertrand Zwel Grup-
pen von bzw Leuten auf, die frei sein sollen307b Bei der zweiten
Gruppe handelt sich amulos, die och dienen, un ‚War solche „tam
natıone Komana qUAM et barbara“ e1n Zeichen, daß 1 alltäglichen Leben
die beiden Volksgruppen ach fast 150 Jahren och unterschieden wurden,
ohl 1M Hinblick auf ihre Rechtsstellung (lex sal.) Bei der ersten Gruppe
dürfte sich Leute gehandelt haben, die schon frei un! denen
dies bestätigt wurde. Die Leute sollen ihr Eigentum OMnı peculiari, wahr-
scheinlich etwas ieh behalten; 661e können auch bei der Basilika Uu.
weiter arbeiten; War ihnen freigestellt, im Dienst des Abtes un!| der
Basilika bleiben und VO diesen unterhalten werden?®8. Bertrand VeT-
bindet damit für s1e eine besondere Verpflichtung: 616e sollen Tag seiner
Beisetzung, dem Jahrtag, iINnNmen kommen, Altar seinem Gedächt-
N1Ss ihre Gabe darbringen un diesem Tag den Dienst, den S1e früher
verrichteten, nun ZUT Ehre Gottes eisten. uch der Abt coll VO:  3 ihnen ein
solatium, wahrscheinlich 1ne Abgabe, ıne Art Anerkennungsgebühr, be-

302) col 403
303) col 305 C/D; 406
304) col 307 D, 393

vgl Bergengruena 3 J Anm
305) col 3071 Telate.
306) col 30907 id est Gaviaco, Colonica, Landollenas.
307) col 389 404

Diesem weck soll uch seine Gründung ın Ponteleuga dienen; col 397
398 A/C

col 406
308) col 406
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kommen. Dafür wird ihnen nächsten Tag eine würdige Verpflegung““
bieten, un dann sollen S1e heimkehren?10. Im Verhältnis vAG Umfang GS@1-
15 Besitzes ist LLUT 1Nne kleine Schar, der Bertrand die Freiheit schenkt.
Offenbar handelt sich Leute aus Se1INeT nächsten Umgebung, die ohl
me1lst 1mM Dienst der Basilika standen Uun! bei denen auch ıne
gewlsse persönliche Verehrung über das Grab hinaus erwarten konnte.

An Einzelheiten verfügt Bertrand311 och ber seidene Meßgewänder; die
Bezeichnung „damea” deutet ohl auf Herkunft aus Damaskus bzw aus
dem Orient. Ferner verteilt seine Pferde:; in einer Zusammenstellung VO  3

Zuweisungen wird reimal e1in Pferd mi1t sol gleichgesetzt*!2, Was offen-
bar der übliche Marktpreis WAarT. In diesen Pferdeherden könnte eın ansehn-
licher Wert gesteckt haben, zumal WeNnn, wIıe scheint, die Zucht planmäßig
betrieben wurde.

Nun hat Bertrand och Geldbeträge verteilen. Am Tag der 1T estaments-
eröffnung sollen durch den Archidiakon, dem die Vollstreckung anvertraut
ist, 100 sol ach J ours das Grab des hl Martin geschickt werden3!13. 1er
hatte sich Bertrand VOT Jahrzehnten SEe1INEeSs Haarschmuckes entledigt und
damit die Abkehr VOIMN der Welt, den Übergang ZUuU geistlichen Leben vArg
Ausdruck gebracht; alljährlich hatte ZUr Erinnerung diesen Tag dieser
Kirche einen Tribut geleistet. Ferner sollten dem Bischof VO  - Angers
Ehren des hl Albinus ol zukommen. Diese beiden Beträge hatte Bertrand
1n besonders versiegelten Päckchen bereitgelegt. Eine weitere Anzahl VO  -
Kirchen und Oratorien 1 und Le Mans werden mıit Geldbeträgen VO  -
5—20 ol bedach+314. Für die Kleriker seiner Kirche Bertrand sol
auUsS.; für die matricularii der Bischofskirche315 und der übrigen Kirchen der

collen durch den Archidiakon sol verteilt werden?1l5a In allen Kir-
chen, die bedacht wurden, wünscht Bertrand 1n das Buch des Lebens einge-
tragen werden, damit den Festen genannt un nicht VeETSCSSCN wird.
Zur weiteren Sicherung sSeines Andenkens sollen auch die Leute VO:  - den
illae, die der Basilika überträgt, herangezogen werden. Von den Maän-
er und Frauen, die ort arbeiten, sollen „quı nitidiores 655e noscuntur“
(die „besseren Leute”“) freigelassen werden; 1  e  hre Namen 11 Bertrand noch

309) col 406 B dignissimam refectionem.
310) vgl bei Aridius, 7 J 1146 B/C eulogias Vicissim ad m1ssas nOstras TeVO-

ent.
311) col 400
312) col 407 B/C; Vergleichswerte Waitz I1ı 279
313) col 407
314) col 407 B/C
315) col 408 AI auf diese Institution wird noch eingegangen.
315a) In dieser Zusammenstellung (407 B/C) erscheint unter basilicas quae CIrca

civitatem nOstram 556e noscuntur uch die Basilika St Mariae vel Crucis
mıit sol Es kann sich nicht die Bischofskirche handeln, die hier 1LUFr

nebenbei erwähnt würde, sondern die in col 2301 erwähnte „ad
CIUCeMmM quam postea aedificavi”, wohl ıne Kapelle 1M Außenbereich, die
SONS nicht weiter erwähnt wird. Vgl dazu Pard. prol. chap. IL,
le peti monastere de Marie proche les INUTIS de la ville Le Mans.
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in einem Schreiben zusammenfassen und eigenhändig bestätigen. uch 6c1€e
sollen 1in ähnlicher Weise, w1e die oben angeführten Gruppen, sich UuSa1illı-
men mıiıt dem Abt der Pflege VO  - Bertrands Grabstätte, besonders
deren Beleuchtung, beteiligen, un War soll diese Verpflichtung für 612
und ach ihrem Tod auch für ihre Nachkommen L  1n perpetuo” gelten?168.
Bertrand möchte keinen sSeiner Leute VErgeSSCH haben; sollte doch g-
schehen sein, bestimmt vorsorglich, dafß diese Diener, auch solche G@1-
nes verstorbenen Bruders Bertulf£, SOoWweıit 661e 1mM Bereich VO Le Mans woh-
nen, VOo Knechtsdienst frei und unter dem Schutz der Basilika Se1INn collen.
Solche, die aus der Gefangenschaft loskaufte, die vorher Freie un
1U  - für diesen Kaufpreis arbeiteten, Männer WI1e Frauen, sollen VO  a allem
Dienst frei sein. Der Loskauf estand offenbar dar  in, daß diese Leute VO  a
einer Gefangenschaft 1n die wahrscheinlich leichtere Bindung die Kirche
übergingen, WO G1e vielleicht die Chance hatten, den Kaufpreis abzuarbeiten.
Schließlich fällt ihm och ein Besitz in und Diablentes317 21N. Hier hat
Haus un Hof, Ställe und cOlonNIcAS- angelegt. Er hat och mehrere Grund-
stücke dazugekauft; scheint ein größerer Besitz entstanden se1in, der
auch och durch ine Schenkung des Gunther vermehrt wurde: überträgt
ihn der Bischofskirche, mit Ausnahme eINes kleineren Teiles, den früher e1n
Diakon Domnigiselus ausgebaut und ach dessen Tod Bertrands Neff£fe
Leodochramnus bekommen hatte Er soll ih bis sSeinem Tod (Leod.)
behalten, dann soll auch dieser Teil die Bischofskirche fallen. Es folgt
die beschwörende Bitte selinen Nachfolger 1m Bischofsamt, Se1IN Testa-
ment beachten un: den Anteil seiner Gründung, der 5 6 Basilika,
der die Sorge Sein Seelenheil anvertraut hat, nicht beeinträchtigen.
Den Beschluß bilden die Unterschriften der VO römischen Gesetz voTge-
schriebenen Zeugen.

Wie hatu Bertrand die Fülle seiner Güter verteilt? Haupterben sind die
beiden großen Kirchen VO  - Le Mans, die Bischofskirche (heute Gt Julien),
me1lst Aur ecclesia, gelegentlich auch capitalis genannt“!® Uun:! die Basilika

S seine eigene Gründung, die spater seine Grabkirche werden ollte,
in deren Krypta Sein Sarkophag och heute verehrt wird?18a Vielfach WEeT-
den die beiden Kirchen nebeneinander aufgeführt?!?, mehrmals auch als
gemeinschaftlich erbend genannt“!?a, Wenn INa  3 davon absieht, dafß über
die Größe der einzelnen Besitzungen nichts gesagt wird, Ir die stärkere
Berücksichtigung der Basilika nicht verkennen; 61e erhält etwa

villae und sonstige größere Objekte, die Bischofskirche Die VO:  3
Bertrand ausgedrückte Sorge, die ecclesia möchte der Basilika den größeren

316) col 407
317) col 408 Cl Iublains.
318) col 408 Al Bertrand 1st nicht Sanz konsequent, 1in 396 |  D  5 nennt u.

uch ecclesia, 1ın 402 ecclesia basilica.
3183) col 2301
319) col 390 3091
319a) col 2072 B‚ 394 un D; 3299 DI 400 402 D; A404C
320) col 408
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Besitz neiden??®, War ohl nicht ganz unbegründet; die Bischofskirche wollte
icht LUr durch ihre bevorzugte Lage dominieren. Neben den beiden Haupt-
kirchen werden einzelne Kirchen dort, SOWI1Ee 1n Paris un Meftz bedacht.
Besonders erwähnen ist das Armenhaus un! Hospiz des hl Martin in
Ponteleuga®2l, das der Basilika gehört, aber doch eine gewilsse Selbständig-
eit hat Bertrand hatte Ehren des hl Martin, dem sich besonders
verpflichtet fühlte, gegründet. Es sollte seinem persönlichen Gedächtnis
dienen und War Von ihm mıit Gütern ausgestattet worden. Außerdem sollte

el den Erträgen der Guüter Telate, C riscianense un! Cambariacense be-
teiligt sein; Bertrand erinnert seine schon [} anderer Gtelle CTSANSECNE
Verfügung®??, Dort hieß e ZU Teil mit denselben Worten, daß die ine
Hälfte der Abgaben, se1l 1n Bekleidung oder 1n Geld 1n 308 wird
aufgezählt: Bekleidung, Bettzeug, Schuhwer den Armen zukommen,
die andere für die Beleuchtung der Apostelkirche un anderer Kirchen
1n Le Mans dienen sollte. Der Abt Vo u. sollte für die gerechte
Verteilung der Erträge der genannten Güter SOTgECN. An St Martin über-
schreibt Bertrand auch die ocella Longiagas®*®3, Noginto un Novavilla,
ferner dem Von ihm gekauften Teil von Monasteriolo und Avanto®*4. auch
Wäas 1er och dazu erwerben würde, iıne Wendung, die sich anderen
Stellen wiederholt un für Bertrands auf die Zukunft gerichtete Erwerbs-
politik bezeichnend ist, coll dem Hospiz gehören. Er selbst bezeichnet seine
Zuweisung 1mM Verhältnis seinen Verfehlungen 1ın dieser Welt als arımn-
selig325, aber Gott wird dafür SOTgCNH, daß die Armen ihre Kost bekommen
und alle Freunde un Fremde dort Aufnahme finden. Wir erfahren, daß in
dem Armenhaus ständig Arme, Blinde, kranke Männer unterhalten WeT-
den sollen?328 Bemerkenswert ist die Zahl 16, während sonst 1m Anklang

die Apostelrunde (‚äste aufgenommen wurden, Was ach Waitz®”
auch germanischer UÜbung entsprach. Für dieses Haus fordert Bertrand nicht
1Ur die besondere Fürsorge der hbte von B, sondern warnt auch
seinen Nachfolger auf dem Bischofssitz, diese Stiftung irgendwie schä-
digen. Außer einer Bewirtung des Bischofs und SEe1INES Klerus Fest des
Heiligen hat die Bischoikirche 1l1er keine weiteren Rechte®328. ine weitere
Kirche, die Bertrand bedenkt, ist die des hl Vincentius iın Paris, in der

321) col 397 C/D:; 30908 A/B, matricula ei synodochium.
322) col 391 B/C., hier werden außer Telate Thedone Buresaco genannt323) col 307 D; Les Loges; Nogent de Bernard; Neuville Sarthe.
324) col 397 Dl Montreuil, Ärnage.
325) col 398 AI „dum arvum ibi intulimus“.
326) Schönfeld, Wl ZRG Kan. Abtl. XII Bd. 43, s J meint, daß solche Leute

nicht ständige Nutznießer des Hospizes gewesen, sondern ANUur bis ZUr Hei-
lung dort geblieben, sonst üblicherweise ZLUr twa Tage der Woche VelI-

schließen.
worden selen. Aus üunllseTer Stelle ist ine solche Handhabung nicht

327) a.a.O., Beilage I1 Bd. 1, 497
328) col 308 B/C
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der Leib des von ihm SO hochvérehrten Bischofs Germanus ruhte?29 Bertrand
fügt aber hinzu, daß@ sobald der Bischof nach der Basilika, die Chil-
perich für ihn gebaut hatte (St. Germain-des-Pres) überführt werden würde,
sollte das Gut dieser Kirche gehören. Zu Ehren des hl Germanus hatte
Bertrand auch 1n Le Mans 1ne 1r'! gebaut®30, S1e mit Gebäuden Casas)
ausgestattet und dort Mönche untergebracht, die ständig die Verehrung
des Heiligen pflegen sollten. 50 entstand also dieser Gt Germanus-
Gedächtniskirche e1n Klösterchen, dem Bertrand auch 1De entsprechende
Ausstattung zukommen ließ, un! ZW. die villa Charisago, die reicola
Stirpiaco, weitere Gehöfte Landolenas, Graciaco un! Manciaco®3 und Wein-
erge bei Rouillon Die St Viktorkirche 1n Le Mans bekommt die reicola
Bauciallo332, Die Basilika St Detri et Medardi8®®3 erhält Teile der Colonica.
Bei der Verteilung der Familiengüter steht der Lieblingsneffe Sigechelmus
gahnız offensichtlich der Spitze, erscheint achtmal?334 Was geschehen
soll, wenn die Nachfolge der Söhne nicht ausdrücklich bestimmt ist, bleibt
offen; manchmal wird ihnen der Besitz durch den Zusatz „perpetua domin-
natione“ oder A perpetuo” gesichert®, In einzelnen Fällen bestimmt
Bertrand den spateren Übergang die Kirche®36. uch die Nefftfen und
roßneffen Leodefredus, Thoringus, Leuthramnus, Sichramnus u55 wW. WEeT-
den bedacht; bei ihrer Versorgung beschränkt sich Bertrand nicht immer auf
Familienbesitz, ZUuU Teil hat diesen durch Zukäufe erweitert. Daß ert-
rand seine Verwandten mit Gütern, die geschenkt bekommen, 474 n
Ttattet hat, ist nicht festzustellen; diese hat doch ohl als Kirchengut
angesehen. Andererseits hat auch Erbgut die Kirche übertragen®?7.Dem Verwandten Berulfus wird der Hof Timiago®$8 ZU Nießbrauch ..  ber-
tragen, aber Aur lange Bertrand lebt; dann soll ih die Basilika einziehen.
Das Erbrecht ist unterschiedlich formuliert; 1n 393 erben Sigechelmus und
Thoringus, sein Sohn, UuUSsSammen, ohne daß etwas über die Erbfolge gesagt
ist In 394 bestimmt Bertrand, daß das Erbe VO  3 Sigechelmus auf dessen
Söhne dQus erster Ehe übergehen soll, die anderen Söhne werden ausgeschlos-
SCHN; dagegen wird 1n 403 un 404 eın Unterschied gemacht. In 2309
steht Sigechelmus „et posteris”, 1n 306 C/D 5ig „1pse et soboles perpetuali-
ter Cotta, ine Getreue, die Bertrand schon früher mit dem VO  ”3 ihm eri-
worbenen Hof Condomas beschenkt hatte, soll mit ihren Söhnen diesen

329) col 393 304
col 401 C#330)

331) col 401 5B Cherizay, Etriche, Champolin, Grazay, Minze.
332) col 403 . s Boisseau.
333) col 404 BI Coulogne, har. inf., nach ASS Jun. Il R SGt et Med 1n Sois-

soONS.

334) col 393 BI 393 CI 2304 B; 396 C/D; 3207 AI 399 B; 403 C/D; 404
335) col 401 Al 304 B; 396 D; 405 BI Waitz, &.8 I1, 254, Anm. betont die

Wichtigkeit solcher präzisierender Zusätze.
336) col 3206 Cl 408
337) Vom Vater Cramteno, 304 AI VO: der Mutter: Blacciaco, 30 Cl Floriaco

un colonica Vincentiana 399
338) col 396
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Besitz für immer behalten?3?. Zieht 111a och die Ausstattung ein1iger
Freunde und Getreuer ZU Vergleich heran, ergeben sich weitere ormeln.
Für Warnechario und Walcone340 wird bestimmt, dafß 661e und ihre Söhne
un Töchter das Gut besitzen sollen, „JUAM diu vixerint”, danach coll
offenbar die Kirche, 1n deren Dienst 61e standen, zurückfallen. Dagegen
wird für Chadeleno®%41 der sich die Bischofskirche besonders verdient
gemacht hatte, festgelegt, daß und seine Kinder das Gut A perpetuo”
behalten sollen. Wie Bertrand ber die Familienverhältnisse seiner
Getreuen unterrichtet WAarTrT, zeigt die für Betolenus’4? getroffene Regelung.
Sein Vater, Gundelenus, hatte Von Bertrand früher eın nicht näher bezeich-
netes nıwesen bekommen ; spater, wahrscheinlich ach dem Tod des Vaters,
hatte Bertrand auf Betolenus übertragen mıit der Bestimmung, daß
ihm, seiner Frau und seinen Kindern für immer geschenkt sein solle, aber
mit dem Zusatz, daß solange die Mutter, die Witwe des Gundelenus och
lebe, 6s1e einen entsprechenden Nießbrauch haben und erst ach ihrem Tod
der Sohn mit seiner Familie 1n den uneingeschränkten Besitz kommen solle
Eine andere Regelung wurde miıt der Verwandten Dundana®%43 getroffen; 661e
soll die Nutznießung der villa Nogiogilo auf Lebenszeit haben; danach sol-
len sich die ecclesia un die basilica das Gut teilen.

ber Preise und Größen angekaufter (Güter wurde schon gesprochen“44,
Der Umfang der verschiedenen Güter W1e auch ihr Wert dürfte recht unter-
schiedlich SCWESECHN eın Wie weıit Bertrand bei seiner Erwerbspolitik
persönliche Ziele Oder die Interessen seiner Bischofskirche oder auch seliner
Gründung, der Basilika,1Auge hatte, ist schwer unterscheiden. Die Fälle,
1n denen ausdrücklich für seine Kirche handelnd auftritt, sind selten®®.
manchmal werden die Interessen beiden Seiten identifiziert348. In 400
unterscheidet Bertrand deutlich zwischen Besitzstücken, die teils aus seinem
Dienst, teils aus dem Privatvermögen stammend, nach seinem Tod 1n seinem
„regesturiolo“ %47 vorgefunden werden. Mit Ausnahme dessen, Was der eccle-
S12a gehört, soll das Übrige mıit je einem Drittel seiınem bischöflichen ach-
folger, der Basilika und den Armen zufallen.

col 394339)
340) col 404 405
341) col 405
342) col 405
343) col 402 Dl sicut precatoria jam dictae matronae con venıit.
344) o 6.  / Fustel de Coulange, L’alleu et le domaine rural pendant 1l  €epO-

que merovingienne, 231, stellt der bei Bertrand genannten villae un
loci mit den später daraus entstandenen GemeindenI, colonica-
Coulaines; Dolus- Dolon; Moniciacus-Monce; Floriacus-Floriac u. Der
Umfang dieser Dörtfer schwankt zwischen 358 un 2500 ha

345) col 395 AI 307
346) col. 392 ad dominationem Eccl vel me SanzZ allgemein sagt

390 qUam plurima tibi INeO studio adquisivi.
347) Kasten, Truhe, Schrank.
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was unklar sind folgende Fälle
Der Archidiakonus Chaimoaldus (Fastes H* 345, nr. 6; col. 397 A J später

Bischof VO  3 Kennes hatte 1n der Gtadt Le Mans eın Haus gebaut, der Diakonus
Malaricus hatte 1ne casella hinzugefügt; dieses Anwesen, das doch wohl mit der
kirchlichen Stellung der beiden 1n Verbindung stand, spricht Bertrand seinem
Neffen Sigechelmus un dessen Söhnen yA weil s1e auf dem Gelände der
Kirche? nNeu gebaut hatten. Von der villa Celonica (col 389 C/D) sagt Ber-
trand, daß Bobelenus der ecclesia die Hälfte übertragen hatte; Bertrand hatte viel
Mühe gehabt, daß 61€e der Kirche nicht verloren g1Ing Die andere Hälfte hatte
Bertrand annn VO  3 den Erben des Bobelenus erworben un! in seinen Besitz über-
führt; die Unterscheidung ist nicht verkennen; L1U:  - überschreibt Bertrand das
N Obijekt der ecclesia, übermacht der Kirche, Was dieser schon ZUE

eil gehört. 1)as besondere Interesse un Recht der ecclesia betont mit dem
inweis (col. 390 A/B), daß aQaus dem Besitz der Bischofskirche dem Klerus,
Angehörigen un Freunden Nutzungen zugewlesen, das Eigentum der ecclesia
ber nicht geschädigt, sondern 61€e als Erbin der Substanz eingesetzt habe

Innerhalb der Stadt, auf der rechten Geite der Hinterpforte, hatte ert-
rand eın Haus gebaut®“*® und dort auch ıne Kapelle Ehren des hl Michael
errichtet. Beide übereignete der Basilika.

Vor diesem Haus War 11U: während der unfreiwilligen Abwesenheit des Ber-
trand die Bäckerei der ecclesia gebaut worden. Bertrand hatte dann das erwähnte
Haus als ager für die Naturalabgaben, besonders ZUTrC Versorgung der Armen
bestimmt, zugleich sollte als Gästehaus für durchreisende Bischöfe dienen.
Bertrand legt seinem Nachfolgerbischof dringend ans Herz, daß das Haus des
Michael seine Bestimmung behält un daß VO  3 allen Gütern, die Bertrand der
Bischofskirche testamentarisch übermacht hat der die ihr seiner eit durch
Erwerb der Schenkungen zufielen, der zehnte eil aller jährlichen Abgaben,
besonders VO  - Wein, Käse  A un! Speck, dort ZU1 Ausgabe die Armen gelagert
werde.

Dieses Haus sollte ach Bertrands Bestimmung, trotzdem anscheinend
Eigentum der Basilika bleibt, 1ne ähnliche Aufgabe haben, wıe das enO0-
ochium Gt Martin 1n Ponteleuga®*?, Es sollte ZUT Aufnahme VO  3 bischöf-
michen Gästen un! ZUT Unterkunft für die Religiosen dienen, die den Dienst
1n der Kapelle versehen; VO  } dem Haus sollten die matricularii der Bischofs-
kirche versorgt werden, wWI1e bisher gehandhabt wurde. Man muß sich
fragen, weshalb das Haus und die Kapelle, die völlig den 7Zwecken der
Bischofskirche dienen und weiterhin dienen sollten, un! ohl auch 1n der
ähe der bischöflichen Residenz lagen, nicht der ecclesia selbst, sondern
der Basilika übertragen werden, wodurch Reibungen fast unvermeidlich
wurden. Nutzungsrechte wurden 1er offenbar für wichtiger als Eigentums-
rechte gehalten. In manchen Fällen erscheint das 1estament als 1ne Be-
statıgung schon bestehender Verhältnisse. So hat Bertrand die villa Con-
daco®$9 VO.:  > einer Witwe käuflich erworben, hat den Besitz durch Zukauf

348) col 3205
349) Siehe ben
350) col 396
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der villa Colicas erweiıtert und unklar, ob den Zukauf oder das Ganze
bereits der Herrschaft der Basilika unterstellt; I1LU!  . soll dieser das Gesamt-
objekt endgültig und uneingeschränkt geschenkt werden. Dazu kommt noch
das agellum JTimiago, das dem Verwandten Berulfus VASB Nießbrauch ber-
lassen WAar, aber nach Bertrands Tod VOIl der Basilika zurückgefordert WEeTr-
den soll

Fassen WIT ZUSaMMEN, erscheint Bertrand in seinem Testament als
ein großer Feudalherr, der über seın ansehnliches Vermögen**! frei, INa  3
möchte souveran, verfügt. Seine UÜbersicht ber den ausgedehnten
Besitz, sSe1INe Beherrschung vieler personeller un sachlicher Einzelheiten ist
erstaunlich. Patriarchalische Gesichtspunkte, wI1e G1e etwa bei Remigius oder
Aridius Vordergrund standen, spielen bei ihm 1ne untergeordnete Rolle
Von einer besonderen Ausnutzung SEe1INes Vermögens, etwa politischen
Zwecken, ist nichts bekannt; auf diesem Gebiet scheint sich Bertrand, wenn
Inan VO:  »3 seinem persönlichen TIreueverhältnis Chlotar absieht, nicht be-
tatıgt haben Für Besitz oder Wirtschaft hatte offenbar einen beson-
deren 5iNn; genuügte ihm wohl, ler unermüdlich tatıg SEe1N.

IT Verwaltung un Verwertung des kirchlichen Vermögens.
Daß schon 1n der alten Kirche der Bischof nicht LLUTr für die geistliche Füh-

rung seiner Diözese, sondern auch für die materiellen Dinge, die Vermögens-
verwaltung, die alleinige Entscheidung hatte, darauf wurde bereits hinge-
wiesen®>2. Zur Apostelzeit als Hilfsorgane Diakone bestellt Das
Konzil VO:  z Chalcedon bestimmte später da jede Bischofskirche
einen Okonomen aQaQus dem eigenen erus haben müsse%3 der 1mM Auftragdes Bischofs das Kirchenvermögen verwalten habe In der gallischen
Kirche treten Okonomen nicht 1n Erscheinung, auch 1n Konzils- oder 5SynNo-dalbeschlüssen werden 612e nicht erwähnt, Was nicht besagt, daß die Bischöfe
für diese Aufgabe icht Unterstützung ZUZOgEN. Da der Archidiakonus
mit Aufgaben der Verwaltung betraut wurde, geht aus einem Beschluß von
Agde, 506, hervor%554, die besondere Eignung für die Verwaltung gefor-
dert wird. Im Konzil VO:  3 Orleans, 548355‚ werden „actores”, bischöfliche
Verwalter, erwähnt, ebenso bei Gregor®, leider wissen WIT über ihren
eigentlichen Aufgabenbereich wıe auch den VO  3 „ordinatores“357 nichts Nä-
heres. In vielen Fällen werden die Bischöfe, besonders ain Ende des S An-
fang des Jh., die einzigen geWeEsSEN se1ln, die y S mit römischer Verwal-
tung vertraut, organisatorisch un ökonomisch handeln wußten Auf

351} Schätzungen seines Vermögens seien hier DUr der Vollständigkeit halber
erwähnt: Hauck, A.,, 1, 127 Anm 3 spricht VO:  } einer Million ha,
Ledru, A.,, a.a.0., 265 VO:  - 300000 ha.

352) Siehe ben
353) Hefele IL, 508
354) Mansi VIII, 328
355) Mansi IX 133 17
356) Hfr VII, 22, 118.
357) Hfr I 7
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dieser Fähigkeit beruhte e1in großer Teil ihrer Autorität. Daß die Kirche in

jenen unruhigen Zeiten ihre UOrganisation icht Ur erhalten, sondern sich
auch für die ihr anvertrauten Menschen einsetzen konnte, spricht für die
Qualität ihrer Bischöfe. Immer wieder haben die Synoden die Rechte un!
Pflichten der Bischöfe bezüglich der Vermögensverwaltung betont un EI-

äutert. Mit dem Recht, allein ber das Kirchengut der Diözese verfügen,
hatte der Bischof auch die Pflicht, den Priestern un! dem übrigen Klerus

den sonstigen Gtadt- und Landkirchen ine ihren Dienstleistungen ent-

sprechende Versorgung zukommen lassen?. Es lag, nahe, un bei der
weıteren Ausdehnung der Diözesen 1n die ländlichen Gebiete hinein wurde

notwendig, den Priestern Landkirchen, die 1Im allgemeinen mıiıt Boden
ausgestattet J diesen YASER Bewirtschaftung un Nutzung über-
lassen® aber auch für diese besteht eın ausdrückliches Verkaufs-
verbot. Mit dem zunehmenden Kirchenvermögen, besonders Grund-
stücken wuchs aber für die Bischöfe die Schwierigkeit, die Verwaltung in
eigener and behalten. ine Auflockerung, die sich 1n der Praxis gewiß
längst vollzogen hatte, ist VO'  . der Synode VO: Parıs; 61 4860] sanktioniert
worden, wWenNnll heißt, daß nicht+ NUur Bischöfe un Priester, sondern nach
dem Willen der +ifter auch Kleriker solches Gut verwalten dürfen; das
wird VOT allem der größeren Selbständigkeit VO:  3 Armenhäusern, Hospitälern
und ahnlichen Instituten gedient haben Velchen Da und Eingriffen die
Kirche sich ausgesetzt San zeigt der folgende A der gleichen Synode; ieTr-
ach darf beim Tod eines Bischofs oder Klerikers das hinterlassene Kirchen-
oder Privatvermögen nicht VOT Öffnung des JTestamentes angetastet werden,
auch nicht kraft königlichen oder richterlichen Befehls; ist Sache des
Archidiakons arüber wachen?e1. Den Zeitverhältnissen entsprach C5,
wenn 1n Erganzunge des früheren Kanon VO  } Paris, 556, jetzt?0e den Bi-
schöfen untersagt wird, unter dem Vorwand VO:  3 Veränderung der Provinz-
oder Landesgrenzen, Güter VO  3 Bischöfen, Priestern oder Laien aus ande-
TE  3 Diözesen sich ziehen, auch nicht unter dem Vorwand des Schutzes
Die ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen erschwerten den Bischö-
fen die Kontrolle ber 1ne ordnungsgemäße Verwaltung des kirchlichen
Vermögens erheblich. Eigenmächtigkeiten-des Klerus?® un Übergriffe welt-
licher Machthaber häufig, zumal mit dem stärkeren Eindringen BeT-
manischer Flemente auch ın den höheren Klerus VO:  5 einer einheitlichen
Ausrichtung der kirchlichen Verwaltung 1mM Sinne der römischen Zentrale
aum die Rede sSein konnte.

Das Fundament des Kirchlichen Vermögens War der rundbesitz. In
der eit des römischen Imperiums unterschied sich die Grundherrschaft

}

358) Mansi VIIL, 332
359) Agde e 2 /
360) Mansıi XI 540 “& 6.
361) Mansi XI 541
362) Mansi XI 541
363) y A Hfr V, x  5 Diakon Lampadius
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in Gallien aum VO  - der 1n ltalien. Die Eroberung Galliens durch die
Franken änderte daran zunächst wenig, da diese bei ihrem Eindringen
davon absahen, die einheimische Bevölkerung verdrängen?®*, Zahlen-
mäßig die Eroberer durchaus 1n der Minderheit; ihr Landbedarf
konnte ohl durch die großen, VO  } ihren Pächtern meist verlassenen rom1-
schen Staatsgüter gedeckt werden. Diese Ländereien offenbar
fangreich, dafß Adus ihnen auch die Stiftungen die Kirche erfolgen ONN-
ten. Der Privatbesitz blieb unangetastet; die Franken schoben sich dazwi-
schen eın un trieben zunächst die ihnen gewohnte eigene Gutswirtschaft3®
Durch königliche Zuweisungen weiteren Bodens WI1e durch Abhängigwer-den kleinerer Bauern (inferiores, minores) konnte sich diese leicht AA
Grundherrschaft, die den Germanen nicht NEeu war$e6 ausweiten. Es sn e1N-
leuchtend,daß S1€ sich entsprechend der fortschreitenden Landnahme und
Seßhaftwerdung entwickelte. Anfangs wird wahrscheinlich, wI1e Y Below8367
meınt, der kleinere Grundherr 1n den Lieferungen abhängiger Leute einen
Zuschuß SeinNner eigenen Wirtschaft empfangen haben Mit Ausdeh-
nNnung SeiINes Besitzes konnte die eigene Gutswirtschaft zurücktreten und
die Erweiterung durch mit der Grundherrschaft verbundene Rechte wichti-
der werden, dafß sich 1M Frankenreich 1ne allmähliche Annäherung
die 1 Süden un der Mitte üblichen Formen der römischen Grundherrt-
schaft vollzog.

Südlich der Loire, besonders 1mM Stammgebiet des senatorischen Adels, stand
die Grundherrschaft ach römischen Muster ohnehin 1mM Vordergrund Die
Eigenwirtschaft spielte ine geringere Rolle, da schon die römischen Steuer-
verhältnisse längst dem kleinen Besitzer e1n selbständiges Wirtschaften
fast unmöglich gemacht un ih: 1n die Abhängigkeit VO  3 einem (S2Ö-
ßen, 1n eın Kolonenverhältnis gedrängt hatten. Die 1n den Quellen häufigauftauchenden Bezeichnungen wI1e coloni, colonia, colonica dgl wWEel-
e  3 auf diese ehemaligen römischen Grundherrschaftsverhältnisse hin
Die Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden gingen weiter r stand
dor+*+ die eigene Bedarfsdeckung 1m Vordergrund, War der Süden stärker
durch das Mittelmeer und den Handel beeinflußt. Gegenüber seinen Gütern
wWar aber auch das nördliche un östliche Gallien nicht unempfindlich,
daß sich der Einfluß des Südens weiter ausdehnte. uch Was Bildung und

364) Goten un Burgunder i1atten bei ihrem Eindringen 1N den Raum des Impe-
r1ums für die Verwaltung als „foederati“ gegolten, un:! als solche Anspruch
auf die hospitalitas, die Landzuteilung gehabt. Vgl Dopsch, A,, Grundlagen
a.a.Q., II 218 Im Durchschnitt dürfte die Landnahme eın Drittel, stellen-
weise bis wel Drittel des Bodens 1N: Anspruch SC.  IN haben; dazu
Mitteis-Lieberich, a.a.Q0 1 {1 dI Stroheker, a.al; 5: 78 Bayer, aal

299
365) Lütge, Fr. Deutsche Sozial- un Wirtschaftsgeschichte? 1960,
366) Dopsch, Grundlagen II 388
367) VO  } Lütge, Fr.; 1n : Die Agrarverfassung frühen Mittelalters®* 1966,

zıtiert



Augustinus Thiele

Kultur angeht, bildete die Loire ine gewlsse Grenze. Im Süden csaßen die
Senatorenfamilien, die mindestens Z Teil och spätrömische Bildung g-
OS595€11 hatten; das empfand 1119  — auch 1m Norden. Dafi Domnulus, der
Priester 1n Paris WAär, KOönig Chlotar bat, ih: nicht ZU. Bischof VO Vig-
1O:  - machen, wurde oben berichtet368.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kirche

Um die Wende Z J WarTr für den Priester die Handarbeit auf dem
Feld oder einem Handwerk och üblichs6? Erst mit den Synoden VO  . Agde,
506, Orleans, 511 Uun! Carpentras, 527370] begann der Gedanke, dafß 61€e
VO: Kirchengut unterhalten selen, sich durchzusetzen. Es ist wahr-
scheinlich, daß Caesarius VO  3 Arles, Praeses der Synoden VO Agde und
Carpentras, der selbst viel 1ın seinem Bereich reiste Uun! predigte un VO  r

daher auch die Schwierigkeiten des Landklerus kannte, sich persönlich
dessen Versorgung gekümmert hat

Eigenwirtschaft und Grundherrschaft
Beim Bischof lag VO  } amtswegen die Verwaltung un Verfügung ber

den gesamten Kirchenbesitz, einschließlich der Landgemeinden; WaTr

also auch Gutsbesitzer oder Grundherr. ine strenge TIrennung VO  3

Eigen- un Kirchenbesitz scheint dabei nicht immer beobachtet WOT-

den se1in; vielleicht WarTr 61e auch 1n der Bewirtschaftung unzweck-
mäßig. Das Problem die Arbeitskräfte, die SEerV1 oder mancipla.
Bestand ihnen Mangel, die Herren genötigt, ihren eigenen
Gutsbetrieb (terra indominicata) einzuschränken und S1C| 1mM wesent-
lichen auf Kolonenwirtschaft einzustellen, mıiıt Halbfreien arbei-
ten, die VO Grundherrn Haus, Acker USW. als Existenzgrundlage hatten,
die cholle gebunden a  y aber SONsSst ziemlich selbständig arbeiten OonNnn-
ten Uun:! LLUT Abgaben, meist 1n Naturalien, 1n begrenztem Umfang auch

Diensten verpflichtet Wie der Bischof VO  . Arles den ach SE1-
Ne Testament?“1 mäßfigen Besitz bewirtschaftete, ist nicht n  u ersicht-
ich Es heißt VO: ihm 1n der ita daß die Sorge für den Landbau den
ordinatoribus et diaconibus zuteilte, sich selbst anz dem Dienst
Wort Gottes widmen können. ach der Ausstattung des Nonnenklo-
sters?74 och 100 arıp. Morgen (wahrscheinlich Weinland) und
300 mod Ackerland übrig geblieben. Auf eigene Tätigkeit der bischöflichen

368) Siehe ben Hifr VI,
369) Statuta ccl ant., ed Munier: victum et vestimentum sibi artificiolo

vel agricultura absque officii S6111 detrimento pare und (LILI) Omnes
clerici qul ad operandum validiores sunt, et artificiola et iteras discant.
(LI) Clericus quantium libet verbo Dei eruditus artificio victum quaerat.

370) und
371) Siehe ben
372) 6 J 1007
374) Siehe ben 36
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Verwaltung deutet das „egO plantavi“ 1er hatte INnan offenbar terra inculta
unter den Pflug M  MMMeEN, während „de vetere vinea” auf Abgabe aus

altem Bestand schließen 1304375
uch 1m Testament des Remigius?”® ist VO:  3 einem oroßen Eigenbetrieb

des Bischofs nichts spuren. Es wurden ein Paar Schweine gehalten??,
die offenbar der namentlich aufgeführte pOrCarius Mellovicus betreuen
hatte378 Da{is mehrfach Weinberge mıit ihren namentlich bezeichneten Win-
ern angeführt werden, äß+t auf e1n besonderes Interesse diesem Wirt-
schaftszweig schließen; die bischöfliche Verwaltung wird ihren Bedarf für
Altar un Tisch aus eigenem Wachstum gedeckt haben Wenn andererseits im
aum VO  - Porcien?”® VO  3 Kolonen die Rede i1st un! spater heifßt ” te
huius testament1 auctoritate revocabis”, ist daraus schließen, dafß die-
SeT Besitz vergabt WAar. Die 1mM bischöflichen Bereich tatıgen Menschen
sind teils colones, teils Freigelassene, bzw solche, die mit der Testaments-
eröffnung Frei werden sollen, außerdem SEeTV1. Dalß die Freiheit nicht ohne
Bindung WAar, beweist folgender Satz „Vitalem liberum 655e voleo, et fami-
liam SUuamn ad nepotem INeUmMM Agathimerum pertinere®®**,
Das Vermächtnis des Bischofs Domnulus?81 bringt 1ne umfangreiche Auf-
zählung VO  3 Namen. Eigenbesitz tritt 1er nicht besonders 1n Erscheinung;
die namentlich aufgeführten Güter Iricione, Fracineto un Bucces sind
Kirchengut, das Priester und Kleriker ZUT Nutzung (usu fructuario) aus-

gegeben wurde; die alia vita®?? spricht viermal VO  5 „beneficium”, das JTesta-
ment stellt die Rechtsverhältnisse klar Fin esonderes Interesse des Bi-
schofs gilt der Pferdeherde, die nebst ihrem Hirten Allomeris aufgeführt
wird. Da{fß s1e vergeben WArT, i1st unwahrscheinlich ; 6S1e diente gewifß dem peTI-
sönlichen Bedarf des Bischofs un SeiINer Umgebung. Dafß 1m Gegensatz
Z den Testamenten VOoO  . Remigius un! Aridius VOoO  - Freilassungen ebenso-
wen1g die Rede ict wI1e VO:  } Abgaben oder Diensten der Freigelassenen be-
statigt den Eindruck, daß 1er der Bischof ohl celbst die Bewirtschaftung
des kirchlichen Gutes regelte. Der Umfang des Besitzes erscheint
mäßig, besonders wenn 108078  } ih mit dem vergleicht, wWas spater bei seinem
übernächsten Nachfolger Bertrand 1n Erscheinung trıtt ber die Bewirt-
schaftung eines größeren Besitzes erfahren WIT aus dem Testament des Ari-
dius?83 ein1ge Einzelheiten. Der väterliche Grundbesitz wurde 1n e1in Kloster

375) 6 J col 1141
76) Siehe ben
377) 6 d 974
378) Schweinezucht und -handel betrieb Mapinius (um 550), ein Nachfolger des

Remigius (fastes HL Zr. 18), der sich 1n einem Brief seinen Kollegen
Villicus VO  3 Metz erkundigte, jieviel Schweine ZUTT Aufzucht in das ihm
dort ZUr Verfügung gestellte Gebiet schicken könne; offenbar stand bei
Metz mehr Nährwald als bei Reims ZUr Verfügung; Epp 11L, 129;

379) 65, 9771
380) 6 Er 973

Siehe ben381)
382) 7 J} 649
383) Siehe ben
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umgewandelt. Dabei wird sich 1n der Form der Bewirtschaftung zunächst
nicht viel geändert haben; die Menschen blieben dieselben, un hre Be-
schäftigung blieb ohl auch. Aridius selbst übernahm als Abt die gelst-
liche Leitung des Hauses, wird für Gebet un Gottesdienst zesorgt
haben Dafß das Familiengut schon vorher e1n eigenes oratorium hatte, darf
angenOoMMEN werden38?. Wenn Gregor®® berichtet, daß Aridius sich den
Bau VO  - Kirchen vorbehalten habe, wird auch für das eigene Kloster ine
würdige Kirche gebaut haben Leuten VO:  - seinem Gesinde jeß das Haar
scheren; wurden s1€e SEeINeEe Mönche. Die Dorge für das Haus, für den Le-
bensunterhalt der Mönche wIı1e auch des sonstigen Gutspersonals behielt
seine Mutter Pelagia ebenso w1e auch die Aufsicht ber die Acker un die
Weinberge. Als LU Aridius sSeın Testament machte, ergab sich ine orund-
sätzliche Umstellung. Das Familienkloster konnte in der bisherigen Weise
nicht weitergeführt werden; wıe lange Mutter Pelagia die wirtschaftliche
Leitung gehabt hatte, 1et icht ersichtlich. So ahm Aridius ıne Teilung
VOor zwischen dem hl Martin, dem sich besonders verbunden fühlte,
und seiner Klostergründung Attanum. Es scheint, daß dieses Kloster mıit
einer genügenden Zahl VO  - Mönchen besetzt WAar, mit einigen —

sätzlichen Arbeitskräften die Eigenwirtschaft weiterführen können.
Wie weıt das bei der Martinsbasilika möglich WäTr, ist nicht klar Die
ihr VO:  3 Aridius überwiesenen Leute hatten größtenteils u begrenzte
Verpflichtungen Abgaben Un Leistungen; s1e traten der Basilika
in eın grundherrschaftliches Verhältnis. ber allen Leuten schwebte das
„te defensante, Martine“ seiner Kirche, 61e standen unter ihrem
Schutz un! damit VO  ' ihr abhängig, gleichgültig welchen Freiheits-
grades 61e sich erfreuten. Sollten 61€e versuchen, sich dieser Bindung ent-
ziehen, werden 61e als „extranei“” angesehen?®,
eitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Testament des Bischofs Ber-
trand387, Hier T1 der Übergang grundherrschaftlichen Formen, der iın
dem Aridius-Testament schon eingeleitet Waäl, voll 1n Erscheinung. In den
dazwischen liegenden Jahrzehnten hatte sich offenbar eine Wandlung in
der Bewirtschaftung kirchlichen Besitzes vollzogen.

Waren bei Aridius, KRemigius un Domnulus die auf den einzelnen Höfen
tatigen Leute namentlich aufgeführt worden, AA Teil mıiıt Einzelangaben
über den Familienstand, fehlt das bei Bertrand fast völlig; meist heißt
1Ur ‚CUIMN mancipiis” oder ahnlich; selten spricht VO coloni, e1n- oder
zweimal VO:  . erVvVIl. Er hat ine gutgeführte Kartei>7a und weiß ber
die Orte, er Rechte wahrnehmen kann und über die Menschen, die
orthin gleichfalls rechtliche Beziehungen haben, besonders seine Ver-
wandtschaft, ausgezeichnet Bescheid. Für eine persönliche Kenntnis der
beschäftigten Leute War der Kreis groß geworden. egen Ende seines

384) Vgl Hfr VIIIL, 15, 178,
385) Hfr XI
386) 71, 1148
387) Siehe ben 51
3873a) Vgl Conc. Paris 556, c1 custodes cartarum.
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Testamentes führt Männer namentlich auf, die frei sSe1INn sollen, dazu
deren Frauen und Kinder®®8. Im Verhältnis Bertrands eNOTINEeIN Besitz 1st
die Zahl der Menschen, denen gegenüber durch die Freilassung e1n g-
WI1SSes persönliches Interesse bekundet, außerordentlich gering. Man wird
daraus auf einen L1LUTr kleinen Bereich VO  . Selbstbewirtschaftung mit
eigenen Leuten schließen dürfen. Vom Weinbau abgesehen, der bei Le Mans
ohl keine überragende Rolle spielt, 1st och die Pferdezucht denken,
die auch bei seinem Vorgänger Domnulus schon erwähnt worden war®®®?.
Dafilß die Familiengüter, die 1m wesentlichen auf die Neffen, Großneffen
und sonstige Verwandte übergehen sollen, 1n einer Form geführt wurden,
die einen solchen Übergang ohne weiteres, ohne auf Rechte anderer
Rücksicht nehmen mussen, ermöglichte, ist anzunehmen. Bei den sSOonst1-
BCH Gütern ist Bewirtschaftung durch Kolonen wahrscheinlich. wel For-
111211 lassen sich unterscheiden: Wenn VO  . der Ablieferung VO  3 tributum
und suffragium die Rede s scheinen die Kolonen 1m übrigen für sich
gewirtschaftet haben, ohl auch, wenn VO  . „cultoribus et familias”“
gesprochen wird??1. Wenn aber VO'  3 colonis et SETVIS heißt „integra DOTI-
tione eorum “ 95 geschieht die Bewirtschaftung offenbar für Rechnung
des Eigentümers, den Bearbeitern bleibt lediglich ihre portio, ein Anteil
en oder Ertrag. Einmal erwähnt Bertrand einen locarius®?®, den Päch.
ter der Pariser tabernae, der durch Wachslieferung? für die Beleuchtung
der Ecclesia und der Basilika 1n Le Mans SOTSCIL hat Im anzen WIT: Ina  3
bei Bertrands Grundbesitz drei Zonen annehmen dürfen; die Nahzone
Le Mans, seine Güter ohl Z Teil VO  3 eigenen Leuten oder solchen
der ecclesia bewirtschaftet wurden, Güter, die der Bischof bei seinem uUun-
verkennbaren Interesse für wirtschaftliche Dinge gelegentlich auch einmal
persönlich besuchen konnte. In einer weıiıteren Zone, 1 Seine-Becken,
liegen hauptsächlich die Familiengüter, VOT allem die VO Vater; Z Teil

GS1€e VO Bertrand schon Lebzeiten seinen Verwandten zugesprochen
worden. Das letztere diesen Gütern eın esonderes Interesse hatten,
sich 61€e kümmerten, ZU Teil schon dort wohnten, ist naheliegend. In die

Gruppe, in die Fernzone gehören Güter, die Bertrand als Anteile aus ent-
ernter Verwandtschaft zufielen, un:! die me1st LLUT mıit allgemeinen Wen-
dungen anführt®?* ferner Besitzungen 1n Burgund und 1n der Provence“?
die Chlotar ihm INMN!! mıit anderen Günstlingen zugewlesen hatte
Welcher Art solche Güter I; wWI1ssen WIT nicht, vermutlich doch altes
Kultur-, nicht Ausbauland. ”  1r erfahren VO  -} ihnen TSst 1n dem Augen-
blick etwas, 1n dem 61e 1n die geistliche and übergehen.“ (W. Schlesinger)

388) 8 J col 406 A; bei Aridius 100, bei Remigius
Siehe ben389)

390) col 391 Cl 208 un Hfr VI 4 J 8 J
391) col 39'7/

col 302392)
393) col 304 CI siehe ben
394) 80, col 402 1n Biturivo, in Albiense, Caduricino et Agennense.
395) col 404 B/C.
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uch das mütterliche Erbgut 1 aum VO  - Bordeaux ist dieser one
rechnen. DDie Verbindung diesen DBesitzungen ist wohl LLUT lose; Bertrand
überläßt seinen Erben, 1m allgemeinen der Ecclesia oder der Basilika,
1er ihre Rechte durchzusetzen. GSo entstanden Schwierigkeiten Uund Probleme,
die für grundherrschaftlichen Besitz durch Jahrhunderte hindurch typisch
sein werden. Dieser Fernbesitz, nicht durch persönliche oder yeographische,
oft LLUT durch papliıerene Bindung gesichert, ist der Entfremdung ehesten
ausgesetzt, besonders W, worauf A. Waas®%a hinweist, benachbarte
Große durch eın Schutzrecht die Handhabe materiellen Eingriffen geboten
wurde.

Die Arbeitskräfte un ihre Leistungen
ber die Leistungen der VO der Kirche abhängigen Leute Diensten

SOWIe Abgaben 1n Naturalien oder Geld SCcH die spärlichen Unterlagen
außerordentlich wen1g. Aus dem mehrfach erwähnten Testament des Ari-
dius>?% äßt S  ch folgendes entnehmen: Die vorgenomMMEeN Aufteilung G@1-
He Besitzungen ZUS erhebliche personelle Veränderungen ach sich. Den
orößeren Teil der vorhandenen Leute iefß Aridius dem hl Martin bzw. des-
S6611l Basilika zukommen. Die dabei gewählten Formen sind unterschiedlich ;
Aridius selbst spricht in seinem Testament VO  . monachi, iberi, GSEeTV1 un
accolae®?7. Im einzelnen: Die Pflüger werden der Martins-Basilika —_

mentlich übertragen. Von einer weiteren Gruppe, die der Basilika über-
tragen wird, heißt c daß s1e je arıp. Weinland bearbeiten co11998, Mit
der Übertragung VO'  - Exidolium werden uch den önchen einıge Leute
mit ihren Frauen un! Kindern überwiesen; die Männer sollen für die Moön-
che Je arıp. Weinland bearbeiten, die Ftrauen ihnen jährlich Silberlinge
(argentos) zahlen??8a., Von dieser Gruppe heißt ©9 daß 61€e ihr Vieh, Feld-
und Weinlandstücke unter Ausschluß VO Weiterverkauf behalten dürfen;
offensichtlich handelt sich Hörige mıit kleinem Besitz. Mit dem Czut
Scauriniacum, das Kloster un! Basilika sich teilen sollen, werden Winzer
der Kirche zugeteilt, wieder mit der Auflage, je arıp. bearbeiten. Valen-
tianus wird den Mönchen zugeteilt un hat auch arıp bearbeiten: seine
Frau un etwaige Söhne sollen frei cein®?. Der Winzer Provincianus, der
Zu CSut Scauriniacum gehört, hat arıp. bearbeiten, der Ertrag soll den
Leuten VO:  »3 Gt Martialis zukommen400, Aridius‘ Anteil Gut Eustriaco wird
der Florentia und ihren Söhnen übertragen, und dann werden Leute, liberi
nostrIi, dem Schutz des Martin unterstellt; bei ihnen ist weder VO'  - T1
stungen noch Abgaben oder Besitz die Rede Hildemodus, seine Frau und

S B 8 E 3 E 8 A Wn $8S55’. 396) Siehe ben
3963) Herrschaft un SGtaat ım deutschen Frühmittelalter, Nachdruck Darmstadt,

1965, 293
397) 7 J 1148
398) 7 J 1144
3983) Vermutlich die siliqua 1/g trıens 1/24 sol; vgl unten
399) col 1145
400) Siehe ben
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die Kinder werden für frei erklärt; Was 61e Land und ieh haben, wird
ihnen mit der obigen Klausel überlassen. Procula un Macedonia sollen
1m Dienst bleiben, ebenso 1ine anschließend mıit Namen aufgeführte
Gruppe. Von einer weiteren Gruppe heißt dann401 daß 61€e ihre Land- und
Weinbergstücke behalten können, ohne die ohl selbstverständliche Ein-
schränkung bezüglich Verkauf un! daß 661e jährlich „terna pondo Carrae
inferant nostro+ees.. außerdem haben 6S1e monatlich (Gedächtnis-) Mes-
SEn teilzunehmen, dabei Altar Silberlinge un ein ihrer „paupertas”
AaNnsSCIMESSCNECS Geschenk darzubringen?%a, Als Gegenleistung haben 6s1e auf
„eulogias“ Anspruch, vermutlich nicht L11LUTr gute Worte, sondern ine kleine
materielle Gabe403 Dafl für Männer un auch Frauen Geldleistungen gefor-
dert werden, Setiz Handel un Geldwirtschaft VOTaUS; die Leute mußflten die
Möglichkeit haben, außer ihrem Unterhalt etwas verkaufen un:! VeTl-
dienen. Von den freien Leuten, die Aridius VO  - seinem Vater überkommen
un anderen, die für das SGeelenheil sSeines Bruders freigestellt hatte, heißt
e5 NUrT, da{f 61€e dem Schutz des hl Martin empfohlen werden. Das gilt auch
für ıne Gruppe Von Frauen, die jährlich den Mönchen einen triens lei-
sten haben Mehrtfach betont Aridius, daß die VO: ihm aufgeführten Leute
über die angegebenen Abgaben hinaus weder VO'  - der Basilika och VO: den
Mönchen weiter belastet werden sollen, 1ine offenbar begründete Sorge.
Wer außer dem hl Martin schützte die kleinen Leute? Dann spricht
Aridius och VO „mancıpla, quae colonaria appellantur“ die „tributaria”“

401) col 1146
402) Zu dem schwer verständlichen ext bemerkt Mabillon, 7 J 1146 { daß

INa  - vielleicht terna pondo lesen musse; dann hätte INa  - hier ine
£rühe Bestätigung des spater sehr üblichen Wachszinses; vgl dazu arculf
Orm. Nr.

402a) Über die 1mM Merowingerreich während des umlaufenden Silbermünzen
besteht wen1g Klarheit. Zunächst hat 1119  - sich, wıie bei den Goldmünzen,

römische Vorlagen gehalten uUun! diese imitiert; VO  } Theodebert ist ine
siliqua und ine % sil bekannt. (Dict. d’archeol. 2331 £f.) Da es zahllose
Münzstätten königliche, kirchliche, private 1 Frankenreich gab, Hoop,
Reallex. HL 267 spricht VO  - 800) liefen uch zahlreiche kleine Silber-
munzen VO  »3 0,60—0,80 SL, u deren Wert 1mMm einzelnen kaum bestim-
inen ist; vielleicht wurden 61e mehr geWOogen als gezählt. (vgl Werner,
Fernhandel Naturalwirtschaft 1mM öst]! Merowingerreich, Settimane VIIL,
1961 590) Was bei Gregor der anderen zeitgenössischen Autoren,

Aridius, unter argentus verstehen ist, bleibt unsicher, wahrscheinlich
die siliqua. Dopsch (Grundlagen IL, 528 f erwähnt auch ine l Sil.  7 der De-
1ar kommt TrSst 1mM twa ab 630 auf. Daß 1n der auf wiedergegebe-
nen Guntram-Urkunde der Denar vorkommt, kann auf einen späteren Ab-
schreiber zurückzuführen se1in, der die ihm geläufigere Währung einsetzte.

403) Eine Parallele bei Bertrand 8 S £ „e abbati loci illius solatium prae-
beant, et postea ın crastınum abbas det illis dignissimam refectionem“ ;
Wäas bei Aridius angedeutet wird, ist bei Bertrand deutlich ausgesprochen,
eistung un! Gegenleistung.
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sind; 61e haben jährlich Je eın triıens leisten4%4, Da auch die „Freien“,
die sich des Schutzes VO  3 GSt Martin erfreuen, Arbeiten herangezogen
werden, ergibt sich aus 1148 &; 1er erinnert Aridius daran, dafß die Dächer
der Heiligtümer instandzuhalten sind, und dafß hierzu monachos et liberos et
SEeTVOS et accolas herangezogen werden sollen4%>.
Be1l Bischof Bertrand erfahren WIT ber die Leistungen seiner Gutsleute fast
nichts. Einen gewlssen Anhalt bietet aber eın annähernd gleichzeitiges oku-
ment aus Macon*%®6.

Die eute VO Gutsbezirk sind verpflichtet, die Dächer VO  } St Vincent und
ervals instandzuhalten, ebenso die Säulenhalle VO  3 St Johann un die Hälfte
des GCöllers. Sie haben ferner in Romenay die Peterskirche vollständig wieder auf-
zubauen außer den Mauern, [die ohl bei einer Zerstörung stehen geblieben
waren], ferner die Z Hof gehörenden Wohngebäude, den Kornspeicher, den
G+all un die Küche; außerdem haben 61e Ackerstücke bearbeiten, das 1ine
mit Weizen un! Roggen, das andere mit Hafter bestellen Uun! schließlich den
Ertrag bis zZzu Kornspeicher führen. Die Arbeitsgänge werden 1m einzelnen
bezeichnet. (Vgl dazu Cucherat, RI De l’origine et de l’emploi des biens ecclesiasti-
queS moyen-äge, Rev. du Lyonnais, pref. 9) Ferner haben
G1 Sumpfstücke trocken legen, Heu machen und schließlich einzufahren.
Anfang Maı hat jeder eın Ma{(s Hafer abzuliefern un uten, daraus Faß-
reifen machen; 1 Jahr haben 61e alle en Fuderfässer iefern,
un 1 Jahr Ftest VO  e Gt Andreas den PIrOo pPOrCIS [wohl Ablösung einer
früheren Naturalleistung der eın Zins für Waldnutzung]. 7Zwischen S+t Martın
un Mitte Marz ist ausreichend Brennholz liefern, Weihnachten außerdem
eın hölzerner Nachen, ein Tisch nebst Schemel. Dafs die Bischöfe ihre eute
ahnlichen Leistungen heranzogen, ist anzunehmen.

DDie Arbeitskräfte innerhal der Gutswirtschaft zw. Grundherrschaft
en csehr verschiedener Art Im kleinen Eigenbetrieb kommen zunächst
natürlich die Mitglieder der Familie celbst 1n Frage. Mit der Ausdehnung
der Guüter wächst der Bedartf £amilienfremden Kräften VO  » unterschied-
lichen Freiheitsgraden. An unterster Stelle stehen die mancipla, nach romı1-

404) 7A; 1147 A; 1mM allgemeinen gelten mancipla als Sachwerte, denen Perso-
nenrechte nicht zukommen. Diese hier als colonaria bezeichneten mancipla
scheinen 1 Zuge eines uch SONST festzustellenden Annäherungsprozesses
einen den Kolonen ahnlichen Freiheitsgrad erreicht haben, wenn s1e
Aur noch einen jährlichen Tribut VOonmn Drittelstück (triens)

zahlen haben.
col 1148 CI Von accolae ist SONnNst nicht die Rede; Lex. med. lat M1N. AL405)
will 1n ihnen Pächter sehen. Im ist die Vokabel noch selten; anders
bei arculf, o1Im Yn 3 J Du Cange Il sagt Accola 9{0}  }

propriam colit terram; damit dürfte uch hier der Status dieser Leute Be-
kennzeichnet se1in.

406) Cartulaire de Vincent de Macon, publie par agut, Macon, 1864,
493
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scher Auffassung ine Sache407 Gregor spricht teils VO  3 mancıpla, t+eils
VO  . SEeTVI1, letztere werden immerhin als Personen gewürdigt**S, Zu unter-
scheiden sind och mancıpla 1O.  } Casata, Personal ohne eigene Behausung,
das 1n irgendwelchen Gebäuden des Hofes untergebracht WAar, VO  > den SEeTVI
casatı, Leuten, die ine bescheidene Hütte und e1n Stückchen Land hatten,
dazu etwas bewegliches Eigentum, das 612e ohl mitnehmen konnten, Leute,
deren Freilassung uns in den 1T estamenten Von Kemigius oder Aridius mehr-
fach begegnet. Die Freiheit bestand 1n der Regel 1n einem geringeren Grad
VO  3 Abhängigkeit. Wie aus den Testamenten VOoO  . Domnulus und Bertrand
deutlich hervorgeht, blieben diese Leute ohl me1ist 1n ihrem bisherigen Be-
reich, vielleicht als freies Gesinde oder 1n einem gehoberen Status mit etwas
mehr Land, wodurch 661e sich der Gruppe der Kolonen näherten. Wie diese
blieben 61e rechtlich und praktisch die Scholle gebunden“*??, Wo hätten 61€e
andere Existenzmöglichkeiten finden sollen? Der schon zit.ierte VO  — Agde
enthält folgende Bestimmung: Schenkt der Bischof eini1gen SETVIS, die sich
verdient gemacht haben, die Freiheit, mußß se1in Nachfolger diese respektie-
TEl un ihnen auch das lassen, Was ihnen jener SONst och geschenkt hat

Feldern, Weinbergen und Wohnung, LLUT darf nicht ber ol wert
csein.“ Aus dieser Regelung spricht die richtige Erkenntnis, daß dem klaven
die Freiheit wen1ig nutzt; WEeiilll nicht gleichzeitig ıne LEUC Existenzgrund-
lage bekommt. 1ne abweichende Auffassung vertrat wenige Jahre spater die
Synode VO  3 Epao#?: mancıpla, die den Mönchen gehören, dürfen VO Abt
nicht Tel gelassen werden; denn ist unbillig, daß, während die Mönche
täglich das Feld bebauen, ihre SEerVvVı 1n Freiheit müßig gehen#11, hne An-
lehnung einen Herrn, ohne Eintritt in 1ne irgendwie gearte Herrschaft,
WAar dem einzelnen die Fxistenz aum möglich#!?, Vom Herrn War Unter-
stutzung 1n der Not un Schutz ebenso erwarten wWI1e Vertretung VOTLI

Gericht; gef. tellte der Herr auch die erforderliche Kriegsausrüstung. So kam
damals schon AL Selbstergebung (traditio)+!*. Galvian414 charakterisiert

407) Agde, bringt folgende Reihenfolge: „casellas VeTITO, vel mancipiola vel
asa ministeri! als CS unde vivunt.“

408) Hfr VI bezeichnen sich die familiares König Guntrams als seine SEeIVI;
Hfr IIL, als Geiseln gestellte GSenatorensöhne werden „servi”.

409) Mitteis-Lieberich, a O: 11 2I Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte
des Mittelalters und der Neuzeit, 1928/29,

410) Mansı VIIL, 560
411) Dazu IL: AADT:
412) Fustel de Coulanges, a.a.0., I 374 La protection entrainait inevitablement

la subordination du protege.
413) Kulischer, a.a.Q., II
414) SEL VIIL, de gub Dei AÜS 38/3 „agellos tabernacula deserant, tradunt

ad tuendum et protegendum maioribus, dediticios divitum aciunt et
quası 1n 1US dicionemque trascendunt.“ Er verurteilt die Bedrückung
der Armen bei den Römern; Franken un Hunnen kennten diese Verbrechen
nicht, auch nicht otien un! Vandalen.
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61€e deutlich in einer cseiner Schriften Gregor berichtet VO  a ihr —

läßlich e1ner schweren Hungersnot. Dafß sich dabei nicht immer aus-

gesprochene Notfälle, sondern 1ine sich oxreifende soziale Umschich-
tung handelte, zeigen Erwähnungen anderen Gt+ellen415., Buchner#!6 nennt
al einen wichtigen Grund für die Gelbsttradition das Nachlassen der Sippen-
fürsorge, wodurch sich der einzelne verlassen fühlte. Bei der Besprechung ein-
zelner 1estamente wurde bereits auf die Nennung zahlreicher Personen-

hingewiesen und daraus auf eın patriarchalisches Verhältnis zwischen
dem Testator Uun! seinen Leuten geschlossen. Es ist dabei ohl auıch
berücksichtigen, daß damals der en och reichlich, die Menschen dagegen
knapp und daraus 1ine höhere Bewertung der menschlichen Arbeits-
kraft entsprang. Außerdem pragte sich damals Herrschaft vielfach mehr
1n dem Verhältnis z Menschen als iın dem Sachen aus417,

Schließlich 1st festzustellen, daß die Kirche, besser die Bischöfe, nicht LLUFLTC

ein meıist humaner Arbeitgeber un GrundherrJ sondern auch der
einzıge alt un +ütze für die kleinen Leute418, ber die Wohltätigkeit der
Kirche, u  ber ihre soziale Funktion wird och sprechen se1IN; 1er LLUTL

soviel, dafß diese unter den verschiedenen Titeln VO  ; der Kirche abhängigen
Menschen für diese keineswegs 1ne einselitige Belastung, sondern auch
einen politischen Wert bedeuteten; 1n den meıisten Fällen stand das kleine
olk hinter seinem Bischof.

Leihformen
Im Laute der Jahrhunderte bildeten sich Leihforme au>sS, das beneficium

und die precarla, ersteres vielfach 21n Nutzungsrecht als Entschädigung
für 1ne Dienstleistung“*!?*, aber auch ohne iıne derartige Bindung“*®, Die
Precarie ist zunächst Bitte Überlassung eines Gutes, mit oder ohne Pacht-
ZiNs, Aaus dem Eigentum des Herrn; spater wird auch die Überlassung bzw

414a) Hfr E: subdebant servitio, ut quantulumcumque de alimenta
porregerent.

415) Mansı Xl 548 vgl arculf Form. IL, Nr. Andeg. Nr.
416) Settimane Vı 242 nach V, Below (Probleme Wirtschaftsgesch.“ 1926,

33) konnte die Selbstergebung durchaus mit wirtschaftlichem Vorteil
verbunden sein un! deshalb gewählt werden. Von größerem Gewicht WAar

ber ohl das Schutzbedürfnis, das Imbart betont: „Besoin de protection
dans ce societe troublee, anarchique I’homme cherche vivre
renoncant vivre libre.“ (a.a.0 6 J 10)

417) Lütge, Fr., Aa
418) Macaigne, KR., L’Eglise merovingienne et |’Etat Pontifical, 1929,

L’eveque proprietaire de milliers de colons, soutien des DauUVTICS, patron
des affranchis, appul des faibles; vgl uch Hofbauer, sl Die Ausbildung der
großen Grundherrschaften 1m Reich der Merowinger, 1n : Veröfft. Sem.
Wirtsch. Kulturgesch. Univ. Wien 1927,

419) Ahnlich ohl commendatum, Hfr VII, 2 y 114
420) Fustel de Coulanges S 195 ‚absence d’obligatıon, de droit et de mänte
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das Gut selbst darunter verstanden421. LeVy, F 422 führt aus, daß das rOomı1-
sche precarıum ursprünglich ein Begriff des Besitzrechtes geWESCNHN sel, sich
dann aber mehr der Ocatio und conductio genähert habe; im } 621 dann
der Begriff VO  } den Germanen mit Inhalt gefüllt, AA Ausdruck
für Landleihe auf eit geworden, e1n Geschäft, durch das jemand auf sSein
Ersuchen zeitweiliger Besitz zugewlesen wurde ®] 35) Von den verschie-
denen Precarie-Formen wird uns die precarıa verbo reZ1s och beschäfti-
gen#3, Wenn mı1t dem Wort vielfach auch das Gut selbst bezeichnet wird,

1st doch nicht jegliche kirchliche Landzuweisung 1Ne Precarie. Eine Pre-
carıe ohne berufliche oder institutionelle Bindung, lediglich aufgrund persön-
licher Beziehungen, bedeute+t gewiß die Verleihung eines Landgutes VO  3

Gregor VE Venantius Fortunatus, wofür sich dieser edankt uUun! seine
Rückgabeverpflichtung bestätigt*?2, Bei der Yrecarie bestand für die Kirche
die Gefaht, dafß ach dem Tod des Precaristen das Gut 1n dessen Familie
blieh und schließlich durch Verjährung dem römischen Recht entsprechend
ach Jahren der Kirche endgültig verloren SINg Diese hat sich eshalb
schon frühzeitig bemüht, diese Frist auszuschließen*?, stand damit aber
me1ist 1m Gegensatz ZUT weltlichen Gewalt.

ro und Produkte der (‚üter

ber die Größe der einzelnen Guüter wurde, sSOoOWwWeIit ach den spärlichen
Unterlagen möglich, schon auf ein1ges gesagt Die Entwicklung VO  '3

einfachen, überschaubaren Verhältnissen WI1e 61e ( 1n den Jlestamenten
VO  3 Caesarius un: Kemigius aus dem Anfang des J vorliegen, ZUr rofß-
grundherrschaft, WI1e 61€e LLI15 bei Bertrand entgegentritt*“6, ist unverkennbar.
ber die Produkte des Bodens verlautet csehr wen1g; gelegentlich wird VO  ;

Weizen, Hafer oder Koggen gesprochen. Fine größere spielte der Wein-
bau, im Süden gewiß och mehr als 17 Norden Im Testament des Aridius
erscheint die vollständige Bearbeitung von arıp.+7 als die landesübliche
Leistung des Winzers für den Herrn; VOoO  5 einer entsprechenden Leistung
1m Feldbau ist nicht die Rede Im Bereich VO  j Le Mans deckte der Weinbau

421) Haberkern-Wallach, Hil£fswörterbuch, 1964, 490 Ursprünglich römische,
ann VO  3 Germanen übernommene orm der Landverteilung Zins,
zuerst auf unbestimmte Zeit, später vielfach auf Jahre der auf Lebenszeit.

422) „Vom römischen precarıum ZUF germanischen Landleihe“, in: Z  ®
Romaen. Abt 1948,

423) Siehe 129 Wenn Loening IB 289 1n Agde Precarie-Verhältnisse -
nımmt, handelt sich hier ohl den Lebensunterhalt, den der Bischof
dem Priester schuldet, Iso Abgeltung VOo  ” Dienstleistungen; die ent-
sprechende Zuweisung erfolgt uch nicht aufgrund einer Bitte, die nach
Lütge, Fr 820 66 für die Precarie wegsentlich ist.

424) IVı Carm.. VIIL, 19,20.;
425) Loening IL, 292; Orleans, 511 Epao, vgl. Mansi, XI 594 11
426) Fin äahnliches Bild gewinnt INa  ” aus dem Testament des Bischofs Desiderius

V, Cahors, Mer I  P 586 SQg.:
427)
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der Basilika DPeter Paul] offenbar nicht deren Bedarf:;: Bertrand überweist
ihr eshalb Weinland der Mosel bei Metz428 Vielleicht hat dabei auch
das Sortenproblem 1Nne Rolle gespielt; sicher hat das Kloster doch auch
au seinem Besitz Bordeaux“®% Wein bekommen. Der Unterhalt einer
auf bereits erwähnten Pechsiederei WAarTr gewiß 21n ausgesprochener, aber
für die Kellerei der Kirche und den Schiffbau cehr nützlicher Sonder-
betrieb429a, An Haustieren werden Schweine, Rinder un Pferde erwähnt.
Die Pferdezucht, die auch Bertrands Vorgänger, Domulus, betrieben hatte*"”
War offenbar nicht unbedeutend;: Bertrand widmete ihr 1in seinem Testament
einen esonderen Absatz Zunächst teilte seiner Dienerschafrt, der welt-
lichen wıe der veistlichen, den Freigeborenen, den Freigelassenen und sonsti-

gCI Dienstleuten Reitpferde Eine andere Gruppe, die der Wassono
betreut, Wallache und Fohlen, die den Brand der Kirche eragen, sollen ganz
dem Bischof oder seiner Kirche zufallen421. Die Pferde, die seinen Privat-
Tanı tragen, Geschenke VO Verwandten oder Freunden, sollen auf die
Ecclesia un Basilika verteilt werden. Dann WGT och VOIl Pferdeherden die
Rede ‚die Bertrand hier un da planmäßig zusammengebracht hat; 661e haben
ihre Weide auf Land der Ecclesia: Bertrand verteilt 61e auf die Bischofs-
kirche un die Apostel-Basilika. Schließlich 1ct da och eine Herde, die auf
Gelände der Viktorsbasilika unterhalten wird; 661e soll dieser Kirche g-
schenkt werden. Endlich wird noch eın Gespann angeführt, das der Galli-
IHerTe pflegte bei den Zuweisungen die Kirchen hatte Bertrand „jumenta
antiqua” ausgeNOMIM:! coll seiner Getreuen Elopodia zukommen. Der-
sönliches Interesse des Bischofs den Pferdebestand ist unverkennbar:
vermutlich wurden alle Pferde 1ın der ähe VO:  i Le Mans auf Gelände der
verschiedenen Kirchen gehalten un VOIL eigenen Leuten des Bischofs be-
treut*sila,

Geld und Gold
Neben den Liegenschaften verfügten die Kirchen bzw die Bischöfe och

u  s  ber nicht unerhebliche Geldmittel und Kostbarkeiten, die weni1ger persön-
lichen Zwecken als der Ausstattung der Kirchen un des Gottesdienstes
dienten. Goldene un silberne Schalen, Gefäße, Platten dgl werden oft
erwähnt. ach dem Sieg ber die Westgoten ieß Chlodwig den anzen
Schatz des Alarich AaUs Toulouse fortschaffen#®2, Wenn dann bei der

428)
429) col 399 A/B

Bouquet 111 278 berichtet, daß Bischof Remigius, Keims, 1n den Vogesen
ebenfalls ıne Pechhütte für den Bedarf seiner Kirche eingerichtet hatte

430) 7
431) S0, 400 pontifex vel ecclesia sieht Bertrand hier deren Besitz als

identisch an?
431a) Dopsch. Grundlg. IL, 293 f bemerkt Brunner, daß die Franken schon

VOT arl Martell KReiterei 1n ihren Kriegen verwendeten; uch 1e5 vielleicht
ein Grund für planmäßige Pferdezucht.

432) Hfr 1L,
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Rückkehr 1n Tours dem hl Martin vVvie  Je Geschenke darbrachte, werden S1e
gewiß aus dieser Siegesbeute gestamm haben In Tours feierte seine
Ernennung YAs% römischen Konsul unter anderem dadurch, daß auf
seinem Weg Gold un Silber untier das anwesende Volke ausstreute433
Von der wertvollen Beute, die Childebert Aaus Spanien mitbrachte un dann

die Kirchen verteilte, War schon oben die Rede434

Nach Chlotar Tod wird berichtet, daß Chilperich die Schätze, die der Vater
1uf dem Hofgut Berny-Riviere angehäuft hatte, sich nahm un durch Geschenke
die vornehmen Franken SeCWaNN (Hfr. I  J 22) Ein Schatz des Mummolus fiel
König Guntram 1n die Hände (Hir. MI 40), 250 Pfd Silber un mehr als Pfd
old Der König teilte diesen Schatz mit seinem Neffen Childebert un: schenkte
VO  z seinem Anteil das meiste den Armen. Der Kronprätendent Gundowald führte
auf Kamelen ine ungeheure Menge old Uun: Silber mit (Hfr. Y 353 Auch in
der Schatzkammer des abgesetzten Bischofs Egidius VO  } Reims fand 198008  D ine
große Menge VO  3 old un Silber. Was davon Unrecht erworben WAar, vertfiel
dem König, Was als rechtmälsiges Kirchengut angesehen wurde, verblieb der
Kirche. König Charibert bestrafte den Bischof Leontius mit einer Buße VO  } 1000
Goldstücken, Was offenbar als tragbar angesehen wurde (Hisx E 230) Fer-
Dier wird berichtet (Hfr. XI 31), daß® Bischof Baudin 000 sol., die sein Vor-
ganger hinterlassen hatte, die Armen verteilte. Von dem Archidiakon Vigiliushören WITr Hfr. 1 4 J 258), daß einer Geldstrafe VO 4000 co] verurteilt
wurde; da die Strafe VO  a} König Sigibert als ungerechtfertigt angesehen wurde,mußte laut Gregor der Statthalter Albinus, der 61e verhängt hatte, dem
König die vierfache Summe erlegen. Weiter erzählt Gregor (Hifr. }  F 24) von
Andarchius, der auf iıne Brautgabe VO  w} 000 col aus WAarTfl.

Man mMag solche Zahlen, wWI1e die auch SONStT VO  ; Gregor berichteten, für
übertrieben halten; S1e zeiıgen jedenfalls, daß 1mM damaligen Gallien noch
erhebliche Geldmengen 1m Umlauf bzw gehortet wurden. Das zeigenauch die verschiedenen Testamente der Bischöfe, durch die reunde und Mit-
arbeiter mit Geldbeträgen erfreut wurden, die bei Aridius 630, bei
Bertrand 290 csol ergeben. In Bertrands Testament4%6 lesen WIT noch, daß die
üblichen Abgaben VO  ; einigen villae tributum aut suffragium den
rmen „in vestimentum aut 1n UuUurum  44 zukommen sollte, wobei UTUu:
wohl mıit Geld übersetzt werden darf Dafß Geld nicht Aur bei den Großen,sondern auch bei kleinen Leuten vorausgesetzt wurde, ist gleichfalls aus
jenen JTestamenten ersichtlich, wenn für die freigelassenen Frauen e1ine
jährliche Abgabe VO:  — triens 1/g sol festgesetzt wurde. Diese Freigelasse-
Ne’  >} mußten also die Möglichkeit haben, aus ihrer kleinen Landwirtschaft

433) Siehe ben 5 Hfr AB 3  7 Dict. rch. chr‘  et et lit. XL 2I col. 2263;est de l’or romaıiın, qu‘il aurait distribue Tours, lorsqui‘il fit SO entree
SOUS la POUTDTE consulaire.

434) Siehe ben Hfr. HIL,
436) 80, 3971
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Produkte (Z Tierhäute, Wolle437 fahrende Händler verkaufen438'
Auf normale Geldwirtschaft deutet auch, wWEe1nl Bischof Desideratus,
Verdun VO gesetzlichen Zins spricht, mit dem den empfangenen
Kredit VO  , 7000 sol zurückzahlen 1l Der ext weist einige interessante
uancen auf In seiner Eingabe König Theudebert verweist der Bischof
nicht ohne eid auf den Handel, „wıe ih: andere Gt+ädte haben“ Die
empfangenen 7000 sol verteilte unter die Bürger, die damit Geschäfte
machten, reich wurden un sich einen großen Namen machten („magnı
habentur“”. er KOönig Ssagt dann bei seinem Verzicht auf die Schuldsumme,

genuge hm, daß die Armen, die VO  -} der Not bedrückt Entlastung
gefunde hätten. wirklich „die Armen  4 geschäftstüchtig un

schnell reich wurden? Es ist och auf einen Beschluß VO:  a Orleans, 53 8440
hinzuweisen, wonach Klerikern VO Diakon aufwärts Geldgeschäfte
1NSs verboten waren#41. Die Frage ach der Herkunft der offenbar erheb-
lichen Edelmetallschätze bei den Königen und Großen, die dann VO  - diesem
ZU. Teil ZUrTr. Kirche gelangten, ist naheliegend. Sicher die Landsitze
vornehmer Römer aufs beste eingerichtet geWESECN; diese kostbare Aiisctat-
LUunNng War die Beute der eindringenden Germanenstäiämme geworden. So Mag
der erwähnte Schatz Alarichs entstanden sSe1in. Im Zuge der icht endenden
inneren Kämpfe wechselten solche Horte schnell ihre Besitzer. Prou, M 442
meınt, Chlodwig un seine Söhne hätten durch ihre Kriege Gold
und bewegliche WerteJ damit durch Kauf ihr Eigentum
vermehren. Das mMag für Luxusguüter gelten; bedienten 61e sich ohl
meist handgreiflicherer Methoden Wenn Gregor berichtet4*®. Childebert
habe VO Kaiser Maurici1us 000 csol für 1ne Hilfeleistung iın talien

die Langobarden erhalten und Kaiser Tiberius habe Chilperich
schwere Goldmünzen VO Pfundgewicht geschickt***, dann darf 190028  D —

nehmen, daß solche Subsidien nicht ganz selten CIl auch die chätze
des Kronprätenden Gundobald44> dürften hierhin gehören. In einem
Brief VO Papst Pelagius Bischof Sapaudus/Arles“**® findet sich die Be-
merkung, dafß bei der wiederholten Bedrohung der GStadt Kom römische
Bürger ach der Yrovence ausgewichen seien. Es werden icht gerade kleine
Leute gEeEWESECN sSe1IN; viel Gepäck konnten 61€e gewiß icht mitnehmen, aber
etwas Gold könnte auch auf diesem Wege ach Gallien abgeflossen sSe1Nn.

437) Wollbearbeitung 1n Hfr I 56 VIIL,
438) Gregor berichtet VO  } einer oft in Anspruch genommene Wahrsagerin, die

„täglich viel old und Silber”“ zusammenbrachte.” (Hfr. VII, 44)
439) fastes IIL, 70, 9l Hfr. IIL,
440) Siehe Mansı 8
441) Vgl Valent. LOV. XXXV, jubemus ut clerici nihil PTrOTSUS negotiati-

N1S exerceant.
442) La Gaule merovingienne 1897, 164
443) Hfr I und VIIIL,
444) Hfr I
445) Hfr. VI, und
446) Jaffe 947
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Gregor erzählt447. daß die Sachsen, die mıiıt den Langobarden nach Italien
SCZOgEN und VO  3 dort zurückkamen, goldfarbige gestempelte Bronze-
barren für Ciold ausgaben und damit die Bevölkerung betrogen, 211  n Zei-
chen, daß nicht I1LUT fachkundige Münzmeister, sondern auıch geschickte
Fälscher in Gallien gab und daß anscheinend auch icht ungewöhnlich
WAar, Gold 1n Barren oder Riegeln (regulae) handeln.

ber den Wert des gallischen Geldes finden sich bei den Päpsten Pelagius un:!
Gregor GT gelegentlich skeptische Bemerkungen Im konnte
1n Gallien VO  5 einem geordneten Münzwesen nicht die ede Se1IN. Nach der FErobe-
IU1NS begnügten sich Chlodwig un sSeiInNne Söhne zunächst miıt der Nachahmung
römischer Goldmünzen, des solidus un des triens. Der römische ol hatte eın Soll-
gewicht VO  3 4,55 I, der triens VO  } S 30 M danach ergibt sich dem heutigen old-
preis entsprechend für den co] ein Wert VO:  } 22,— für den triens VO  a} 7,50
für die siliqua 0,80 Ausführlich bei Suhle, „Die Münzprägung der
Franken uıunter den merowingischen Königen.“ iın Trierer Zeitschrift 1929 E f£f.,
der uch die nachfolgenden Angaben entnommen sind Die erste bekannte Eigen-
prägung ist ein sol VO  5 Theodebert Von den verschiedenen Münzstätten WIe
Laon, Meftz, Vienne und Marseille ist ohl letzterer die bedeutendste geWESECN.
Erst VOoO  . Chlotar IL un Dagobert scheinen Merowingerkönige Münzen nicht
IIN gelegentlich, sondern aufend planmäßig geprägt haben Der Eligius
War Leiter der publica fiscalis monetae officina 1n Limoges un Verwalter einiger
anderer königlicher Münzstätten. Neben den ständigen Münzen betätigten sich
Monetare, private, vielfach wandernde Münzmeister, die zugleich Goldschmiede

(Werner, ]I Fernhandel und Natrualwirtschaft 11° Settimane VIIL, 1960,
72 Münzen kirchlicher Gtellen sind aus dem 1LUFr Banz wenige bekannt.

Suhle führt einen trıens VO  n Bischof Stephan (Fastes I1 I Ende
[ !] VO Chalon un einen triens VOo  } Le Mans nicht VOT an  7 1

annn VO  a} Bischöfen un Abteien ausgegebene Münzen häufiger. Bei
Gregor (Hir. VII 24) heißt VO Bischof Marovech/Poitiers, daß ın einer
Bedrängnis eıiınen Kelch VO den heiligen Gerätschaften nahm un daraus Münzer
schlagen ließ Es machte offenbar keine große Schwierigkeit, al dem „Schatz“”
gangige Münzen schlagen, Iso enthorten. Die ben erwähnte Minder-
bewertung des gallischen sol War ohl auf wiederholte Gewichtsminderungen
zurückzuführen.

Zehnt
Welche Rolle damals der Zehnt als Geldquelle spielte, Wäann wirklich

für die Kirche VO  3 Gallien VO  - Bedeutung wurde, ist schwer gl  « In
Anlehnung alttestamentliche Bestimmungen wird bei den Kirchen-
vatern emp{fohlen. Pomerius4*48 erwähnt ihn; ( aesarius VO!  3 Arles449 ordert
ih VOoO  3 den Gläubigen 1n seiner Predigt; nicht 198088 von den Früchten des
Ackers ist der Zehnt entrichten, sondern VO: jeder ertragbringenden
Tätigkeit, „de militia, de negotio0, de artitficio.“ Fortunatus bezeugt, daß die
hl Radegundis von allen ihren Einnahmen, besonders denen, die ihr der
König zukommen ließ, vorweg den Zehnt entrichtete, ehe 661e ber das

447) Hfr I
448) Siehe ben e} 437
449) 67 1078 hom. XVI de decimis.
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Übrige verfügte*9, Von dem schon erwähnten Einsiedler Hospitius berichtet
Gregor®1, habe den Einbruch der Langobarden 1n Gallien vorausgesagt
und diese damit charakterisiert, daß 661e „keinen Zehnten geben”, Was sSOnst
also üblich geEWESECN sSein muß Im Allgemeinen spurt INa  e aber VO: Zehnt
wen1g. Im Anschluß die Synode VO  a Tours 567 hatten Bischöfe 1n einem
Hirtenbrief ihre Gläubigen gefordert®*, daß 1mM Hinblick auf das bevor-
stehende Gottesgericht Zehnt VO gesam Vermogen (omni facultate),
auch VOo  - den Bestand SerV1, yvegeben werde; WeT keine habe, colle £ür
jeden cseiner Söhne, £alls oder habe, einen triens abgeben. Dieser Zehnt
wurde ohl nicht als ständige Einkommenssteuer, sondern als außerordent-
liche Vermögensabgabe aufgefaßt. Einige Jahre späater beschäftigte sich die
Synode VO  ’ Macon 585453 mi1it diesem ema und +ellte fest, dafß das alte
Gesetz, wonach der Kirche Zehnt entrichten sel, vielfach vernachlässigt
werde: 6e1 künftig sorgfältig beobachten, der Zehnt colle für die
Armen un! für den Loskauf VO:  ; Gefangenen bestimmt Se1nN.

Wie bereits ben bemerkt (s 18) zlaubt Dopsch (Grundl 11 219 schon 1mM
erhebliche Gäkularisationen VO  o Kirchengut durch die Frankenkönige fest-

stellen können. In Verfolg dieses Gedankens 11l schon £ür jene eit 1mM
Zehnt ine Entschädigung der Kirche erblicken. Für seine Kombination zieht
nicht 1LUFr den bekannten Beschluß der Synode VO Macon (585, heran, sondern
auch das Schreiben, das nach der Synode VO  } JTours, 567, ein1ge der beteiligten
Bischöfe ihr Kirchenvolk richteten (MG Conc II 136 g Diesen Hirtenbrief
collte 188078  - nicht überbewerten. An dieser Synode 1 Bereich König Chariberts,
(T 567/8) hatten LU Bischöfe teilgenommen, vier VO  . ihnen schrieben hinterher
diesen Brieft. Es War keine Staatsaktion, der £ür das Frankenreich oröfßere Bedeu-

zukäme. Öönig Charibert mi1t diesem Brief, der ja keinen offiziellen Akt
der Synode bedeutete, irgend etwas tun natte, IT unbeweisbar, ber 1uch nicht
VO  - Bedeutung, da Dopsch den ext kaum richtig interpretier hat. Wenn in dem
Brief VO  } „clades quae«e imminet“ die ede ist, 1l Dopsch nicht wıe Loening (I1,
677), den kritisiert, eın bevorstehendes xöttliches Strafgericht, sondern 1ine
drohende größere Enteignung VO:  a} Gütern verstehen. Dopsch übersah wohl, daß
auch 177 ersten eil des Bischofsbriefes „cladis gravissimae necessitas imminere“”
angeführt wird (S 1578 10); un War sollen deshalb die Verlobten ihre Hoch-
e1t verschieben, teils durch Gebet un: Keuschheit ott erweichen, teils,
wWenn 661e iın dem bevorstehenden Flend umkommen, „mit reiner Geele abscheiden.“
Loening dürfte das Anliegen der Bischöfe doch richtiger gesehen haben Was NU:  '

die weiterhin angeführte Synode VO  - Macon angeht, ist bei dem starken
Interesse König Guntrams für kirchliche Angelegenheiten anzunehmen,
auch VO  j dem über die Zehntzahlung Kenntnis hatte Unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf die Synode ließ ihr seine die Bischöfe un Richter selines
Reiches gerichtete praeceptio folgen (Mansi I 9562 8 Durchdrungen VO  - dem
Gedanken die göttliche Strafgewalt halt sich für verpflichtet die Bischöfe

die Bedeutung ihres Amtes erinnern, die Wichtigkeit der Predigt betonen,

450) MGAA IV2,
451) Hfr AB
452) Mansı 1 808
453) Mansi IX, 951
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besonders die Einhaltung der Sonntagsruhe einzuschärfen un! hier keine ber-
tretungen dulden. Wo das Wort der Priester nicht ausreicht, soll die Hand der
Richter eingreifen, denen der zweiıte eil des Briefes gilt. Von der Zehnterhebung
findet sich 1n dem anzen Schriftstück uch nicht ine Andeutung; mehr als ine
schweigende Billigung ist ihm Iso nicht entnehmen. uch sonst fohl+t 1n der
folgenden eit ein Hinweis, daß sich die Könige mit dem kirchlichen Zehnt be-
schäftigt hätten.

In der praeceptio Chlotarii ist Vomn decimas die Rede und VO deci-
mator, der kirchlichen Grundstücken keinen Zugang haben soll Aus
dem königlichen decimator, dem Zehnt-Einziehungsbeamten, annn INnan
ohl schließen, daß auch der König neben der Kirche Zehnt erhob; Doppel-
zehnt (decima et nona) gab erst unter den Karolinger*?55, uch 1n ert-
rands Testament wird der Zehnt erwähnt, wenn heißt456. daß die jähr-lichen Zehnten Abgaben VO  3 Wein, Käse, Speck USW. die für das Haus
VO  - G+ Michael bestimmt sind, WI1e bisher, ZU Unterhalt der Armen und
Pilger verwendet werden sollen. Wenn überhaupt, dann wird der Zehnt 1m
wegsentlichen iın Naturalien, Was für die Versorgung der Armen einfach-
sten WAarT, Z kleinern Teil 1n Geld die Bischöfe geleistet worden seien.
rst 1n Jahr 779 wurde die kirchliche Zehnforderung staatlicherseits NeTr-
kannt457
Handel un Kaufleute.

Geld, Gold, vollwertige Valuta, für den Außenhandel, esonders
für den Import wertvoller Waren aus dem Osten#8 nicht entbehren.
Neben den Königshöfen wird die Kirche ZUT Ausstattung ihrer Gottes-
häuser und 7117 Ausgestaltung ihrer Liturgie auf Orientgüter Wert gelegthaben Was hatte aber Gallien selbst ZUT Bezahlung seiner Importe
bieten? Als Ausfuhrgut kamen zunächst ohl handwerkliche Gilas- und
Keramikwaren und germanische Metallarbeiten 1n Frage. uch Wollstoffe
konnten angeboten werden; Wolle War neben Leinen der wichtigste e1n-
heimische Textilrohstoff. Von Wollbearbeitung hören WIT  46 bei Gregor mehr-
fach Abal Hfr i1st vVon einem Frauenhaus (Genitium) die Rede; daß die
Mägde dort nicht LLUT das Mehl bereiteten, sondern auch mit Spinnen und
Weben beschäftigt wurden, liegt ahe Als Ausfuhrgut kam vielleicht auch
Schiffbauholz 1n Frage, das Gregor Gr dem Bischof Eulogius/Alexandrien
besorgte*59,
454) sect. I1 Capit Il 19,
455) Mitteis-Lieberich I1
45 8 0 396
457) sect. II Capit. L, 4 J ut unusquisque 5SUuam decimam donet
458) Hifr VE und Seide; weıtere Beispiele bei Pirenne a.a.0O 258, Anm.

VO  } syrischen Weinen liest 1998028  > 1n Hfr VII, 2 , 127, Anm 3I Papyrus war
nach Pirenne, ä.8.0., 7 J ein Massenverbrauchsartikel, 1mM allerdings
ohl noch nicht 1n dem Umfang wıe in den späteren, als die klösterlichen
Schreibstuben arbeiteten. Zum Papyrus vgl uch die bissige Bemerkung
Gregors gegenüber Bischof Felix (Nantes) Hfr V, 287,

459) Ep II VI, un Ep 1L, AIIL,
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Das kostbarste Ausfuhrgut für den Osten zweifellos die klaven
Bei dem Umfang, den Berichte ber den Loskauf VO  > Sklaven 1n den 7e1t-
genössischen Quellen, esonders 1n den Viten einnehmen, ist deutlich, dafß
diese „ VWare” nicht LLUT Adus den innergallischen Auseinandersetzungen
tammte, sondern VO'  - außen, aus England, Germanien und den slawischen
Ländern ZUT weiteren Ausfuhr ach Gallien gebracht wurdei60 Daß die
Kirche sich celbst aktiv Handel beteiligt hätte, 1st nicht fect7zustellen.
Von esonderer wirtschaftlicher Tätigkeit der Bischöfe hören WIT Ur gele-
gentlich. Ofters handelt sich dabei 1ine Betätigung 1m Ööffentlichen
Interesse, worüber och gesprochen werden wirdie1 Dagegen hat der n1ıe-
dere Klerus durch Geld- un! Handelsgeschäfte seine vewiß 1LUTI mäßigen
Bezuge verbessern yesucht, wIıe sich aus Orleans, D538, ergibt; VOTI

allem WAäarTr der Wucherzins verboten. Wenn kirchlicher Bedarf über die
Eigenwirtschaft hinausging, standen Mittelsleute ZUT Verfügung, beson-
ders Syrer, ein Sammelbegriff für orientalische Händler der verschieden-
sten Nationen un Rassen, un Juden. Diese offenbar ihrer
Herkunft besonders geeignet, die Verbindung mit den östlichen Ländern

pflegen.
Über ihre Tätigkeit bringt Gregor zahlreiche Beispiele: Von dem allerdings

keineswegs vorbildlichen Bischof Cautinus, fastes 8 3 J Hfr I 1 y heißt
© dafß mi1t den Juden freundschaftliche Beziehungen unterhielt, nicht gen
ihres Seelenheiles, sondern weil Waren VO  - ihnen erhandlete, die 61e ihm ber
über ihrem wahren Wert verkauften. Nach dem Tod des Cautinus bemühte sich
u. der Priester Eufrasius, ein Senatorensohn, die Nachfolge, „} kaufte VO:  -

den Juden Kostbarkeiten (Hifr. I 35); die durch einen Verwandten dem Önig
zuschickte, diesen f£für sich gewinnen. In Clermont damals viele
Juden atıg; kam Zwischenfällen mıit der Bevölkerung; die ynagoge wurde
zerstoört (Hifr. NS I5 Bischof Avitus bemühte sich Bekehrungen, twa 500
wurden getauft, der est Z Aaus und begab sich nach Marseille, der Hafen-
verkehr vielleicht noch bessere Geschäfte versprach. Gregor (Hfr VII 23)
berichtet VO:  - einem Juden Armentarius ‚der Schuldverschreibungen geltend —

chen wollte, die ihm wel königliche Beamte über Ööffentliche Abgaben (tributa
publica) ausgestellt hatten. uch in Orleans gab viele yrer 388l Juden H:
111 1 die sich bei einem Empfang Önig Guntrams aus der Volksmenge durch
ihre Stimmen bemerkbar machten. In Paris wurde der syrische Kaufmann Euse-
bius Bischof, „nachdem viele Geschenke gegeben hatte“” (Hfr XI Z J £astes 5E
467, vgl uch ben 62) Wie Gregor weiıiter berichtet, entließ die N:
Dienerschaft seines Vorgängers un cetztie SIa ihrer seine SöStammesgenossen e1in.

Die bedeutende Rolle der Juden 1mM Wirtschaftsleben Galliens geht icht
zuletzt aus Beschlüssen VO:  2 Synoden hervor. So beschäftigte sich die VO:  ”

Macon, SL, ın nicht weniger als cCanone5 mit ihnen4682, Wenn 1n

460) Fredegar I Cap. berichtet, daß Theudebert Bilichilde ZUX Gemahlin hatte,
die Brunhilde einst VO  3 Händlern gekauft hatte Im Handel VO  >; den slavi-
schen Ländern über Regensburg spielte wohl Verdun 1ine bedeutende Rolle;

vgl dazu uch Aubin, 1n SWG 42, 1955,
461)
462) Mansıi I J 2, 1 / 14, 5: x  7 vgl Coville, Recherches SUrT 1’histoire de

Lyon du Ve siecle IX siecle, 1928, 538
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heißt, dafß Juden nicht Richter och Steuereinnehmer ber Christen Se1IN
sollen, zeigt ies, daß sich bei dem oben erwähnten Juden Armentarius
nicht einen Einzelfall handelte, sondern dafß die königlichen Beamten,
denen der Einzug der Steuern oblag, bei diesem unerfreulichen Geschäft sich
SOI die Hilfe der geschäftsgewandten en bedienten. Die Synode otellte
fest, daß Juden keine christlichen mancıpla haben sollten, Was atıch schon
rühere Synoden beanstandet hatten463 Das schon erwähnte Marseille
war eiINeTr der bedeutendsten Handelshäfen, nicht LLUT 1m Verkehr mit dem
Osten, sondern auch ach Spanien?64, Als ankommende CGuüter werden be-
sonders Papyrus und genannt*®,

Wenn Von 1Nn die Rede ist466‚ mıit dem die Kirchendächer gedeckt WUuT-
den, dann kam dieses Gut sicher VO  > England, wohin Wein un Weizen
ausgeführt werden konnten. Daflß Orleans ein großer Handelsplatz für Wein
WAarT un daß der Iransport auf dem Wasserweg erfolgte, wird ebenfalls
berichtet467 Nutznießer des Handels mit exotischen Gütern übrigens
nicht IHAT die Großen; Gregor berichtet VO:  ; dem Einsiedler Mospitius,
der 1n der ähe von Nizza e1n strenges Büßerleben führte468 Er alß LUr
trockenes Brot, dazu einıge Datteln; 1in der Fastenzeit nährte sich VO  5
den Wurzeln ägyptischer Kräuter, W1e  a 6S1e dort die Einsiedler genießen;
Kaufleute brachten 61€e ihm mit Die Kontakte, auch die geistigen, VO den
großen und kleinen Mittelmeerhäfen ZUuU Orient darf INa  3 sich ohl als
recht ebhaft und vielseitig vorstellen469 Von Märkten berichten die uel-
len LLUT andeutungsweise; 1n der Vita des Gaugericus wird einmal Cambrai
als eın weıit und breit bekannter Markt gerühmt*79, Man Ort auch nichts
VO  - Zaoll und Handelsprivilegien für Transit, Aufenthalt, Verkauf Ort
USW. Dafß Zölle 1im J erhoben wurden, ergibt sich aus Chlotars Edictum,
614, 7£ 9, dieser die VOIL den Königen Guntram, Chilperich und Sigibert

463) „Der Christ ist berechtigt, den christlichen Sklaven eines Juden für
sol auszulösen und ihn ann ganz frei lassen der behalten.“ Dazu

Gregor ST Brunhild, Jaffe 1743; beauftragte uch persönlich den
Candidus, christliche Sklaven, die bei Juden 1n Narbonne in Dienst IL,
loszukaufen, Jaffe 1467 Im übrigen wünschte der apst, daß INa  } die Juden
‚mansuetudine et benignitate, 110  } m1nıs et terroribus” behandeln colle
Jaffe‘ 1104

464) Hfr 1  J „negotio solito.”
465) Hfr. E 4 J Anm mit Recht hält Buchner die Übersetzung VO:  »3 liguamen-

Schmalz für unsicher; Schweine gab in Gallien gewiß reichlich. In Boon,
A,, Pachomiana Latina, Louvain 1932, 2 T Nr. 3 W handelt
sich etwas Trinkbares, das mit vinum genannt wird

466) Hfr. f  J X, 3 J Ar
467) Hfr VIIL,
468) Hfr VI, 6, E vgl
469) Die ita Genovefae, SO5Mer I1I, 226, Nr. berichtet VOoO  -} Kaufleuten,

die nach dem Orient hin un! her reisten.
470) SS5Mer IIL, DD
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festgesetzten Zölle ausdrücklich bestätigt; äßt sich ferner aus einer
Verfügung Dagoberts über Zolleinnahmen VO  . Marseille schließen un auch
aus Marculf471. eine Sanze Reihe VO Zollstätten aufgeführt wird,
darunter Marseille, FOsSse, Arles, Avignon, Vienne, Lyon uSW Diese UOrganı-
satıon, die sicher fiskalischen, weniger wirtschaftlichen 7Zwecken diente,
WaTlT gewiß nicht 1n wenigen Jahren aufgebaut worden, sondern bestand
schon 1mM besonders, im Süden

Äus den verstreuten Bemerkungen über die Tätigkeit VO  5 Kaufleuten ist auf 1Ne€e
durchaus ICHEC Handelstätigkeit schließen. 50 hören WIT VO  3 einer Kaufmann-
straße 1n Paris. Hifr VI, Leudast 2Z1iNg die Haäuser der Kaufleute ab, durch-
stöberte die Waren, ließ Silber abwägen, besah verschiedene Schmucksachen
In Bordeaux hatte ein syrischer Kaufmann aus seinem Haus ıne Kirche gemacht
un dort 1Nne Reliquie des hl Sergius aufbewahrt, die uch £ür 200 sol nicht
zeigen wollte, eın kleiner Krämer WarTt dieser Eufronius sicher nicht (Hfr VIIL
31) Gregor erwähnt Salzhandel un Schiffahrt auf der Mosel; rab des hl
Amantıus wurde mıt Wein gehandelt (Mir. Martinı 1 IV2, 60)
Daß auch damals die Kaufleute sich nicht scheuten, otlagen des Volkes durch
Überpreise auszunutzen, kann kaum überraschen (Hifr VIIL, 45) “ S anderseits
Kaufleute, die mit ihren Gütern der eld durch das Land gnl uch aub-
überfällen besonders ausgesetzt (Hifr. N X ZIA

Die soz1ial-caritative Verwendung des Kirchenvermögens
Mit der rechten Verwendung der kirchlichen Einnahmen, selen Spen-

den oder Vermögenserträge, beschäftigte sich schon das Konzil VO  . (-Halk
cedon, 43L VO  r Armen- un! Fremdenhäusern und VO  . der Dorge für
die Armen die Rede ict472 Später heißt 1in einer Verfügung VO  3 Papst
Gelasius, 4906, dafß je eın Viertel der kirchlichen Einkünfte £ür den Bischof£,
den. Klerus, die Armen un den Kirchenbau verwenden ce1i4+/S Lier-
ILANl, H.474 bemerkt, dafß sich „schon £rüh 1n der Kirche das Wohltätig-
keitsvermögen gegenüber dem reinen Kultvermögen abgrenzte un zitiert
dazu och Knecht475 „  1€ altchristliche Auffassung, daß das KirchenvermöÖö-
gen wel großen 7Zwecken verwendet werden musse, den Gottesdienst
und die Pflege der Armen, durchzieht die jP ® Gesetzgebung Justinians.”
Die Synode VOomn Orleans, 511,476 bestimmt, daß der Ertrag aus den könig-
lichen Schenkungen £Üür die Instandhaltung der Kirche, A Unterhalt der
Geistlichen, für die Armen un für den Loskauf VO  j Gefangenen VeTl-

wenden sel iıne weitere Aufteilung gab Gregor Gr.477. Dre  1- Un Vier-

471) er IL, 406, 18 { Marculf, orm. suppl. 107,
472) Hefele IL, 496 un SE#
473) Mansıi VIIL,
474) Hdb Stiftungsrechtes 1960,

5System des justinianischen Kirchenvermögensrechtes 1in Kirchenrecht!]. Abh
Hf Zt 1905, 102

476) Hefele IL, 644
477) 7 J Ep A,
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teilung finden sich nebeneinander#8. ber den Unterhalt der Geistlichen 1st
nichts Besonderes 44  J daß Unterschiede gab ach der Stellung der
Einzelnen, wIıie nach ihrem Charakter und Temperament, 1st selbstverständ-
ich Die Bautätigkeit innerhalb der Kirche WAarTr ohl erheblich. Die Be-
völkerung ahm 7R besonders auf dem Land wuchs das Bedürfnis ach
Kirchen. Papst Pelagius I1 sprach 1n einem Brief Bischof Aunarius,
es. diesem für sSeEINe Kirchenbauten sSe1INe besondere Anerkennung aus*479
Gregor führt ein1ıge esondere Bauten auıf480 Die Synode VO  3 Arles,
524, tellte fest481. daflß die wachsende Zahl der Kirchen auch 1ne größere
Zahl VO  - Priestern erfordere un verkürzte deshalb die Konversionszeit,
den Übergang VO weltlichen AACHE geistlichen Leben, auf Jahr. Neben dem
Bedarf zusätzlichen Kirchen wurden vielen Gtellen Ersatzbauten nOt-
wendig. Bescheidene Oratorien un Kapellen 1U  > klein geworden
oder S1e wurden baufällig. olz als Baumaterial War leicht dem Feuer und
sonstiger Zerstörung ausgesetzt. Gregor oibt 1ne ENauUE Beschreibung der
Basilika, die Perpetuus anstelle der alten kleinen Kapelle Grab des
Martin errichtete482

Die Gefangenen.
Infolge der aum abreißenden kriegerischen Auseinandersetzungen, VOrTr

deren Auswirkungen niemand gesichert WAarT, empfand Ina  . in Gallien
die Not der Gefangenen sehr stark; sS1e stand für die Kirche neben der
Dorge für die Armen unbedingt 1mM Vordergrund. Es wird berichtet483, daß
Senatorensöhne als Geiseln ausgetauscht wurden; ergaben sich zwischen
den Königen 1EeUeEe Streitigkeiten, wurden 61e ZU servitium publicum
herangezogen; WEe’ sS1e zugeteilt wurden, für den wurden 612e SEeTV].
uch auf die Formulierung des concilium 1INC. loc DOst . 614484 ware hinzu-
weisen. Es gab verurteilte Verbrecher, denen die Gtrafen ohl meist
körperlich vollzogen wurden. Unter den SEerV1 standen die mancıpla; S1e
J WI1Ie schon bemerkt, Sachen, Vermögensobijekte. Die Masse der P
fangenen, wWI1e s1e uns 1n den Viten oder bei Gregor M entgegentreten,
War Kriegsbeute; ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Alter schleppte INa  >J
die Bevölkerung anzeI Landstriche m1t485 Die Kriegsgefangenen spielen
schon 1n den Beziehungen zwischen Caesarius VO  } Arles un! König Ala-

478) Vgl dazu Clerg, de La legislative religieuse franque de Clovis Charle-
lemagne, Paris, 1936,

Ep IL, 449, Nr
480) Hfr E
481) Mansi VIIL, 626
4582) Hfr I1
483) Hfr H7} 15 164
484) Mansı Xl 548 de ingenu0Os, qui pPro culpa aliqua vindederint vel

oppugnaverint.
485) Fredegar Chron 2 J 3 B } vgl Langobard., ab

hac CeTZO populosa Germania D' innumerabiles captivorum turbae ab-
ductae meridianis populis pretio distrahuntur.
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rich {l eine Rolle486. Bischof Avitus, Vienne, versaumt in seinem berühmten
Brief£ Chlodwig*?7 ebenfalls nicht auf das Los der Gefangenen hinzu-
welsen. Ebenso nımmt sich Remigius 1n seinem Schriftwechsel miıt Chlod-
WI1Ig der Gefangenen an488. Die Gefangenen als Arbeitskräfte ebenso
begehrt wıe als Handelsobijekte.

Ein sehr lebendiges Bild VOoO  - diesem Handel gibt uns die ıta des Eligius (S5
Mer I 676, 10) Wenn dieser hörte, daß eın Sklave SA Verkauf stehe, eilte
voller Mitleid hin, zahlte den Preis un befreite den Gefangenen, gelegentlich
einen gaNnzeN Haufen bis 2 J 3 J der uch 100 Seelen, wıe 661e aus dem
Schiff kamen, Männer, Frauen aus allen Völkern, Römer, Gallier, Briten, uch
Mauren, vorzüglich ber Sachsen, welche jener eit häufig wWI1e Herden ihrer
Heimat entrissen und nach allen Seiten verkauft wurden. Wenn 7zu weilen bei der
großen ahl der Preis hoch wurde, gab alles hin, Was Leib trug,
selbst Gürtel und Mantel. Die Befreiten führte sofort VOTLT den König, wartf den
Pfennig für 6S1€e un gab ihnen den Freiheitsbrief (Freilassung durch Schatzwurf
Urkunde Mitteis-Lieberich? E Uun! bl vgl Hfr XI 9I 364 „CUI
cereis et abulis  “  7 Bertrand 8 J 406 „Per epistolas”.). Dann ließ 61€e wäh-
len 661e heimkehren wollten, wobei 61e ınterstüutzte G1e bei ihm
bleiben wollten, indem S1€e nicht wIıe Knechte, sondern wIıe Brüder hielt
611e das Mönchsleben ergreifen wollten; diese verehrte ganz besonders.

Von dem Einsiedler Eptadius*® wird berichtet, daß ıne ogroße Menge
VO:  > Gefangenen, welche die Burgunder ach Italien gebracht hatten, VO  -

dort zurückgekauft un! frei 1n ihrer Heimat entlassen habe; VO  3 König
Sigesmund habe weıitere 3000 Gefangene erbeten un! mit yeeigneten
Betreuern 1in ihr Herkunftsland zurückgeführt. Gregor berichtet4®9 w1e 61C!|  h
Fusicius gegenüber Childebert eingesetzt habe; habe sol., die Childe-
bert ihm anbot, (sunsten der Armen zurückgewiesen unı der König
habe gelobt, nach glücklicher Rückkehr Vomn seinem Spanienfeldzug spater
über dem Grab des Heiligen ine Kirche bauen, Was auch geschehen 6e1  A
Vom Einsiedler un! Abt Senoch heifßt es‘“”, daß mehr als 700 Leute Au >

der Knechtschaft befreit habe Weiter berichtet Gregor**“ VO  e dem Einsiedler
Eparchius, daß Gold und Silber, das ihm gebracht wurde, für die Armen
und ZUT Auslösung Von Gefangen verwendet habe Vom Bischof Galvius*?3
vernehmen, WITFT, dafß die Gefangenen, die der Patricius ummolus aus der
Stadt ]hi fortgeschleppt hatte, alle auslöste; das hätte auf die Bewacher
solchen Eindruck gemacht, dafß c1e ihm nicht L1LLUT das Lösegeld erlassen, SON-

dern ih: auch och beschenkt hätten. In der Vita des Gaugericus“*** lesen Wir,
daß sich besonders gegenüber dem Grafen für die Befreiung der Gefan-

456) Mer IIL, 6  3  B3 ita II 2
487) Vl1:,
488) Epp ILL, 113 Nr. A
489) Mer 1L, 189—191; Bouquet IIT, 381 A/B
490) 7 J 891 A, glor. onf.
491) 7 J 1072 Al VPP DE
492) Hfr VI,
493) Hfr VII, 1'I
494) Mer IL, 653, Z£t 8l 9,
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n  n eingesetzt, etwa 200 efreit habe und einem Sklavenhändler eN-übergetreten 6e1

Wundergeschichten, wonach den Gefangenen 1 Kerker die Ketten ZEISPTIUNgEN
se1en, enthalten als Kern offensichtlich die dankbare Anerkennung der Fürsorgeder Kirche für die Gefangenen (MG IV2, qula beato 1r0 nullum ob-
stitıt metallum ; Hfr Xl 6 In der Sklavenfrage ergab sich noch ine besondere
Schwierigkeit, die eın Beschluß der römischen Synode VOo  5 595 (Mansi L 1 AAA
D/E) beleuchtet. Oort heifßt CS; dafß oft Sklaven VO  z Weltleuten 1Ns Kloster gehenwollen; gäbe INa  z} das A würde schließlich uch die Kirche ihre Sklaven verlie-
renNn; gestatte ILa  a} ber den Eintritt nicht, verweigere INa  3 ott eın Opfer; 61
notwendig, 1n jedem einzelnen Fall den Betreffenden N  u prüfen, besonders
ob sein Betragen den Eintritt 1Ns Kloster rechtfertige. Zu bedenken ist auch, daß
inNne Entlassung aus den überlieferten Bindungen hne die Schaffung NnNeuer ExXi-
stenzmöglichkeiten zerstörend hätte wirken können. Die Kirche scheute sich uch
nicht, für Verbtrecher einzutreten, ja 61e VO Galgen befreien. (Eparchius Hfr
N: Gregor selbst Hfr VI, Bischöfe Hfr I Caesarius 6 J 1009

In 11 Zusammenhang mit dem Problem der Gefangenen und Sklaven
stand das Asylrecht der Kirche, das auf zahlreichen Synoden behandelt
wurde495 weil hier die Kirche mi1t den Großen des Landes leicht in Konflikt
gerlet. Sie bot dem Flüchtigen L1LUTr begrenzten Schutz; Orleans bestimmte,da{s seinem Herrn zurückgegeben werden sollte, Wenn dieser sich eidlich
verpflichtet, ih keiner schweren körperlichen Gtrafe unterziehen. Wei-
gerte sich der Sklave auch dann noch, die Kirche verlassen, durfte der
Herr ihn mıit Gewalt wegführen. ach der Synode VO  . Epaon*?% War der
den 1n die Kirche geflüchteten Sklaven gewährte Schutz och geringer*?7,
Die matricularıi

Unter den von der Kirche betreuten Armen nehmen die matricularii ine
esondere Stelle ein; VO  3 ihnen ist bei Gregor ME zahlreichen tellen
die Rede Sie ine besondere Gruppe VO  3 Unterstützungsempfängern,
ZU Teil Unterstützungsberechtigten, die £ür die Kirche Hilfsdienst leisteten,
ja eine gewlsse Hilfstruppe darstellten498. Der Unterschied den sonstigenArmen T1 vielfach deutlich 1n Erscheinung“?®9, Die matricula 1st zunächst
Ur ein Verzeichnis, ine Liste®00. Dann bezeichnet matricula das Haus oder

495) Orleans 511 C Epaon aLZ; rleans 549, Macon D85;
496)
497) Arnold, a.a.O., 138 meınt In Epaon einen wen1g sozialen, aristokratischen

nicht die ede
Zug feststellen können; VO  - den Armen se1 1n den Can der Synode

498) Hfr I 8 . Imbart a.a:©°;; 6 J
499)

416, matriculariis servitoribus
Hfr VIIL, Mer 1L, 438 ita Arnulfi 1 J matricularii Seu ceter1ı/

500) Orleans 5471 Mer 1L, 556 un 561 matriculi etYMer IH, 3275
pauperibus 1n matricula positis nte fores ecclesiae exspectantibus stıpem.
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den Kaum, der der Speisung der Armen diente®*1 oder überhaupt die Fin-
richtung als solche>®2. Aufgrund ihrer Eintragung hatten die matricularıi>®®%
das Vorrecht. sich den Kirchentüren aufzuhalten, 61@e ohl auch SO171-

stige Almosen erwarten konnten. Gegenüber den „ceteris pauperibus” schei-
Nnenn 61€e sich vielfach yenossenschaftlich abgeschlossen haben®?%? AÄus den
betreffenden ormeln bei Marcul£f>% spricht deutlich das Bewußtsein einer
gyeschlossenen Genossenschaft. ıne Sonderstellung nahmen die matricularii
in bezug auf ausgesetzte Kinder eın Sie hatten das och auf die röomı1-
sche Gesetzgebung®®® zurückgehende Sonderrecht, ausgesetzte Kinder (Find-
linge aufzunehmen un! bestimmte Gebühren verkaufen. Uhl-
horn>9” nenn die matricularii ine Aristokratie unter den Bettlern®®S.
Zur Fürsorge Lür die Armen gehörte auch deren Schutz VOT den Richtern.
Vielleicht hatten esondere Vorkommnisse die Synode VO:  » Macon 58
veranlaßt, sich mit dieser Frage eingehend beschäftigen®®?. Es wird ler
die besondere Verantwortung der Kirche Für die Witwen un Waisen aus-

gesprochen, die VO den Richtern oft aus geringfügigem Anlaß, da G1e
niemand haben, der S1e verteidigt, „irremediabiliter affligantur”. Deshalb
bestimmt die Synode, daß die Richter, ehe G1e sich mi1t Witwen un Waisen
befassen, den Bischof benachrichtigen, unter dessen Schutz 61@e  S4 stehen. Dann
SOl wWe1ll nicht der Bischof selbst, der Archidiakon oder einer seiner rie-
cster mıiıt dem Richter geme1ınsam beraten, damit jene nicht zugrunde gerich-
tet werden. Im weist die Synode darauftf hin, dafß Männer AauUs dera
gebung des KOönigs un andere, die sich weltlicher Macht rühmen, ohne
irgendeinen Rechtsgrund TIHNE Leute vorgehen und 61€e icht Anur VO  a

ihren Ackern, sondern auch aus ihren Häusern verdrängen. Dazu ist nie-

501) Mer IL, 254, nte ecclesiae matricolam 1 medio consedit; Mer
I, 580, pauperibus, qui1 ad matriculam illam erant.

502) Mer 1L, 370, praeter cotidianam mMmeNnNnsam, quäa refovebat matriculam.
503) Vgl 7Z3; 434, not.

7 J 934, de MIir. Mart I/ Loening H, 243° vgl Weyl, Das £ränki-504)
sche SGtaatskirchenrecht ZUr eit der Merowinger, ın Untersuchungen 7ANE

dtsch Staats- Rechtsgesch. hgg Gierke Breslau 1888,
505) F SeCt. form And Iur
506) Vgl Cod Theod Vl Ö, de expositis.
507) Die christliche Liebestätigkeit, Neudruck 1959, 253
508) Wenn Clerg &80© unter Bezug auf rleans 5471 ınter matricularii

die Gesamtheit der VoO  - den einzelnen Kirchen unterhaltenen Diener un
Familiaren verstehen will, kann das aus der zıtierten Stelle ohl nicht
geschlossen werden. ort handelt sich den Schutz der 1in der matricula

eingetragenen Kleriker VOT ungebührlicher Inanspruchnahme
Öffentlichen Diensten durch die Richter. Loening IL, 333 Anm. £ührt weitere
Stellen a nachdem alle Geistlichen 1n die Matrikel ihrer Kirche
eingetragen Da die erwähnte Synode versucht, den Kreis ihrer
Schutzbefohlenen möglichst weit ziehen un in diesem Fall uch die ein-
getragenen Armen VOT dem richterlichen Zugriff schützen, ware Ver-

ständlich.
509) Macon, 585,
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mand berechtigt; e1n Vorgehen ist Aur aufgrund der Gesetze möglich; eın
Armer darf mit Gewalt oder durch TZWUNSCHE Zustimmung seinen Be-
S1tz gebracht werden. Ob die VO  . der Synode gegenüber den Richtern und
den Großen angedrohten Kirchenstrafen abschreckend wirkten, 1st 1Ne be-
sondere Frage. Im weltlichen Bereich hatten solche Beschlüsse, abgesehen
VO  3 ihrer moralischen Bedeutung, schließlich L1LLUT Wirkung, wenn s1e VO

König bestätigt und anerkannt wurden. So hatte 1 Anschluß diese
Synode VO:  } Macon König Guntram 1n sSeiner praeceptio®*9 icht LUr den
Priestern, sondern auch den Richtern einen esonderen Abschnitt gewidmet
und ihnen e1ın gerechtes Urteil ZUT Pflicht gemacht, VOT allem ürften S1e
nicht durch Leute AUS ihrer Umgebung als Gtellvertreter ihre eigenen efug-
n1isse wahrıuehmen \assen un deren bösen Treiben ihre Zustimmung geben.
Ebenso War Chlotar I1 1n seinem edictum auf die Beschlüsse der ariser
Synode VO  3 614 eingegangen**?!, Aus Synodalbeschlüssen ist, sSoweiıit nicht
schon berichtet, hervorzuheben, dafß Orleans, SI den Bischöfen ZUT
Pilicht macht, Arbeitsunfähige un Kranke mıit Nahrung Uun! Bekleidung

VeErsorTgen. Ferner sollten die Gefangenen alle Sonntage VO Archi-
diakon oder Propst besucht werden un der Bischof sollte 1Nne tüchtige
Person bestimmen, die für die Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere
für die nötige Kost SOTgECEN hat512 Fine ähnliche Bestimmung bezieht sich
auf die Aussätzigen; auch für ihre Kleidung un Ernährung hat der Bischof

sorgen??!3, AÄus den Beschlüssen der Synode VO  »3 Tours>14 ist festzu-
halten, daß jeder Gtadt (civitas) VADER Pflicht gemacht wird, für ihre Armen

SOTgSCN; diese sollen nicht 1n fremden St+ädten herumziehen. Wenn
SerVvV1 oder ihre Nachkommen unter den Schutz der Kirche kommen und
diese G1e VO  5 öffentlichen Dienstleistungen (fisci functionibus) freistellt,
haben 6S1e der Kirche e1n Schutzgeld oder 1ne Abgabe (occursum) ent-
richtenS15 Von den Geschichten über Befreiung VO  . Gefangenen oder Hilfe
gegenüber Armen mMag manches übertrieben erscheinen; 61e zeigen aber
wI1e das olk ber den Einsatz seiner Bischöfe für die sozial unterstie Schicht
dachte. Das Gebot Christi; sich gerade der Elenden ‚der Verlassenen 1L11ZU-

nehmen, hat die Kirche weitgehend erfüllt; 661e  A arbeitete dabei 1n zweifacher
Hinsicht: 61e hat die Gefangenen SOWweIit als möglich befreien versucht
und auch die Freigelassenen weiterhin 1in ihrem Einflu@bereich halten
sich bemüht.

Sonstige Fürsorge.
Es Sind och die besonderen Wohltätigkeitseinrichtungen der Kirche:

Xenodochien, Krankenhäuser, Hospize U: dgl behandeln. Aus der Vita

571 ‚55 sect H, Capit II Nr. 5I siehe ben
511) L1 sect. HL, Capit 5 Nr.
S42) Orleans, 549,
513) Orleans, 549 2 / Lyon 583
514) 567
515) Mansi I 747,
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des hl Caesarius>16 ist bekannt, dafß 1n Arles eın Haus für Kranke errichtet
hatte, 1n dem diese nicht LLUT einen ruhigen Aufenthalt, sondern auch eil-
behandlung fanden; sicher War das nicht alltäglich. uch VO  j der hl Rade-
gundis?* wissen WIT, dafß S1e 1n Athies e1n Krankenhaus Für Frauen e1N-
gerichtet hatte, 1n dem G1e celbst gelegentlich Dienste leistete. Mehrtfach
begegnet das Wort Xenodochium, wörtlich Aufnahme für Fremde und Pilger,
die zahlreich 1 frühen Mittelalter das Land durchzogen. Man gewinnt den
Eindruck, daß diese Häuser nicht Ur £ür Fremde, £ür Durchziehende da

sondern 1n ihnen überhaupt Kranke, Ite und Hilfsbedürftige Auf-
nahme fanden>18 natürlich 1L1UT 1n sehr begrenztem Umfang. Bei Stiftungen
für diese Zwecke spielte die Zahl gemäls der Apostelrunde 1Nne Rolle>19,
Von Atholus, einem Schüler VO  3 Kemigius VO:  ; Reims berichtet Flodoard520]
daß dieser „xenodochia duodecim rebus pPropri1s struxit”. ber Agricola
VO  - Chalon®?21 heißt bei Gregor: aedificato xenodochio leprosorum eI-

dos suburbano. Z ennen ist auch die Stiftung der Königin Brunhilde, das
Xenodochium in Autun, dessen Leiter, dem presbyter un abbas GCenator
Gregor Gr. besondere Privilegien bewilligte??, Die Synode VO  3 Orleans,
erwähnt das xenodochium 7zweimal: 1n wird als Stiftung VO  > König
Childebert und SeINer (Cjattin 1n Lyon genannt, und 1ın heißt SZaAIlZ
allgemein, daß neben Kirchen und Klöstern auch Xenodochien ZU Empfang
VO  3 Geschenken berechtigt seıin sollen, ohl e1N Zeichen, dafß diesen Häu-
SeTIL nicht Ur Vermögenswerte zuflossen, sondern dafß 661e u  } Selbständig-
keit anstrebten un VO der. Kirche oder dem Kloster, dem G1€e ursprünglich
als UOrgan angehörten, sich AB lösen trachteten; Bertrands Testament>*3 zeigt
das bei Ponteleuga deutlich. Im i ist vewiß och nicht VOILL einem System
bei der Schaffung solcher sOzialer Institute die Rede:; aber 1a  . annn fost-
stellen, daß die Kirchen, besonders die In den Städten, meist 1ne matricula,
1ne Einrichtung /ASER Versorgung der Armen hatten; die Bischofskirchen
hatten ohl auch, vielfach außerhalb der Stadt; e1n Xenodochium, das 1n
der Regel VO  - Mönchen betreut wurde; ohne deren Dienste ware aum
denkbar. TDie Klöster VO alters her>24 PALT Aufnahme VO  H (;ästen
und remden verpflichtet; entsprach der Eigenart des Klosters, daß dafür
e1N esonderes Gebäude bestimmt wurde, auch wenn die Bezeichnung XEe1I10-

dochium och nicht erscheint. Vom olk wurden diese Häuser csehr g-
schätzt; gingen ihnen kleinere un! größere Stiftungen, darunter atuıch

Siehe ben516)
517) LV2, Nr.
518) In der fragwürdigen Urkunde Dipl L heißt S: receptaculum yeul

elemosina.
Siehe ben519)

520) AILL, 4472
521) fastes IL, 193, Nr. Gregor { 893, glor. onf.
522) 7 J col 1262 E lib A,
523) Siehe ben
524) Siehe Boon, A., Pachomiana latina, Louvain 1932, ; Regel 5St Bene-

Z  ti
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beachtlicher Grundbesitz Mit dessen Zunahme wuchs auch die Aufmerk-
samkeit und der eid der Kirchen, besonders der Bischöfe. Von der oben
erwähnten Synode VO  > Orleans525 wird das Xenodochium, das König ( "hil
derich und seine (zattın 1n Lyon gegründet hatten, ausdrücklich VOTL AN-
sprüchen des Bischofs oder SeiINer Kirche 1n Schutz 24  INIMEN. Wenn die
Synode VO Macon, 585526, den Bischöfen die Gastlichkeit (hospitalitas)
empfiehlt, wird 198028  a darunter auch die Schaffung VO  } Xenodochien VeT-
stehen dürfen. Im übrigen werden die Bischöfe oft Gelegenheit gehabt und
S1e auch genutzt haben, sich für das Gemeinwohl betätigen, zumal die Ein-
nahmen der Bischöfe 1mM allgemeinen die einzigen Öffentlichen Mittel 11,
mut denen Bauten un andere Arbeiten 1mM (‚emeininteresse durchgeführt
werden konnten®?27. Bemerkenswert 1si 7 Bı daß VO Bischof Arnul£ VO:  }
Metz heißt „urbem ad gubernandum suscepit“ >® daß also neben dem
Bischofsamt auch die Stad+ eitete. Bischof Felix VO Nuntes?*9 wird VO  »3
Venantius Fortunatus gelobt, weil die Loire ableitete un damit Boden
für die Ernährung des Volkes EeWAaANN., uch Bischof Sidonius VO  . Mainz
wird VO  3 Fortunatus gerühmt, weil die Fluten des Rheins g-
bändigt habe uch der Priester OMANUSs scheint sich Flußregulierungen
verdient gemacht haben, da bei Seenot un: Schiffbruch angerufen
wurde>30 Desiderius VO  3 Cahors ba+ (Caesarius VO  3 Clermont 19888 Spezla-
listen für den Bau einer hölzernen Röhrenleitung £ür die Wasserversorgung
seiner GtactS31 Bischof Nicetius Von TIrier ieß sich VOIIL seinem Kollegen
Rufus, Jurin, italienische Handwerker schicken ; welchem Zweck ıc}
leider nicht ersichtlich®32 Fine recht ebhafte wirtschaftliche Tätigkeit ent-
altete Bischof Nicetius VO: Lyon Gregor erzählt VO diesem seinem Vor-
fahren mütterlicherseits?%®, daß e1n tüchtiger Arbeiter (strenuus 1n labore)
BHCWESECN sel; sSe1INn eifrigstes Bestreben Ge1 SeWESCNH, Kirchen errichten,
Häuser bauen, Acker bestellen, Weinberge bearbeiten und Unter-
künfte für (‚äste einzurichten. Weiter wird berichtet, VO  } persönlichen
Feinden 6e1 nach seinem Tod beschimpft worden®34. weil 1n seinem
Testament seliner Grabkirche nichts hinterlassen habe Das erwartete INan
also VOIN Bischof auch damals schon; wahrscheinlich hatte Nicetius seine
Mittel für Bauten und Liegenschaften investiert.

Mansıi, 8 132525)
526) Mansi L  J 954, 14
527) P’TOoU. M/ la Gaule merovingienne, Paris 1U
528) Mer IL 4372
529) fastes IL, 366, Nr 1Vı, lib H4
530) FA S 863 olor. onf.
531) Epp 1L1L, 200
532) Epp IL, 133 Nr
533) Hifr 8
534) 7 J 1044 B/C.
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)as Patrımonium Petri

Fine esondere Stellung 17 gallischen aum nehmen die Besitzungen des
Bischofs VO Rom, das sogenannte Patrimonium Detri ein Der römische
Stuhl besafß damals nicht 1U  b 1n +alien selbst, sondern auıch 1n Sizilien
Sardinien, Gallien und anderen Gegenden des Imperiums umfangreiche
Liegenschaften, deren Substanz den Völkersturm des Jahrhunderts offen-
bar überstanden hatte un! deren Erträge die Papste Für römische Zwecke

nutzen bestrebt Diese Bemühungen laufen gelegentlich parallel
mit der allgemeinen Tendenz, die 1in der Hälfte des J cehr locker
gewordenen Verbindungen mi1t der gallischen Kirche, bzw mit einzelnen
ihrer Bischöfe, wieder straffen. Hierzu gehört erster Gtelle die Ein-
richtung eines päpstlichen Vikariats un seine Übertragung auf den Bischof
VO  D Arles>3®. Die Sorge für die päpstlichen Güter gehörte aber nicht
dessen eigentlichen Aufgaben, die mehr organisatorischer und politischer
Art In dem VO hbis 1in das J andauernden Gtreit den
Vorrang des Bischofs VO Arles, der esonders VO  z Vienne heftig bestritten
wurde, werden die päpstlichen Güter nicht erwähnt. In einem VO Papst
Gelasius Bischof eONIUS ach Arles gerichteten Schreiben®+ wird
Warlr ank Für nach Kom geleistete Hilfe ZU Ausdruck vebracht; dürfte
sich aber 198801 freiwillige Leistungen, nicht die Erträge der (zuter g_
handelt haben uch der Brief VO:  D Gelasius Rusticus, Bischof VO  3 LEyon-
in dem Lüir dessen un des e9N1USs VO Arles tatkräftige Hilfe für Rom
dankt, betrifft offenbar freiwillige Spenden. uch 1n dem Brief VO  j Papst
Symmachus Caesarius®®, 1n dem der Papst mehrere Einzelfragen behan-
delt, ist VO  - den Patrimonialgütern nichts gesagtT, Wads naheliegend ZeWESECN
ware, da andere Fragen wirtschaftlicher Art behandelt wurden. rst 1n der
Korrespondenz VO  } Papst Pelagius 5  e taucht das Problem dieser
(;uüter auf. Der Papst schreibt Bischof Sapaudus VO  a Arles>%% mOoge
dem Patricıus Placidus, seinem Vater, sagen?*?, dafß die Finkünfte Aaus

den kirchlichen Besitzungen nach Rom schicke, da die italienischen (iüter
derart verkommen seılen, daß 661e niemand wieder 1 Ordnung bringen
könne. Wenn möglıch sel, VO  H diesem Geld Mäntel, Alben, Tuniken
oder Was SONST 1n dieser Art bekommen sel, für die Verteilung die
Armen beschaffen, dann mOöge 1119  . mıit der nächsten Schiffsgelegen-
eit schicken; dafür Se1 i;hm lebhaftester ank gewiß. In einem weiteren
Brief>41 bestätigt de1 Papst Bischof Sapaudus ausdrücklich als Vikar des

gäpstlichen Stuhles Bemerkenswert ist, dafß damals das hohe weltliche Amt

535) aps Z.0simus hatte schon 417 die Stellung des Metropoliten VO  3 Arles
gegenüber den Bischöfen VO  5 Vienne un Narbonne ausdrücklich bestätigt,
Jaffe 328

536) Jaffe 640, Mansı VIIL,
Mansı VIIL, 4DT: Jaffe 634537)

538) Jaffe 764 Mansı VIIL, D
539) fastes II 259, Nr
540) Jaffe 943; Mansı I 7B
541) Jaffe 944 ; Mansi I J 725
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des patric1us®* und das geistliche des Bischofs 1n einer amilie vereinigt
Ja @ die vielleicht der alten Denatorengruppe nicht fern stand. Einem
weıiteren Brief des Papstes®%3 ist entnehmen, daß Römer sich gecnder wiederholten Bedrohung der Stadt durch die Germanen ach der Pro-
J 661e ruhigere Verhältnisse erwarteten, geflüchtet hatten>44. der
Papst empfiehlt S1e seinem Vermögensverwalter und auch dem Bischof,damit S1e einigermaßen ersorgt werden. Gleichzeitig erinnert den Bischof

die schon früher erbetene Beschaffung Von Kleitungsstücken für die
römischen Armen, „tCanta egestas et nuditas In Civitate ista est.  L Danach wird
dieses Thema nicht mehr behandelt un TST VO  } Gregor Gr MEwieder aufgenommen. Dieser bestätigt dem Dynamius, pat: Gallia-
rum 925 daß durch Hilarius VO'  3 Einkünften der gallischen (;üter 400
gallische sol erhalten habe; I11d.:  > annn 1n dem Zusatz „gallicanos“ 1Ne
gewlsse Minderbewertung erblicken gegenüber dem vollgültigen Gold-
solidus, die 1n einem spateren Brief och deutlicher ausgesprochen wWirTd.
Fin Brief A4aus dem Jahre 595 ist die „conductores S1Ve fundo-
IU peT Galliam546 gerichtet, also die örtlichen Verwalter der Liegen-schaften und Güter; G1e sollen Weisungen eines patrıclus Arigius folgen.Außerdem wird die Ankunft eiInNes och ungenannten Sonderbeauftragtenangekündigt, dessen Reise durch das Winterwetter zunächst verhindert
wurde. Inzwischen sollen die Verwalter die herkömmlichen Erzeugnisse mit
Ausnahme VO  } dem, Was Arigius zukommt,;, einbringen, die Abgaben e1N-
ziehen und bei einem aus ihrem Kreise deponieren, bis S1€e der Beauftragtein Empfang nehmen ann. och 1 gleichen Jahr folgen mehrere Bi-
schöfe5>47 Briefe, welche die angedeutete Neuregelung klären. Der patrıcıusSymmachus kann die Verwaltung des Patrimoniums nicht mehr ausüben;der römische Priester Candidus 1st seinem Nachfolger bestimmt. Er wird
VO Papst durch besondere Briefe die Königin Brunhilde und die KönigeChildebert, Theodobert un Theoderich bei diesen eingeführt und CIND-fohlen>48 FEs folgt die VWeisung, die Candidus auf den Weg mitbekommt®4? .
Er soll die Gelder einziehen und dann Kleider ZALT Verteilung die Armen
VO  3 Rom kaufen, der gleiche unsch, den schon Jahre UVO PapstPelagius mehrfach geäußert hatte Ferner soll 17—18 jährige englische
Jünglinge, die als Sklaven angeboten würden, loskaufen, damit 61© nach Er-
ziehung 1n Klöstern spater für die Seelsorge 1n ihrer Heimat eingesetzt
werden könnten. Der Papst mahnt, die gallischen solidi, die 1 Italien nichts
wert Sind, möglichst Ort und Stelle verwenden. Der Auftrag des Can-

542) lex mM1n. 774, Gouverneur de province du plus ralg particu-
lier POUTC les Zou  IS de Bourgogne et de Provence.

543) Jaffe 947 ; Mansi I J S
544) Vgl
545) Jaffe LZ3T7.
546) Jaffe 1346; Ep lib
547) 7 J Ep lib VI, Nr 5 ıp S J 5 J
548) 17 Ep. lib VI, Nr sI 6/ 58,
549) 7 J Ep. lib VL Nr.
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didus Kr für Gregor sehr wichtig; ın verschiedenen Briefen anderen nhaltes
empfiehlt ihn Mitglieder der königlichen Familie oder Bischöfe,
wobei andıdus als Tector ecclesiae OmManae patrımon11 oder als oubernator
bezeichnet wird>% In einem solchen Brief Bischof Virgilius, Arles>51.
empfiehlt diesem der Papst auch das patrimoniulum ecclesiae Romanae, e1n
Hinwels, diese päpstlichen (,uüter eigentlich lagen, und fügt och hinzu,
daß des Virgilius Vorgänger®>* dieses Gatft viele Jahre hindurch verwaltet
und die Erträge für sich reservliert habe>53 Virgilius moge bedenken, wWwWEeINn

diese Finkünfte eigentlich gehören un We 61e zugute kommen ollen;
dann werde 661e sicher dem angemeldeten Priester Candidus ZUrFr

Weiterleitung den Papst übergeben. Auf die Zuverlässigkeit des
Virgilius scheint Gregor nicht cehr Vertrau haben; der orößeren
Sicherheit halber schreibt auıch Protasius®*, Bischof VO  3 DE
mOoge den Virgilius die Abgabe dieser früher eingezogenen Erträge
erinnern; 621 dazu besten 1n der Lage, da Z+t als Vicedominus
die Verwaltung dieser Dinge gehabt habe und die Angelegenheit also g-
nauestens kenne:; Virgilius colle also das Eigentum des hl DPetrus und der
Armen nich+ länger bei sich behalten. Aus einem gleichzeitig Stephan,
den Abt VO  } erins??”, gerichteten Brief Ict entnehmen, dafß dieser für
die Armen 1n Kom Löffel uUun! Schüsseln geschickt hatte, wofür sich der
Papst bedankt; Gregor, der ın Wirtschaftsfragen erfahrene Verwaltungs-
Mann, kümmerte sich ur sehr viele Einzelheiten. In einem weıiteren Brief
alı Bischof Virgilius®® 1st 1Ur VO:  a den Privilegien die Rede, die das VO  }

KOönig Childebert 1n Arles gestiftete und mi1t Gütern ausgestattete Männer-
kloster dort besaß; Virgilius soll 61e beachten; die Erträge des Patrimoniums
werden nicht erwähnt, die Angelegenheit scheint 1n Ordnung gekommen
Se1in. Einige Jahre späater empfiehlt Papst Bonifatius dem Bischof Floria-
NUuS, Arles, wieder einmal das patrimoniulum eccl. Rom.; dem Brief ist
entnehmen, daß ach fast Jahren der Priester Candidus och als papst-
licher Güterverwalter tatıg war>”. Offenbar hatte Gregor Egr 1n ihm den
rechten Mannn für die Verwaltung der (Giüter gefunden; wI1e dieser Papst
hatte sich ohl 21n anderer Für die Erhaltung un Nutzung des Patrimo-
n1ıum eingesetzt. Die päpstlichen (üter 1 südlichen Gallien blieben 1 ihrer
Substanz erhalten un bildeten Jahrhunderte spater für die Papste einen
Rückhalt, wenn 61© aU: Kom ach Frankreich auszuweichen genotigt

Die innerkirchlichen Beziehungen der gallischen Kirche 7G römischen
Stuhl liegen Rand unNnseres Themas; s1e csehr unterschiedlich und

550) Jaffe 1432 und 1435
551} Jaffe 1437
952) Virgilius: fastes II 259, Nr . Licerius Nr.
553) F 838, Ep NI 5 J 119 valde est exsecrabile ut quod regibus gentium

servatum est, ab ep1SCcOpP1S dicatur ablatum.
554) 7 J Ep. VI, 55,
555) 7 J Ep VI,
556) 7 J Ep. 8 1T
657) Jaffe 2001
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schwankend. Im Anfang des I} die Verbindungen VO  ” den süd-
lichen Diözesen WI1e Arles, Vienne, Marseille d. ach Kom och cehr
lebendig; Männer wı1e Avitus VO  D, Vienne oder Caesarius VO Arles lebten
mıit der römischen Kirche. Von der Synode 1n V1ICO Vasensi1, der TOVINZ Ar-
les, 529, wurde unter dem Vorsitz des Bischof ( aesarius der Beschluß gefaßt,
1n der Liturgie den Namen des jeweiligen Papstes nennen®®. In den Be-
schlüssen der Synode VO  am Orleans, 538559 wird einmal auftf Dekrete des
apostolischen Stuhles Bezug gl  MMM  J SONSt spielt Rom In den Synodal-
protokollen keine Die nächste Bischofsgeneration War wesentlich TOTIN-

fremder, das andeskirchliche Denken wurde stärker; die Könige
nah, die Päpste fern. Bestimmen: für diese Beziehungen War natürlich auch
die Persönlichkeit des jeweiligen Papstes. Fine Herrschernatur w1e Gregor

(35r suchte durch kluge Einwirkung auf die führenden Kräfte wI1e Brun-
hilde, Theudebert und Theuderich 61€e sind Briefe erhalten den
Einfluß der Kirche, der Zentralgewalt, stärken, aber schließlich
se1ine Bemühungen ein Reformkonzil, dem einen Legaten für
Gallien bestimmt hatte?69, völlig ergebnislos>%1. uch die Erhaltung der
iOzese JI urin 1n ihrem ursprünglichen Umfang hatte sich Gregor die
Könige nicht durchsetzen können?®®.

Die Klöster

Im Verlauf uUuNnserer Darlegungen wurden verschiedentlich Mönche, hte
und Klöster erwähnt. hre tellung innerhal der Kirche 1ın Gallien bedarf
der Erläuterung, da die Verhältnisse 1er sehr 1n der Entwicklung un
keineswegs einheitlich Im Kapitel seiner berühmten Ordensrege1563
spricht der hl Benedikt VO den vier ihm bekannten Arten VO  . Mönchen,
denen die 1n einem Kloster unter einem Abt und einer Regel (Oött dienen,

die auf die eigene Kraft vertrauend, sich 1n die Finsamkeit zurückgezogen
haben, die ohne Regel 1n kleinen Gruppen ach eigenen Wünschen leben
und die unruhig und unstet immer VO  } Kloster Kloster, VO  - Land
Land ziehen. Wenn 11a  . Gregor P oder die Viten der damaligen Mönche
liest, ist schwer _  J welche der vier Arten uns 1ler begegnet,
wenigsten, ohl die erste, die unter Abt un Regel iın einem Kloster ebt
Es 1st auch vielfach nicht deutlich, Wäas Gregor unter Kloster versteht: ob

558) Hefele IL, 720} 4I uch 1n wird der apostolische Stuhl erwähnt; Conc. II

559) 29 26)
560) 7 z Ep lib VII, Nr. 6  J lib XI Nr.
561) Wenn Langgärtner, Gg Die Gallienpolitik der Päapste, 1964, 189 daraus

folgert: „Der Untergang der fränkischen Kirche War nicht mehr abzuwen-
den  u“ geht allerdings diese Formulierung ohl weıt; der Fortbestand
der gallischen Kirche stand nicht 1n Frage; azu aus Mer I 771 Vita Colum-
bani religionis virtus pPeCNeE abolita, fides tantum manebat christiana.
Näheres unten 119562)

563) Hrsg. Erzabtei Beuron?®, 1959
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der räumliche un innere Abschlufß VO  3 der Welt, w1e  “ für eın KXloster P1I-

forderlich ist, immer gegeben WAar, ist fraglich. och wen1ger annn ine
Regel als maßgebende Lebensgrundlage vorausgesetzt werden. In Gregors
Werken ist häufig VO  . Klöstern die Rede: Longnon®®% c+ellt aus ihnen
ZUSamımell, He Entstehung dieser „Klöster“ spielt sich recht unterschiedlich
ab; selten handelt sich planmäßige Gründungen, oft die £act —

fällige Entwicklung aus der Klause e1Nes FEinsiedlers. Unterschiedlich WAarTr

demgemäß auıch ihre Ausstattung mi1t irdischen Gütern un ihre wirtschaft-
liche Betätigung.

Da berichtet Gregor (Hir VI, VO  } dem Einsiedler Eparchius; ihn SAa1llı-

melten sich einige Mönche; Gregor nennt ihn dann Abt, später ist VO: dem
seinem rab entstandenen Kloster die ede (PL 7 J 902, olor. onf 101) Ahn-
liches hören WITr VO dem schon erwähnten Einsiedler Hospitius (s 87) Auch
98881 ihn sammelten sich ein1ge Mönche, un entstand etwas abseits VO  - seiner
Zelle ein Kloster, das uch ZU: vorübergehenden Aufenthalt für die vielen
diente, die sich VO  5 der Wunderkraft des FEinsiedler Heilung versprachen. Wir
hören noch VO  . einem anderen Eparchius, Bischof Vo  a Clermont. (Hfr IL 21) Nach
Gregor baute auf dem Berg Chanoin ein Kloster, wohin sich während der
Quadragesima-Fastenzeit VO  } der Welt zurückzuziehen pflegte. Es dürfte sich
nicht 198801 eın reguläres Kloster, sondern ine Reklusenzelle gehandelt haben.
Dafür spricht auch, dafß, W1e Gregor schreibt, hier später ein Oratorium, ine

Kapelle entstand. Von Abt Patroclus heilßt (3 7 J 1053 f)l dafß zunächst 1n
der FEinsamkeit lehte Als ihm viele Kranke zustromten, überließ seine Zelle
frommen Jungfrauen; entstand eın Nonnenkloster. Er selbst suchte sich ine
andere, einsamere Zelle opater gründete ın eiıner Entfernung VO  3 Meilen
ein Kloster, bestimmte ihm einen Abt, blieb ber selbst bis seinem
Tod 1n seiner Klause. uch VO: Paternus (MG I f wird berichtet,
da{( zunächst miıt einem Gefährten eın Einsiedlerleben führte; ann gründete

mehrere Klöster, hblieb ber bis seinem Tod in der Einsamkeit. Von Brachio
hören WIFr, (PL 7 J 1062 XIN) daß zunächst beim Einsiedler Aemilianus gelebt
un nach dessen Tod seine Zelle übernommen habe Es kamen Mönche hinzu,
und entstand ein Kloster. Dann 21g 1ın die Gegend VO  } Jlours, yründete
dort zunächst Oratorien un noch wel Klöster. Vom hl Paduinus berichtet seline
ıta (Mab AASS E 256 fl vgl 42), dafß sich VOINl dem mehrfach erwähnten
Bi chof Domnulus einen Platz anwelisen liefß, auftf dem ein Kloster entstand, un
daß 1m Bereich VO  ’ Le Mans weitere cellae gebaut und mıiıt frommen Maän-
ern besetzt habe Hier wurden Iso cellae, sonst meist als individuelle Nieder-
lassungen VO Einzelgängern erwähnt, in größerem Umfang planmäßig, offen-
bar für kleine Mönchsgruppen angelegt. Vom Abt Senoch hören WITr bei Gregor
(PL 71 1 6073 1);, da sich 1 Gebiet VO  } Tours 1ın alten Ruinen ein

564) Longnon, Aug., Geographie de la Gaule VIie siecle, 1878, Prinz, Fr
1n : Das erste Jahrtausend, 1962, 245, arte zahlt für das twa 220;
Loening IL, 367 gibt 225 bzw 224 an Ueding, aa 269/71 nennt 111
Klosternamen. Die großen Unterschiede ergeben sich wohl daraus, daß
uch die cellae, kKkleine Gemeinschaftshäuser Vo  - vielleicht Mönchen mitge-
zählt wurden. Zum Vergleich: Claude, DI Die Bestellung der Bischöfe 1mM
merowingischen Reich, in ZRG Call. Abht 1963, gibt für die damalige
eit 1n Gallien 100—110 Bistümer d nach Duchesne, fastes HE 260

ergeben sich twa 140
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monasterıi1um einrichtete, in dem später Mönche aufnahm. Die angeführten
Beispiele Hospitius, Eparchius, Patroclus, Brachio USW. — zeigen wohl, daß
Klostergründungen 1 Anschluß die Zellen VO  3 Einsiedlermönchen garnicht
selten XL, wI1e Dopsch meınt. (Grundl. IL, 202)

Von der hl. Monegundis heifßt C (PL S 1090, XAIX, 2)l daß 661e jahrelang
1n einer Zelle e1n Einsiedlerleben führte, ann „DaucCaS colligens monachas“.
Aus Amiens, der artın für einen Armen seinen Mantel geteilt haben soll,
berichtet Gregor, (PL 7 J 028 daß jener Stelle ein Oratorium errich-
tet wurde, 1Nne Kapelle, der einige „puellae religiosae ihren jenst verrichteten.
Sie hatten 1Ur cehr geringen Besitz, ein Daar Bienenstöcke, mıiıt denen eın Wunder
geschah, 1m übrigen lebten 61e VO  - Almosen. In diesen beiden Fällen wird 189078  >
VO  3 einem regelrechten Kloster kaum sprechen können.

Daß aber auch kleinste Gemeinschaften, die ebenso wWwI1e die Einsiedler
VO  } der and 1n den Mund lebten, VO  3 der Bevölkerung geachtet, aufgesucht
und unterstutzt wurden, seht aus nicht wenigen Berichten deutlich hervor.
Fine weitere Entwicklung 5ßt sich aus Gregors Nachricht ber 1ine Girün-
dung bei Brives ablesen®®. Dort hatte 21n Augustinus ach einer glücklichen
Heilung Ehren des hl Martin ein Oratorium gebaut, einige Mönche
sich gesammelt und ach einer Klosterregel gelebt. Dann G1 VO Bischof
VO  a} Bourges AB Abt der Symphorien-Basilika ordiniert worden, habe
aber seine Mönche nicht verlassen, sondern ‚utrasque cellulas [beide Ca
meinschaften?] weitergeleitet. Oratorium monasterium cellula, WIT dür-
fen Gregors Vokalen nicht+ auf die Goldwaage legen; aus seinen Worten
ist aber die allmähliche Entwicklung einer spontanen, individuellen Grün-
dung einer mönchischen Gemeinschaft unter bischöflicher Obhut deutlich

entnehmen. Gerade letzteres ist VO  } Bedeutung. Es ist verständlich, daß
die Einsiedier weitgehend VO  . östlichen Vorbildern beeinflußt, die Einsam-
eit suchten; Was dort die Wüste WAarT, wurde ihnen die Tiefe der Wälder.
Dem entspricht ©S wenn och 1MmM die Zahl der ländlichen Gründungen
gegenüber den städtischen weit überwog566, Wenn die städtischen Grün-
dungen nicht, wI1e vielfach der Fall WAar, VO  - den Bischöfen celbst Aa U S-

Singen, unterstanden 61e doch deren Aufsicht un Einfluß. Domnulus®%®7,
der bei der Kirche des hl Laurentius Paris zunächst einer Mönchsschar
vorstand, wird VO  S Gregor nicht als Abt bezeichnet, w1e 1980078  3 den
größeren Kirchen vielfach antrifft. Bestand bei Gt Laurentius e1n  aa Kloster
oder hatte sich 1Ur 1ne Anzahl TOMMEer weltabgewandter Männer g-
meinsamen religiösen Lehen Ehren des hl Laurentius zusammengefun-
den? Bertrand sagt in seinem Testament+t>68 daß 1n Le Mans Ehren
des VO  . ihm hochverehrten Bischof Germanus ine Gedächtniskapelle
errichtet habe, dazu „CdDd inibi aedificavi et moniculos institui  A Zugleich

565) 7 J 887, an

566) Graus, Er Volk, Herrscher und Heilige 1 Reich der Merowinger, Prag 1965,
d nennt eın Verhältnis VO'  a} Higounet, Le probleme economique,

l’eglise et la vıie rurale pendant le tres haut yn äge, Settimane VIIL, 1960,
784 gibt für den Anfang des FE an

567) Siehe ben
568) Siehe ben



105Augustinus Thiele

wird auch die Aufgabe dieser Mönche klar bezeichfiet . officium eTt servitium,
ständiges Gebet und Dienst Heiligtum, die Sorge für Sauberkeit,

Ordnung und, Was oft besonders betont wird, die Beleuchtung. Die Kirche
wird VO  . Bertrand mıit ein1gen Gütern ausgestattert, wOomıit auch der Unter-
halt der Mönche gesichert Sein sollte. 190028  . VO.  m einem Kloster sprechen
kann, ist fraglich.

Um 1ine Gründung mi1t shnlichem Z weck handelt sich wohl bei dem Frauen-
kloster, das VO  - Ingetrude ( E 3 J 285) einer Verwandten König Gun-
rams, 1mM Vorhof VoO  > G+t artin 1n Tours gegründet worden WAarT. Hier wird ber
mehrfach VO  - monasterium unter Leitung einer abbatissa gesprochen; Aufgabe
der Gemeinschaft War der Gottesdienst rab des Martin. Von Kloster-
gründungen VO: Königen un ihren Frauen wurde schon berichtet (s 21 I 24:;};
G1  © dachten daran, durch diese Gründungen ihrem Geelenheil dienen. Das Ge-
bet der Mönche, dessen Fortsetzung c1€e nach ihrem Tod ihrem rab erwarteten,
sollte ihnen den Weg Yn Himmel bereiten. Bei den königlichen Frauen (Chrode-
hilde, Radegundis) stand wohl der Wunsch nach eigenem klösterlichen Leben 1M

Vordergrund. Dafß Radegundis sich für ihr Kloster 1n Poitiers die Nonnenregel
(Hifr - 4 J 304; vgl. oben) des hl Caesarıus besorgte, zeigt, da 61€e dieses
wichtige Element monastischer Ordnung richtig erkannt hatte Hier handelte

sich nicht 1UTX der mehr das Zusammenleben gleichgestimmter Seelen, SO11-

ern iıne ınter Führung der Abtissin geordnete Gemeinschaft. Es ergibt sich
ber AauUuSs Gregors Berichten ebenfalls, daß diese Ordnung nicht selbstverständlich
WAarT, sondern auf Widerspruch, ja stärksten Widerstand stieß (Hfr 8 41,

306) Materiell solche Klöster königlicher Frauen sicher nicht schlecht
gestellt; dafß uch 61€e mi1t Angriffen rechnen hatten, ergibt sich aus dem schon
erwähnten Testament der Radegundis (Siehe ben 24) Von der Beobachtung
einer Regel lesen WITLr uch 1n der ita des hl Ursus (L 7 J 1085, XVIIT) Im Re-
reich VO:  5 Bourges gründete zunächst Klöster; dann ZO$ in das Gebiet VO:  -

Tours, wel weitere Klöster yründete, 11 letzten, bei Loches Indre, hblieb
un: entschlofß sich, mıit einer Gemeinschaft „manibus propriis operarı et VIC-

tum e  e terra 1n sudore vultus exigere.” Die Wendung ZUr Arbeit ist bedeutungs-
voll ; s1e 11 uch iın einer Erzählung der ita VOo  > Ahbt Ursus Tage Als sah,
WI1e seine Mönche sich mühten, die tägliche Weizenmenge 1n einer Handmühle
mahlen, eitete VO Fluß einen Kanal ab un legte ihm ine Mühle a
deren Rad sich fleißig drehte, daß NU:  - 1U noch ein Mannn ZUTr: Bedienung e17-

forderlich WAar. Diese Anlage muß etwas Besonderes ZSEWESECN sSe1N; 61€e erregte die
Aufmerksamkeit e1nes Oien AaU: der Umgebung Öön1g Alarichs, der dem Kloster
die Anlage abzukauten suchte. Als ihm das verweigert wurde, lenkte oberhalb
das Wasser ab; ine eigene Mühle betreiben. Der wunderbare Ausgang
der Geschichte kann übergangen werden; die Rolle des Klosters als Förderer des
technischen Fortschritts 15 deutlich. Von sonstigen Mühlenbetrieb hören WIT 1n
Hir; VIIL, un Mer I1L, 142, 307, 339 Von einem besonderem Mühlen-
recht- der Bann findet sich noch keine Spur. vgl Conrad, a.a.0;, 124)

Etwas Unstetes liegt bervielen Gründungen jener Jahrzehnte J die Gründer
konnten sich schwer einem geordneten Gemeinschaftsleben entschließen
und überließen ihre Gründungen vielfach sich selbst, weiterziehend ihren
eigenwilligen Neigungen leben können. Die Verpflichtung unter ıne Regel,
die Stabilität einem Ort uUun! die Handarbeit, sich den eigenen Unter-
halt verschaffen, das aren Grundsätze, die der benediktinischen Regel
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entsprachen, die 1ın der ersten Hälfte des entstanden, un 1NSsere eit
ın Gallien allerdings och nicht festgestellt wurde®®6? Es WaäarTr oben bereits
VO  3 der Klostergründung des Aridius die Rede*”79 Gregor berichtet über
dieses Familienkloster och ein1ge Einzelheiten und emerkt ausdrücklich,
daß dem klösterlichen Leben 1er die Regeln des hl Basilius>71 unı des ( a6ı_
S1aNuUs SOWI1eEe anderer Abte, die Klöster gründeten, zugrunde gelegt worden
selen. Der Wille einem regeltreuen Gemeinschaftsleben ist nicht VeT-
kennen. Der Übergang VO Individualismus AL geordneten Gemeinschaft
bildete die Voraussetzung für wirtschaftliches Arbeiten. Die mönchische
Arbeit War nicht rational orientiert; Produktion War nicht ihr Hauptziel,
sondern Nebenwirkung; ihr eigentlicher Sinn WAarTr, wWI1e bei dem orientali-
schen Mönchtum, das atıch für das gallische vorbildlich wurde, AÄAszese und
Gottesdienst. Jede außere Tätigkeit, auch die Feldarbeit, erschien als 1ne
unerwünschte Ablenkung VO  . der notwendigen inneren Sammlung®??, Das
sich allmählich entwickelnde Gemeinschaftsleben 1n Klöstern erforderte Hu  3
Arbeit 1mM Dienst des Ganzen, aber 61e wurde nicht als eın Wert SICH,
sondern als ittel TT Überwindung des Müssigganges betrachtet573. Ein
Beispiel für diese Richtung sind die Juraklöster der hl Romanus, Lupicinus
und Eugendus zwischen Burgund un Alemanien>74. Nachdem die beiden
Erstgenannten zunächst die großen Schwierigkeiten der Einöde allein über-
wunden hatten, liefen ihnen Gefährten ZU; kam einer Kloster-
gründung (Condadisco, heute Gt Claude). Im Walde schaf£ften 661e sich durch
Rodung etwas Ackerland. In der Rodung bestand 1ine wichtige Kultur-
leistung der Mönche575 Zum Ackerbau kam Mühlenbetrieb, Fischzucht und
uch Imkerei>76. Der Andrang Gleichgesinnter wurde grTOß, dafß eın WEel-
tes Kloster gebaut werden mußlßte. Bald folgte 21n drittes; Lupicinus behielt
über alle drei die Oberleitung. Wenn 1068028  . Gregors Ausschmückungen bei-
seite läßt, ergaben sich für die gewachsene Gemeinschaft Ernährungs-
schwierigkeiten; Mönche verließen aus Protest das Haus Später, als die
Nahrungsnot 1n der Einöde sich noch nicht gebessert, ging Lupicinus ZU:

König Chilperich un bat ih einen Beitrag AT Ernährung und Beklei-
dung seiner Mönche. Der König bot ihm Acker und Weinberge Lupicinus
lehnte 616e ab, da sich für önche nicht zieme, sich weltliche Güter
bemühen, G1€e hätten die göttliche Gerechtigkeit erwarten. Daraufhin

569) Im ersten Drittel des folgenden Jahrhunderts wird die Benediktinerregel
erwähnt in : Pard II Nr 231 2165 IE 1r. 254; und 275

570) Siehe Hfr
571 I1 £fl E 1016
572) BKV IL, assian Collect. XAXIV,
573) Keg St Ben „otiositas inimica est animae”“”
574) Mer HIL, 131 EI 164 233 7 J 1B
575) Ein Beispiel für intensive Rodungsarbeit bietet die ita des Abtes Launoma-

r1US VO  3 Corbien, Mab ASS 1, 336 un 338 ferner ita Columbanıi
Mer 8 8 J LE Mer VI Conc. Orleans 538 verbietet Rodungs-
arbeit Sonntagen.

576) Mer IIL, Ta
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setzte der König für G1€e 1ne jährliche Kente aus VO  3 2300 Maß Weizen,
ebensoviel Wein und 100 Goldstücke für die Bekleidung®”. Hier liegt die
Auffassung zugrunde, daß größerer Besitz Land oder Weinbergen die
Mönche VO  3 ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Gottesdienst ablenkt. Etwa
100 Jahre später lesen WIT 1n der Vita des Abtes Sigramnus?”®, da{fß keine
Nahrung sich nehmen wollte, WEl 61© nicht 1ın eigener Arbeit erworben
worden Wa  — Schärfer als in diesen AÄußerungen annn die gvegensätzliche Auf-
fassung der beiden Richtungen kaum Y Ausdruck gebracht werden.
Andere Äußerungen unterstreichen diese Entwicklung, eın Bericht über
den Abt Theodul£>??. Von der AÄhtissin Rusticula heißt 85580, 661e habe beim
Bau e1ner uen Kirche den Handwerkern die Gteine zugereicht. Vom Bischof
Nicetius, Lyon, lesen wir?1. dafß ach 30jähriger Priesterschaft yMeqUaA-

labore oper1s quod Dr1us gessit, abstinebat, sed sempeCI manibus
DrOopr11s operabatur u amulis.“ In GSt. Benedikts Regel spielt bekanntlich
neben dem Oa das „labora“* ine oroße Rolle;: wel11ll 1ın Kap fordert,
daß das Kloster angelegt werde, daß innerhal seiner Mauern alles Not-
wendige, Wasser, Mühle, Garten, Handwerksbetriebe uUuS W vorhanden
sein sollen, ist diese Anordnung aber keinesfalls wirtschaftlich-autarkisch
Zzu verstehen, sondern ethisch; die Mönche sollen VO  - der Verbindung miıt
der Außenwelt ferngehalten werden. Einige Einzelheiten entnehmen WIr
einer gallischen Regel der damaligen Zeit, die der Bischof Ferreolus VO  '

Uzes verfalßte??2. Diese Regel, VO  ’ Migne nicht ohne kritischen Vorbehalt
wiedergegeben®®, ctellt 1n XXVIII den Grundsatz der täglichen Arbeit
die opitze. VDer Verfasser rechnet mit Einwänden un Entschuldigungen un
ordert diejenigen, denen die Feldarbeit schwer ist, auf lesen oder
schreiben, den Fischfang vorzubereiten, Netze flicken, das Schuhwerk der
Brüder instandzuhalten und Shnliches J wWEeIN auch das 7zuviel ıst, coll den Hun-
Sek spuren. Dafß größere Landwirtschaft betrieben wurde, geht ıuntier anderem
aus hervor, heißt, da{fß auch diejenigen b pastores ECOTUM, ut
est MOTI1S, de congregatiıone mittentur“ das übliche Psalmengebet nicht VeT-

nachlässigen sollen. Iie Herden wurden als nicht VO  . remden Kräften,
sondern VO. Mönchen betreut. In dieser Regel findet sich auch ine Be-
stimmung, welche die Entlassung VOINl Sklaven (mancipium) außerordentlich
beschränkt>$4 der Abt coll einen solchen TE bei Zustimmung aller Mönche
freigeben und LLUT hbei gleichwertiger Ersatzgestellung. Es ware unanse-
messen einen Einzelnen ohne diese Zustimmung freizugeben, da ja
viele Herren hat wI1e Mönche. Eine geradezu modern anmutende Tätigkeit

7 J 1014 /1015577)
578) Mer I 612
579) Flodoard, MGSS 458 ultimae servitutis famulatui subjugavit, hu-

198888 rastro fodiens et aratrı omeTIe telluris erga scindens.
580) Mer I 2337
581) 7 J 1042
582) fastes II 315;
583) 6 J 959
584)
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berichtet uns die Vita des hl eonardus. In den Wäldern VOon Limoges,
zunächst als Einsiedler lebte, hatte ihm der König e1n größeres Gebiet

zugewilesen. Hier STIrOMTteEN ihm Freigelassene, ZU Teil Verbrecher 7 denen
Waldstücke ZUr Siedlung anweist und 61e VO Straßenraub XOn Acker-

bau hinführt585. Was WIT ber wirtschaftliche Betätigung VO  -} Mönchen
iM erfahren, ist nicht allzuviel. Die Klöster traten 1n keiner Hin-
sich+ sonderlich hervor. 7 wischen ihnen bestanden keine organıisatori-
schen Verbindungen; jedes lebte un arbeitete für sich ach eigenem Er-
INEeESSEeT. Deshalb sollte auch ihre kulturelle Bedeutung, die (sraus a*3
209, betont, für das J nicht überschätzt werden. Gewiß brachten gerade
die abgelegenen Gründungen weltflüchtiger Einsiedler 1n manche Gegenden
die ersten Muster besserer Arbeitsmethoden und Beispiele christlicher e
bensführung; wurden die mönchischen Niederlassungen wertvolle AB
satzpunkte für die spater kulturelle>86 und religiöse Entwicklung.

FEinen besonderen Platz innerhal der gallischen Klöster nehmen die vier
Abteien Lerins, Agaunum, St Marcelle/Chalon und Luxeuil ein. Zum ersten-
mal erscheinen 61e 1n dieser Zusammenstellung 1n einer königlichen Ur-
kunde VO  . 635587, die unter Berufung auf rüher die genannten Klöster
erteilte Privilegien solche auch für Rebais ausspricht®®, Die Privilegien der
der vier Abteien sind uns nicht 1M einzelnen überliefert; VO liegen
solche 1n größerer Zahl VOT. Sie betreffen VOT allem das Verhältnis der
Abteien den Bischöfen, denen gegenüber 61e ine größere Selbständigkeit
1n Anspruch nahmen, als damals üblich WAarT. Dieser Punkt wird anhand
der Synodalbeschlüsse des I och behandelt werden. Lerins, bereits
410 VO  3 Honoratus VO  ; Arles gegründet,*® geriet schon 1m 1n Streit
mıit dem Bischof VO  } rejus”®, der sSeINe Zuständigkeit durchsetzen wollte.
Agaunum (St Maurice)** ahm als Königsgründung besondere Rechte 1n
Anspruch. Die CC Verbindung König Guntrams mit der Marcellus-Kirche
111 Chalon erwähnt Gregor mehrfach®??2 Die vierte der genannten Abteien,
Luxeuil, ist Gründung des Abtes Columban®?®®, der 1U  . SaNZ bewußt die
Selbständigkeit seiner Klöster gegenüber den Bischöfen behauptete. Dazu

585) Mer 11,396f „Potius agricultura quU am saecularibus rapinis inhiantes
inreciarentur.
Andeutung VO  5 Schreibkultur 1n 7 J col 1094 proprils manibus I1EeN-586) branas faciens, ad scribendum aptavıt.

587) Dipl II 1641 Loening N SÖöL; Anm.
588) Die Privilegien für betreffen hauptsächlich folgende Punkte: Kein

Bischof hat das Recht, 1n die materielle Substanz des Klosters einzugreifen.
Eigene Abtswahl Ausschluß der Befugnis VO  D Richtern. Immunität,

Freiheit VO  } Abgaben.
589) VI, 975 . vgl Prinz, Mönchtum
590) ict d’arch. chr.  et NI 2599
591) Gründung Hfr I1L, 5l I  J 163 Mansi VIIIL, 531
592) Hfr V, 8 un Fredegar F der die Gründung des Klosters aus-

drücklich erwähnt, dazu Ueding, 2a0 191
593) VI, 403
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paßt S wWEeIlll einer Synode VO  - den Bischöfen eingeladen, die Teil-
nahme ablehnt>%2, ber den Besitzstand der bevorzugten Klöster liegen
authentische Nachrichten nicht VO  a Der Bericht ber ine Bischofsversamm-
lung 1n Agaunum”?® ist fragwürdig. Es erübrigt sich, auf die 1l1er gegebene
Aufzählung VO Schenkungen König Sigismund einzugehen, die Liste
stammt wahrscheinlich aus einem spateren Jahrhundert; daß reiche chen-
kungen erfolgten, bestätigt Gregor v 1 .59 Ebenso sind großzügige Schen-
kungen VO'  - KOönig Guntram seine Kirche 1n Chalon un das zugehörige
Kloster anzunehmen. Die Synode VO  3 Valence, 5855971 bringt L1LUT ıne
childis und der beiden Töchter Chlodebergis und Chlodehilde, die Kloster-
£rauen Columban forderte 1ne strenge Klosterzucht; die Verbin-
dung mıit der Außenwalt sollte aufs außerste eingeschränkt werden. CSeine
allgemeine Bestätigung seiner Schenkungen, SOWI1eEe die Se1INer (säattın Austre-
Klöster ollten auf die außere Welt nicht angewlesen, h, auch wirtschaft-
ich selbständig un unabhängig Se1IN. Mit Columban entsteht e1n
Klostertyp, dem Benedikts Regel bald die endgültige Form oibt, un der
dann für Jahrhunderte auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt
LEin Umschwung zeigt sich schon a wWenll Columban bei einem Besuch des
Klosters 1n Fontanas Mönche bei schwerer Ackerarbeit antrifft>?98,

Die Haltung der Kirche gegenüber den Klöstern wurde schon berührt.
Ein Beispiel bringt unSs Gregor E T_599] wWEe1lll berichtet, wWI1e die Beziehun-
gen der Radegundis Un ihrer Nonnen, die ceit Bestehen des Klosters den
Bischöfen untertan und ergeben geWESCILJ sich zusehends verschlech-
terten Die abweisende Haltung des Bischofs Marowech®% dürfte letztlich
darauf 7zurückzuführen sein, daß Radegundis und ihr Kloster der könig-
lichen Familie Rückhalt hatte und der Bischof darin ıne Beeinträchtigung
seiner Autorität cah61, Sehr viele Differenzen zwischen Klöstern und
Bischöfen entstanden aus Besitzfragen; haben die zahlreichen Urkunden-
fälschungen des Mittelalters®%®* meist den Zweck, Herrschaftsansprüche des
Bischofs oder Privilegien der Klöster 1n ine möglichst frühe eit zurück-
zuverlegen. Die Synode Voml Agde®® wiederholt die alte Bestimmung VO:  »

Chalcedon®*, dafß 21n Kloster nicht ohne Erlaubnis des Bischofs
gvegründet oder gebaut werden soll Wenn, wı1ı1e oben dargestellt, sich Zellen
VO  a Einsiedlern durch Zustrom VO.  \ Gesinnungsgenossen allmählich

594) Mansı XI 483
595) Mansıi VIIL, 531 fl Ueding E OS SE
596) Mer II 538, glor. mart.
597) Mansi $ 9045
598) erE

Hfr 8599)
600) Vgl dazu Hfr I 303 Anm
601) Hfr. I J 4 J 304, ut e1 liceat hoc monasterium sicut reliquas paT-

rochias regulariter gubernare.
602) Siehe ben
603) Mansi VIII, 329
604) Hefele IL, 490 4l vgl paon
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Klöstern auswuchsen, WIrd aum vorher 1ne Erlaubnis des Bischofs eiIN-
geholt worden se1n, und letzterer wird den eigenwilligen Individualisten
nicht immer Freude gehabt haben uch die Bestimmung, dals, Wenn eın
Abt eiwas ohne Vorwissen des Bischofs verkauft, ungültig se19> wird
nicht immer durchzusetzen SEWESECN se1n, jedenfalls nicht in abgelegenen
Landklöstern (sıe bezog sich ohl auch auf die „Abte“ den Bischofs-
kirchen, die bei Abwesenheit des Bischofs leicht eigenmächtig handeln
konnten®9®),. Daß andererseits eın Bischof oder Laije das Eigentum eines
Klosters beeinträchtigen durfe, verkündet erstmals die Lateransynode VO  >
601 unter Gregor GG} ebenso wen1g dürfe e1n Bischof eın Inventar des
Klostergutes aufnehmen. Solche Bestimmungen VOoIl einer gallischen
Synode 1im J. nicht erwarten, un auf die gallischen Verhältnisse
wird dieser Beschluß@ wenig Einfluß gehabt haben; ist aber eın Symptom
dafür, dafß 1n Kom die Not der Klöster erkannt un ihre Lage gegenüber
den Bischöfen gewürdigt wurde®%®07 Verständnis für die Lage klösterlicher
Institute gegenüber dem Bischof spricht auch Aa4uUuS5 dem Privileg®8, 1n dem
Gregor Gr ausdrücklich bestimmt, dafß eın Abt des Xenodochium oder
Klosters in Autun Bischof werden soll, ehe das klösterliche Amt nieder-
gelegt hat un 21n anderer seiner Stelle berufen wurde, damit nicht „LeS
xenodochii vel monaster1 IN1quUa erogatıone CONSUMLECNS, gravissımam egesta-
tis necessitatem pauperibus peregrinis vel ceter1s exinde viventibus
generet.”

uch die disziplinare Unterstellung der bte und Mönche unter dem
Bischof War 1n Chalcedon geregelt worden; 61e wurde VO verschiedenen
gallischen Synoden wiederholt®69?. Sie wird unterstrichen durch die Bestim-
INUNS, dafß der Bischof die hbte jährlich einer Versammlung einzuberufen
hat610 ach einem Beschluß VO Auxerre®l1 konnte der Bischof einen Abt,
der sich 1n estimmten disziplinaren Dingen gleichgültig verhalten hatte,
1n ein anderes Kloster versetzen, zweifellos e1in schwerer Engriff 1n die
klösterliche Selbständigkeit. Ahnlich 168 beurteilen, wenn Klöster VO
Bischof als Gtraf- oder Besserungsanstalt benutzt wurden®!?. Unbeschadet
ihrer Untersterllung unter die Bischöfe wurden die Klöster VO:  3 der Menge
des gläubigen Volkes nicht vernachlässigt, auch ihnen gingen Gaben und
Stiftungen in größerem Umfang Z viele erfreuten sich vielleich+ esonderer
Sympathien SsCchH ihrer einfachen Lebensweise, die nicht ohne Eindruck
blieb Die einfache Lebensweise hatte och 1Ne weitere Folge. Da die k15ö-
sterlichen Arbeitskräfte mehr arbeiteten, als ihr Unterhalt kostete, esonders

605) Mansi VIIL, 334 Epaon Orleans, 530
606) Vgl ben 4 J Anm 203
607) Mansi XI 456
608) Jaffe 1992/4; Ep. AL hierzu kritische Anmerkung in Epp 1L, 376A,
609) Orleans, ÄEM e Orleans, 5533, AL Arles, 534, un Auxerre,
610) Orleans, O14 Auxerre,
611) Auxerre,
612) Hefele 11, 78313 Narbonne 5589 Hfr V, 2 I 2327
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nachdem der Gedanke der Selbstversorgung sich durchgesetzt hatte, Salill-

melte sich der „Mehrwert“ beim Kloster und konnte ZUTF. Ausdehnung
des Besitzes verwendet werden®1®. In dem Maße wı1e 1n den Klöstern e1n
geordnetes Gemeinschaftsleben gepflegt wurde, wuchs 1m allgemeinen auch
ihr Wohlstand

Gegenkräfte
Das Verhältnis zwischen den merowingischen Königen und der durch

die Bischöfe repräasentierten Kirche gestaltete sich anfangs ausgezeichnet.
Vielleicht WarTr ine besonders ylückliche Fügung, daß die beiden Person-
keiten, die diese Beziehungen einleiteten, König Choldwig un Bischof
Kemig1us, die Notwendigkeit un Nützlichkeit ihres Zusammenwirkens
frühzeitig erkannt und entsprechend gehandelt haben Auf den Brief-
wechsel der beiden wurde schon hingewiesen®*, Auch die Stellungnahme
VOILL Remigius gvegenüber Vorwürfen aus dem Kreis SeinNner Amtskollegen 1st
bezeichnend; stand ergeben seinem König,. Bemerkenswert ist auch
ıne Außerung VO Bischof Avitus 1n e1Inem Brief König Gundobald®5,
hne die dankbar ergebenen Worte VONn Avitus überbewerten wollen

wußte seine VWorte, wıe nicht zuletzt u08 seinem klugen Brief Chlod-
wWig  616 hervorgeht, scetzen un hatte gewiß immer das Ziel VOT Augen,
Gundobald sich wohlgeneigt erhalten, ih: schließlich doch ZAT: rechten
katholischen Glauben führen, wird 198078 ine ahnliche Auffassung
ohl bei den meılsten Bischöfen annehmen dürten. Die Behauptung des
kirchlichen Besitzes hing VO  „ der CiUunst der Könige ab; den Wünschen dieser
Gewaltmenschen sich nicht fügen, dazu gehörte viel Mut Chlodwig
cah in den Bischöfen die Vertreter der romanisch-gallischen Bevölkerung.
zugleich auch die geeignetsten Vermittler sSe1INEes Herrscherwillens®@17., Ander-
ceits EeEWAaNN auch die Kirche „faisant des TecTruUueS captant la contfiance
des O15 barbares et de leur entourage“*®18, Die CNSC Verbindung zwischen
KOönig und Kirche kommt in der Niederschrift der Synode VO Orleans
511619] deutlich 7AUH Ausdruck. Die Synode War auf Befehl des Königs —_

sammengetreten, hatte auch, wWwWI1e AUS einem Brief hervorgeht, der ohl
nach Abschlufß dem Protokoll beigefügt WAaT, die Beratungspunkte be-

613) Vgl Macaigne, RI l’Eglise merovingienne et 1’Etat pontifical, 1929, 100

614) Siehe ben
615) 12, 7 J Nr. 44 Quidquid habet ecclesiola MCa, 1M MO

ecclesiae nostrae Verumn est de substantia qU amı vel servastıs hactenus vel
donastis hactenus. Quod inspirante Deo praeceperitis, 1n quantum habuerim
vires, ParecI«c conabor.

616) Siehe ben 9I Vl1> 7 z Nr.
617) Prou, MI aal 106 „De toutes les institutions de l’Empire l’Eglise etait  {A

la seule, quı1 fut restee debout dans e10)  5 integralite, l’eglise nationale, dont
le rO1 etait  ;A le chef temporel.“

618) Lot, aaı Fin.
619) Mansi VII, 530 praef.
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stimm+t©20, Ihm wurden auch die Beschlüsse ZUrTr Genehmigung vorgelegt.
Die Landeskirche WAäar schon konstituiert, da Lot621 VO  3 „Talliance du trö-

et de l autel“ glaubt sprechen können. Linige Jahrzehnte spater be-
zeichnete Gregor V, Chlodwig als ”  VU: Constantinus” un! sprach da-
mit vewiß die Auffassung cseiner Zeitgenossen au1sg622 In dem Protokaoll
VO  } Arles, 507, wird eingangs die Genehmigung des Königs und das Gebet
für sSeiNe Herrschaft erwähnt®® bedeutungsvoll, weil sich ja den
arianischen Gotenkönig handelte. Im Protokaoll VOIL1 Epaon £ohlt jede Er-
wähnung des Königs; die Beziehungen des Bischof Avitus dem arlanı-
schen Königshaus CU£; aber die Verbindung Rom och cstärker
un entsprechend die Zurückhaltung gegenüber der weltlichen Macht Von
dem Chlodwigsohn Theoderich berichtet Gregor besonderes Interesse
für die Kirche VO.:  - I rier, deren Unterstützung aus dem Bereich VO:  &D

Clermont viele Kleriker kommen lief224 Ein: persönliches Verhältnis
7zwischen König und Bischof ält auch der Bericht Gregors ber den Be-
such KOnig Childeberts bei dem kranken Bischof Sacerdos, Lyon, erken-
nen®25. ( janz besonders scheint König Guntram sich mit der Kirche VeT-

bunden gefühlt haben. Allerdings bewahrte sSeine persönliche Haltung
a1e Kirche nicht VOT schweren Ausschreitungen. Nach einem wusten Raub-
ZUS seiner Iruppen, deren Wüten laut Gregor keine renzen kannte®
und atuch die Kirchen nicht schonte, ieß die Führer sich kommen und
hielt ihnen mit strengen Worten ihr gottloses Treiben VOT IIW  1€ können
WIT Menschen dieser eit den Sieg gyzewinnen, wWwenn WIT nicht bewahren, Was

115SeTe Vaäter beobachtet haben? Sie bauten Kirchen, etzten alle ihre off£-
HUL auf Gott, verehrten die Martyrer un hielten die Priester in Ehren
Wir aber fürchten nicht LLUL Gott nicht, sondern verheeren auch seine Tem-
pel, oten seine Diener, plündern und zerstoren 19104 ohn un Spott
die Reliquien der Heiligen.“ Gelbst wirkte 2 n wWI1e Gregor berichtet®?7, bei
Ausbruch einer est durch Gebet und Fasten vorbildlich, daß das olk
1n ihm nicht LLUTLT den König, sondern auch einen Bischof des Herrn cah628.

620) Duchesne, E a alDı; 501 meınt, daß die ersten 10 Call. VO rleans einem
Fragebogen VO  . Chlodwig entsprechen.

621) Lot, E 373
622) Hfr I
623) Mansıi \AH, 323
624) 7 J 1030
625) 7 J 1042, VPP VE
626) Hfr VIIL,
627) Hfr. I
628) Hier kommt wohl die alte germanische Auffassung VO: Königsheil ZU.

Ausdruck. Gegen diese polemisiert Graus RO 314 mit Literaturanga-
ben. Gegenteilige Ansichten 1n „Königtum”, Vorträge un: Forschungen
H1L, Ewig 5 Höfer 133 Buchner 143 Kern, Fr Gottes-
gnadentum Widerstandsrecht, 1 J sieht über die Germanen hinaus:
„Denn ine besondere Kraft, eın geheimnisvolles „Mana” haftet Herr-
scher eines Naturvolkes, eın Zauber, der ihn dem ott annähert, als Priester,
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Daß auch durch Briefe die Bischöfe®?? für einen unschuldig Verfolgten
eintrat, spricht ebenfalls für seine CILEC Verbindung mit der Kirche ach
einem Bericht VOIL Gregor®*® 1n Orleans 1iıne größere Anzahl VO  -

Bischöfen des Guntramreiches versammelt; ein1ge VO  z} ihnen wWI1e Palladius
VO:  o Saintes und Bertrand VO  . Bordeaux wurden VO Guntram getadel631
mit den anderen ca{fs CL, wI1e Gregor schreibt, £röhlich Tisch und ieß
dabei Psalmen vorsingen. Man gyewinnt aus dem Bericht den Findruck eines
offenen, vertrauensvollen 7Zusammenseins. Ebenso äildt sich auıch AauUs Hefr
VIIL, auf 1n gutes persönliches Verhältnis zwischen Guntram und Gire-
gOTr schließen. In Gegensatz Guntram WAarTr Chilperich offenbar eın Freund
der Kirche; Gregor bezeichnet ihn als den Herodes oder Nero der Zeit,
der die Bischöfe unaufhörlich lästerte Uun:! 1m vertrauten Kreis ber nichts
lieber Sopott un Scherz trieb, als ber c1e052 esonders bezeichnend ist £ol-
gender Ausspruch VO  - ihm „SCCE Pauper remansıt fiscus noster, CC& divi-
tiae nosirae ad ecclesias translatae SUNT; nulli penitus Nn1s1 soli episcop1l LeS-
nant; periet honor noster et translatus est ad ep1scCopos cıivıtatum
Das ständig wachsende Vermögen der Kirche ZOS begreiflicherweise die
Aufmerksamkeit der Könige immer mehr auf sich, zumal 661e selbst g-
notigt d  J durch Landzuweisungen und Schenkungen ihre Gefolgschaft

belohnen un die Großen des Landes bei guter Laune halten. [Die
Rolle des KOönigs tritt 1n den Protokollen nicht immer deutlich 1in Fr-
scheinung wIl1ie in dem VO Orleans, 514 aber WITr finden doch vielfach 1n
ihnen die Nennung des Königs oder das Gebet Für se1ine Herrschaft®4. Die
Bischöfe sich ihrer Abhängigkeit ohl bewußt. Gie zeigte sich be-
sonders 1n der Einflußnahme der Könige auf die Besetzung der Bischofs-
stühle.
Die Besetzung der Bistümer.

Wenn, wI1e dargelegt, die Könige 1ın den Bischöfen 21n wertvolles Werk-
ZeUS für die Führung des Volkes sahen, mußten 612e daran interessiert

Heroen, ja selbst göttlicher Substanz.“ Tellenbachs Zusammenfassung „VDer
germanische Glaube das Königsheil un! der christlich-theokratische
Amtsgedanke machten den Ön1ig Z Glied einer überirdischen Ordnung“*
kann ohl uch für die Merowingerzeit herangezogen werden. (Vom karol
Reichsadel ZU dtsch Reichsfürstenstand 1n Herrschaft aa 1mMm Ma.
197) vgl uch Conrad, HI Deutsche Rechtsgeschichte 1954, Hauck, K
Liber floridus 1950, 2,37 Neuerdings dazu Schramm, Kaiser,
Könige u. Päpste, 1968, II

629) Hfr VI,
630) Hfr VIIL, 1I un
631) „Ich habe immer gesucht, 1ch als Väter der Kirche fördern, ber ihr

habt allezeit arglistig mich gehandelt”“, J 163)
632) Hifr RE 4 ‚g
633) Hfr \4; AÄhnlich ine Äußerung des Leo VO  - Poitiers (Hifr. I 16) daß

Martinus Vo  5 Tours und Martialis VO:  „ Limoges dem königlichen Schatz
nichts übriggelassen haben

634) Mansı I 128, 141; 739, 792, 549, 931
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se1ln, auf diesen Gtellen ergebene Diener w1issen und damit zugleich den
Fiskus VOoO  3 der Verpflichtung, diese celbst unterhalten mussen, ent-
lasten. Nun War 5 ceit langem Grundsatz 1in der Kirche, daß ZzZu Bischof
die für das Amt gyeeignete Persönlichkeit durch den Klerus und das olk BC-
wählt werden und der Metropolit SEINE Zustimmung geben sollte6ßS 50
lauteten auck die Beschlüsse der verschiedensten Synoden®9, Der Beschluß@
VoNn Orleans, 549, zeigt aber ine LLEUE Entwicklung: Die Könige haben
sich bei den Wahlen eingeschaltet un 1U heißt ” nulli epi1iscopatum
praemi1s aut comparatıiıone liceat adipisci, sed C voluntate reg1s, 1uxta
electionem cleri plebis, SiCUt 1n antıquis canonibus enetur scriptum®®‘

metropolitano Cu. comprovicialibus pontifex consecretur.“ Die „  —
luntas regis” steht jetzt der Spitze, Klerus und Volk werden zwelt-
rang1g. Darauf deutet auch 1L, wenn feststellt, daß keiner Gemeinde
wider ihren Willen eın Bischof aufgedrängt werden un daß Bürger und
Kleriker nicht durch „potentes” DA Zustimmung eZWUNSCH werden collen.
Diesen Beschlüssen lagen offenbar schwere Verstöße die kirchliche
Ordnung zugrunde. on Kemigius hatte sich6®38 Chlodwig gegenüber cehr
willfährig gezeigt un Amtskollegen, die 1n eshalb tadelten, vorgehalten,
daß 661e dem König ihr Bistum verdanken®??, wobei offen bleibt, 1n welcher
tForm Chlodwig bei den Beteiligten seinen Willen ZU. Ausdruck rachte.
In dem schon zıtierten VO. Orleans wird auch das große bel deut-
ich genannt, da sich bei der Besetzung kirchlicher Stellen, besonders der
Bischofsstühle, eingeschlichen hatte, die Bestechung (Simonie). Gregor cha-
rakterisiert die damaligen Verhältnisse dahin, da{fiß das kirchliche Amt VO  -

den Königen verkauft oder VO  } den Klerikern gekauft werde640
VWVenige Jahre ach Chlodwigs Tod wurde der Bischofsstuhl VO  - Clermont

Frei. ach Gregor (Hfr HL wählte das olk den Quitianus, der als Bi-
schof VO.  . Rhodez dort VO  j den Goten vertrieben worden WAärT. Hiermit
WarTr die in Clermont ansässige senatorische Familie der Apollinarier nicht e1N-
verstanden. Apollinarius, der Sohn des berühmten Sidonius-Apollinarius
(Hifr AB 133 Anm eing „mit reichen Geschenken“ König Theu-
derich und bekam das Bistum, starb aber schon ach onaten. Inzwi-
schen hatte Theuderich ohl den wahren Sachverhalt gehört und ‚pefahl”
den Quintianus als Bischof einzusetzen. Darauf traten 1n Clermont Klerus

635) Ein frühes Beispiel für die Volkswahl gibt Gregor 1in Hfr IL, j der korrekte
Verlauf einer Wahl wird dargestellt 1ın Y 1023 Quintianus ad ep1sCcOo-
um Rutenae eligitur, expetitur, ordinatur.

636) Clermont 535 Orieans 5538, rleans 549 un Paris 557
Paris 614 c1

637) Nach Mansı 8 131 Zusatz 1n den me1ılisten Handschriften: „CUm
cleri plebis”,

638) Siehe ben 20
639) Mansi VIUILL, 608
640) %, 1032 „Jam tunc geIMEN illud in1qguum coeperat fructificare, ut

sacerdotium aut venderetur regibus aut comparetur clericis”.
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und olk inmen un erhoben diesen auf den Bischofsstuhl. Hier hatte
das Eingreifen des Königs offenbar die ursprüngliche Wahl des Volkes be-
statıgt, 1Ur die „reichen Geschenke“ geben dem (sanzen ıne esondere
Note

Ein sehr eigenmächtiges Eingreifen der Königswitwe Chrodehilde berichtet
Gregor aus J1ours (HEt B5 17) en Bischöfen Theodor un Proklus, die aus

Burgund, der eimat der Königin, gekommen L, übertrug diese die geme1n-
5111 Leitung des Bistums 1lours, Was jeder kirchlichen Regel widersprach.

Eine negatıve Einwirkung auf die Entwicklung des geistlichen Gtandes
bedeute S daflß schon VOIN Kaiser Konstantin der Fintritt 1n ih: beschränkt
worden warei1. Dem römischen Vorbild folgend scheint 1n  I Verordnung
VO  > König Chlodwig se1n, deren Niederschlag 1in dem Beschluß
der Synode VO  . Orleans, 5119° finden ist, wonach eın Laie ohne Be-
faohl des Königs AB Kleriker geweiht werden urfte. Bei der römischen
Gesetzgebung War der Gedanke maßgebend gEeEWESEN, dafß die Kurialen sich
auf diesem Weg nicht ihren Steuerpflichten entziehen sollten, und auch
hbei den Merowingern dürfte der fiskalische Gesichtspunkt der VermöO-
gensentzug! entscheidend SCWESECN se1n ; persönliche Motive waren ohl
zweitrangl1g. Migßliebigen Personen schor Ina  . das Haupt un steckte G1€e 115
Kloster; die Haare wieder gewachsen, konnten G1e 1n die Welt ent-
weichen®%3. Daß die merowingischen Könige eın esonderes Interesse g..
habt haben sollten, den Nachwuchs der Kirche kontrollieren, ıISt kaum
anzunehmen. GSie aber bestrebt, verdiente Gefolgsleute 1n der Kirche
unterzubringen, damit, da Eiskal- und Privatvermögen aum gyetrenn
wurde®4 sich selbst Ffinanziell entlasten und zugleich auıch ihren Fin-
fluß 1n der Kirche erweitern. Als königliche Beamte, die des Bischofs-
tuhles für würdig gehalten wurden, treten unls en der ehemalige
Statthalter der Provence Jovinus 1n Uzes®®, der königliche Hausmeier Bade-
gisil, L Mans®* und Innocentius, Graf 1n Javols, für Rhodez647 Von oehe-
maligen Referendaren, Beamten der königlichen Hofverwaltung, erscheinen
auf Bischofssitzen Flacus 1n Chalon®*®; Ursinicus 1n Cahors®%??; Licerius 1n
Arles® ; Charimer 1n Verdun®51 un Baudin 1n Tours®2. KOönig Sigiberts
Referendar Theuta wurde Z Priester geweiht, blieb ohl Hof un

641) Loening, aä:0O)., II 1458 und In 1558
642) 4 ; Beispiel: ASS Maı I 692 ita Austregisilis
643) Hifr I 4, Macliav WarTr Graf, wurde Bischof un wieder Graf; fastes IL, 377

Nr.
644) Ein Beispiel für das Gegenteil: 7 J 4A11 B/C
645) Hifr VI,
646) Hifr V

Hfr VI,647)
648) fastes I, 194, Nr. F Hfr NS
649) Hfr N
650) Hfr VIIL,
651) Hfr E
652) Hfr XI
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wurde VO König mehrfach politisch-kirchlichen Sondermissionen VeTr-
wandt®3 Die Handhabung solcher Ernennungen War ohl bei den einzel-
1803  5 Königen verschieden; VO  } Chilperichs eit Sagt Gregor®*, daß L1LUr

wenige Geistliche eın Bistum erhielten.
Da{is die Referendare Aubin csieht in ihnen „noch in Geschäftsbildung 5e-

schultes Laienbeamtentum, das als Einzelerscheinung mi1t dem Königtum der
Merowinger verschwindet“ (Kulturbruch der Kulturkontinuität, Wege der For-
schung Nr II 240, Darmstadt un andere königliche Beamte durch
ihre Tätigkeit königlichen Hof sich War keine besonderen theologischen
Kenntnisse, ber doch 1ne gewilsse Verwaltungspraxis angeeignet hatten, ist
anzunehmen. Insofern 61e kaum weniıiger geeigne als die südgallischen
Senatoren, die sich die Wende des 5./6 ür die Bischofsstühle interessier-
ten. Für die geistlichen Qualitäten der Bischofsanwärter bestanden keine anderen
Forderungen, als daf® G1e e1m Empfang der heiligen Weihen mindestens Jahre
alt sein mulßften (Agde Orleans, 538, un mindestens Jahr seit ihrer
CONVers1o, der Verpflichtung ZU asketischen Leben, vergangen WAar. (Hefele
IL, 666 684, Anm. Daß solche Fristen für die Könige keine große Be-
deutung hatten, ergibt sich auUus dem Bericht Gregors über die Nachfolge des Bi-
schof Domnulus in Le Mans. (Hfr VI, Dieser hatte offenbar seinen Abt heo-
dulf dem König als Nachfolger vorgeschlagen und uch dessen Zustimmung Be-
funden. opäter äanderte der König seline Meinung un lenkte die Wahl auf Bade-
gisil, seinen Hausmeister. (Hiz; VI, 20 Anm. Die erste Erwähnung dieses
Titels) Er erhielt die Tonsur und stieg cehr schnell die verschiedenen Grade7
nach Tagen wurde Bischof, nach dem, WAas Gregor über ihn berichtet, WAar

VO  } geistlicher Würde 1n keiner Weise belastet. (Fastes {L, 334 Königin
Fredegunde machte den cehr unwürdigen Melantius AAbE Bischof. (Hfr. VIIL, 41)
uch die Königin Brunhild sorgte für ihre Leute 50 wurde Innocentius, der Traf
VO  } Javols gewesen WAar, auf ihre Veranlassung ZU Bischof VOo  } Rhodez gewählt.
(Fastes I 4U, < Hfr VI, 38) Später berichtet VvVon ihr Fredegar (Chron. lib
I C 19), daß G1e auf der Flucht VOT ihren Feinden VO  - einem Mann
König Theuderich, ihrem Enkel, gebracht worden sel ; ihm habe 6S1e als Lohn das
Bistum Uuxerre verschafft. (Wenn nach 7 J 616, Note die Historizität dieser
Erzählung bezweifelt werden muß, enspricht 661e doch dem Denken der damaligen
Zeit; vgl uch Fastes IL, 447, 19)

Immer wieder mußten sich die Synoden mıit der rechten Durchführungder Bischofswahl und, Was me1ist damit zusammenhing, der ständig weiter
sich greifenden Simonie, dem Kauf des Priester- un Bischofsamtes

befassen®S Gregor CSr schrieb verschiedene Bischöfe 1n Gallien, daß
dort niemand ohne eld ZU  K heiligen Weihe komme®%56. Im Synodalbeschluß
VO  ; Paris. I7 und heißt „Keiner Stadt darf ein Bischof aufge-
ZWUNgECEN werden. Wagt jemand, sich auf königlichen Befehl stützend 1n
diese hohe Gtelle einzudringen, darf VO  3 den Konprovinzialen nicht

653) Hfr 1 XI weitere Referendare nenn: Bresslau, HI Hdb Ur-
kundenlehre? II 364

654) Hfr VI,
655) Orleans, JSS HL: 549, 16 Tours 567, (28)
656) Ep. lib N lib I Yı Nr. 106, col 1028 iın Galliarum patribus SaCcrı
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aufgenommen werden 4A In Betreff der bereits vollzogenen Bischofswei-
hen beschließt die Synode, daß der Metropolitan mit den Konprovinzialen 1n

gemeinsamer Beratung ber ihre Gültigkeit entscheiden soll Wie schwer
in der Praxis cden Bischöfen wurde, die kirchliche Ordnung wahren, zeigt
eın Zusammenstofßß miıt KONIg Charibert®>7, Die Bischöfe der Kirchenprovinz
Bordeaux hatten auf Veranlassung des Metropoliten Leontius auf der Synode
VO  o Saintes, 563, den Bischof Emerius abgesetzt, weil lediglich auf Befehl
des KÖönNigs Chlotar ohne Wahl VO erus und olk un uch ohne Zustim-
mMUuNng des Metropoliten den Bischofsstuhl eingenommen hatte Charibert
empfand das als Beleidigung se1ines Vaters ieß Emerius wieder einsetzen658_
Von dem Metropoliten iefß durch seine camerarıl 1000 Goldstücke einzle-
eChHh; auch die übrigen beteiligten Bischöfe wurden ach ihrem Vermögen be-
straftes?. Solche Sonderleistungen ürften aum die Bischöfe persönlich, SOIL-

dern meist das kirchliche Vermögen getroffen haben. Nicht regulär War die Be-
stellung des Nachfolgers £ür den verstorbenen Bischof Gäalus; Clermont. Der
GStreit seine Nachfolge spielte sich offenbar auf Kosten der Kirche ah660
Gregor berichtet, daß der Bischof allen, die mit seinen Rivalen hielten,
die Einkünfte der Kirche entzog un 661e dadurch mittellos machte®61, ach
dem Tod des Cautinus entspannen sich neUuUe Kämpfe den Bischofsstuhl.
(„regor berichtet6*; 55 machten viele Anstrengungen, das Bistum
erlangen, indem s1e viel eld ausgaben un! och mehr versprachen. Auch
der Priester Eufrasius, eın Sohn des verstorbenen Cenator Evodius, kaufte
VO:  m den Juden viele Kostbarkeiten un! schickte 661e durch seinen Verwandten
Berigisil dem KOönig, durch Bestechung (praemiis) erhalten, wWas

durch Verdienst nicht erhalten konnte.“ Ein anderer Bewerber, FHirminus, da-
mals Graf der tadt, ieß durch reunde dem KÖön1g 1000 Goldstücke anbie-
ten Der König widerstand diesen Versuchungen un entschied sich für den
Archidiakon Avitus®®® der weder dem olk VO  . Clermont Versprechungen
vemacht, och dem KOönig Geschenke dargebracht hatte Er WAarTr VO: olk
und erus gewählt, wurde VO König bestätigt, aber en der kirch-
lichen Ordnung (Vgl rleans 541 in Gegenwart des Königs in Metz

geweiht. uch bei Erledigung des Bistums Bourges scheinen sich viele
diesen Sitz beworben und dem König Geschenke angeboten haben CD
tram bevorzugte Sulpicius, der dann gewählt wurde®%®4 Die Antwort G: 110
trams die anderen Bewerber: SES ist nicht uNnseTecs Königtums, eın Bi-
stum für Geld verkaufen, aber ziemt sich auch nicht für euch, mı1t (3
schenken erwerben, damit WI1Lr unls nicht mıit dem Makel schändlicher

ordines pCI sSimonicam heresim conferantur
657) Mansı I 783
658) fastes IL, 7 / Nr.
659) Hi£r I
660) Hfr
661) Hfr I fa 202
662) Hfr I
663) fastes 11,36, Nr.
664) fastes 11, 2 / Nr Z Hfr VI,
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Habsucht beflecken.“ ber auch der SONST VO  3 Gregor gelobte Guntram
War ohl nicht Sanz unempfänglich Geschenke. Gregor berichtet®,
da{fß in Fauze eın Laie, Desiderius, auf den Bischofsstuhl kam, trotzdem der
König eidlich versprochen hatte, niemals wieder einen Laien vA Bischof
einzusetzen, „aber WOZUu treibt nicht der Menschen Herz der schmähliche
Hunger ach Gold“ 866 Mulffste doch die Synode VO  - Valence®7, die 1Ur den
Zweck hatte, die Stiftung des Königs Guntram un der Königin Austrechil-
dis nach Möglichkeit sichern, auch die OteSstas regla QUOCUMYUE tempore
SUCCESUTa unter den drohenden Gefahren aufzählen. Als ZU Nachfolger
des verstorbenen Bischofs VO Paris, Kagnemont, der syrische Kaufmann
Eusebius erwählt wurde®%68, der sich 1mM Wettbewerb mi1t dem Priester aTra-
mond, dem Bruder des Verstorbenen durchgesetzt hatte, bemerkt Gregor
begründend®® „nachdem viele Geschenke gegeben hatte;“ wWerTr die Emp-
fänger I1, wird icht mitgeteilt. Daß der yrer Eusebius, östlicher E
wohnheit folgend, dem Handel durch Geschenke 1ne persönliche Note
geben suchte, kann nicht überraschen. Waitz®7%9 macht aber darauf aufmerk-
Saln, dafß auch altgermanische Sitte WAaärT, Bitten und Gesuche bei Fürsten

Erlangung e1ines Amtes, durch Geschenke begleiten. Diese Fälle
sind also mıt einer gewlssen Nachsicht betrachten. Allerdings konnte sich
die angesehene senatorische Familie der Apollinarier®”! nicht auf Ööstliche
oder germanische Bräuche berufen, un ist auch unverkennbar, daß
Gregor solche Geschenke durchaus mißbilligt. Fin Eingri£ff in die
kirchliche Ordnung durch eigenmächtige Verfügungen der Könige Chlotar
und Charibert®?? bedeutete die Behandlung des Herzogs Austrapius. Er hatte
während der Abwesenheit sSeines Königs Chlotar treu diesem
Chramn gehalten und schwere Verfolgungen erdulden mussen. Deshalb
wurde VO  »3 Chlotar ach dessen Rückkehr esonders geehrt. Er wurde
Priester un dann auf seiner Burg innerhal der iÖözese Poitiers
ZU Bischof eingesetzt mıit dem Veısprechen, sobald der Bischofs-
61t7z Poitiers Tel werde, dort nachfolgen sollen. ach Chlotars Tod
War sein Sohn Charibert anderer Ansicht un iefß 1n Paris auch e1n Ver-
stof(ß die kirchliche Regel, ach welcher der Bischof 1n seiner Kathedrale
geweiht werden soll Abt Pascentius als Nachfolger für Poitiers einsetzen.
Proteste des benachteiligten Austrapius halfen ihm nichts. Wenn Gregor
ZUu Schluß schreibt, da{s ach seinem 'Tod „dioceses VeTO S5Uuas ecclesia

665) Hfr VIITL,
666) Die Zeitgenossen haben die hemmungslose Habgier, VO  } der sich uch die

Könige nicht freihielten, offenbar realistischer eingeschätzt als Claude, P,
in ZRG Call Abt 49, 1963, vgl uch Dannenbauer aa I5 146

667) Mansi [ 945
668) fastes IL, 467, Nr.
669) Hfr Xl
670) Waitz, a.a.O., H, 554
671) Siehe ben
672) Hfr 8
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Pectava e  recCipi  tll, heiß+ das wohl, daß Austrapius auf Kosten der i1Ozese
Poitiers VO König mit Pfarreien aus deren Bereich ausgestattet worden WAal,
die 11U die LMözese zurückfielen.

Mit einer anderen Unregelmäßigkeit innerhalb der iÖözese Chartres mußte sich
die Synode Vo  } Paris, 573 befassen. Es WAarTt ein Grenzstreit entstanden zwischen
den Königen Guntram un Sigebert Chateaudun, das politisch Guntram,
kirchlich ber Z i1Öözese Chartres in Sigeberts Herrschaftsgebiet gehörte. Des-
halb sollte Chateaudun aus sSeiner bisherigen iÖzese herausgenommen un
selbständig werden. Auf Veranlassung VO  z König Sigebert gab sich Bischof Eg1-
dius, Reims, azu her, den Pariser Promotus ZU: Bischof VO  - Chauteaudun
weihen. in Briefen Egidius und König Sigebert erhob die Pariser Synode ent-
schieden Einspruch diese Mafßnahme des Königs (Hfr VII, Mansı l  J
865 . £actes IL, 4206, Nr 18) Promotus konnte sich bis Zu Tod VO  } Sigebert in
Chauteaudun halten, ann wurde abgesetzt, durfte ber als Priester auf seinen
eigenen Gütern bleiben. F+}+was AÄhnliches spielte sich nach Bougquet (a.a.0 1
6C) unter König Childebert ab, bei dem sich Bischof Leo, Sens, beschwerte, daß
in Melun, einer seiner Pfarreien, e1n Bischofssitz geschaffen werden sollte.

Es ist nicht immer leicht erkennen, welche Motive die Könige bestimm-
ten, 1ın dAE kirchlichen Angelegenheiten einzugreifen, ob Machtstreben,
Habgier oder auch Verantwortungsbewußtsein, w1ıe in Guntrams „Hirten-
brief“ ach der I1 Synode VO  > Macon ZU Ausdruck kommt®73. Für die
Könige schien untragbar, daß ein remder Bischof 1n ihrem Reich ıne
Befugnis haben sollte Als ach kriegerischen Auseinandersetzungen die Lan-
gobarden die Franken Gebiete in den Alpen abtreten mußten, wurde 1er
Maurienne, das bisher 7 Bereich VO {Iurin gehört hatte, einem e1ge-
nen Bistum erhoben. Gregor CS emühte sich 1n mehreren Briefen VeTrT-

geblich, diesen Eingriff rückgängig machen®74.
Daß die Bischöfe uch persönlich VO  3 den Königen ıIn Anspruche

un Sonderaufträgen herangezogen wurden, ergab sich, abgesehen VO  3 dem
ben erwähnten Gefolgschaftgedanken, Aaus dem Mangel gebildeten, für Ver-
handlungen geschulten Männern.

Childebert schickte den Bischof Egidius, Reims, Verhandlungen König
Chilperich (Hfr I . bei einem anderen Anlaß wurde Egidius mi1+t einigen Gro-
Ben König Guntram geschickt (Hfr VIIL, 14) Guntram selbst schickte ine Ge-
sandschaft VO  > wel Bischöfen un einigen Grafen Untersuchungen un Ver-
handlungen in das Gebiet VO  } Nantes (Hfr L 18) An einer weiteren Gesandschaft
zwischen Childebert und Guntram WäarT Gregor MI selbst beteiligt (Hfr I
258) uch der Vorbereitung des Vertrages VO  5 Andelot zwischen Guntram
un Childebert Bischöfe beteiligt (Hfr I 260), und ebenso hatte
Chlotar I1 ZUr Vorbereitung SEeiNes edictum, Paris 614, Bischöfe hinzugezogen.
(Capit. II Mansi X, 545 Von ihm stammt uch die Ermächtigung 1ın
seıiner praeceptio (Capit. II 1 J Nr die Bischöfe, einzugreifen, falls Richter
1n seiner Abwesenheit sich 1ine Ungesetzlichkeit zuschulden kommen ließen (Bei-
spiele für Richtertätigkeit der Bischöfe: Hfr Nal VIIT, 3 7 VII, 2

673) Siehe ben
674) Ep lib 1 115 un! 116
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Die Möglichkeit, uch die Synoden als eın Instrument der egierung be-

nutzen, wurde VO den Königen früh erkannt; 611e sahen diese Synoden als 1ine
VO  a ihnen befehlende bzw. genehmigende Staatsangelegenheit

Gregor berichtet (Hfr ÄX, 19), daß Childebert alle Bischöfe sSeINeEeS Reiches
einer Versammlung nach Verdun berief:;: Witterung un! Wegeverhältnisse schei-
1ien sehr übel geWeESECEN se1n, „doch 61€e konnten sich dem königlichen Befehl nicht
entziehen.“ Als sie ıIn Verdun versammelt i q 58 wurden G1€e nach Metz ze-
bracht.

In einer Angelegenheit, 1n die Gregor auch persönlich verwickel+ war®?>
berief Guntram die Bischöfe sSe1INes Reiches und nahm ihren Beratungen
teil ; hielt sich aber sehr zurück, daß sich die Bischöfe über „des Königs
Klugheit und Selbstbeherrschung wunderten“. Daß Chilperich, wI1e Gregor
berichtet®76®, viele Juden taufen ieß und celbst mehrere dus$s der Taufe hob,
gehörte ohl nicht normalen königlichen Funktionen. Dafß atuıch ler
Habgier mitspielte, ist ach dem ext nicht ausgeschlossen; Geschäfte mit
den Juden ihm geläufig®?7, Von Chilperich berichtet Gregor auch,
daß vielfach Jestamente, die zugunsten der Kirche errichtet al  J7 VeTlI-
nichtet habe; Guntram habe s1e aber spater wieder 1n Kraft gesetzt®/®,
Die Großen

Nächst den Königen die Großen 1mM Frankenreich für die Kirche VO  -
erheblicher Bedeutung. In vielen Fällen 661e den Bischöfen räumlich
näher als der König, INa  - mußte mit ihnen 3685081 arbeiten un! aus-
kommen. uch diese Großen hatten®?9 Zu Aufbau der Kirche durch
umfangreiche Spenden beigetragen; ist angebracht, diesem Kreis och
einıge ea  ung schenken. Die Bedeutung des senatorischen Adels, der
VOT allem 1mM Süden begütert WAaT, ist bereits betont worden®®. ber diese
Familien sind WITr durch die Arbeit VO Stroheker®81 gut unterrichtet. Um
weniger wissen WITr VO  3 der fränkischen Oberschicht. Fragt I1an nach der
Herkunft dieser Großen, +öß+ Ina  3 gleich auf die weitere viel erorterte Frage,
ob die Franken bei ihrem Eindringen 1n Gallien einen Uradel hatten. Wenn
INd  - sein Vorhandensein annımmt, dazu neigen ohl die meilisten Auto-
ren 682 ist VO'  -} ihm 1n den zeitgenössischen Quellen des J keine Spur

finden uch darüber, diese Familien blieben, gehen die Ansichten

675) Hfr VI 4 A, 374
676) Hfr V,
677) Hfr VI,
678) Hifr VI, un VII,
679)
680)
681) 25 Anm.
682) Als Beispiel ANur Dannenbauer: Adel, Burg Herrschaft in „Herrschaft

Staat 1mM MA”, „Adelsherrschaft ist den germanischen Völkern ein
gemeinsamer Grundzug.“ Graus, Fr., Volk, Herrscher Heiliger 1MmM eich
Merowinger, Prag, 1965, 202 ist gegenteiliger Ansicht.
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aıseinander. Wenn 198078  n bei Gregor 4, 688 liest, w1e Chlodwig mit den
anderen Stammeskönigen, vielfach seinen Verwandten, umg21ng, annn inan

gegenüber Adelsfamilien, die ihm vielleicht hätten hinderlich sSe1in können,
keine orößere Rücksicht erwarten. Was uns Großen entgegentritt ın
den formulae®8$4 werden Inhaber VO  . patrıclatus, ducatus und comıiıtatus
genannt csind Männer aus der Umgebung des Königs. Daß in diese
antrustio VOT allem die bewährten Kampfgenossen Aufnahme fanden, ist
natürlich ; wieviel dabei auch ein Vorrang des Blutes Bedeutung hatte, wissen
WITF nicht. Gregor spricht einmal VO der Umgebung Chilperichs als „malores
natıı 655 et Drim.. Hatte früher LLUFLTC del Z Königsdienst berechtigt,
bedeutete U: Königsdienst Ran Es bildete sich 1ine NEeUe ber-
schicht, e1in Funktion- und Dienstadel®87, Von den oben angeführten Amtern
wWar der patriciatus das höchste: patrıc1us wWar die VO den Römern über-
NOoOMMMEIE Bezeichnung ür den Leiter e1Nes Bereiches VO  j mindestens Pro-
vinzgröße; WIT Enden ih vorwiegend 1mM Giüden®$. Von patrıicıus Liberius,
der 1n Orange 1Ne Kirche hatte bauen lassen, War schon die Rede®
War gewiß eın wertvolles Mitglied der christlichen Gemeinde. Mit anderen
patrich hatte die Kirche weniger gyute Erfahrungen gemacht.

Wie bereits ben dargelegt (s 99 f hatten die Päpste das Patrimonium bei
dieser höchsten Provinzialstelle ohl besten aufgehoben geglaubt. Der patri-
C1US Placidus, Vater des Bischofs Sapaudus, Arles, hatte ber offenbar diese Fin-
künfte zurückgehalten. Später schickte Dynamius, eın anderer patricius, VO  - den
Patrimonialeinkünften 400 gall. sol nach Rom; konnte bald die Verwaltung
nicht mehr ausüben. Vorübergehend wird eın patricius Arigius genannt, bis dann
Papst Gregor Gr in dem Priester Candidus den offenbar richtigen Mannn fand

Da der patriciatus e1n  . politisches Amt Wäfl, unterlag dem mit den
politischen Verhältnissen verbundenen Wechsel. Wenn Gregor vier 1in —

unterbrochener Reihe auf einander folgende patrıiciı anführt®? ist NZU-

nehmen, dafß S1e alle e1n estimmtes Amt mit festem Dienstbereich beklei-
deten, dessen Bedeutung Gregor mit den Worten „patrıclatus culmen —

ruit  44 unterstreicht. Häufiger als dem patricius begegnen WIT bei Gregor oder
Fredegar dem dux uch diese Bezeichnung WarTr VO  . den Kömern entlehnt
und wurde vorwiegend, wWwWenn auch icht ausschließlich, für Truppenführer
AauUus der Umgebung des KOni1gs gebraucht®?!, uch ber Art und Umfang
dieses Amtes Sagt die schon erwähnte Marculfformel nichts Besonderes.
Es scheint, daß der dux öfters VO König UTr einen begrenzten Auftrag
683) Hifr. I 41 s o bes Quibus mortuis, Tregnum et thesauros

Chlodevechus accepit. Interfectis et aliis multis regibus vel parentibus SU1S
primis, de quibus zelum habebat, O] regNnNum auferrent.

654) Marculf Il Nr
685) Hfr. V, vgl Conc. II Clermont, D3D)
686) Schlesinger, Herrschaft Gefolgschaft, 169
687) Bergengruen, a.a.O., 185
688) Vgl 100 Anm. 542
689) Conc. II vgl Anm
690) Hfr I
691) Sprandel, Dux und comes” in ZRG, SC Abt 7 J
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bekam®??, vielleicht auch LLUT vorübergehend mMiıt diesem Rang ausgestattet
wurde®?3. Sonst vereinigte der dux 1m allgemeinen die 7zivile Verwaltung
und militärische Führung SEe1INes Bereiches, des pagus®?*, 1n seiner Hand®®5

Gelegentlich 1äßt sich bei Gregor die Laufbahn eines Großen verfolgen. S0 be-
Sanl Eunodius als raf VO  z Poitiers (Hfr. V/ 24); nach vorübergehenderVertreibung
wurde später dux VO  a} Poitiers un J1ours (Hfr VIIL, 26) und bekam uch noch
die Verwaltung VO  3 Aire un Bearn hinzu. T)as nahmen die comı1ıtes VO  5 Poijtiers
un Tours Z Anlaß, bei König Childebert SeiINe Entfernung zu beantragen.
Als sich auf die beiden anderen Gt+ädte zurückziehen wollte, wurde ihm uch hier
befohlen, sich entfernen. in den Ruhestand versetzt accepto otio) sorgte
für SeINeEe eigenen Angelegenheiten( Hifr I späater taucht noch einmal auf;

wird als uUuce bezeichnet un VO Öönig mi1t der Verfolgung einer Gerichts-
angelegenheit betraut. uch 1mMm Ruhestand gehörte ohl noch den könig-
lichen Antrustionen. uch der Weg eines Nicetius ält sich bei Gregor verfolgen.
Er hatte die Grafschaft Clermont gehabt (Hfr. VIIL, 18) un wurde annn ZU dux
VO Clermont, Uzes un! Rodez bestellt; Gregor lobt sSe1InNe Tüchtigkeit. Einige
Jahre späater wurde VO Childebert ZU rector Massiliensis provinclae et
religuarum urbium ernannt (TFr VIIL, 43) * schliefßlich bezeichnet in Gregor als
patrıcıus (Hfr. 8 22) Buchner meint Hfr I 1n Anm. rectior Ge1 der
eigentliche Amtstitel des Statthalters, patrıcıus NUur 21n Ehrenrang SCWESECN.:

Wenn 1980028  D bei der Tätigkeit dieser Männer VO  H Amt oder Beamten
spricht®?® darf 1ina  . nicht heutige Begriffe zugrunde legen. Beim csenatori-
schen del annn VO  > der römischen Bildung her ohl ein entsprechendes
Verständnis aNSsSCHNOMME werden, bei den Franken gewiß weniger, da jeder
[ )ienst auf persönlicher Bindung beruhte®?7 Den Grafen, {0)  y finden
WITr bei Gregor vielen Stellen, den grafio der gleichzeitigen Lex csalica
kennt anscheinend nicht. ach Bayer®®®$ wWar der Graf Sachwalter des
Königs Für eın bestimmtes, aber nicht immer scharf abgegrenztes Gebiet.
Wir finden ih: vVOrTZUgswWeIlise 1n den alten Römerstädten; hier erscheint als

CiVvitatis®? wWI1e auch als solcher bei den West- Ostgoten auf-
trat709 Im Norden, dem eigentlichen Gebiet der Franken, erstreckt csich seine
Tätigkeit mehr auf die Landschaft, den CGjau pagus) Hier verwischen sich
ohl auch die TeNzen D dux, während bei Gregor, wIie UuSs den dNSC-
üuührten Beispielen ganz deutlich wird, der unter dem dux cteht701
Wie der dux hatte auch der CGraf Aufgaben auf dem Gebiet der Verwaltung,

692) Hfr VL 1
693) Hfr VIIL
694) Hifr VL intrio dux paganensibus S1115 expulsus.
695) Hfr IL, Der Bereich des dux Victorius umfaflte civıtates. In Hfr XI

berichtet Gregor VO  3 Herzögen, die mıit ihren Trupppen auf dem Zug
die Langobarden 1 eigenen Land schrecklich hausten.

696) Dopsch, Grundl. II 2871
697) Mitteis-Lieberich, a.aO:;
698) a.a.0© 182
699) Hfr VI,
700) Sprandel, dux uny
701) Hfr VIITL, Herzog Sigulf führt raf Theodulf eın
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der Polizei und der Truppenführung; WIT sehen ih der Steuerverwaltung
und auch der Justiz‘® Vielfach scheint celbst das Amt des judex aus-

geübt haben?03 auch treten Grafen als Schlichter auf An anderen tellen
finden WIT judices der Mehrzahl genannt also ohl neben dem Grafen?
uch das Grafenamt War kein Dauerposten der Wechsel scheint 1er häufig
gSCeWESEN ce1n Ebenso wurden die Grafen auch vielfach Sonderaufträ-
gcnh herangezogen”® Wenn Dopsch”®® meıint dafß die große Masse der freien
Hintersassen den Öffentlichen Beamten VOT allem den Graten,
festen Rückhal+ unrechtmäßige Bedrückung besessen habe, ist diese
Auffassung für das } Zu optimistisch Die Grafen bekamen, Wenn 16
nicht schon früher auf Grund sOoNstiger Leistungen oder persönlicher Würde
VO König mMi1t Grundbesitz ausgestattet worden solchen Für ihre
Amtstätigkeit ZUSCWICSCN Amt un Grundherrschaft praktisch nicht

trennen Da G1e darüber hinaus nicht bestrebt gSEeEWESECN csein collten
ihren Eigenbesitz Allod) erweıtern, hieße für die damalige eit hem-
mungslosen Besitzstrebens ihrer Selbstlosigkeit zuviel zZzZuzumuten Die
Synoden sprechen dazu cehr deutlich da werden Tours, 567 die judices
aut potentes, e198! oppremun verurteilt797 Einige Jahre spater WEeT-
de+ sich die Synode VO  3 Macon/9% Ahnlichem Sinn die Männer auUus
dem Gefolge des KOönigs und sonstige Mächtige die sich den Armen
vergreifen Besonders das Verhältnis zwischen den Bischöfen und den Gra-
fen wird unter durch die örtliche ähe gegebenen
Rivalität gelitten haben Gelegentlich wird ohl einmal VO  } Zusammenarbeit
berichtet’%90 überwiegen jedoch die tellen, die Gegensätze, Widerstand
Verfolgung zeigen‘?* Von den damaligen Königen hatte die Kirche all-
SEMEN auch n Hilfe die Großen erwarten, weil Jjene VOo  3
diesen abhängig und genotigt w sich ihre Unterstützung durch
NnNeUuUe Zuweisungen erkaufen In dieser Hinsicht 1St das edictum C RI6
tars 11 VO  - 614711 VO  - besonderer Bedeutung Während zahlreiche Auto-

702) Hf VEr 90 X60 NT 99 AT
703) Hfr VI, col Armentarius judex.
704) Hfr VII, ü Fofe - VIITL,

Hfr I wird Firminus als raf VO  - Clermont erwähnt, ebenso I705)
späater (Hfr. I 40) schickt ihn König Sigibert als Gesandten

Kaiser Justinian nach Konstantinopel Zu besonderen Steuerver-
anlagung werden der Hausmeier der Königin, Florentianus, un! der Pfalz-
graf Romulfus ausgeschickt Hfr

706) Grundl 281
707) Conc 135 (XXVI)
708) Macon, 585 Conc 1L7O > AT
709) Pl A col 1048 C/D 1049
710) Bischof Nicetius geriet schon bei seinen. Eintreffen Trier Gtreit m1T

CIMNISEN Großen Da CI; wIie Gregor schreibt 1071 11171 honorabat
potentı un der Konflikt sich ausweıtete, mußte uch zeitweiliges Exil
auf sich nehmen (PE 71 1079 eitere Fälle Hfr

FE 1024 C/D 1025 col 1043
711) Sect I1 Capit Nr
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ren/‘1® das Hervortreten der fränkischen Aristokratie betonen, hält Bergen-
gruen ‘® eın solches Erstarken des Adels für unwahrscheinlich, insbeso-
dere c@e1 1 Teilreich Burgund seline Position ach dem Tod Brunhilds g_schwächt BCWESECN. Gerade dieser del War aber Brunhilds heftigster Geg-
Tier SCWESECN und hatte ihren Sturz betrieben. Fredegar‘14 berichtet ber diese
Erhebung des Adels und ebenso, daß einer der führenden Männer, War-
nachar, sich VO  '3 König Chlotar die Erblichkeit SeINeEes Amtes eidlich bestäti-
gcCcnh lief715 Ferner heißt CS; dafß Chlotar die Bischöfe und Großen berief
und allen ihren gerechten Wünschen Gehör schenkte716 Das Sagt ohl KO-
NUus Um die Wende des ZU trıtt der fränkische del als ıne deut-
ich VO übrigen olk abgehobene Oberschicht 1n Erscheinung; innerhal
eines Jahrhunderts hatten die ehemaligen Senatoren und die hinzu gekom-fränkischen Großen sich einem Gesamtadel zusammengefun-den!17. Wie umfangreich diese Schicht WAar, WI1e S1e sich nach unten abgrenzte,arüber erfahren WIT bei Gregor und atuch SONST fast nichts. Gregor bleiht
überhaupt mit seinen Ausdrücken ziemlich unbestimmt und allgemein”18,Einmal wird deutlicher, wenn heißt’19 da{s Fredegunde sich mıiıt den
„Conıiunctis prioribus regni SU1  L verband, nämlich Bischöfen und 300
„‚VIT1S optimis” da ware also ohl der Hofadel BEeWESEN. Mit dem Prädikat
nobilis 1st Gregor besonders SParsam ; gelegentlich zieht einen Irennungs-strich zwischen der nobilitas und den ingenui““°, Hier erscheint also hinter
dem del die Mittelschicht der freien Leute, vorwiegend ohl Händler,

712) Brunner, EIRE: II O IT, 170; Buchner, Merow. Königtum, 149; itteis-
Lieberich 14 I} 2£ „das Grafenamt dem Grundbesitzadel ausgeliefert“;
Dopsch, Karol I 359 a Dopsch, Grundl. H- „AMagia charta libertatum

Waitz 112 388
der Au allmächtig gewordenen geistlichen un weltlichen Aristokratie” ;

713) a.a.Q., Z
714) Chron I 41, 4 Y
715) Da{is schon früher das Bestreben bestand, Ämter nach Möglichkeit 1ın der

Familie erhalten, ergibt sich aus Hifr. I Eunius übernimmt das
Grafenamt seines Vaters; I raf Palladius War Sohn des Grafen Bri-
tianus; VI Nanuthius WarTr Neff$e des Graten Marachar. Es bestand kein
Recht auf ine solche Amtsnachfolge, ber S1e wurde angestrebt.

716) Der Wunsch, ber uch die Möglichkeit, das Amt innerhalb der Familie zu
vererben, mußfßte durch Chlotars Konzession (edictum VO 614, 19),daß die judices aus dem 1mM Amtsbereich ansässigen del gl  I:  n werden
sollten, nach wachsen.

717} Sprandel, Struktur Geschichte des merowingischen Ade  15 In 193 (1961)
Waitz aa ( ) 1379 macht darauf aufmerksam, daß das Vorhandensein

des älteren senatorischen Adels zweifellos dazu mitwirkte, daß ine ähnliche

718)
standesmäßige Unterscheidung sich überhaupt Geltung verschaffte.
Hfr I  7 Francos utiliores; I congregatus senioribus ‚umn; VI
alores natu et primi; VI, CU. prim1s Childeberti proceribus.

719) Hfr VIIL,
720) 7 J col 1916}  } quidem nobilitate sublimes, ingenuil tamen.
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Handwerker, die Bevölkerung der VICI un! castella721 Von den mittleren
und kleinen Leuten Ort INa  - 1n den Quellen wen1g; 61e treten selten beson-
ders in Erscheinung. Wenn Dopsch, w1e oben gesagt, den Schutz dieser
Schicht durch die Graten ohl überbewertet, verschließ+t sich ander-
se1its nicht der ‚ungeheueren sozialpolitischen Bedeutung“ der Kirche gerade
für die und unterdrückten Bevölkerungsklassen”??,
Steuern

Auch auf einem anderen Gebiet, dem der Steuern, führte der ständige
Geldbedarf£ der Könige Reibungen mıit der Kirche Dabei eing nicht
T die Besteuerung der Kirche selbst, sondern VOT allem die Be-
Jastung des Volkes. An vielen Gtellen hatten die Franken Gteuerlisten der
£rüheren römischen Verwaltung vorgefunden“* und bald davon Gebrauch ZC-
macht. ops betont die Kontinuität der Steuererhebung. Aubin7?24
außert berechtigte Zweifel, weil die römische Verwaltung schon längst brü-
chig geworden WAarT. Es fehlte die zentrale Leitung wıe auch genügend g..
schultes Personal; kam Unordnung un Willkür, die begreiflicher-
welse das olk besonders emporte und Anlafß Zusammenstößen gab Es
handelte sich die Grundsteuer un die Kopfsteuer; ersterer unter-
lagen alle Grundstücke ohne Rücksicht auf Nationalität oder St+and der
kigentümer. Gewiß gab 1n Einzelfällen Befreiungen; ijeweit die Kirche
herangezogen wurde, ist Sir1ttig 42 Über die Verhältnisse 1n Clermont hbe-
richtet Gregor/#6, alle Abgaben, die dem Fiskus VO  - den Kirchen 1mM dor-
tigen Bereich bisher gegeben worden d  I; selen VO König CGGuntram
1n CGnaden erlassen worden. Ebenso berichtet eI, daß ıne Vergünstigung
für Lyon, die Bischof Helius’?6a VO Kaiser Leo erbeten habe, och seiner
eit bestand.

Im Süden Galliens, die Bevölkerung das römische Steuersystem
gewöhnt WAar, scheint weniger Widerstand gegeben haben;: ahm 1n
dem Mafle Z wI1e die Bevölkerung 1 Norden VO Franken durchsetzt WAafl,
denen die Steuer unbekannt Wa  F Sie betrachtete VOT allem die Kopfsteuer
als einen ungerechten Willkürakt, zumal ihnen der Begriff des öffentlichen
Interesses, wie auch der ISS publica, des Staates, fehlte. Der Fiskus, die
Staatskasse diente doch 1M wesentlichen den persönlichen Wünschen und
Bedürfnissen des Königs uUun! seliner Familie; dem entspricht e wWwenn

König Guntram sSeiner Tochter Chrodehilde die freie und endgültige Ver-

Z21) Conc. L Orleans, 549, qU1Squ1S aut alorum aut mediocrum DEISOLNAd-
rum ; Hifr Xl 344 robustiores inferiores et

7: 22) Grundl. IL, 220
22} Waitz, a.a.O IL, 564; Loening IL, 162
723) Grundl. IL, 515
724) Vom Altertum ZU Mittelalter, 1949,
725) Loening IL, 163; Brunner DRG In 291
726) Hfr. 11L,
7263) fastes 1I1/162 Nr. 4,
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fügung ber die ihr übergegebenen Gtaatsländereien überlie{3727. Von der
Kopfsteuer 83808 die POSSCS5SSOTCS, die Großen, befreit; für die Geist-
ichkeit ist die Befreiung wahrscheinlich?728. Die Einziehung der Gteuer lag
meist bei den Grafen, die sich anderer Urgane bedienten, vielfach auch
Juden, wI1e aus Gregor V. und Synodalbeschlüssen hervorgeht”*?, Als
König Chlotar angeordnet hatte, daß alle Kirchen seines Reiches eın
Drittel730 ihrer Einnahmen dem Fiskus entrichten hätten, beugten sich
alle Bischöfe bis auftf Injuriosus, e1n Vorgänger Gregors auf dem Stuhl VO  >;

Tours, der dem König entgegenhielt, G@e1 seine, des KöOönigs, Sache, die
Armen A4aUSs seinen Scheunen ernähren, nicht aber durch deren Gaben
seine Scheuern füllen?31 Der zunächst erzurnte König dachte dann
den Martin, ahm AauUs Ehrfurcht VOTLF ihm seinen Erlaß zurück und be-
schenkte den unerschrockenen Bischof. Zur eit Childeberts viele
Franken och freie Männer BEeWESECN, die Chilperich dann durch den Prae-
fekten Mummolus der GSteuer (tributo publico) unterwertfen lassen wollte?32,
Was als Freiheitsminderung angesehen wurde. An anderer Gtelle wird be-
richtet733 daß Theudebert durch seinen Beauftragten Parthenius die
Steuer einzuziehen begonnen hatte; diesen Ge1 das Volk erbittert
BCeWESECN, daß ihn verfolgt und dann gyesteinigt habe Als Chilperich
seine Tochter ach Spanien verheiraten wollte?34 ieß für diese Reise
die Kosten nicht aus dem Fiskus geben?, sondern alles sollte durch Sonder-
lJeistungen (conjectura pauperum) aufgebracht werden?36. Von Chilperich,
der bei Gregor nicht gut wegkommt, berichtet dieser ferner”37, habe 1m
anzen Reich NEeUe und harte Steuern ausschreiben lassen?38. UÜblicherweise

die Grundstücke ach ihrem Ertragswert veranlagt. Chilperich VeTlt-

727) Hfr. I  ‚J 2 F 262
728) Loening 1L, 167
729) Siehe ben
730) Marignan, A’ Etudes SUrTr la civilisation francaise IL, Paris 1899,

spricht ohl irrtümlich VO  } der Hälfte.
731) Hifr I
r  32) Hfr. VIIL, Brunner, DRG 2b3
733) Hfr. IL,
734) Siehe ben
735) Hifr. NI 4 T
736) Waitz, a.a.O 555 weist darauf hin, daß 100828  ; ohl die Hochzeiten in der

Familie des Königs durch Geschenke besonders ehren pflegte un erwähnt
in Anm die Vermählung VO Chilperichs Tochter.

737) Hfr. V
738) Waitz, a;a0; IE 907 Note meınt, habe sich S 1ine neue Steuer,

ber NeUeEe Aufnahmen un Ausschreibungen gehandelt, immerhin Da
sentliche Abweichungen, deshalb die Unruhe. Bougquet, a.a.Q., III, 81,
berichtet, daß viele Leute gen Chilperichs Steuerdruck das Land verlassen
hätten.
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fügte, daß jeder Besitzer ine Amorphe Wein Je arıp. % Mor-
gen Weinland gebe*39,
uch noch viele andere Steuern selen auferlegt worden, sowohl für den übrigen
Boden, der nicht Weinland WAar, wie VO  o den Sklaven. Das olk VO  3 Limoges
emporte sich gecn dieser unerträglichen Belastung un wollte den königlichen
Beauftragten, den Referendar Marcus, oten; 11UTX dem Eingreifen des Bischof
Ferreolus verdankte sSein Leben. Die enge bemächtigte sich der Steuer-
bücher un verbrannte Sie; daraufhin schritt Chilperich mit scharfen Strafmaß-
nahmen ein un scheute sich uch nicht, hbte un Priester durch Folterung
strafen, weil G1E sich bei der Verbrennung der Bücher beteiligt hätten (Hfr Vl 28)
Bald darauf wurde das Land VO  z einer Seuche heimgesucht, die auch VOT der
königlichen Familie nicht Halt machte (H£r; V, 34) Als ihre Kinder schwer
erkrankten, lNefß die Königin Fredegunde sich die Steuerbücher bringen un machte
Chilperich gecn sSeines unmenschlichen Vorgehens harte Vorwürte. Die Steuer-
bücher wurden verbrannt, un Chilperich ließ die Eintreibungen einstellen. Von
dem Referendar Marcus berichtet Gregor später (Hfr. VI, 28), daß sich durch
ungerechte Steuerforderungen großen Reichtum erworben hatte Nach seinem Tod
wurde sein Vermögen, darunter viel Gold, Silber un Kostbarkeiten, für den
Staatsschatz eingezogen.

Wenn harte Steuerforderungen och durch betrügerische Manipulatio-
Nne  3 der Beauftragten verschärft wurden, wuchs begreiflicherweise die EmM-
porung des Volkes. In solcher Lage die Bischöfe die einzige Stütze
der Bevölkerung. Dabei spielte gewiß ine Rolle, dafß bei Wechsel der
politischen Machthaber, der Könige, der Präfekten oder der Grafen, die
Bischöfe 1mMm allgemeinen dı ihrem Platz blieben. Das seht auch AaUs dem Be-
richt über Chilperichs Steuermaßnahmen in neubesetzten Gebieten hervor,
die einem Vorgehen den Bischof Charterius VO  j Perigueux führ-
ten740 uch bei der Empörung der Poitiers König untram“*1
wurde offenbar Bischof Marovech als Wurzel des Widerstandes dNSCSEC-
hen In der Vita Aridii/4® wird gleichfalls berichtet, daß dieser sich
den König durch Verbrennung der Steuerbücher aufgelehnt habe König
Childebert jefß auf Änregung Von Bischof Marovech ine nEeUe Veran-
lagung durchführen; die alte WAarT, laut Gregor“®, untragbar geworden, da
viele Steuerpflichtige gestorben und die Abgaben 1LU  ' Witwen und
Waisen belasteten; 1er kommt einmal e1n sozialer Gesichtspunkt eutlich
ZU1% Ausdruck. Nachdem in Poitiers ine Berichtigung stattgefunden hatte,
kamen die Beauftragten des Königs auch ach JOUrs; dort die Steuer-
hebung Oorganisieren. Da trat ihnen der Bischof, Gregor, entgegen und
legte dar, WIEe sich die Steuerfrage unter den verschiedenen Königen eNTt-

739) Hifr. N 430 Anm. Buchner schätzt die Steuer auf D/g bei hohem un
20%0 bei schlechtem Ertrag.

740) Hfr VI, fastes IL 88 Nr
741) Hifr. VL
742) E 1131 /D
743) Hfr 8
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wickelte?44 Gregor bezweifelte auch die Echtheit der vorgezeigten Steuer-
rolle Schließlich rief die unmittelbare Entscheidung des Königs d der
dann aus Ehrfurcht VOT dem hl Martin die Befreiung der Bewohner VO  -
Tours anordnete. Gregors eingehende Darstellung gibt nicht HuT e1n interes-
santes Bild über die Entwicklung der Steuerfrage 1im Laufe des Jahrhunderts,
661e zeigt den hartnäckigen Widerstand des Volkes die als ungerecht
empfundene Belastung ıd die vorsichtige Haltung der Könige. Es kommt
hinzu, dafs 1n I1ours die Steuererhebung offenbar als Ehrfurchtslosigkeit
gegenüber dem eigentlichen Herrn der Stadt dem hl Martin, empfunden
wurde, und daß dieser Gesichtspunkt schließlich ohl auch für die Könige
entscheidend WAar. König Childebert zeigte auch in Clermont Verständnis
gegenüber der Lage der Kirche. Hier erließ er/45 den Kirchen und Klöstern,
wWI1e auch den sonstigen Klerikern, die ZUr Kirche gehörten, oder kirchliches
Dienstgut innehatten, die Steuern (Es handelte sich, WI1e aus dem ext her-
vorgeht, und Buchner in Anm un erläutert, die rückständige Grund-
steuer.) Da diese Ausfälle sich schon ber Jahrzehnte hingezogen hatten,
die Grundstücke vielfach aufgeteilt worden / konnten auch die
sich für den Ausfall verantwortlichen Steuereinnehmer nicht mit diesem
Verlust belastet werden; der König ordnete also 1iNne Neuordnung Kla.
geCn über ungerechte steuerliche Belastung offenbar auch bis ach
Rom gedrungen. Um die Jahrhundertwende mußfßte sich Gregor Gr. bei
den Königen Theoderich un Theudebert über unzulässige nEeUe Tribute,
die VO  . den Kirchen verlangt würden, beschweren?48. Im Anschluß@ die
ariser Synode, 614, versprach Chlotar I1 1n seinem edictum keine Erwei-

744) Hfr I  9 „Daß die Gtadt Tours A König Chlotars ZUr Steuer VeTl-
anlagt worden ist, ist allgemein bekannt:;: uch die Steuerrollen wurden
damals dem König überbracht, doch ließ 6S1e aus Ehrfurcht VOorT dem
Martinus verbrennen. Nach dem Tod König Chlotars leisteten die Bewohner
der Stadt König Charibert den Fid der Treue; dafür versprach ihnen eid-
lich, daß keine Vorschriften un Gebräuche auferlegen, sondern
S1€e in dem Stand belassen wolle, 1n dem 6S1e vordem unter der Herrschaft
sSeiNes Vaters gelebt hätten. Auch gelobte el; ihnen keine Anordnun-
SCH 1ne Schatzung betreffend aufzuerlegen. Gaiso aber, der jener eit
hier raf WAaT, nahm die Steuerrollen, die, wıe erwähnt, die Beamten in
früheren Zeiten angefertigt hatten, und fing die Steuer erheben. Da
ihn jedoch der Bischof Euphronius daran hinderte, begab sich mıit dem
wenigen Geld, das erhoben hatte, ZU. König un zeigte ihm die Steuer-
rollen VOT, in denen der Zins verzeichnet WAar. Da seufzte der König, denn

fürchtete die Macht hl Martinus warf die Rollen in: Feuer; die
eingetriebenen Goldstücke ber sandte der Kirche des hl Martin mit der
Versicherung, keiner VO  3 den Einwohnern VO  3 Tours solle hinfort dem
Staatsschatz steuern. Nach seinem Tod erhielt König Sigibert die Gtadt
erlegte ihr niemals ine Steuerlast auf. 50 hat uch König Childebert, der
jetz schon 1M Jahr nach seines Vaters Tod regiert, niemals den Zins
beigetrieben.“

745) Hifr. 6&
746) ED lib. I 110
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terung der bisherigen Steuern vorzunehmen?47. Die Bischöfe nicht
grundsätzlich die Steuern; „debita tributa dissolvat domino“ heilßt
1n einem Brief, den die ZUrT Synode VO  - Clermont, aD vereiniıgten Bischöfe

König Theodebert richteten?48 Zusicherungen der Könige hatten aber kei-
DE  . Ewigkeitswert; der Geldbedarf wurde nicht geringer; die Güter der Kir-
che ockten, fanden sich immer wieder Wege, S1C|  h ihnen schadlos hal-
ten. So wurde das Verhältnis der Bischöfe den Königen auch schon £rüh-
zeitig adurch belastet, daß I1Nan VO  . den Bischöfen die Ausstattung mit
Kirchengut erbat und sicher 1ın vielen Fällen erhielt749 Es War für die Hof-
leute un sonstigen Günstlinge des Königs zweifellos reizvoller, 21n be-
bautes, mıit mancıpla ausgestattetes Kirchengut bekommen, mıiıt dessen
Erträgen 108008  D rechnen konnte, als e1in Stück Wald, das erst ach jahrelanger
Rodungsarbeit ertragreich wurde. Schon unter Chlodwig muß derartiges üblich
geworden se1in, WI1e aus einem Beschluß Aaus Orleans, 5119 ersehen ist
Danach dürfen Abte, Priester und alle Kleriker un Mönche ohne VO Bi-
schof geprüft un empfohlen se1in, sich icht bei Fürsten I5 kirchliche
Beneftizien bewerben. uch die Synode VO  } Epaon spricht davon, daß
e1in Kleriker Kirchengut „nach dem Willen des Königs* 1m Besitz haben
ann. Die Synode VO  - Clermont, D3 falt Beschlüsse, die 1in derselben
Richtung gehen“®1.: „Die Mächtigen sollen ungehorsamen Klerikern nicht
helfen“ und OT sich VO König irgendetwas schenken Jäßt, Was der Kirche
gehört, soll exkommuniziert werden un das Geschenk verlieren “ 752 Aus
Beschlüssen der Synode VO:  } Paris, 5 57753‚ geht hervor, da{f die Könige sich
nicht scheuten, ber remdes Gut zugunsten Dritter verfügen; auch die
Bischöfe werden ermahnt, solches Csut zurückzugeben. In den Beschlüssen
VO:  > Farıs; 614754‚ heißt och einmal sehr eutlich: „Kein Kleriker darf
Fürsten oder andere Mächtige [gegen den Bischof?] Z.U1 Schutz anrutfen und
auch nicht kraft königlichem oder richterlichem Befehl hinterlassenes Kir-
chen- un: Privatvermögen antasten. Da cehr unerfreulichen Konse-
quenzen führen kann, wenn 21n Kleriker sich seinen Bischof den
KOönig wendet, sagt e1n CSatz Chlotars 1n seinem Edikt VO:  } 614755 In dem
schon früh auftretenden Bestreben der Könige, ber kirchliches Gut Ver:

747) Mansi Xl 544
748) Mansi VIIL, 864
749) Precaria verbo reg1ls, siehe ben
750) Conc. L,
731) Mansı VD S60 Uun!
752) Orleans 541 Tours 567 Paris 557 hat in früheren Zeiten der

Zwietracht jemand mıit Erlaubnis des KÖönigs Chlodwig Kirchengüter
1n BesitzöAun seinen Kindern hinterlassen, muüssen 61e zurück-
gegeben werden.

753) Mansi I 245 3l 746
754) Mansi X, 540 3/ 541
755) et G1 pTro qualibet ad principem expetierit et C 1PS1S principis

epistola ad ep1scopo SUl  '®@) fuerit, excusatus reciplatur. (edict. 614,
Mansi XI 544
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fügen, 1st ohl auch ine Auswirkung der bereits erwähnten germanischen
Auffassung über Geschenk Unı Gabe erblicken. Gegenüber den Bischö-
fen und Kirchen konnten sich die Könige darauf berufen, celhst ihnen einen
großen Teil ihrer Güter zugewlesen haben?756 So gaben also königliche
Schenkungen die Kirche leicht für Priester un Kleriker den Anstodß,
sich beim König Zuteilung eines kirchlichen Gutes emühen. 1st
doch sehr bemerkenswert, daß Teile des Klerus wWenn L1LUTr vereinzelte
geweEeseCN waren, hätten sich die Synoden nicht mehrfach mit diesem Thema
beschäftigen mussen für zweckmäßig hielten, gegenüber ihren kirch-
lichen Vorgesetzten bei den welitlichen Autoritäten Unterstützung und
Schutz suchen und ine leichtere? Abhängigkeit VO  } diesen 1ın Kauf
Zu nehmen. In vielen Fällen wird sie das Bedürfnis ach Sicherheit— 6e1 LLUT

die ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Königs-
söhnen und -vettern erinnert dazu geführt haben Innerhalb ihrer Städte
hatten die Bischöfe ohl Rückhalt notfalls uch den Girafen eNt-

treten. Auf dem lachen Land ehlten ihnen aber gewiß vielfach
die Machtmittel ; da ihnen die entes überlegen und eshalb auch
für den Klerus begehrte Schutzherren. Damit wurde die bischöfliche Autori-
tat gefährdet un der Weg für Eigenmächtigkeiten und Unregelmäßigkeiten
geöffnet. Da auch Unredlichkeiten un Veruntreuungen vorkamen, davon
gibt Gregor Beispiele?>7,
Eigenkirchen

Wie schon oben ausgeführt’56, War bereits 1mM un: och mehr 1mM
Jahrhundert Z  —+ Gründung zahlreicher Gotteshäuser auf dem Land gekom-
Inen Von WE 1mM einzelnen der Anstoß dazu ausging, 1st schwer en.
Im Süden wird der senatorische del frühzeitig private Oratorien auf 6GEe1-  n
NnNe  3 Besitzungen gehabt haben, zunächst für den eigenen Bedarf. Wenn aber
die umliegende Bevölkerung auch christlich War oder wurde, sollte fast
selbstverständlich BCWESEIN se1n, dalß der Grundherr auch ihr einem
Andachts- und Gebetsraum verhalf. An anderen Stellen hat ohl die Be-
völkerung selbst sich eın bescheidenes Gotteshaus geschaffen. Besonders
die Gräber vVon Martyrern wurden VO  3 jeher aufgesucht, verehrt und bald
mıiıt einem einfachen Schutzbau versehen, der dann einer Kapelle oder
08 einer Basilika wurde. Beweise VO  3 solcher Verehrung VO  3 Heili-
gengräbern sind bei Gregor häufig757, Imbart758 betont mit Nachdruck, daß

756) Dafß keine Veranlassung besteht, den Schwerpunkt der Säkularisation (divi-S10) VO der eit arl Martells in das verlegen, wWI1Ie Dopsch(Grundl. IL, 315 meint, wurde bereits ben bemerkt 18); uch Bergen-
ul  n (a.a.0 60) nımmt die Umschichtung des Kirchengutes durch die
Säkularisation Kar] Martells ın der Mitte

757) Hfr Vl „Der Diakon Lampadius hatte sich VO  s} den Kirchengütern vieles
unredlich angeeignet un durch den aub Armen sich Äcker, WeinbergeKnechte gewonnen.“

758) a.a.O sl 259
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wohl die orößte Zahl der Landkirchen der Initiative der Bischöfe VeI-

danken sel, besonders wWenn s1e, wW1e  A& T ( aesarius Ar eifrig ihre 10zese
bereisten. Wenn der Bischof 1n den stärker besiedelten V1C1S oder castellis
gepredigt hatte, hinterließ einen geweihten Altar; der bald einem Ci0f=
+ochaus ausgestaltet wurde. Mit der Errichtung privater Gotteshäuser konnte
die Kirche durchaus 7zufrieden sein, auch 61© unterstanden ihrer geistlichen
Leitung; aber mi1t der eit ergaben sich Schwierigkeiten. ach alter Auf-
fassung WAarTr der Bischof allein der Hirt 1n seinem Bereich?®?, Wie das
ALZC Kirchengut SeiINer 1Ozese verwalten hatte, wollte auch, minde-
Stens den großen Festen, alle seine Gläubigen 1n der Bischofskirche cehen.
Die Synode VO  3 Clermont, 3D D bestimmte och einmal ausdrücklich,
daß den großen Festen auch der Klerus der Privatkirchen die Messe mit
dem Bischof 1n dessen Kirche feiern sollte, auch die ‚natu maiores”, die
Besitzer der Oratorien selen dazu verpflichtet. Die räumliche Ausdeh-
NuNng der Diözesen 5928088{ mıiıt dem Bevölkerungszuwachs machte aber
bald die Zusammenführung aller Gläubigen ADr Bischofskirche unmöglich.
eitere Schwierigkeiten ergaben sich zu dem Status der sogenannten Eigen-
kirchen?®9

Wem der Boden gehörte, dem gehörte ach der damaligen Auffassung
atuıch das auf ihm stehende Gebäude Sicherlich entstanden jene eit
diese Gotteshäuser aus religiösem Gefühl; die Besitzer suchten sich dann
einen Kleriker’%1, den ohl zunächst keine größeren Anforderungen g_
stellt wurden, als dafß lesen un Gebete sprechen konnte. Hatte sich
anfangs Ausnahmen gehandelt, ergab sich mıit der Zunahme dieser
()ratorien für die Bischöfe, iın deren Bereich 661e lagen, ein echtes Problem.
ED galt die Würde des geistlichen Berufes SOWI1e die Einheitlichkeit des Kultes
und der Lehre wahren un Eigenmächtigkeiten der Besitzer abzuweh-
ren 82 Die erste Forderung der Kirche WAar, dafß Wer 1ne Eigenkirche errich-
ten und ihr einen Kleriker anstellen wollte, auch für dessen Unterhalt
angemeSSeC: SOTgSCH mußte. iıne solche Forderung findet sich erstmals bei der
Synode VO:  o Epa6 VOT der Anstellung e1ines Klerikers einem privaten
Oratorium einer villa die Sicherheit seiner Nahrung unı Kleidung gefor-
dert wird. Danach wurde notig, diese Kleriker 1n die Auftfsicht des Bischofs

759) Loening I 246, bes Nr.
760) Die klassische Definition VO  } Stutz in Reallexi. Theol Kirche?® 2 J

266 Unter Eigenkirche versteht 1a  s ein Gotteshaus, das dem i1gen-
tumer der besser der Eigenherrschaft derart unterstand, daß sich daraus
über jene nicht bloß die Verfügung in vermögensrechtlicher Beziehung,
sondern auch die volle geistliche Leitungsgewalt ergab; vgl Feine,
Kirchl. RechtsGesch.4 1964 164 Corirad; Dtsch. 1954 168

761) jeraus entwickelte sich e1n Präsentationsrecht, während die eigentliche
Verleihung des Amtes durch den Bischof erfolgte. (Bayer Aa 279f

762) Jaffe, 630 Fundatores hac basilica praeter ProCceSS1ON1S aditum nıihil sihi
tamen noverint vindicandum (Gelasius II 493) vgl arculf IL, 78 Nr

763) Epao, SE7
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einzubeziehen?®4. Dafl die Schaffung VO  . Eigenkirchen 1ne andere Tlen-
denz bekam, die 1m Mittelalter bald erhebliche Ausmaße annahm, zeigt das
Protokaoll der nordspanischen Synode VO  } Braga, 572765 Hier wird beklagt,dafß Leute die einer Kirche zufließenden Spenden mit den Klerikern halhb
und halb +eilen unter der Begründung, daß S1e die Kirche auf eigenem Grund
und Boden gebaut hätten. Daflß die Gläubigen den Oratorien und Eigen-kirchen die üblichen Gaben, mindestens rot un Wein, AT Messe NI
birachten®6, WI1e bei den eigentlichen Pfarrkirchen üblich WäÄlr, liegt nahe,esonders wWenn das Gotteshaus einen volktümlichen Heiligen um Patron
hatte ach der damaligen Anschauung des Volkes galten die Gaben nicht
der Institution, auch nicht den Klerikern, sondern dem Heiligen persönlich?®7,Es wurde VO  } der Synode VO  . Braga den Bischöfen verboten, solche Kirchen,die nicht „DTIO sanctorum patrocin10, sed mag1s tributaria conditione“ DEgründet wurden, überhaupt weihen?68. Die Einschätzung der Kirchen als
Vermögensobjekte WarTt nicht auf Spanien beschränkt; wenn ihre AÄuswir-
kungen 1n Gallien 1 Jahrhundert och nicht deutlich 1n Erscheinungtraten“®, häuften sich die Fäile 1n den kommenden Jahrhunderten, in
denen Kirchen ungehemmt vertauscht und verkauft wurden und hieraus
schwerste Kontflikte zwischen Kirche und weltlichen Herren entstanden.
eitere Schwierigkeiten entwickelten S1'  ch, WeNN, wı1e aus einem Beschluß
von Orleans770 entnehmen lst, ıne Gemeindebildung stattfand und
das Oratorium sich einer Parochie ausweitete. Hatte jenes zunächst 1LUFr
der Frömmigkeit der Gutsfamilie einschließlich der abhängigen Leute g'..dient, bekam Au mehr öffentlichen Charakier, wWwenn sich 1ıne größereAnzahl VO:  } Gläubigen a ils der Umgebung dort regelmäßig Imnmen fand
Es War 1Ur natürlich, daß diese Eigenkirchen, bzw. die 1ler tatıgen Priester
Pfarrechte anstrebten, wI1e S1e die bischöflichen Parochialkirchen hatten?71
Die Bischöfe andererseits legten Wert darauf, daß sich 1l1er keine „Neben-kirchen“ bildeten?72. In Orleans wurde folgender Beschluß gefaßt”?3;
764) Agde Epao Ca Orleans, 538, ZU; rleans 541,
765) Mansi 1 840
766) Die Verpflichtung hierzu War VO:  } der Synode VO  5 Macon, JOD, aus-drücklich festgelegt worden.
767) Feine, a.a.© „Der Heilige gibt gewissermaßen die Firma für das

Ganze.“
768) In die gleiche Richtung deutet 1in Beschluß der Synode VO Toledo, D89,Mansi IX, 9098
769) Bemerkenswert ıst, daß 1n Bertrands langem Testament (s 49), das weiıitüber 100 Vermögensobijekte aufführt, keine basilica der ecclesia als selb-

ständiges Objekt erscheint und uch nicht 1 Zubehör der villae angeführtwird. Da Bertrands Liegenschaften sich VO  } Norden nach Süden quer durch
Sanz Gallien erstreckten, scheint dies eın Zeichen dafür se1n, daß der
Handel mıit Eigenkirchen ohl noch nicht begonnen hatte

770) Orleans, 41,
771) Feine, a.a.O., 187
772)
773) Mansi 1A, 117 cC2

Agde G:213 Orleans OL, 2i  7 Cermont 1 Orleans, 541,
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„Wenn Parochien sich 1n den Händen VOoO  3 Mächtigen befinden, sollen die
dort funktionierenden Geistlichen, £alls G1€e ihre Pf£licht die Kirche
nicht erfüllen, VOoO Archidiakon bestraft werden. Hindert 61e der Mächtige
celbst oder SeEIN Verwalter ihre Pflicht tun, soll his ZUT Besserung
VO  . den heiligen Zeremonien ausgeschlossen werden.“ Konflikte ergaben
sich ohl eher auf dem (iüter- als auf dem geistlichen SGektor. War die Eigen-
kirche Tat ainmal als „Werbende Anlage“ erkannt, dann bestand für die
Kirchherren iImmer die Versuchung, über die ursprüngliche Austattung
hinaus Schenkungen oder 1estamente zugunsten ihrer Kirche aNZUregen,
Güter, die SOoNs dem Bischof oder der Pfarrkirche zugefallen waren, der
Eigenkirche zuzuleiten. Schliefßlich wurde hieraus e1n Streit Boden un:
Menschen, Finfluß% und Macht Ftwa parallel, aber nicht identisch mıit der
Eigenkirchenentwicklung vollzog sich die weiıtere Ausdehnung des Laien-
Datronats und auch das Aufkommen der Vogtei, der Vertretung der Kir-
chen und Klöster VOT den Gerichten. Dopsch 311 auch 1er die Anfänge in
die Merowingerzeit verlegen‘®3a, Für das ! besteht dazu keine Veran-
lassung. Es besteht eın Grund, agentes mit Vögte übersetzen; sind
Beauftragte jeglicher Art773b

Nicht alle Bischöfe Helden oder Heilige; der Zeitgeist, der nicht
zuletzt sich 1n einer hemmungslosen Genußsucht un Habgier der fränki-
schen Eroberer ausdrückte, Z1Ng auch ihnen nicht spurlos vorüber. Da
Bischöfe VO  z der Synode ermahnt werden mußten, temdes Gut, auch wWenn

VO. König vegeben Warı zurückzugeben, ist bezeichnend. Bischof Egi-
dius VO Reims“”5 scheint eın würdiger Vertreter der Kirche geWESECN se1n.
Über Bischof Badegisil, den Vorgänger Bertrands 1n Le Mans schreibt (sre-
gOI'77 6EMann, der sehr art das olk WarTr Unı vielen ungerechter-
welise ihre abe ahm un raubte der nicht einmal seine Geschwister
schonte, sondern die TSt recht beraubte; niemals konnten s1e VO  3 ihm (Cje=
rechtigkeit CL ihrer väterlichen oder mütterlichen Erbgüter erlangen.“
Den Bischof (autinus VO  z Clermont charakterisiert Gregor mit den Wor-
ten777 dafß immer VO Cieiz besessen BEeWESECN sSe1l Der Archidiakon Virgi-
lius spielt bei einem Diebstahl ine 7zweifelhafte Rolle778 Mit den Bischöfen
alonius VO:  » Embrun und Yagitarius VO  . Gap hatten sich die Synoden Von

7733) Grundl. IL, 286, bes Anm 436; dagegen Brunner, DRG LE 304 nter den
Merowingern sehen WITLr die Kirchenoberen ihre Sachen VOI Gericht vielfach
persönlich vertreten uch stand nicht allen Kirchenmännern 7 A sich in
Rechtssachen VO  - einem Vogt vertreten lassen. Vgl dazu uch Loening IL,
533

Hfr VI, Chilperico misıt nuntios comitibus ducibusque vel reli-
qu05S agentibus.

774) Conc Il 143 1888
73 Hfr Xl
776) Hfr VIIL,
777) Hfr $
778) Hfr I



134 Studien ZUr Vermögensbildung

Lyon und Chalon beschäftigen‘”®?. ach Gregor wurden ihnen Raub,
Blutvergießen, Mord, Unzucht und andere Verbrechen vorgeworfen. uch
der Aufruhr der Nonnen VO  } Poitiers’®% der unter Führung VO  . KÖönigs-
töchtern7?81 schliefßlich einer ınerhörten Schändung der Kirche des hl
Hilarius führte, wirft auf die Zustände 1n der damaligen Kirche eın gutes
Licht uch e1n anderer Vorfall, den Fredegar berichtet, stimmt nachdenklich.
Es heißt da da Dagobert Il nachdem schon Jahre regierte, ZU ersten-
mal ach Burgund kam; da hätten sich die Großen und die Bischöfe g..
fürchtet („tanta timore”), aber die Leute hätten sich gefreut. Schutz
der Armen scheinen diese Bischöfe nicht mehr SCWESCH sSe1IN.

Zusammenfassung
Vom römischen Iimperium hatte die Kirche den Grundsatz der Integrität

der CS sacrae”, die göttlichen Rechtes sind, übernommen. Sie hatte ih
ihren Bedürfnissen angepaßt un schließlich auf das gesamte Kirchengut
ausgedehnt. Dabei vollzog sich 1ıne bemerkenswerte Verschiebung der Be-
griffe. Es nicht mehr die (Güter der Götter, die die Kirche verwaltete,
sondern die der Heiligen, csehr bald die der Armen. „Quod habet ecclesia,
CLE omnibus nihil habentibus habet commune.“ (vgl Das Kirchengut
wurde gleichgesetzt mıit dem Gut der Armen; Wel sich ihm vergriff, wurde
ZU. „neCator pauperum.” Demgemäß War NUur konsequent, jede Minde-
rung dieses Vermögens vermeiden. Minderung ist nichtUr Aufgabe durch
Verkauf, sondern auch Aufgabe der Eigennutzung, überhaupt Beschränkung
der Verfügungsberechtigung, alles zusammengefaßt ist alienatio. Sie wird

bestimmte Voraussetzungen gebunden, vielfach nicht dem Bischof allein
überlassen, sondern VO  > der Mitwirkung anderer Bischöfe oder des Klerus
abhängig gemacht. Man kann nicht feststellen, da{f( dieser Grundsatz ent-
scheidend verletzt worden ware. Was die Kirche besaß, hielt 61e fost. Daß
117 der ersten Hälfte des J in den senatorischen Bischöfen Männer
ihrer Sopitze standen, die größtenteils 1n Verwaltungsarbeit erfahren,
gleich auch me1list materiell unabhängig d  A1, Lrug wesentlich dazu bei,
das organisatorische Gefüge der Bistümer wI1e auch ihren Besitz erhalten.
Um die Vermehrung ihres Vermögens brauchte sich die Kirche 1m allge-
meinen nicht besonders bemühen; 61e kam VO  3 vielen Seiten auf 61e A
VO  a den Großen un den Kleinen. Was uns aus den spärlichen Quellen
überliefert wurde, sind LLUT einzelne Beispiele. Da Chlodwig un seine
Nachfolger der Kirche umfangreiche Liegenschaften zukommen ließen, steht
fest; desgleichen aten die königlichen Frauen. Hinter ihnen wollten die Gro-
Bßen den Höfen ohl nicht zurückstehen. Man hat jedoch den Eindruck,
daß bei den meisten VO ihnen die Mehrung des eigenen Besitzes für s1e bei
weitem erster Stelle stand ber die Motive, durch die Könige und

779) Hfr Vl un
780) Hfr I un 4 Xl 1516
781) Chrodehilde, Tochter König Chariberts; Basina, Tochter Chilperichs.
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Große ihren Schenkungen bewegt wurden, ann INail aum bestimmtes
SagcCH: Dankbarkeit ach einem erfolgreichen Feldzug, Buße ach Gewalt-
aten, wI1e 61e der Tagesordnung J Hoffnung auf Anerkennung
im Jenseits, 180078  } stand der Kirche gewiß mi1t „gemischten Gefühlen“ g_
genüber, mi1t Achtung und Ehrerbietung, wahrscheinlich auch mıt etwas
Angst und schlechtem Gewissen, aber ebenso mit rücksichtslosem Herr-
scherwillen, schließlich mit Neid, wenn die eigenen Vermögenswerte dahin-
schwanden un die der Kirche sich mehrten. So dürften 1n der zweıten
Hälfte des Jahrhunderts die großen Schenkungen der königlichen Familie
sehr nachgelassen haben (Chlotar I1 umfangreiche Schenkungen Ber-
t+rand scheinen doch mehr dem ihm ergebenen un! vertrauten Bischof und
Freund als der Kirche als solchen gegolten haben.) Was aber auf der
einen Geite ausfiel, ist durch einen kaum versiegenden Strom VO  e} Schen-
kungen UuSs den breiten Schichten des Volkes ausgeglichen worden. Aus GSre-
gOTS Berichten wIı1e aus der Fülle der Viten, problematisch ihr historischer
Wert auch sSe1in IMas, geht doch die große Opferbereitschaft, ja Opferfreudig-
eit des Volkes, gerade der kleinen Leute hervor. Für den einfachen Mann,
der seine Besitzrechte iın diesen unruhigen Zeiten celbst L1LLUTr schwer VeTr-

teidigen konnte, bot der CNSC Anschluß die Kirche, die recommendatio
1n irgend einer Form, neben materieller Sicherung der Existenz och die An-
wartschaft auf die (Guüter des Jenseits. Besonders die kleinen Bauern fanden

vorteilhaft, ihr Eigentum der Kirche übertragen, dann VO ihr
ZU!r weıiteren Bewirtschaftung zurück nehmen. Großes Vertrauen VE

Kirche erklärt auch die uns heute schwer verständliche Selbsttradition;
661e entsprang dem Bedürfnis ach Sicherung und annn geradezu als ıne der
eit entsprechende Form der Lebensversicherung angesehen werden. Dafß
offenbar keine großen Schwierigkeiten machte, bestehenden Besitz durch ZAT-
käufe abzurunden un auszubauen, die Grundherrschaft ach allen Seiten
auszudehnen, geht aus Bertrands 1Testament deu  h hervor. Andererseits
fehlen Anzeichen dafür, daß die Kirche als solche bewußlt Erwerbspolitik
betrieben habe Hier mangelte ohl einem zentralen Willen; Was g..
schah, entsprang der persönlichen Einstellung des einzelnen Bischofs. Mit
der Ausdehnung ihres Besitzes wuchsen Einfluß un Macht der Kirche. WÄäh-
rend innerhalb der königlichen Familie ständige Rivalitäten un lange
Bruderkämpfe die materielle Substanz verminderten, blieb der kirchliche
Besitz zunächst 1m großen un anzen erhalten, Ja ahm ständig

Es liegt die Frage nahe, ob £ür die Kirche überhaupt solcher Besitz
notwendig WAar. Grundbesitz in dem Umfang, WI1e uns bei Bischof Ber-
trand entgegen trat; War vewiß weder für die Kirche och für den einzelnen
Bischof e1in Erfordernis; aber Bertrands Vermögensverhältnisse sind ohl
auch nicht als typisch anzusehen. Andererseits War auch die geistliche, ceel-
sorgerische Wirksamkeit der Kirche nicht VO:  3 ihrem Besitz abhängig. Der
Zulauf den anspruchs- un besitzlosen Eremiten beweist Die Kirche
War jedoch für ihre soziale und politische Wirksamkeit auf Vermögen AaNSC-
wiesen. Als einzige Institution, die den Zusammenbruch des Imperiums 1mM
Grunde unversehrt überstanden hatte, 6a. s1e sich vielfältigen Auf-
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gaben 1m weltlichen Bereich gegenüber, zumal die Könige selbst be-
sonders 1n der Hälfte des Jahrhunderts 1n den Bischöfen die Ke-
prasentanten des Volkes erblickten. In einer Zeit, 1in der moralische
Werte gering geachtet, Besitzstreben und Habgier aber alle beherrschten,
ware 1ne Kirche ohne ausreichenden Besitz Boden un den mıiıt ihm
verbundenen Menschen ZUT Einflußlosigkeit verurteilt gEeWESECN, Es gvab ein
formales Recht, die lex Burgundiorum un die lex salica. aber WarTr ohl
och nicht Allgemeingut geworden. Gerade VO  3 denen, die hätten wahren
sollen, den Mitgliedern der königlichen Familie un den Großen, wurde

vielfach mit Füßen getreten. Demgegenüber WarTr die Kirche die einzige
Stelle, die dem Recht Geltung verschaffen wenigstens versuchen, der
Masse des Volkes eın Gefühl VO  5 Sicherheit vermitteln un! die argsten
Schäden lindern konnte. Der große Landbesitz ermöglichte ihr, zahllosen

Freien und Freigelassenen 1n Form der Landleihe 1Nne Existenzgrund-
lage geben, auf der s1e, persönlich die Scholle gebunden, bei meist
mäßfigen Abgaben weitgehend frei wirtschaften konnten. Man wird der
Kirche aum vorwerfen können, dafß 61e VO:  } ihrem Vermögen keinen rech-
ten Gebrauch gemacht habe; darüber lassen atuıch die dürftigen Quellen
keinen Z weifel aufkommen. Die er Bautätigkeit braucht nicht besonders
hervorgehoben werden; Gc1€e ergab sich VO  - celbst. Die wachsende Kirche
brauchte für 1  s  hre Gläubigen weıtere, ogrößere Käume. jel bedeutungsvoller
War die Sorge der Kirche für die Menschen, für die zahllosen Opfer der
ständigen Bürgerkriege, für die Gefangenen, die Kranken, die Armen. Von
dem Umfang dieser Not können WIT Gtatistik gewöhnt uns aum
ine rechte Vorstellung machen. Wenn die zeitgenössischen Quellen über-
haupt Zahlen bringen, sind G1e unzuverlässig. Was aber 1n der Vita des
C’aesarius über die Zustände 1n dem umkämpften Arles und über die Fr
STUNg se1INes Bischofs lesen ist, könnte Bilder aus unserTen zerbombten
G+ädten der 40er Jahre erinnern. Nur gab damals aum Öffentliche Stellen,
die sich solche Not kümmerten, außer der Kirche. Es bleibt auch
1im Dunkeln, wieviele Menschen als matricularii oder sonstige besitz- und
erwerbslose Almosenempfänger ständig VO:  } der Kirche lebten. Zur eit
des Imperiums hatte der Staat mit an et Circenses für diese Schichten
gesorgt Soweit War die Staatbildung 1 Merowingerreich och nicht BO-
diehen, und bis die GStädte anfingen, sich eigene Spitäler schaffen, Vel-

gingen och Jahrhunderte. Nun hatte sich aber auch der Zusammenhalt ın
den germanischen Sippen gelockert, wenn nicht gelöst; der Halt; die Stütze,
die s1e ihren Angehörigen bisher geboten hatte, WAar weithin verloren g-
gaNgCNHN, nicht zuletzt auch durch die veränderte Handhabung des Erbes
Wenn 1er die Kirche das alte Erbrecht der Sippe durchbrochen hatte, eI-
wuchs ihr ohl 1ne entsprechende moralische Verpflichtung, 1n die helfende
Funktion der Sippe einzutreten. Sie hat S1e erfüllen gesucht. ber die
karitative Hilfe hinaus hat die Kirche, geführt VO  - ihren Bischöfen, 1n WEeIl-
tem Umfang sOziale Aufgaben übernommen, die heute Sache der öffentli-
chen and sind. Außerhalb der Kirche un ihrer Institutionen die Klö-
ster stehen noch 1M Hintergrund; 61e  A schieben sich auf diesem Gebiet erst
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spater ach VOTIL ist VO'  5 sozialen Empfinden oder Handeln 411 etwas
spuren, Ja INa  D karın VO  - Gegenstroömungen un wachsendem Widerstand
sprechen. er zunehmende Besitz der Kirche ZOe die Augen der Könige und der
Großen auf sich. Vielleicht WarTr nicht einmal sehr der ogroße Desitz, den
198808  - der Kirche neidete, als der mıit ihm verbundene Finfiluß@ auf die Volks-
Massech, die Macht Wer den Boden hatte, hatte auch die Menschen;: vV1ie-
len Stellen gehörten dem Bischof mehr Menschen als dem Grafen, Gtatt-
halter oder König. Chilperichs oben zıtierte Bemerkung (s 3) hatte
schon 1ne Zewilsse Berechtigung. Die Reaktion konnte nicht ausbleiben: G1€e
begann sehr bald damit, daß die Könige auf die Bischofswahlen mehr und
mehr Einfluß nahmen, Ja ihr Ergebnis bestimmten. Die Bischofssitze
Schlüsselpositionen 1m sozialen, wirtschaftlichen, auch politischen Bereich ;
die kulturellen un veistlichen Belange interessierten die Könige 1m allge-
meilinen weniger. Durch die Besetzung der Bischofsstühle miıt Männern ihrer
Umgebung un Richtung sicherten sich die Könige nicht NUur den gew üinsch-
ten Einfluß, sondern auch, mindestens indirekt, den Zugang den kirchlichen
Guütern. Der fiscus wurde entlastet, und mit dem Aufkommen der precaria
verbo reg1s ergab sich ine weitere Möglichkeit, königliche Wohltaten und
Gnadenbeweise auf Kosten der Kirche Zzu verteilen. Durch Vergebung kirch-
licher Liegenschaften konnten die Könige sich auch 11 Klerus, u. [01°4

die Bischöfe, Anhänger und Gefolgschaft gewınnen. Spannungen un
Reibungen mulßften daraus folgen; denn dem Vorgehen der Könige GEtzZie
die Kirche, WI1e€e das 1n verschiedenen Synoden ZU Ausdruck kommt, Wi-
derstand entigegen. Es fehlte aber ohl einem einheitlichen Willen; celhbst
der große Papst Gregor konnte sich die merowingischen Machthaber
nicht durchsetzen. Zudem die Bischöfe celbst Gregor bringt
hierfür Beispiele VO Geist der Zeit, dem hemmungslosen
Streben ach Besitz un Reichtum, nicht unberührt geblieben. Dementspre-
chend minderte sich ihre moralische Widerstandskraft. Zunächst deuten
sich diese Erscheinungen 11UrTr och ict die Kirche reich, „der größte
Grundbesitzer 1mM Land“ Hauck). och erfolgen keine massıven Fin=-
oriffe 1n ihr Vermögen; das J führt der Wende
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Anlage

Der in Bertrands Testament aufgeführte Grundbesitz.
Name Herkunft Bestimmung Bemerkung

Tle Seitenangaben beziehen sich auf fam. mütterliche Familie; fam
väterliche Familie.

Agennense, villae 1ın 402 fam. basilica portio CU.:
Albiense, villae 1n 402 fam basilica Gundulando
Antoniaco, loc. 3977 Martin. Pont
Arenas, vineae SE  ® 394 Erwerb Bas de deserto

recuperavi
Avanto, loc 3077 auf Martin. DPont
Bariaco 395 Eccl
Bauciallo, reicol. 403 auf Victurin
Berulfus, villa 401 Kauf fam Teilung
Biturivo, vil 1n. 402 fam Bas portio CU:

Gundulando
Blaciacos, locel 404 auf Ecclesia
Blacciago, vil 30908 fam Ecclesia Rückkauf
Boalcha, vil 408 sonst nicht genannt
Bobane, vil 394 Chlotar Germanus (Grabkirche)

Bonalfa, vil. 389 B Chlotar Eccel
Botilo, vil 30902 fam. fam Teilung
Bresetum, loc 3909 auf Bas
Brea, vil 389 Geschenk V, Daulfus Eccel Zukauf
Brea, vil 403 auf Eccl
Briomilia, vil 202 fam Chlot.) fam Teilung
brugilo 205 auf Bas U,
Bualone 303 fam? fam Hochzeitsge-

schenk
Burdigalense domus 209 fam? auf fam
Buresaco, villae 3971 Chlotar Bas ul.

Chlotar Eccl BasBurgundia, villae in 404 tertia portio
Cadurcino, villae in 404 fam? fam. Teilung
Calimarcenses vineae 304 auf Eccl

aufCalviaco, loc 408 Eccl
Cambariaco, vil 302 Chlot auf Bas
Camparico, vil? 205 Bas früherer Besitz
Campocunanae villa 302 Chlot. auf Bas il.
Cariliacen. ViIn. 307 Geschenk U, auf Eccl
Castalione vil 303 .. fam.-Chlot fam
Cellis, I: 392 Erwerb Bas
Celonica, vil 395 Eccl auf Eccl
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Name Herkunft Bestimmung Bemerkung
Cenom. curtis et domus Romol Ecc!

306
Cenom. asa 307 famChaim. episc
Charisago, vil 401 Bas Germ., Paris
Colicas, villae 396 auf Bas U.

Colonica, vil 207 auf Bas
Colonica, vil 207 Geschenk Bas Zukauf

404 Bas Petri/MedardiColonicae, parfes de Arngaldo
Comancı1o, vil 4072 am.-Kauf Bas Ausbau
Comariago, vil 307 Chlot. auf Bas
Conadaco 396 auf Bas
Condate, col 307 auf Eccl
Condomas 304 auf C’otta
Cramteno, villare 1in 304 fam Bas
Cresciago, vil 404 Stephani ccl Mett
Crisclago, vil 3023 fam fam Teilung
Culturam, agel ad. 389 Schenkung Kauf Eccl

408Diablentes, domus Erwerb Eccl
Diabl portiones 408 C/D Geschenk Eccl
Diabl casellae Dom. 408 Erwerb am. Bas H.

Dolus, vil 3071 Eccl Ausbau
Dracoaldo, villae de 404 auf fam

403Dudone, vil de auf Eccel
Erbaticola, vil. 1n. 404 C/D fam? fam Teilung
Ferrenis, vil 307 auf Bas
Floriaco, vil 399 A/B fam Bas Rückkauf
Fontanas, reicola 402 Geschenk Bas
Fontanido, locel 393 Chlothar Bas am. Ausbau
Frontanito, V1IN. 390 Chlothar Eccl Paris. Zukauf
Gaviaco, vil 307 auftf Bas
Grandefontana, vil 23206 auf Eccl
Graciaco 401 auf Bas Germani
Gutia, vil 1n. 404 fam fam Teilung
(H)iliaco 307 Geschenk? Bas

304 famldguino, vil
Kairaco 404 auf Bas
Landolenas, vil 392 auf Bas u
Landolenas 401 auf Bas Germani
Limodicino, vil in 404 fam? fam Teilung

32077 Erwerb Xenodoch. MartLongiagas, locel
Luciacus, locel 403 B/C Erwerb Bas
Luciniaco,‚reicol. 403 Geschenk Eccl
Ludina, vil 30972 Chlot auf Bas U.

Manciaco 401 auf Bas Germani
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Name Herkunf Bestimmung Bemerkung
Marciliaco 401 auf fam
Marcirias, vil 4023 C/D Kauf fam
Marigilo, vil. 403A/B Chlotar Eccl
Mechense, in fundo 392 C auf Bas
Monasteriolo, Pars de 397 1) auf Martin. Pont
Moiciaco, vil. col 397 B Erwerb Eccel

403Monte, reicol. Geschenk Eccl
Montiniaco, vil 404 Erwerbh Eccl
Morenaco, vil 207 Erwerb/Chlot Eccel
Murocincto, vil 396 C/D fam fam Teilung
Neolone, vil 393 Chlotar Chlotar RückgabeNimione, vil 32090 Chlotar Eccel Paris. Zukauf
Nociogilos 4023 Geschenk Bas
Noginto, locel 3077 FErwerb? Martin. Pont
Nogiogilo, vil 402 fam? Eccl Bas TeilungNovavilla, loc 207 Erwerb Martin. Pont
Pannonio, vil 403 auf fam
‚Parıs. domus 3971 C/D Chlotar Ecc!} U. Bas
Patriliaco, vil 397 auf Bas
Pauliacum, vil 401 auf fam
Pectavo, vil 1In. 404 C/D fam? fam TeilungPenpinas Cella), vil 393 Chlota- Berchetrudis
Piciniaco, villare 397 Chlotar Bas
Pocileno, vil 407 auf fam
Ponteleuga matric. 3A07 sub ab vel Bas
et xenodochium Stas

307 tutelaPortithorenga Bas
Provincia, vil in 404 C /D Chlotar Eccl Uu. Bas portio
Redonatio, vil 402 auf Eccl
Ripariola, villare 393 fam Teilung
Rufiniaco, vil 403 Chlotar Eccl
Ruilone, VINn. ad 401 auf Bas ermanıi
Sabonarense, ViINn 1n. 397 Geschenk auf Ecel
Samarciago 2307 Erwerb Bas
Sartam, Camp. ad 305 Erwerb Bas
Satovera, colonica 394 Schenkung Eccl
Seuva, vil 393 fam Teilung
Silviago, VIN. apud 401 Bas ermani
Sitriaco, vil 404 auf Eccl
Stirpiaco,reicol. 401 Bas ermani
(E)Stivale 395 Bas
Tauriaco, vil 403 Chlotar Eccl Zukauf
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Herkunft Bestimmung BemerkungName

Taxonarıla 408 Erwerb Eccl
Telate, colonica 301 Chlotar Bas U,

Thedone, vil. 2071 Chlotar Bas
Tim1ago, agel. 396 fam? Bas
Umbriaco, vil 390 Schenkung Ececel
Vallis, vil 404 Eccl Steph Meftz
Vatilonne, col 395 auf Schenkung Bas
Vicinonlae fanım 389 auf Eccl

Villanova, colonica 3094 auf fam
Viniolae VarT. 205 auf Bas P P
Vincentianae colonica Bas E CCfam

3909
Vivale 395 Eccl
Vocrionno, vil 402 .Chlotar Bas W Aa N voräher Steph., Metz

392 auf BasVoligione, 1in fundo
Walione, vil 393 Chlotar Chlotar Rückgabe
Wastinense, 111115 1n. Tausch Bas

391 B/C
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Anlage

Stichwortverzeichnis
Abt, Äbtissin 1 4 J 6 J 110 raf comes) 122
accola 44 fI 49, 79 Goten Ö, L 25
Ackerbau 3 J 7 J 7 H ÖZ; ö4, 109 rahb (Verehrung) 33 4 J 130
actores, agentes 45, 70 Grundherr (schaft) 6 J 7 J Z 7 J 81
del 25 ffl 120 f/ 122 Gutswirtschaft
Arbeit (S. Handarbeit) Habgier ZU, 1L1IS:; 120; 133
AÄArme (A.-fürsorge) 2 J 3 ıp 6 Ö 95 fl 9 J Handarbeit 7 J 98, 106

ü A 134 Handel 2 J P 59, 838, 07l
A.-haus (s Hospiz) Heeresdienst 328
Asylrecht 04 Heidentum
Aufteilung kirchl. Einkünfte 4 J 971 Heil (s. Königsheil)
basilika 8I 65 f 68 Heiligenverehrung 33
Bischof: Herzog UuxX 4 J 124

Autorität un Macht 715 123 Hospital, Hospiz 2 J 2 J 3 J 4 J 6 J 96
Einsetzung, Wahl, Herkunft ffI 40, mmunität
5 J 113 HRS 116 Juden fI 120
Rechte 66, 70 132 Kathedrale (Bischofskirche) 16 fl 69
Verhältnis Klöstern 48, 108, 109 Kaufleute ol
Verhältnis Königen 8/ fI fl Kirche 8l 9, 10
50, 8 G, 3: O 119 Kirchenbau 20 E 7 E
Verhältnis ZU olk 8 J 996, 9 J I11,; Kirchengut 1 J 1:5 f/ 36, 67, SC 113
J 27 Kleriker, Klerus 3, 1 G, 37 S 8 Ö

129Wirtschaftstätigkeit 7/0, 89,
Burgunder 7l 9, I; 35 Kloster, -gründung 1 ıy 24, 3 J 4 J f
cella 4 J 672 F 9 J 102 ffl 105 fl 108

colonia, colonica 45, 54, 6 J Königsheil d 112
Kontinuitätcolonus 3 J 42, PAC E 76

dux Herzog Krankenhaus (s Hospital)
ecclesia Ö, 65 f 6 J 69 Landeskirche 11

Landpfarrei 1 “ 7 J F, 130 fl 132Eigenkirche /4, 130
Eigenwirtschaft 74 fl 79 KOZ Landwirtschaft (s Ackerbau)

Leistungen (Abgaben) 66,Einsiedler, Eremit B: 90, Y3, 103 fI 108
Erbschaft (s Testam.) lIuminaria (Beleuchtung) 7 / 105
Erbrecht 1 J 2 b 56 mancıpla 4 J 46, 78, 8 M

matricularii 6 J 6 JErwerbspolitik 61766,
Fälschungen 46, 51 Anm. 219, 109 Metropolitan 10 fI 1 J 20, Anm. 535

Mönch, -{UumM 46, E /3, 1072 ffI 106Familie, -gzut 26 EI 1 J 4 J SE 53 fI Motive Ö, 11961 6 J 7 / 76 Mühle 105Findlinge Münzen -stättenFranken 7l 9! 3 J 3 J7 Nachla@Frauenkloster 3 / 39, 105 Oberschicht (S. Adel)Freie, Freigelassene 3 J 4 J 4 U Okonom 70Freiheit, Freilassung 2 J 6 J ffI 7 J 8 J Oratorium 1 J 4 J9 J 107 A 104, 130
Papst, -{um 2 F 102

Gaben, Geschenke 1 J 21 3 J 4 S 6l1, 118 parochia 1372
Gefangene 91, fI PaTs, portio 42, 46, 5 J
Gemeinschaft, -leben 104i 106, 35 S} patrıcıus 20 99 fI 121
Geld, old Z 64, 7 S 83 I; 100, 7 B kr Patrimonium Petri 99
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Patron, =at Ö, 132 Steuer 7 Y 90, 115; 423 125 EEI 128
Pechsiederei yrer 89
Pferd, -zucht 6 J Taufe S, 19

JTestament 2 J 3 ‚p :, 4 W 4 J 51Prekarie 871 fl 129
Privatvermögen 15; 1 J 2‘ y Tiere, -zucht 45, 4 J
Privilegien 108, 110 Verfügungsberechtigung fl fl 2 J
Quellen 3 J 586
Recht, -sprechung, Richter 65, 8 J 95 fl Vermächtnis 2 3, 31

123 Vermögensverwaltung 14 fI 30, E 101
Referendare 115 Vikar, päpstl. 2‘ D} i
Regel (d Klöster) 102 I: 105, 107, 109 villa 62
Kom (HI Stuhl) Of. 2 9 1072 Vogt(ei) 133
Säkularisation K 130 olk EL, 2 J fI 110
Schatz 20, 47, 84 Wald 105 £I 108
Selbstergebung Weinbau 39, f 42, SE 6 Y 74, 7 J 52,
Senatoren (Familien) 26 1 Ba Ard
SerVvVı 7 J 7 J 7 J Wohltätigkeit 2 S 32 96
Simonie 114, :17 Xenodochium ffl 110

Zehnt S6Synode 14, 3 J F1 fI 116 fl 1:20)
Sklave, -loskauf fI 94, 100 /1ins S55
aa 125 oll


